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Beginn: 9.04 Uhr

Präsidentin Keller:
Guten Morgen, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich darf Sie bitten, dem Plenum die Aufmerk-
samkeit zu schenken. 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich
heiße Sie zur heutigen Sitzung willkommen, die ich
hiermit eröffne.

Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der
Landesregierung, die Vertreterinnen und Vertreter
der Medien sowie die Zuschauerinnen und Zu-
schauer am Livestream. 

Sehr geehrte Damen und Herren, der Staatssekre-
tär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft, Herr Torsten Weil, hat heute Ge-
burtstag. Auch in Abwesenheit – herzlichen Glück-
wunsch! 

(Beifall im Hause)

Das Gleiche gilt für Herrn Dr. Kurt Herzberg, Bür-
gerbeauftragter des Freistaats Thüringen. Herz-
lichen Glückwunsch, alles Gute, bleiben Sie ge-
sund!

(Beifall im Hause)

Sehr geehrte Damen und Herren, Schriftführer zu
Beginn der heutigen Sitzung ist Herr Abgeordneter
Reinhardt. Die Redeliste führt Herr Abgeordneter
Urbach.

Für die heutige Sitzung haben sich Frau Abgeord-
nete Marx, zeitweise, und Frau Ministerin Sieges-
mund entschuldigt.

Gestatten Sie mir einige Hinweise zur Tagesord-
nung: Wir sind bei der gestrigen Feststellung der
Tagesordnung übereingekommen, den Tagesord-
nungspunkt 8 in diesen Plenarsitzungen auf jeden
Fall und die Tagesordnungspunkte 24 und 25 ge-
meinsam aufzurufen. Der Tagesordnungspunkt 73
wird heute aufgerufen und die Wahl des Vorsitzen-
den des Untersuchungsausschusses zu Tagesord-
nungspunkt 73 wird vorbehaltlich der Einsetzung
des Untersuchungsausschusses morgen aufgeru-
fen.

Mit Blick auf die Festlegungen zu Tagesordnungs-
punkten, die heute bzw. in diesen Plenarsitzungen
auf jeden Fall aufgerufen werden sollen, schlage
ich Ihnen vor, nach den Tagesordnungspunkten 1,
2 a und b sowie 3 die Tagesordnungspunkte 12, 13,
17 und 73 aufzurufen. Sollte danach am heutigen
Tag noch Beratungszeit verbleiben, kämen die Ta-
gesordnungspunkte 22 a und b, 26 bis 29 sowie 31
zum Aufruf. Unterbrochen wird diese Beratungsfol-

ge durch den Aufruf der Tagesordnungspunkte 76,
77 und 78, die nach der Mittagspause aufgerufen
werden. Ich gehe davon aus, dass damit der Inten-
tion bei der Aufstellung und Feststellung der Tages-
ordnung Rechnung getragen wird und deshalb nie-
mand widerspricht. Danke. 

Zu Tagesordnungspunkt 5 wurde ein Entschlie-
ßungsantrag der Fraktionen Die Linke, der CDU,
der SPD und Bündnis 90/Die Grünen in der Druck-
sache 7/3656 verteilt. 

Zu Tagesordnungspunkt 8 wurde ein Änderungsan-
trag der Fraktionen Die Linke, der CDU, der SPD
und Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksa-
che 7/3658 verteilt. 

Die Fraktion der AfD hat ihren Antrag zu Tagesord-
nungspunkt 30 zurückgezogen. Gemäß der Rege-
lung in § 64 Abs. 3 Satz 4 der Geschäftsordnung
wird der Alternativantrag der Fraktion der CDU als
selbstständig gewordener Antrag beraten. 

Zu Tagesordnungspunkt 31 wurden eine Neufas-
sung des Antrags der Fraktion der AfD in der
Drucksache 7/2053 und eine Neufassung des Alter-
nativantrags der Fraktion der FDP in der Drucksa-
che 7/3417 verteilt. 

Die Mündliche Anfrage von Herrn Abgeordneten
Dr. Lauerwald in der Drucksache 7/3562 wurde in
einer korrigierten Fassung verteilt. 

Gibt es zu dieser Tagesordnung Bemerkungen? Bit-
te schön, Herr Abgeordneter Bühl. 

Abgeordneter Bühl, CDU:
Einen Antrag hätte ich noch: den Tagesordnungs-
punkt 72 heute auch aufzurufen, und zwar in der
Reihenfolge vor dem Tagesordnungspunkt 73. 

Präsidentin Keller:
Es ist beantragt, den Tagesordnungspunkt 72 in je-
dem Fall vor Tagesordnungspunkt 73 aufzurufen.
Erhebt sich dagegen Widerspruch? Dann lasse ich
das abstimmen. Wer dem zustimmt, den bitte ich
um sein Handzeichen. Das sind die Stimmen aus
der Fraktion der CDU und der AfD. Die Gegenstim-
men? Das sind 8 Gegenstimmen. Die Stimmenthal-
tungen? Bei mehreren Stimmenthaltungen ist der
Antrag so angenommen. 

Gibt es weitere Anfragen zur Tagesordnung, Be-
merkungen? Herr Abgeordneter Braga, bitte. 

Abgeordneter Braga, AfD:
Es ist kein Antrag, Frau Präsidentin, sondern eher
eine Bemerkung. Sie sagten, wir beginnen heute
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mit der Abarbeitung der Tagesordnungspunkte 1 bis
3. Im Hinblick auf die Geschwindigkeit der Abarbei-
tung bei vergangenen Sitzungen und der Vielzahl
von Tagesordnungspunkten, die bei dieser Sitzung
auf jeden Fall abgearbeitet werden, würde ich vor-
schlagen oder anregen, dass wir mit der Pflicht be-
ginnen und die Tagesordnungspunkte zunächst ab-
arbeiten, die heute auf jeden Fall aufgerufen wer-
den sollen. Wäre das nicht sinnvoller? 

Präsidentin Keller:
Tagesordnungspunkt 1 ist ein Gesetzentwurf, das
sind Gesetze, und deshalb bestimmt das auch die
Reihenfolge. Aber die Berücksichtigung der Abar-
beitung ist ohnehin von mir vorgetragen worden,
Herr Braga. 

Weitere Bemerkungen zur Tagesordnung? Wenn
das nicht der Fall ist, dann lasse ich die Tagesord-
nung noch mal in der geänderten Folge abstimmen.
Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte ich um
das Handzeichen. Das sind die Stimmen aus der
Fraktion der CDU und der AfD. Wer stimmt dage-
gen? Niemand. Stimmenthaltungen? Das sind alle
anderen Stimmen. Damit verfahren wir entspre-
chend der Tagesordnung. 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1

Fünftes Gesetz zur Änderung
der Verfassung des Freistaats
Thüringen – Deutsch als Lan-
dessprache
Gesetzentwurf der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/2797 - 
ZWEITE BERATUNG und DRIT-
TE BERATUNG

Wir waren bei der Feststellung der Tagesordnung
übereingekommen, zu dem Gesetzentwurf die
zweite und im Anschluss die dritte Beratung durch-
zuführen, wenn keine Ausschussüberweisung be-
schlossen wurde.

Wir beginnen mit der zweiten Beratung. Ich eröffne
die Aussprache. Das Wort hat zunächst Herr Abge-
ordneter Möller für die AfD-Fraktion. Bitte.

Abgeordneter Möller, AfD:
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen
und Kollegen, Frau Präsidentin, liebe Gäste, kurz
zur Erinnerung: Unser Gesetzentwurf zielte darauf
ab, dass sich der Staat seiner Verantwortung für die
Sprache bewusst ist und diese Verantwortung auch
als Staatsziel anerkennt. Das ist wichtig wegen
dem Charakter der Sprache als wesentliches –

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: Wegen des
Charakters!)

(Beifall DIE LINKE, CDU, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Ja, das ist wichtig, wegen des Charakters, heiligt
den Genitiv. –

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Der Dativ ist dem Genitiv
sein Tod!)

Medium der Verständigung, Identitätsbildung und
Integration. Es ist eine Tatsache, dass dies alles in-
frage gestellt wird – und zwar nicht nur vom Dativ –
und teilweise bewusst angegriffen wird, um die Ge-
sellschaft zu verändern. Das Märchen von den
62 Geschlechtern ist nur das prägnanteste von vie-
len. Dazu haben sich Ideologen staatlicher Institu-
tionen bemächtigt und missbrauchen diese wie eine
Art Gouvernante zur Erziehung der Bürger. Ein de-
mokratischer Staat braucht hier deshalb auch Ab-
wehrrechte. Die bisherigen Abwehrmechanismen
und Schutzrechte der Verfassung reichen ganz of-
fensichtlich nicht aus, um diesen staatlichen Über-
griffen Einhalt zu gebieten. 

Wir haben versucht, das alles in der ersten Debatte
deutlich zu machen. Ich meine, es ist uns auch
recht gut gelungen. Trotzdem gelang es nicht, sich
mit diesen Argumenten sachlich auseinanderzuset-
zen. Besonders grotesk war in dem Zusammen-
hang der Redebeitrag von Frau Müller, auf den ich
jetzt kurz eingehen möchte. 

(Zwischenruf Abg. Müller, DIE LINKE: Ich ha-
be überhaupt nicht geredet!)

Frau Müller, Sie mögen vielleicht den Unterschied
zwischen Genitiv und Dativ kennen, aber es gibt
trotzdem Probleme bei Ihnen. Sie haben Ihr Bil-
dungsniveau dadurch offenbart, dass Sie zum Bes-
ten gaben, dass die Wörter „Sofa“ und „Schal“ aus
dem Islamischen kämen. Aus dem Islamischen
kommen die mit Sicherheit schon mal nicht. Wer so
etwas glaubt, der denkt wahrscheinlich auch, dass
die Demokratie aus dem Kommunistischen kommt.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Kalich, DIE LINKE: Demo-
kratie und AfD in einem Satz!)

Bei diesem integrativen Bildungsniveau wollte dann
natürlich auch Frau Henfling von den Grünen mit-
machen. Ihr durchschlagendes Argument war, dass
wir Zahlen arabischen Ursprungs nutzen würden. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wahnsinn! Zahlen arabischen Ursprungs als schla-
gendes Argument, das ist insofern ein bisschen
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problematisch, als die Geschichte zwar so alt ist
wie die Araber, aber leider auch so falsch, denn die
Zahlen kommen tatsächlich aus Indien.

(Beifall AfD)

(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das ist auch nicht okay,
oder?)

Wenn das aus Sicht der Grünen nicht okay ist, bitte
schön! Aber die AfD hatte nie ein Problem damit,
mit indischen Zahlen zu rechnen. 

(Zwischenruf Abg. Dr. Hartung, SPD: Nur mit
dem Rechnen an sich!)

Wir können uns gern mal über den nächsten Haus-
halt unterhalten, wie gedeckt der ist. Ich denke, da
werden Sie die größeren Probleme haben als wir,
Herr Hartung.

(Beifall AfD)

Wie dem auch sei! Ich komme mal zu Ihrer Frak-
tion. Frau Marx meinte nun, unser Gesetzentwurf
ziele darauf ab, dass man Wörter mit einem ande-
ren Hintergrund, mit einem Migrationshintergrund
wieder aus dem deutschen Sprachgebrauch weg-
nehmen wolle, wenn sich keine richtige Entspre-
chung findet. Das ist ziemlicher Unfug, aber das
liegt natürlich auch am Standpunkt von Frau Marx.
Sie unterstellt uns schlicht den gleichen Manipulati-
onswillen bei der Sprache, wie ihn SPD, Linke und
Grüne schon lange zeigen. Jedem, der mal kurz
nachdenkt, aus welcher Richtung derzeit und auch
in den letzten Jahren Worte für unsagbar erklärt
werden, wird das ganz schnell klar. Es ist ja nicht
so, dass es rechte Politiker sind, die den Leuten un-
tersagen wollen, von Portemonnaies oder von
Computern zu sprechen. Nein, es sind SPD, Linke
und Grüne und ihre außerparlamentarischen An-
hänger, die Teile des Wortschatzes verbieten wol-
len, das fängt bei M wie „Mohrenapotheke“ an und
wird auch nicht bei Z wie „Zigeunerschnitzel“ aufhö-
ren, meine Damen und Herren.

(Beifall AfD)

Und wehe, jemand in den sozialen Medien schreibt
von „Goldstück“. Das kann im demokratischsten
Deutschland aller Zeiten ganz schnell zur endgülti-
gen Sperrung führen – dank Netzwerkdurchset-
zungsgesetz. Und wer hat federführend bei dieser
Zensur mitgewirkt? Richtig, die SPD war es. Frau
Marx, Sie sollten also, wenn Sie das nächste Mal
unterstellen, dass Worte aus dem Sprachgebrauch
entfernt werden, bedenken: Mittendrin im politisch
korrekten Glashaus der Sprach- und Wortverbote
sitzen Sie mit Ihren Freunden.

(Beifall AfD)

Dankbar bin ich auch Herrn Zippel von der CDU für
sein klares Statement gegen unseren Gesetzent-
wurf. Einmal mehr hat er passenderweise gezeigt,
dass die Thüringer CDU ein Anhängsel von Rot-
Rot-Grün ist. Herr Zippel meinte allen Ernstes, man
könne gegen Gendern halt nichts machen. Ich
möchte insofern nur daran erinnern, dass der
22. Bundesparteitag der CDU als Beschluss C 16
und C 42 Folgendes entschied – ich zitiere –: „Die
CDU Deutschlands setzt sich für die Verankerung
der deutschen Sprache im Grundgesetz ein. Dies
soll durch einen Zusatz in Artikel 22 des Grundge-
setzes erfolgen mit dem Wortlaut: ‚Die Sprache der
Bundesrepublik ist Deutsch.‘“ – Das ist ja echt ein
Ding!

(Beifall AfD)

Die CDU schafft es also zum zweiten Mal innerhalb
von fünf Jahren, hier gegen einen eigenen Bundes-
parteitagsbeschluss zu stimmen, und heute schafft
sie es wahrscheinlich zum dritten Mal. Hieran zeigt
sich: Wer nicht mal in der Lage ist, bei einer Minis-
terpräsidentenwahl genügend Rückgrat zu zeigen,
um eigene Wahlversprechen einzuhalten, der hat
natürlich erst recht keines, um sich für seine eigene
Programmatik einzusetzen. Deswegen, meine Da-
men und Herren von der CDU, setzen Sie sich ru-
hig weiter auf den Schoß von Frau Rothe-Beinlich,
das macht eine Menge Platz für uns, und den wer-
den wir auch ausfüllen.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Ich entscheide immer
noch selbst, wer auf mir sitzt!)

Daran werden Sie nichts ändern, auch wenn Sie
unseren Gesetzentwurf heute wieder ablehnen soll-
ten. Danke.

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat Frau
Abgeordnete Wahl das Wort.

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Sehr geehrter Herr Möller, ich glaube, über
Bildungsniveau kann man sicherlich streiten. Aber
ich glaube, wir können unsere Arbeit in diesem Par-
lament einstellen, wenn bei Ihnen schon die Auf-
merksamkeitsgabe fehlt, um zu erkennen, dass
Frau Müller und ich überhaupt nicht gesprochen ha-
ben.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Aber daran erkenne ich, dass Sie sich anscheinend
schon sehr von Ihren Vorurteilen leiten lassen, dass
Sie anscheinend genau wissen, was wir zu sagen
haben. Aber Sie können ja mal gut zuhören, ob ich
heute etwas zu arabischen Zahlen sagen werde
oder nicht.

Lassen Sie mich kurz zu Beginn auf die Etymologie
eingehen, die Wissenschaft von der Herkunft und
der Geschichte der Wörter. Das Wort „Deutsch“ be-
zeichnete ursprünglich nämlich diejenigen, die un-
sere Sprache – die Sprache des Volkes – spre-
chen. Allein diese Feststellung könnte die heutige
Debatte beenden. Deutsch ist die Sprache aller, die
sie sprechen, die Sprache, mittels derer man sich
miteinander versteht und verständigt, eine Sprache,
die Gemeinschaft schafft. Wenn hier also einige am
rechten Rand die deutsche Sprache als Trennungs-
element, als Abgrenzungsmerkmal, als immaterielle
Wand zwischen dem inexistenten Wir und Ihr nut-
zen wollen, dann haben diese Personen nicht ein-
mal verstanden, was das Wort „Deutsch“ bedeutet.

Die Sprache gehört zu den wesentlichen Elemen-
ten, die eine Person in ihrer Identität und somit ihrer
Stellung in der Gesellschaft prägen. Mit einer oder
mehreren Sprachen werden wir erzogen, mittels
derer oder deren lernen wir sprechen, denken,
kämpfen, lieben. Auch deswegen ist die Haltung zu
Sprache und Sprachen eine ganz grundsätzliche
Haltung, eine, die den Staat oder – besser gesagt –
das Staatsmodell definiert. Ein Staat, der die Spra-
che der Menschen nutzt, um diese unterschiedlich
voneinander zu behandeln, ein Staat, der Eltern da-
von abhält, den eigenen Kindern die eigene Spra-
che beizubringen, ist definitiv kein liberaler Staat.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ein Staat dagegen, der sprachliche Vielfalt akzep-
tiert und die eine Sprache, ja die Landessprache
als verbindendes Element aller Menschen fördert,
ist derjenige freiheitliche demokratische Staat, von
dem unsere Thüringer Verfassung spricht. Und um
diese Erkenntnis zu gewinnen, brauchen wir unsere
Thüringer Verfassung nicht zu ändern, sondern wir
müssen sie nur lesen, sehr geehrte AfD.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, genau dieser Punkt der
Haltung zur Sprachenfrage als Haltung zu einer
freiheitlich-demokratischen Staatsordnung ist im
Umgang mit dem hiesigen Gesetzentwurf zentral.
Selbstverständlich ist Deutsch die Landessprache
Thüringens. Daran besteht kein Zweifel und wird
zumal dadurch bestätigt, dass die Thüringer Verfas-
sung auf Deutsch geschrieben wurde. Aber das ist
nicht der Punkt. Denn hier wird die Forderung nach
einer harmlosen Feststellung der Landessprache

Thüringens in einen aggressiven Ansatz umgewan-
delt, der eine im realen Leben inexistente Reinspra-
che kristallisieren soll. Die Abweichungen von die-
sem reinen Deutsch seien zu dessen Schutz zu be-
kämpfen. Und in der Logik des Gesetzentwurfs sind
sie als verfassungswidrig einzustufen. 

Gewollt ist hier ein illiberaler Staat, der aggressive
und ausgrenzende Sprachpolitik betreibt und die
Sprache als Macht- und Herrschaftsinstrument
missbraucht. Der Schutz einer Sprache ist ein viel-
fach belegtes Recht aller Menschen. Hierfür emp-
fehle ich die Lektüre von Artikel 22 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union und die Euro-
päische Charta der Regional- und Minderheiten-
sprachen, die Deutschland ratifiziert hat. Der
Schutz einer Sprache besteht aber im Wesentli-
chen darin, dass diese in der Lage ist, die Gegen-
wart mit ihren Worten zu fassen. Anders ausge-
drückt: Sprachenschutz und Sprachenförderung
zielen nicht auf eine Kristallisierung der Reinheit ab,
sondern auf die Zukunftsfähigkeit einer Sprache,
und diese setzt kontinuierliche Entwicklung voraus.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Davon wissen nämlich am besten diejenigen Völker
und Gruppen, deren Sprachen vom Aussterben be-
droht sind. Und das ist leider auch in Europa kein
so seltener Fall. Sprachen sind nicht dann bedroht,
wenn sie reingehalten werden, sondern wenn sie
sich nicht entwickeln und deswegen irgendwann für
die Beschreibung der Gegenwart nicht mehr tau-
gen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die deutsche Sprache zu schützen und zu fördern,
heißt also nicht, ihre Kristallisierung, sondern ihre
ständige Fortentwicklung zu fördern. Die Kristalli-
sierung eines lebensfernen Standarddeutschen ent-
spräche dagegen keinem Schutz der deutschen
Sprache, sondern dem Urteil zu ihrem langsamen
Aussterben.

Meine Damen und Herren, die AfD schlägt uns mit
diesem Gesetzesvorschlag folgendes Staatsmodell
vor: Wir, einige rein deutsch Sprechende, müssen
uns und unsere Sprache verteidigen gegen sie, die
Andersredenden, Anderswählenden, Andersausse-
henden, und dafür machen wir von der Stärke der
Staatsgewalt Gebrauch. Mit dem Gesetzentwurf
kommt zum wiederholten Mal der Ethnonationalis-
mus ans Licht, den die AfD vertritt. Dass Deutsch
die Sprache ist, die in Thüringen allgemein geredet
und verstanden wird, ist unzweifelhaft. Dass die
AfD aber einen schutzwürdigen Status für das
Deutsche nicht mit der Begründung begleitet, die
Sprache sei Mittel zur gegenseitigen Verständigung
aller, sondern aus der Überlegung, die Sprache sei
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ein Gut einiger, das vor fremden Eingriffen zu ver-
teidigen sei, ist in eindeutiger Weise abzulehnen.
Eine Förderung der deutschen Sprache als Mittel
zur allgemeinen Verständigung aller entspricht sehr
wohl dem Sinne einer Landessprache und dem ei-
ner freiheitlich-demokratischen Ordnung. Eine ag-
gressive Sprachpolitik im Sinn einer staatsgelenk-
ten und in der Realität inexistenten reinen deut-
schen dagegen nicht. Auf Basis solch illiberaler
Vorstellungen können wir uns keine Debatte im
Fachausschuss vorstellen, weswegen wir diesen
Gesetzentwurf ablehnen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat für die Fraktion der FDP Frau Abge-
ordnete Baum.

Abgeordnete Baum, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen
und Kollegen, wir haben in der ersten Beratung des
Gesetzentwurfs schon viel Spaß gehabt. Ich würde
gern vonseiten der Freien Demokraten noch mal
darauf zu sprechen kommen, über was wir hier
sprechen. Wir reden darüber, dass die Verfassung
geändert werden soll und dass da jetzt drinstehen
soll: Die Sprache des Freistaats Thüringen ist
Deutsch.

Grundsätzlich haben wir als Freie Demokraten
auch in den anderen Verfassungsänderungen, die
wir diskutiert haben, schon immer gesagt: Es muss
bestimmten Kriterien genügen, bevor man die Ver-
fassung anpassen kann, also bevor ein Gesetzent-
wurf an der Stelle Sinn macht. Für uns stellt sich an
der Stelle die allererste Frage, ob diese Änderung
in der Verfassung irgendwas bringt und ob sie das
Ziel erreicht, was sie verfolgt. Das Problem geht
schon damit los, dass ich nicht so richtig weiß, was
das Ziel ist. Wenn ich die Begründung der AfD rich-
tig lese, dann geht die AfD davon aus, dass man
durch diesen Satz in der Verfassung verhindern
kann, dass die deutsche Sprache in irgendeiner
Form – ich nenne es mal – verschandelt wird oder
nicht mehr in Reinform gesprochen wird. Es wird
hier mit dem Begriff „Landessprache“ gearbeitet,
der auch an sich ein bisschen schwierig zu definie-
ren ist, weil er über den Begriff „Amtssprache“ hi-
nausgehen soll. In der Gesetzesbegründung steht
eindeutig geschrieben, dass Amtssprache als For-
mulierung zu einengend beschrieben wäre und es
deswegen um das Thema „Landessprache“ geht.
Das wird wie folgt definiert – ich zitiere aus der Ge-
setzesbegründung –: „Die deutsche Sprache ist als
das primäre Mittel zur Verständigung der Deut-

schen zugleich das Medium unserer kulturellen
Selbstverständigung, der sprachlichen Persönlich-
keitsbildung und der individuellen wie der gemein-
schaftlichen Identität.“ Die AfD will jetzt also durch
die Einfügung in die Verfassung dieses Mittel, die-
ses Medium vor Erosion und Destruktion schützen.
Die deutsche Sprache soll also in einem bestimm-
ten Zustand – in welchem genau ist noch ein biss-
chen unklar – konserviert werden. Das haben wir in
der ersten Beratung auch gehört. 

Bereits vor 200 Jahren ist Wilhelm von Humboldt
als Begründer der Sprachforschung zur Erkenntnis
gekommen, dass Sprache stets eine lebendige und
dialogische ist und nicht nur ein Artefakt oder ein
durch Konvention festgelegtes Zeichensystem.
Aber in dem Moment, in dem man versucht, sie zu
konservieren, wird sie genau auf dieses festgelegte
Zeichensystem reduziert. Die Sprache – deutsche
oder welche auch immer – lebt aber von den Ein-
wirkungen anderer Sprachen und sie reagiert auch
auf gesellschaftliche und technische Veränderun-
gen mit neuen Wortschöpfungen usw. Ich verweise
da auch gern einfach auf die Gesetzesbegründung
der AfD, denn wenn Sie mal nachzählen, wie viele
Worte aus anderen Sprachen integriert sind, dann
kommen wir, glaube ich, auf eine ganze Menge.

(Beifall FDP)

In der deutschen Sprache ändern sich Worte, Be-
deutungen von Worten und manche Worte sind
auch einfach verschwunden, weil sie keine Bedeu-
tung mehr haben: Also „Eidam“ sagt heute, glaube
ich, keiner mehr.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Die FDP zum
Beispiel!)

Das ist eine Abkürzung, Herr Möller. Das ist kein
Wort, steht nicht mal im Duden. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Man muss an der Stelle einfach realisieren, dass
die deutsche Sprache ein sich veränderndes und
nicht stillstehendes lebendiges Wesen ist.

Die AfD sieht jetzt Gefahren für die Bildung derjeni-
gen jungen Menschen – ich zitiere aus der Begrün-
dung –, „die in […] Parallelgesellschaften aufwach-
sen“, in denen „das Vokabular der deutschen Hoch-
sprache […] nicht mehr gepflegt wird“. Jetzt wider-
sprechen Sie sich ein bisschen selbst, weil Sie vor-
her noch von Identitätsstiftung gesprochen haben.
Und das ist genau das, was Sprache auch macht:
Sprache stiftet Identität, das macht sie von ganz al-
lein, das machen Menschen einfach untereinander.
Wer mit Jugendlichen zu tun hat, weiß, dass die
nicht mehr sagen: „Das ist aber schön“, sondern
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„voll mega, Alter“. Das sagen sie wahrscheinlich
schon gar nicht mehr, ist auch schon out. 

(Beifall FDP)

Die Frage ist aber: Ist das jetzt Ihre Parallelgesell-
schaft? Oder wie ist es mit Dialekten in Thüringen,
mit der Aussprache des harten und des weichen
„D“? Da haben wir ja so einige Unterschiede von
Greiz bis Bad Salzungen. Das dürfte in Ihrer Frak-
tion eigentlich auch bekannt sein. Nach der Begrün-
dung von der AfD sind das dann also auch Parallel-
gesellschaften, da sie nicht Hochdeutsch sprechen.
Das heißt, es ist für uns nach wie vor völlig unklar,
was Sie mit der Formulierung „die Landessprache
ist Deutsch“ in der Verfassung ändern wollen. Sie
werden nicht aufhalten, dass sich die Sprache wei-
terentwickelt oder dass sie ein bisschen schnodde-
rig ausgesprochen wird. Dementsprechend ist die-
ser Gesetzentwurf für uns in keiner Weise überzeu-
gend, weder um ihn im Ausschuss zu diskutieren,
noch um ihn einfach so in die Verfassung überge-
hen zu lassen. Eine Notwendigkeit erschließt sich
uns nicht und deswegen lehnen wir diesen Gesetz-
entwurf ab.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, FDP)

Präsidentin Keller:
Für die Fraktion Die Linke hat Frau Abgeordnete
Müller das Wort.

Abgeordnete Müller, DIE LINKE:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, ich finde es schon mal gut,
dass wir uns heute sehr sachlich damit auseinan-
dersetzen, denn ich glaube, so witzig auch der Bei-
trag beim letzten Mal war, es hat aufgeschreckt.
Und diese Aufmerksamkeit haben dieser Gesetz-
entwurf der AfD und die AfD in Gänze einfach nicht
verdient. Lustig machen Sie sich von allein. Das
mache ich jetzt mal an dem, was eben geäußert
worden ist: Das arabische Wort „Suffa“ heißt „ge-
polsterte Ruhebank“ und wurde im 17. Jahrhundert
ins Deutsche übernommen. Auch das zeigt schon,
dass sich die AfD eigenständig lächerlich macht.

Aber nun zum Gesetzentwurf: Der vorliegende Ge-
setzentwurf zu Deutsch als Landessprache in Thü-
ringen wärmt offensichtlich eine Initiative der AfD-
Bundestagsfraktion aus dem Jahr 2018 auf. Dort
ging es um Deutsch als Landessprache im Grund-
gesetz. Diese parlamentarische Aktion hat viel be-
rechtigte Kritik und Ablehnung erfahren. Interessan-
terweise findet sich im Grundgesetz keine aus-
drückliche Festlegung einer Landessprache – und

das aus gutem Grund. Die Erarbeiter/-innen des
Grundgesetzes waren sich offensichtlich nach den
Erfahrungen der Nazizeit bewusst, das alles in
Richtung nationalistischer Deutschtümelei im
Grundgesetz nichts zu suchen hat. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Der vorliegende Gesetzentwurf der AfD geht eben
in die Richtung Deutschtümelei. In anderen Bun-
des- und Landesgesetzen gibt es zu Recht nur die
sachliche Festlegung von Deutsch als Amtsspra-
che, das aber als Kommunikationssprache der Be-
hörden und öffentlichen Stellen. Doch niemand ist
gezwungen, bei den Behörden deutsch zu spre-
chen. Das macht auch deutlich, dass es den An-
spruch auf Dolmetscherleistungen gibt. Die Spra-
che wurde von den Menschen entwickelt – das ha-
ben viele Rednerinnen auch hier schon deutlich rü-
bergebracht –, um sich gegenseitig besser zu
verstehen und besser gemeinsam handeln zu kön-
nen. Sprache ist dazu da, Menschen zusammenzu-
bringen, gemeinsam tätig zu sein. Es ist ein Miss-
brauch von Sprache, wenn sie dazu benutzt wird,
Menschen auszugrenzen und auszuschließen und
eine künstliche Trennung zu schaffen von einem
Wir und den Anderen. 

Nun spricht die Einleitung des Gesetzentwurfs da-
von, die Sprache diene zur kulturellen Selbstver-
ständigung. Verstanden als Abgrenzung und Aus-
grenzung ist das ein völlig falsches Verständnis von
Sprache und ist aus humanistischer Sicht auch ab-
zulehnen. Für eine klare gesellschaftspolitische Be-
wertung des Gesetzentwurfs muss er in den Ge-
samtzusammenhang der AfD-Ideologie gestellt
werden. So betrachtet, muten dann bestimmte Aus-
sagen im Vorblatt des Gesetzentwurfs zynisch an,
denn die dort genannten Parallelgesellschaften –
das hat Frau Baum eben auch schon erwähnt –
entstehen vor allem dadurch, dass die teutonische
oder deutsche Mehrheitsgesellschaft Menschen –
auch mit Migrationshintergrund – vom Zugang zur
Gesellschaft aussperrt. Migrantinnen werden in
Deutschland in vielen Fällen im Alltag noch immer
beim Zugang zu Angeboten behindert, um bei-
spielsweise auch die deutsche Sprache zu erler-
nen. Das ist faktisch eine Diskriminierung. Es ist
gerade die AfD, die solche Ausgrenzungsmecha-
nismen propagiert. Es ist gerade die AfD, die die
rot-rot-grüne Koalition für die Schaffung solcher Un-
terstützungsangebote zum Spracherwerb kritisiert.
Daher sind die Aussagen im Vorblatt zu Sprache
als Tür zur Bildung einfach zynisch. 

In der ersten Lesung des vorliegenden Gesetzent-
wurfs bezeichnete der Redner der AfD-Fraktion das
Konzept des Gender-Mainstreamings – auch bezo-
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liche Begriff des Showmasters für Moderatoren von
Unterhaltungssendungen ist ein Beispiel dafür. Die-
sen Begriff gibt es in der englischen Sprache nicht.
Ein neues Beispiel stammt aus dem Sprachge-
brauch der Deutschen Bahn: der Infopoint. Die
Deutsche Bahn hat es nach deutlicher Kritik wieder
umbenannt. Jetzt heißt es „Information“. Doch die
Einreicher der Petition mussten sich mit Recht die
kritischen Fragen gefallen lassen, welche deutsche
Sprache denn bewahrt werden soll und ob ein sol-
ches Ansinnen gar eine Bedrohung für das Überle-
ben einer Sprache ist, denn Sprache ist immer ein
lebendiges Abbild der Gesellschaft, die die Sprache
benutzt. Sie entwickelt sich weiter, das haben viele
immer wieder betont. Daher sind schon immer Wör-
ter und Begriffe in die deutsche Sprache eingewan-
dert.

Jetzt nenne ich Ihnen noch ein paar Beispiele: Die
Begriffe „Mauer“, „Ziegel“ und „Fenster“ kommen
aus dem Lateinischen. Jetzt nenne ich Ihnen den
historischen Hintergrund, weil das hier auch eine
kleine Bildungsveranstaltung ist. Die Verwendung
dieser Baumaterialien ist mit den Römern in das
Gebiet des heutigen Deutschlands gekommen. Aus
der islamischen und der arabischen Sprache stam-
men wissenschaftliche Disziplinen und Begriffe wie
„Chemie“ und „Algebra“, das „Sofa“ – habe ich
eben noch mal erläutert –, der „Schal“, aber auch
der „Zucker“. Aus Italien stammen Begriffe der Mu-
sik. Das ist die „Oper“, die „Sinfonie“. Begriffe des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs kommen wie ge-
sagt aus Italien, zum Beispiel das „Girokonto“ und
der „Saldo“. Aus Griechenland und Frankreich sind
Einrichtungen und Begriffe in Politik, Wissenschaft
und Verwaltung nach Deutschland gekommen –
wie „Demokratie“, „Philosophie“, „Minister“, „Kabi-
nett“, „Ressort“ und auch das „Büro“.

Im Gegenzug sind deutsche Begriffe in andere
Sprachen eingewandert. Da nenne ich gerne das
Wort „Kindergarten“, die Welt spricht „Kindergar-
ten“.

(Beifall DIE LINKE)

Ich nenne den Begriff „Waldsterben“ und „Ganz-
heitsmedizin“. Eine klare Schlussfolgerung aus die-
sen Beispielen ist: Menschen, Kulturen, Länder und
Sprachen haben sich immer gegenseitig beein-
flusst. Sie leben auch in Zukunft von diesem gegen-
seitigen Austausch. Wer versucht, Kulturen und
Sprachen voneinander abzuschotten, lässt sie zu
Mumien erstarren und zerstört sie. Ich danke Ihnen
für die Aufmerksamkeit. Es wurde deutlich, warum
wir diesen Entwurf ablehnen. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE)
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gen auf den Sprachgebrauch – als Ideologie. Nein, 
das  Konzept  ist  hilfreich,  um  eine  umfassende
Gleichstellung  zu  verwirklichen.  Aber  Deutsch  als
Landessprache – nicht nur als Amtssprache – in die
Verfassung schreiben zu wollen, das ist Ideologie,
und zwar eine rechte und eine nationalistische. 

Deutschland war und ist schon immer ein Einwan- 
derungs-  und  auch  ein  Auswanderungsland.  Es
sind  schon immer Menschen  mit den  unterschied-
lichsten  Sprachen  nach  Deutschland  gekommen.
Auf  dem Gebiet des heutigen Deutschlands  wurde 
nicht  immer  nur  deutsch  gesprochen.  Landesteile
gehörten  früher zu  Dänemark, zu Frankreich  oder 
aber auch zu Schweden. In früheren Jahrhunderten
wohnten  hier  im  östlichen  Teil der  Republik  auch
sehr viele  Menschen,  die slawisch gesprochen ha-
ben. Städtenamen wie „Berlin“ erinnern noch daran.
Für die heutigen Sorben in der Lausitz gilt das noch
immer. Für viele Menschen ist auch die Mutterspra-
che  ein Stück Identität, aber meist in einem  weltof-
fenen  Sinne. Meist ist es  verbunden mit  Interesse 
an anderen Sprachen, vor allem am Erlernen ande-
rer Sprachen. Viele Menschen sind hierzulande we-
gen  ihrer  eigenen  Biografie,  ihres  Familienhinter-
grunds  von  Kindheit  an  mehrsprachig.  Manche
Menschen werden aus biografischen Gründen in ih-
rem  späteren Leben mehrsprachig. All diese  Men-
schen  sind  in  sehr  vielen  Fällen  ganz  selbstver-
ständlich  und gleichzeitig in diesen  verschiedenen
Sprachen zu Hause. Zum Glück besteht das eigene
Selbstverständnis  für  die sehr vielen Menschen  in 
unserer Gesellschaft auch aus kultureller Vielfalt. In
Thüringen wohnen viele Menschen mit sehr  vielfäl-
tigen  Sprachkenntnissen  und  mit  vielfältigem
Sprachgebrauch,    also    mit    mehrdimensionaler  
Sprachidentität. Und das ist für unsere Gesellschaft 
und  den Alltag sehr bereichernd. Damit steht  auch 
fest: Im Alltag von Thüringen und seinen Bewohne
rinnen  gibt  es nicht nur eine Landessprache,  son 
dern viele. Der  Freistaat, der von seinen Bewohne
rinnen  und  Bewohnern gebildet wird, ist ganz  real 
vielsprachig. 

Ich  will  ein  bisschen  abkürzen,  denn  vieles  ist 
schon gesagt. Es gab im Jahr 2001 eine Petition an
den Deutschen Bundestag. Die ist sehr intensiv und
kontrovers  diskutiert  worden.  Da  ging  es  um
Deutsch als Landessprache im Grundgesetz, damit
hat sie sich auseinandergesetzt. Diese Petition wur-
de vom Verein Deutsche Sprache auf den Weg ge-
bracht.  Soweit  ersichtlich,  hat  dieser  Verein  keine
rechten Anwandlungen. Ihm geht es oder ging es
tatsächlich um die Pflege der Sprache, so zum Bei-
spiel  um  das  Zurückdrängen  von  sogenanntem
Denglisch,  also  der  Verwendung  von  englischen
oder  auch  nur  so  aussehenden  Wörtern,  um
modern zu erscheinen. Der schon länger gebräuch- 



(Zwischenruf Abg. Plötner, DIE LINKE: Bra-
vo!)

Abgeordnete Müller, DIE LINKE:
Das ist lateinisch – nein, italienisch.

Präsidentin Keller:
Für die Fraktion der CDU hat Herr Abgeordneter
Zippel das Wort.

Abgeordneter Zippel, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, ich will mich um einiges
kürzer fassen als die Vorredner. Ich will eigentlich
hier nur der Formalität Genüge tun und formal fest-
stellen, dass sich seit der letzten Plenarsitzung
nach unserer Einschätzung zu diesem Gesetzent-
wurf nichts geändert hat. Mit Blick auf die verwand-
te Sprache verstetigt sich nur noch mehr unser Ein-
druck, dass die AfD Wasser predigt und Wein trinkt.
Die Sorge der AfD um die Erosion unserer Sprache
bleibt doch ein scheinheiliger Vorwand. Wiederho-
lung ist bekanntlich die Mutter des Lernens. Daher
will ich nicht verzagen und behalte Hoffnung, dass
dies auch für die Abgeordneten der AfD-Fraktion
gilt, und erkläre es gern noch einmal in der gebote-
nen Kürze: Mit einer Verfassungsbestimmung ohne
Rechtsfolge trägt man rein gar nichts zum Erhalt
oder zur Wertschätzung der deutschen Sprache
bei. Man tut dies durch Förderung, man tut dies
durch Begeisterung. In diesem Sinne bin ich in fro-
her Erwartung konkreter Initiativen der AfD-Frak-
tion, die der Pflege der deutschen Sprache tatsäch-
lich nützen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Präsidentin Keller:
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen aus den
Reihen der Abgeordneten mehr vor. – Herr Abge-
ordneter Voigt, bitte.

Abgeordneter Prof. Dr. Voigt, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen
und Kollegen! Der Kollege Möller wies ja auf unse-
ren Bundesparteitagsbeschluss hin. Und wo gehört
ein Verweis auf die deutsche Sprache hin? In das
deutsche Grundgesetz, so einfach ist das. Das ist
auch die Position der CDU hier in Thüringen. Herr
Möller, ich will es doch mal zur Seite wischen. Ih-
nen geht es doch gar nicht um die Frage „Sprache
und Deutsch in die Verfassung“. Ihnen geht es doch
wieder mal um Ihre kleine identitäre Diskussions-
welt, darum geht es Ihnen doch.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Aha!)

Ich weiß, Ihr Pietismus, Ihr Biedermeier lässt Sie
gefangen sein in einem kulturellen Identitätsbegriff
von Deutschland, der nicht mehr derjenige ist, der
heutzutage Deutschland ausmacht. Ich glaube
auch, dass das ein großes Problem für Sie darstellt.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Da sind wir
uns mal einig!)

Nein, das Problem ist, dass Sie gar nicht wissen, in
welchem intellektuellen Vorgarten diese Nation ei-
gentlich gründet. Sie haben vielleicht Ihre kleinen
Gartenzwerge im Vorgarten stehen, aber das ist bit-
te schön nicht alleine deutsche Identität, deutsche
Kultur und auch nicht deutsche Sprache. Sie sind
einfach für das Thema als Fraktion absolut unterbe-
lichtet, und das ist das, was man Ihnen auch als
Spiegel vorhalten muss.

(Beifall CDU)

Das meine ich nicht persönlich. Das kann man
doch niemandem anbieten, was Sie hier vorstellen.
Ich meine, ich zitiere jetzt einfach mal Peter Wat-
son, das ist derjenige, der 900 Seiten über den
deutschen Genius geschrieben hat, können Sie
sich gern mal ansehen. Schauen Sie es sich an, es
ist ein Engländer. Der startet sein Buch mit dem
Satz, dass wir englisch sprechen, aber deutsch
denken, weil er genau begriffen hat, worum es
geht. Sprache und Identität sind natürlich miteinan-
der verlinkt. Aber das, was ich Ihnen schon gern
entgegenhalten möchte, warum ich auch als selbst-
bewusster Deutscher hier stehe und natürlich für
meine Sprache werbe, ist, weil sie nämlich Identität
und Grundlage jeglicher kulturellen Identifikation ist. 

(Unruhe AfD)

Dafür braucht es Sprache, dafür braucht es Kom-
munikation. Aber hier kommt der Punkt, da möchte
ich Sie bitten zu verstehen, weil das nicht die An-
nahme von Philosophie ist, zu sagen: Sich selbst
zu erkennen, bedeutet, sich im Anderen zu sehen.
Und um sich im Anderen zu sehen, bedeutet auch,
dass man sich verständigen kann, und das auch
über kulturelle Grenzen hinweg, aber zu wissen, wo
man herkommt. Und das bedeutet für mich etwas
ganz Simples. Ich möchte Sie wirklich aufrufen, Sie
können das gern als Schaufenster immer wieder
machen. Sie werden meine Fraktion damit nicht be-
schmutzen, weil wir Ihnen sagen: Wir wissen, wo
die deutsche Identität, Sprache und Kultur herkom-
men. Sie brauchen hier niemanden in diesem Rund
vorzuführen. Bei allen Unterschiedlichkeiten, die wir
vielleicht in unseren Wertehaltungen haben, aber in
einer Sache seien Sie sich doch bitte gewiss: In ei-
nem deutschen Parlament im Freistaat Thüringen
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sitzen alles stolze Thüringer, die für ihr Heimatland
streiten. Machen Sie es ihnen nicht abspenstig, nur
weil Sie so tun wollen, als ob Sie der einzige Lord-
siegelbewahrer für die eigene Identität und Sprache
sind.

(Beifall CDU)

Wenn ich Ihnen das jetzt noch mal gegenhalten
will, schauen Sie sich das bitte an: Die moderne
Welt ist de facto in Deutschland erfunden worden,
wenn Sie sich das anschauen. Alle philosophischen
Grundlagen, alle biologischen, naturwissenschaftli-
chen Sachen sind alle in dem Zeitraum der moder-
nen Ausprägung von 1800 bis ungefähr 1900 ent-
standen. Das sind alles deutsche Denker, die Ihnen
alle bekannt sein sollten. Auch davor, wenn Sie sich
anschauen: Bach, Goethe, die kennen wir alle,
Beuys, und nehmen Sie von mir aus als Thüringer
Herbert Roth mit dazu. Das sind alles Leute, die wir
im Prinzip geprägt haben. Das macht den deut-
schen Genius aus. Deswegen: Schauen Sie sich
das in Ruhe an, aber Sie müssen auch anerken-
nen, dass da eben auch Glanz und Elend zusam-
mengehören. 

Deswegen kann ich nur dafür werben, wenn Sie
solche Anträge hier stellen und dann so eine Art
generellen Rundumschlag machen: Machen Sie
sich vorher fit. Denn das, was wir hier wollen, ist:
Wir wollen unseren Freistaat voranbringen. Aber
Schaufensteranträge wie Ihren braucht hier wirklich
niemand. 

(Zwischenruf aus der Fraktion der AfD: Ha-
ben Sie ihn gelesen?)

Den Antrag? Ja, ich habe ihn gelesen, er ist sogar
in deutscher Sprache. 

Herr Braga, ja, fangen Sie an. 

(Zwischenruf Abg. Braga, AfD: Das werfen
Sie uns jetzt vor!)

Wir werfen Ihnen vor, dass Sie hier jede einzelne
Fraktion beim Namen nennen, sich einzelne Abge-
ordnete herausgreifen mit einem Selbstbewusst-
sein, 

(Unruhe AfD)

wie Herr Möller das getan hat, um so zu tun, als ob
er der Einzige ist, der hier einen Plan hat. Und jetzt
sagen ich Ihnen einfach mal: Sie haben gar keinen
Plan. Denn am Ende geht es um die Frage, wie wir
in Deutschland Politik betreiben. Das macht man
nicht mit so ein bisschen identitärem Gehabe, son-
dern es geht darum, tatsächlich das Leben der
Menschen zu verbessern. Wenn es um Sprache
geht, dann kann ich entgegenhalten: Hier redet je-
der Deutsch. Das ist auch gut so. Aber die innere

Offenheit zu haben, die die Leute im 18./19. Jahr-
hundert hatten, als es darum ging, Preußen, Öster-
reicher und eben Rheinländer alle irgendwie in ei-
ner Sprachform zusammenzuführen, dadurch auch
zu begreifen, dass es eine innere Offenheit braucht
– Frau Müller hat es erwähnt –, nämlich auch neue
Begriffe mit aufzunehmen, und dass eine Sprache
ein lebendiges Gebilde ist – das ist etwas, was uns
ausmacht. Sie wollen es reduzieren auf – ich weiß
nicht – irgendeinen Duden von 1933. Ich glaube,
dass das am Ende nicht das ist, was wir hier brau-
chen. 

(Unruhe AfD)

Das will ich Ihnen einfach nur entgegenhalten, weil
ich glaube, dass das falsch ist. Schönen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, CDU)

Präsidentin Keller:
Herr Abgeordneter Möller hat sich zu Wort gemel-
det, bitte. 2 Minuten 10 haben Sie. 

Abgeordneter Möller, AfD:
Herr Prof. Voigt, eines kann ich Ihnen sagen: Der
deutsche Genius hat mit Ihnen, mit Seehofer, mit
Merkel, mit von der Leyen gar nichts am Hut.

(Beifall AfD)

Im Grunde ist das, wofür Sie stehen, wofür die heu-
tige CDU steht, wofür das heutige Deutschland
steht – ich muss es leider so sagen, weil es eigent-
lich auch meine Heimat ist –: Das ist nichts anderes
als ein Kontrastprogramm zum deutschen Genius.
Es ist fast das Gegenteil. Im Grunde kann man
nicht einmal mehr sagen, dass es eine Art Nachglü-
hen ist, was Sie heute in diesem Land sehen. Inso-
fern ist diese Bemerkung von Ihnen wirklich lächer-
lich. So. 

Wissen Sie, wer einerseits selbst Anträge im Ver-
fassungsausschuss stellt, in denen einfach nur eine
Staatszielbestimmung ohne jede Rechtsfolge drin
ist, und es dann ausgerechnet bei der deutschen
Sprache dem anderen vorwirft, der muss sich ein-
fach Widersprüchlichkeit vorwerfen lassen. Nun
geht es Ihnen im Kern gar nicht um diese Sache.
Jemand, der die deutsche Sprache, wenn sie zum
Staatsziel erklärt wird, herabwürdigt als – was ha-
ben Sie gesagt? – identitäres Gehabe, der muss
sich doch ernsthaft fragen lassen, ob der eigene
Kompass noch stimmt, Herr Professor Voigt. 

(Beifall AfD)

Wenn Sie als Vorsitzender der CDU-Fraktion sol-
che Bemerkungen machen, dann brauchen Sie mir
nicht erzählen, dass hier im Landtag, ausgerechnet
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hier im Landtag, Leute tätig sind, die stolz auf Thü-
ringen sind und die für ihr Heimatland streiten. Das
tun Sie mitnichten. Sie streiten für ihre Partei, bes-
tenfalls für Ihre Partei. 

(Beifall AfD)

Sie haben mit dieser Heimat nichts mehr am Hut.
Die Probleme von den Leuten draußen sind Ihnen
egal. Aber das, was Sie hier abziehen, ist nichts an-
deres als Bühnenzauberei und das Schlechtma-
chen von Ideen anderer. Eine sachliche Auseinan-
dersetzung hat hier weder von Ihnen stattgefunden
noch von den anderen Kollegen, von denen es lei-
der auch gar nicht zu erwarten gewesen ist. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Wieder die alte Leier: Alle
anderen sind doof!)

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor.
Die Landesregierung hat nicht um das Wort gebe-
ten. Wird Ausschussüberweisung beantragt? Die
Ausschussüberweisung ist nicht beantragt. Damit
beende ich den zweiten Teil der Beratung und eröff-
ne die Aussprache zur dritten Beratung. Gibt es in
der dritten Beratung Wortmeldungen? Bitte schön.
Das kann ich nicht erkennen. Dann schließe ich die
Aussprache zur dritten Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf der Fraktion der AfD in der Drucksache 7/2797
in dritter Beratung. Wer dem Gesetzentwurf seine
Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. Das sind die Stimmen aus der AfD.
Wer ist gegen den Gesetzentwurf? Das sind die
Stimmen aus den Fraktionen Die Linke, Bünd-
nis 90/Die Grünen, SPD, FDP und CDU. Stimment-
haltungen? Es gibt keine Stimmenthaltungen. Da-
mit ist der Gesetzentwurf abgelehnt und ich schlie-
ße diesen Tagesordnungspunkt.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2 in seinen
Teilen

a) Fünftes Gesetz zur Ände-
rung der Verfassung des Frei-
staats Thüringen – Abschaf-
fung der automatischen Diä-
tenerhöhung
Gesetzentwurf der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/3062 - 
ZWEITE BERATUNG und DRIT-
TE BERATUNG

b) Fünfzehntes Gesetz zur Än-
derung des Thüringer Abge-
ordnetengesetzes – Festset-
zung der Abgeordnetenbezüge
für das Jahr 2021
Gesetzentwurf der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/3070 - 
ZWEITE BERATUNG

Ich werde gerade darauf aufmerksam gemacht,
dass …

(Zwischenruf aus der Fraktion der AfD: Ich
wollte Sie bitten, die Maske abzusetzen! Man
versteht Sie hier oben ganz schlecht!)

Das habe ich gerade gemerkt. Ja, ist okay. Das ha-
be ich mir auch gerade gedacht.

Ein Hinweis: Wir waren bei der Feststellung der Ta-
gesordnung übereingekommen, zu dem Gesetzent-
wurf zu Tagesordnungspunkt 2 a) die zweite und
dritte Beratung durchzuführen, sofern keine Aus-
schussüberweisung beschlossen wird.

Wir beginnen mit den zweiten Beratungen zu bei-
den Gesetzentwürfen. Ich eröffne die gemeinsame
Aussprache. Das Wort hat zunächst Herr Abgeord-
neter Kießling für die AfD-Fraktion. Bitte.

Abgeordneter Kießling, AfD:
Schönen guten Morgen! Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, werte Abgeordnete, liebe Zuschauer an den
Bildschirmen, die erste Beratung der beiden Ge-
setzentwürfe meiner Fraktion zur Abschaffung der
automatischen Diätenerhöhung war sehr auf-
schlussreich. Sie hat nämlich gezeigt, dass Sie, lie-
be Kollegen von Linker bis CDU, an die Decke ge-
hen, wenn es ans Eingemachte, um Ihre Pfründe
geht. Natürlich wurde wieder heraufbeschworen,
dass die Gesetzentwürfe der AfD ein Angriff auf
den Parlamentarismus, ja auf die Demokratie über-
haupt darstellen würden und wie furchtbar verfas-
sungsfeindlich das sei. So lenken Sie gern vom
Wesentlichen ab, meine Damen und Herren. Be-
troffene Hunde bellen, hat mein Kollege Möller in
der Debatte festgestellt. Genauso sah das dann
auch aus.

Worum geht es in den Gesetzentwürfen der AfD?
Es geht um die Problematik der sogenannten Ent-
scheidungen des Parlaments bzw. der Parlamenta-
rier in eigener Sache. Um nichts anderes geht es.
Eine solche Entscheidung ist die Entscheidung da-
rüber, wie hoch die Entschädigung der Abgeordne-
ten sein soll, denn darüber befinden die Abgeord-
neten in Gesamtheit selbst, und zwar letztendlich
auch, wenn es – wie in Thüringen – einen Mecha-
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nismus der quasi automatischen Anpassung gibt.
Jedes Jahr erfolgt auf Grundlage eines gesetzlich
festgelegten Indexes und ohne öffentliche parla-
mentarische Aussprache die Anpassung. Denn die-
ser Mechanismus ist zurzeit rechtlich festgelegt und
die Rechtsetzung ist Sache der Legislative, also
des Parlaments. Deshalb bleibt die Anpassung der
Entschädigung eine Entscheidung in eigener Sa-
che.

Dass es solche Entscheidungen gibt, ist unvermeid-
lich, und deshalb kann sich die AfD-Fraktion hier
auch nicht dagegen aussprechen. Die AfD-Fraktion
sagt auch nicht, dass die Politiker kein Geld bekom-
men oder gar am Hungertuch nagen sollen. Viel-
mehr geht es vor allem um zwei Punkte: Erstens
geht es darum, dass Parlamentsentscheidungen in
eigener Sache einen besonders hohen Legitima-
tionsbedarf haben, weil bei solchen Entscheidun-
gen die Kontrolle durch die Öffentlichkeit, durch die
Opposition, durch parteiinterne Kritik und durch die
Wähler besonders prekär ist. Genau deshalb the-
matisiert das die AfD-Fraktion. Entscheidungen in
eigener Sache haben einen hohen Legitimationsbe-
darf, weil es hier in besonderem Maße eine Befan-
genheit und eine Eigeninteressiertheit derjenigen
gibt, die über ihre eigenen Angelegenheiten ent-
scheiden. Gerade weil solche Entscheidungen letzt-
lich nicht zu umgehen sind, müssen diese in beson-
derer Weise öffentlich gemacht und öffentlich disku-
tiert werden. Das ist in Thüringen gegenwärtig nicht
der Fall. Das wollen wir mit unseren Gesetzentwür-
fen ändern. Das Parlament, die Abgeordneten sol-
len hier im Plenum Rede und Antwort dazu stehen,
wie viel ihre Tätigkeit wert ist, was eine angemes-
sene Entschädigung nach Artikel 54 Abs. 1 unserer
Thüringer Verfassung ist. Es soll – mit anderen
Worten – Rechenschaft vor dem Forum der Wähler,
der Öffentlichkeit abgelegt werden. Das ist die
grundsätzliche Pflicht des Parlaments und es ist ge-
rade dort seine Pflicht, wo es um die eigenen Geld-
beutel der Abgeordneten geht. Eine nachträgliche
Veröffentlichung auf einer Internetseite nützt nichts,
wenn die Erhöhung schon erfolgt ist, Frau Astrid
Rothe-Beinlich. 

Zweitens geht es in unserer Initiative darum, dass
die Politik der Altparteien in den letzten Monaten
den Menschen im Land mehr als eine hohe Bürde
auferlegt hat, unter der viele Bürger leiden – Kinder,
Eltern, Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit waren oder
auch sind, Arbeitnehmer, die ihre Arbeit verloren
haben, Unternehmer, deren Betriebe geschlossen
wurden usw. All dies ist Resultat von Regierungs-
maßnahmen, die längst jeder Rechenschaftsfähig-
keit entbehren. Die AfD-Fraktion ist überzeugt, dass
es ein mehr als angemessenes Zeichen wäre,
wenn die Parlamentarier gerade vor dem Hinter-

grund dieser Pandemie sagten: Die Abgeordneten-
entschädigung wird für dieses Jahr auf dem
Stand 2020 eingefroren. Diese vernünftigen Vor-
schläge der AfD und der Bürgerwille werden von
den Altparteienkollegen hier im Hause aber als Ma-
jestätsbeleidigung aufgefasst

(Zwischenruf Abg. Müller, DIE LINKE: Bür-
gerwille ist was anderes!)

und daher wurde hier Gift und Galle gegen die AfD
gespuckt.

(Zwischenruf Abg. Müller, DIE LINKE: Na,
weil Sie einfach Lügen erzählen!)

Selbst der Bund der Steuerzahler – und Sie lügen
und hören mal zu – 

(Unruhe DIE LINKE)

fordert nämlich – ich zitiere –: „Besonders während
der Pandemie ist es fraglich, ob die Steigerung der
Diäten der Abgeordneten um 1 Prozent auf
6.036,72 Euro wirklich die allgemeine Entwicklung
der Einkommen in Thüringen widerspiegelt.“ Das
sollten Sie von den Linken sich mal fragen. 

(Unruhe DIE LINKE)

„Da fragen sich zu Recht viele Bürgerinnen und
Bürger, ob das noch verhältnismäßig ist.“ Ja, dieses
Fehlen der Verhältnismäßigkeit ist es, was die AfD-
Fraktion hier anprangert, meine Damen und Her-
ren. Ich darf Sie vor diesem Hintergrund auch ein-
mal an den Ursprung der Idee des Gesetzgebers
erinnern, den Abgeordneten eine angemessene
Entschädigung – wohlgemerkt: angemessene Ent-
schädigung – als Kompensation für den ausblei-
benden Verdienst während ihrer Parlamentstätigkeit
zu bezahlen. Doch es soll ja auch Abgeordnete ge-
ben, die haben weder einen Beruf, noch sind sie
vor der Politik jemals einer klassischen Tätigkeit mit
redlichem Verdienst nachgegangen. Aber wir als
AfD-Fraktion sind alle zuvor einer normalen Er-
werbstätigkeit mit entsprechendem Berufs- oder
Studienabschluss nachgegangen – im Gegensatz
zu einigen anderen hier.

(Beifall AfD)

Es ist das Gebaren absolutistischer Politik zu be-
haupten: Der Staat bin ich. Ein solches Gebaren
kommt darin zum Ausdruck, dass hier gleich der
Umsturz beschworen wird, wenn eine vernünftige
Gesetzesänderung vorgeschlagen wird. Liebe Kol-
legen von den älteren Parteien: Auch wenn Sie sich
das gern so denken, Sie sind nicht der Staat und
Ihnen gehört dieser Staat auch nicht. Der Staat ge-
hört seinen Bürgern, allen Bürgern, und die haben
das Recht, zu erfahren, warum sich ihre Volksver-
treter wie viel Geld zusprechen. Die steuerzahlen-
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den Bürger haben ein Recht darauf, dass Sie mit
ihren hart erarbeiteten Steuern sparsam umgehen.
Darum geht es und um nichts anderes, meine Da-
men und Herren. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat für die FDP-Fraktion Frau Abgeordne-
te Baum.

Abgeordnete Baum, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen, liebe Thüringerinnen und Thüringer,
die dieser Frage hier folgen wollen. Es geht um die
Änderung der Thüringer Verfassung und des Thü-
ringer Abgeordnetengesetzes und die Frage, ob
man die aktuelle Regelung zur Festlegung der Ab-
geordnetendiäten auf dem Stand von 2020 fest-
setzt und es damit von der Einkommens- und Preis-
entwicklung entkoppelt, wie das aktuell gehandhabt
wird. Ich zitiere mal aus dem Thüringer Abgeordne-
tengesetz, § 26 Abs. 3 Satz 2, wo festgelegt ist, wie
die Abgeordnetenentschädigung zusammenkommt:
„Die sich hieraus ergebenden Einkommens- und
Preisentwicklungsraten“ – also die sich aus den Be-
rechnungsgrundlagen ergebenden Einkommens-
und Preisentwicklungsraten – „teilt das Landesamt
für Statistik dem Präsidenten des Landtags am En-
de des ersten Quartals des auf das Bezugsjahr fol-
genden Jahres mit. Dieser unterrichtet danach den
Landtag in einer Drucksache und die Öffentlichkeit
im Gesetz- und Verordnungsblatt […]“ – so viel also
zu der Frage, wo darüber informiert wird – „hierüber
sowie über die sich daraus ergebenden Verände-
rungen der Grund- und Aufwandsentschädigung.
Sie treten jeweils mit Wirkung vom 1. Januar des
Jahres der Bekanntgabe in Kraft.“

Wir müssen uns bei der Sache immer wieder vor
Augen halten, dass die Kopplung der Abgeordne-
tenentschädigung an die Einkommens- und Preis-
entwicklungsraten eine Festlegung ist, die durch die
Thüringer Bürger 1994 mit Volksentscheid legiti-
miert worden ist. 

(Beifall FDP)

Das heißt, es geht hier nicht darum, dass Abgeord-
nete das irgendwie selbst entscheiden. Da haben
Sie sich auch widersprochen, Herr Kießling, denn
Sie können nicht auf der einen Seite sagen, dass
die Abgeordneten befangen sind, dazu irgendwel-
che Entscheidungen zu treffen, und dann aber ver-
langen, dass wir hier im Landtag darüber diskutie-
ren. Das Verfahren ist grundsätzlich objektiviert,
das heißt, es ist unabhängig vom politischen Willen

der aktuellen Abgeordneten. Das Landesamt für
Statistik bestimmt die Veränderungsrate der allge-
meinen Einkommensentwicklung in Thüringen an-
hand der Betrachtung mehrerer Einkommensberei-
che, darunter auch der Einkommensbereich des
absoluten Existenzminimums. Wenn sich das allge-
meine Einkommen verbessert hat, dann erhöht sich
diese Rate. Verschlechtert sich das allgemeine Ein-
kommen, dann senkt diese Rate die Abgeordneten-
entschädigung ab. An der Stelle wird vielleicht die
eigentliche Intention des AfD-Antrags offenbar – ich
zitiere mal aus dem Antrag –: „sondern zahllose Ar-
beitnehmer in Kurzarbeit gehen müssen oder sogar
arbeitslos werden und folglich finanzielle Einbußen
hinnehmen müssen, ist es zudem unangemessen,
wenn sich die Abgeordneten des Landtags eine Er-
höhung ihrer Bezüge genehmigen.“ Die AfD geht
also selbst davon aus, dass sich das allgemeine
Einkommen in Thüringen verschlechtern wird. Statt
sich jedoch mit einer zu erwartenden Absenkung
der Abgeordnetenentschädigung mit den Bürgern
solidarisch zu zeigen, 

(Unruhe AfD)

soll – gerade rechtzeitig, möchte man meinen – die
Entschädigung von den allgemeinen Einkommen
abgekoppelt und zumindest für 2021 schon mal
vorsorglich auf dem derzeitigen Niveau festge-
schrieben werden. 

(Beifall FDP)

Wir Freien Demokraten sind uns bewusst, dass das
Thüringer Indexmodell Schwächen hat, unter ande-
rem darum, weil dieser Automatismus offensichtlich
in der Öffentlichkeit als Erhöhungsautomatismus
wahrgenommen wird, und es wird eine mangelnde
öffentliche Befassung bzw. auch Rechtfertigung
dieser Beträge kritisiert. Wir sind davon überzeugt,
dass es sicher auch andere Methoden gäbe, um
über diesen Index zu sprechen. Man könnte Exper-
tengremien einsetzen, für den Bürger nachvollzieh-
bar machen, wie das entsteht, oder auch eine Mög-
lichkeit einräumen, um dem Landtag zu ermögli-
chen, zum Beispiel von dem Automatismus Ab-
stand zu nehmen, wenn es sich gebührt. Das birgt
aber auch immer die Gefahr, dass in die eine sowie
in die andere Richtung Abstand genommen werden
kann. Die Festschreibung, wie sie jetzt von der AfD
hier vorgeschlagen wird, liefert aber keine konkre-
ten Vorschläge für ein sinnvolles Verfahren in der
Zukunft, sondern legt einfach nur fest, dass das,
was 2020 gezahlt worden ist, das ist, was in Zu-
kunft gezahlt werden soll. Es beschränkt sich auf
die rechtzeitige Abschaffung des bisherigen Sys-
tems. Wir lehnen diesen Vorschlag ab, weil er nicht
zukunftsweisend ist und weil er uns in keiner Weise
in der Debatte weiterbringt. Nichtsdestotrotz ist es
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vielleicht an der Zeit, darüber zu diskutieren, ob
man ein anderes Modell entwickelt. Aber dann
muss man sich auch die Zeit nehmen und ein ver-
nünftiges Modell vorschlagen. 

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Warum be-
antragen Sie nicht Ausschussüberweisung?)

Darüber brauchen wir im Ausschuss nicht diskutie-
ren, Herr Kießling, ganz im Ernst. 

(Beifall FDP)

Präsidentin Keller:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat Frau
Abgeordnete Astrid Rothe-Beinlich das Wort. 

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, das letzte Mal war es der AfD offenkundig
noch so wichtig, dass Herr Höcke hier vorn vom
Pult gesprochen hat. Jetzt durfte Herr Kießling noch
mal das eine oder andere vortragen und ist trotz-
dem nicht auf die Punkte eingegangen, die wir
schon in der ersten Beratung vorgetragen haben.
Worum geht es denn eigentlich? Die AfD will die
automatische Erhöhung der Grundentschädigung
sowie der Geldleistungen in Form von steuerfreien
Aufwandsentschädigungen abschaffen, das soge-
nannte Indexierungsverfahren – das hat Frau Baum
eben auch sehr gut ausgeführt. Außerdem soll die
Höhe der monatlichen steuerpflichtigen Entschädi-
gung im Thüringer Abgeordnetengesetz festge-
schrieben werden und die Diäten sollen – hört, hört!
– per Parlamentsbeschluss erhöht werden können. 

(Unruhe AfD)

Was hatte Herr Höcke das letzte Mal gesagt? – Er
ist jetzt nicht da, deswegen muss ich ihn jetzt quasi
zitieren. – Herr Höcke hatte ausgeführt: Es gebe ei-
ne Parteienherrschaft, die das Prinzip der Volks-
souveränität ausgehöhlt habe, eine Politikwirt-
schaft, die steuergeldgenährt sei. „Wir als AfD
möchten den gewucherten Parteienstaat zurück-
drängen.“ Er hat von einem Selbstbedienungsladen
gesprochen – immer im Hinterkopf behalten, dass
es die AfD ist, die die Diäten per Parlamentsbe-
schluss selbst erhöhen möchte – und hat ausge-
führt: „Wir bleiben in unseren Berufen und, ja, wir
als AfD-Politiker haben alle bürgerliche Berufe. Wir
machen das hier im Teilzeitmodus“. Ich habe mir
danach noch mal die Mühe gemacht, auf der AfD-
Seite nachzuschauen, ob irgendwo nachzulesen
ist, wenn das hier nur Ihr Teilzeitmodus ist, was Sie
dann in Ihrem Hauptzeitgeschäft verdienen oder
bekommen – ich weiß gar nicht, wie ich es nennen

soll – für das, was Sie sonst tun, denn das, was Sie
hier machen, hat jedenfalls nichts mit ernsthafter
Politik zu tun. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Das Hauptproblem ist aber, dass Sie damit nicht
nur den Parlamentarismus, sondern Demokratie
insgesamt infrage stellen, wie Sie hier agieren. De-
mokratie ist für uns ein hohes Gut und deswegen –
das will ich auch ganz deutlich sagen – hat die Ar-
beit von Abgeordneten, die im Übrigen unbestech-
lich sein muss – und das aus guten Gründen –, ih-
ren Wert. Eine Abgeordnetentätigkeit sollte Haupt-
tätigkeit sein und nicht nebenbei oder im Teilzeitmo-
dus betrieben werden, wie Sie das ganz offenkun-
dig bei der AfD praktizieren.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Da liegen
Sie fern von der Realität!)

Entschuldigung, fern von der Realität ist das, was
Sie hier machen, das, was Sie hier vorgetragen ha-
ben. Und wenn Sie der Meinung sind, auch noch in
Ihren sogenannten bürgerlichen Berufen arbeiten
zu können, den Wählerinnen, die Sie ja offenkundig
haben, aber erklären, Sie würden sie hier vertreten,
dann frage ich mich, wo und wann Sie das machen.
Jedenfalls nicht, wenn Sie sich derart gerieren, wie
eben hier vorn. Sie wollen sich selbst die Taschen
vollfüllen, Sie wollen selbst entscheiden, was Sie
sich wert sind, 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

und tun dann so, als ob Sie – in Anführungszeichen
– etwas für das Volk tun. Das Gegenteil ist der Fall.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Bei Ihnen
ist dies der Fall!)

Die Feierabendparlamente, wie in Stadtstaaten
Hamburg, Bremen, Berlin usw. sind für Thüringen
keine Option. Die Wählerinnen und Wähler und de-
ren Interessen müssen angemessen von unabhän-
gigen Abgeordneten vertreten sein, die übrigens
nur ihrem eigenen Gewissen unterworfen sind. Das
ist ihr Verfassungsauftrag. Das sagen wir als Bünd-
nis 90/Die Grünen, wir sind davon auch überzeugt.
Bei uns können Sie auch nachlesen, was jeder ge-
nau wofür, wann bekommt und wie wir mit den Gel-
dern umgehen. Bei Ihnen findet man nichts, gar
nichts. 

(Unruhe AfD)

Jetzt mal ein kleiner Vergleich zu den anderen Län-
dern. Wie ist da eigentlich die Höhe der Diäten? Ich
weiß, es ist nicht eins zu eins zu vergleichen, weil
es immer unterschiedliche Regeln gibt, wie bei-
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spielsweise Büros finanziert werden etc. Aber trotz-
dem ist mal ganz interessant, wie es aussieht,
wenn wir uns die Grundentschädigung anschauen.
Ich habe es mir mal für zwei Stadtstaaten heraus-
gesucht. In Bremen beträgt die Grundentschädi-
gung 5.154,52 Euro und in Berlin, auch ein Stadt-
staat, ein sogenanntes Feierabendparlament,
6.250 Euro brutto. Dann schauen wir mal in die
Länder, die sich auch als Vollzeitparlamente begrei-
fen: Bayern 8.657 Euro Grundentschädigung, Bran-
denburg 7.604,62 Euro, Hessen 8.184 Euro, Meck-
lenburg-Vorpommern 6.448,58 Euro. Ich habe es
schon das letzte Mal gesagt, ich will nicht jammern:
In Thüringen wird die niedrigste Diät bundesweit
gezahlt. Ich meine aber, dass sich die Diäten auch
an der sonstigen Einkommensentwicklung orientie-
ren müssen. Und das ist so, das passiert – und das
auch absolut nachvollziehbar und transparent –
über ein Indexmodell.

Jetzt noch mal zur Indexkopplung. Was ist die In-
dexkopplung eigentlich? Sie ist eine Berechnungs-
grundlage, die transparent und nachvollziehbar ist.
Ich muss es hier noch mal ausführen, weil Herr
Kießling es offenkundig immer noch nicht verstan-
den hat. Sie wird vom Landesamt für Statistik auf
Grundlage der Entwicklungsraten berechnet.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Sie haben
nicht richtig zugehört!)

Ich habe Ihnen zugehört und ich kann Ihnen sagen,
meine Ohren haben teilweise geblutet.

Da werden die allgemeinen Veränderungen des Ar-
beitslosengelds berücksichtigt, der Index der tarifli-
chen Stundenlöhne in der Landwirtschaft in den
neuen Ländern, die durchschnittliche Einkommens-
entwicklung im öffentlichen Dienst und die allgemei-
ne Preisentwicklung nach Maßgabe des Gesetzes
über die Preisstatistik. Frau Baum hat es gesagt:
Das ist keine automatische Diätenerhöhung, son-
dern die Anpassung an die wirtschaftliche Lage des
Landes und diese berücksichtigt die aktuelle Situa-
tion. Das heißt, es kann auch dazu führen – auch
das hat Frau Baum schon gesagt –, dass Diäten
sinken. Und das ist auch nicht irgendwie von ir-
gendjemandem ganz willkürlich herbeigeholt wor-
den, sondern das ist das Ergebnis einer langen
Verfassungsdebatte bei der Neugründung des Frei-
staats Thüringen 1994 und wurde von einer Volks-
abstimmung bestätigt. Ihr Vorschlag von der AfD,
dass Abgeordnete ihre Diäten im Plenum selbst be-
schließen können, ist ganz klar Selbstbedienungs-
mentalität. Darüber wollen Sie nur hinwegtäuschen.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Transparenz geht anders jedenfalls. Wir legen Ein-
künfte jeglicher Art unter der Rubrik „Gläserne Ab-

geordnete“ auf unserer Fraktionshomepage offen.
Bei der AfD gibt es nichts dergleichen. Die Offenle-
gung wäre übrigens auch spannend nach der Äu-
ßerung von Herrn Höcke – ich hatte es ja gerade
schon gesagt –, dass die Abgeordneten der AfD al-
le in ihren sogenannten bürgerlichen Berufen blei-
ben und nur im Teilzeitmodus Abgeordnete sind.
Sagen Sie das übrigens auch mal Ihren Wählerin-
nen und Wählern, dass Sie das hier nur als Teilzeit-
modus begreifen.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das sehen
sie schon, dass wir aus Berufen kommen!)

Wir wollen eine echte Reform statt bloßer Schau-
fensterpolitik. Die derzeitigen Regelungen im Thü-
ringer Abgeordnetengesetz müssen diskutiert und
überprüft werden. Das wollen wir aber gern grund-
sätzlich. Da geht es um die Fragen der Altersvor-
sorge, die Fragen der sozialen Absicherung, die
Gleichstellung der Abgeordneten mit – ich nenne es
mal so – normalen Steuerbürgerinnen und eine
möglichst umfassende Transparenz bei der Festle-
gung der Abgeordnetenentschädigung.

Die Gesetzentwürfe der AfD hingegen sind populis-
tisch und beinhalten leider keinerlei brauchbare
Vorschläge. Daher müssen wir sie ablehnen. Vielen
herzlichen Dank.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Für die Fraktion der CDU hat Herr Abgeordneter
Zippel das Wort.

Abgeordneter Zippel, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, genau wie beim vorange-
gangenen Tagesordnungspunkt sind hier längst alle
Argumente ausgetauscht. Das Vorhaben der AfD
erscheint auch nach einem Monat Bedenkzeit nicht
einen Deut sinnvoller. Dennoch will ich dem Grund-
satz „Doppelt genäht hält besser“ treu bleiben und
noch einmal in Kürze erklären, warum diese Ge-
setzentwürfe der AfD nicht unterstützenswert sind.
Ich will dafür die sieben Hauptargumente gegen Ih-
ren Gesetzentwurf anführen.

Zunächst einmal, das wurde durch die Vorredner ja
schon deutlich, hat sich das Indexverfahren als
praktikabel erwiesen und bewährt. Es gewährleistet
eine sachgerechte und transparente Anpassung
der Abgeordnetenentschädigung. 

Zweitens: Durch den Gesetzentwurf der AfD sollen
Beträge festgeschrieben werden, die der Höhe
nach genau den Werten entsprechen, die zum Zeit-
punkt der Erarbeitung des Gesetzentwurfs zuletzt
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bekannt waren. Dass von der AfD keine wirkliche
Verringerung vorgeschlagen wird, belegt doch gera-
de, dass das geltende Anpassungsverfahren über
viele Jahre hinweg zu sachgerechten Ergebnissen
geführt haben muss. Das Anpassungsverfahren ist
keine Einbahnstraße. Es gilt auch bei negativer Ein-
kommens- und Preisentwicklung. Geht es der Be-
völkerung finanziell schlechter, spürt dies auch der
Abgeordnete in seiner eigenen Brieftasche. Und die
von der AfD behauptete quasi automatische jähr-
liche Erhöhung ist ein Märchen. Für eine Erhöhung
braucht es eine positive Einkommens- und Preis-
entwicklung im Freistaat. Eine solche Entwicklung
erreicht man aber nicht einfach so, sondern sie ist
das Ergebnis guter Rahmenbedingungen und vor
allem der Leistung der Menschen in diesem Land. 

(Beifall FDP)

Vielen Dank, Frau Kollegin Baum, das darf man tat-
sächlich auch mal würdigen. 

Eine angemessene Entschädigung für Abgeordnete
ist nichts Anrüchiges, sondern sie erfüllt auch wich-
tige verfassungsrechtliche Funktionen. Sie stützt
die Unabhängigkeit der Abgeordneten und die da-
mit verbundene Freiheit des Mandats. Sie dient der
Freiheit und Gleichheit der Kandidatur, sie fördert
die Repräsentativität des Parlaments – leider ein
Argument, liebe AfD-Fraktion, dass Sie immer wie-
der ignorieren. Und diese Anrüchigkeit, die Sie hin-
einbringen, reduziert eben diese verfassungsrechtli-
che Bedeutung. 

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat schon
vor vielen Jahren die Rechtmäßigkeit und hinrei-
chende Transparenz der Indexregelung bestätigt.
Zuletzt ist Artikel 54 Abs. 2 – wie die gesamte Thü-
ringer Verfassung in ihrer Ursprungsform – durch
Volksentscheid bestätigt worden. Letztverbindlich
hat sich damit also direkt das Volk für die Anpas-
sung der Entschädigung anhand der Einkommens-
und Preisentwicklung entschieden. Alles, was Sie
hier erzählen, deutet auf das Gegenteil hin, und da-
mit ist es offenkundig eine Falschaussage. 

Da ich überzeugt bin, dass diese Schaufensterde-
batte in diesem Haus entweder aufgrund einer wei-
teren Initiative der Linken oder der AfD heute nicht
das letzte Mal geführt wird, will ich es beim Gesag-
ten belassen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Präsidentin Keller:
Herr Abgeordneter Blechschmidt meldet sich zu
Wort. Bitte, dann haben Sie jetzt das Wort.

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
Danke, Frau Präsidentin. Meine Damen und Her-
ren, auch oder gerade bei der zweiten Beratung –
wie ich schon in der ersten Beratung betont habe –
des Gesetzentwurfs der AfD zur Abschaffung des
Diätenautomatismus bleibt die Linke dabei: Die Lin-
ke als Original, die seit Jahrzehnten die Abschaf-
fung der Diätenautomatik verlangt, hat keine Veran-
lassung dem rechtspopulistischen Plagiat der AfD
zuzustimmen.

(Beifall DIE LINKE)

Ich habe schon in der ersten Beratung darauf hin-
gewiesen: Die Fraktion Die Linkspartei.PDS hat mit
Datum vom 3. Juli 2006 in Drucksache 4/2084 ei-
nen Antrag mit dem Titel „Reform des Abgeordne-
tenrechts“ in den Landtag eingebracht. Er enthält
die Abschaffung des Automatismus, aber auch die
Forderung einer umfassenden Reform des Thürin-
ger Abgeordnetenrechts unter Beiziehung einer ge-
sellschaftspolitisch wie rechtswissenschaftlich be-
setzten Sachverständigenkommission. Da die PDS
bzw. Die Linke nie eine Zweidrittelmehrheit oder
50 Prozent plus 1 errungen hatte, konnte sie weder
Artikel 54 der Thüringer Verfassung reformieren,
noch den Modellumbau im Abgeordnetengesetz vo-
rantreiben. Dieser Modellumbau ist der umfassen-
dere Reformumsatz der Linken zum Thüringer Ab-
geordnetenrecht. Als eine Reihe von Ein-Punkte-
Aktionen geht eine solche Reform nicht. Die AfD fa-
vorisiert, bekanntermaßen, aber populistisch eher
eine Ein-Punkt-Methode. 

Auch das wiederhole ich: Schon die PDS-Fraktion
war immer gegen die Anpassungsautomatik und
hat mit einer abstrakten Normenkontrollklage beim
Thüringer Verfassungsgerichtshof gegen entspre-
chende Rechtsänderungen im Abgeordnetenrecht
geklagt. Ergebnis: Man kann die Automatik ma-
chen, unter bestimmten Umständen, man kann
aber auch per Gesetz anpassen. Die PDS bzw. Die
Linke war immer schon für diesen Gesetzesweg. 

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle zusam-
menfassend noch einmal die wichtigsten Eckpunkte
über die Abschaffung des Automatismus hinaus:
Gleichstellung der Abgeordneten mit dem normalen
Steuerbürger durch Abschaffung der steuerfreien
Aufwandspauschale und Geltendmachung der
mandatsbedingten Aufwendungen als Werbekosten
beim Finanzamt, also auf Nachweis; bei Altersver-
sorgung und sonstigen sozialen Absicherungen kei-
ne Alimentation auf Steuergelder ohne Eigenanteil;
Einbeziehung der Abgeordneten in soziale Siche-
rungssysteme mit eigenen Beitragsanteilen, Stich-
wort: Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und darüber hinaus umfassende Trans-
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parenz bei Nebentätigkeit und Nebeneinkünften.
Das ist schon jahrzehntelanges Anliegen der PDS
bzw. der Linken. Anders als die AfD, die sich aus
Gründen der populistischen Effekthascherei an die-
ser Stelle den Punkt „Automatismus“ herausgegrif-
fen hat, geht die Linke-Fraktion das Thema „Reform
des Abgeordnetenrechts“ umfassender an. 

Mit aller Deutlichkeit: Die Linke wird sich auch wei-
terhin dafür engagieren, dass die notwendigen Re-
formmehrheiten hier im Thüringer Landtag zustan-
de kommen – sei es für die Abschaffung des Diä-
tenautomatismus, sei es für andere weitergehende
Reformvorhaben im Abgeordnetenrecht. Diese Re-
formvorhaben können aber nur gelingen, wenn
Fraktionen im Wissen unterschiedlicher Positionen
und politischer Ziele eine umfassende Reformdis-
kussion zulassen. 

Die Abgeordnetentätigkeit, meine Damen und Her-
ren, ist im Gefüge der Gesellschaft eine wichtige
und verantwortungsvolle, aber keine besondere, die
den Abgeordneten zu Extras oder gar Abgehoben-
heiten im Alltag gegenüber anderen Menschen ver-
leiten sollte oder darf. 

Meine Damen und Herren, deshalb abschließend
noch mal der Hinweis: Die Linke-Fraktion hat daher
überhaupt keine Veranlassung, auf den vorliegen-
den populistischen und im Prinzip plagiierten Ein-
Punkt-Gesetzentwurf der AfD weiter einzugehen
und wird daher klar mit Nein stimmen. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller: 
Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Abgeordne- 
ter Kießling, bitte. 

Abgeordneter Kießling, AfD: 
Vielen  Dank,  Frau  Präsidentin.  Ich  möchte  noch 
mal  kurz  auf  die  Wortmeldungen  meiner  Kollegen
eingehen. Danke, Herr Blechschmidt, für Ihre Aus-
führungen.  Aber  eigentlich  müssten  Sie  doch  sa-
gen, wenn Sie selbst schon die ganze Zeit für die
Abschaffung des Indexverfahrens und für eine Re-
form sind, dass es doch ein Leichtes gewesen wä-
re, unserem Antrag zuzustimmen. 

(Zwischenruf Abg. Müller, DIE LINKE: Nein!) 

Das wäre der kleinste gemeinsame Nenner gewe- 
sen, dieses Indexverfahren auszusetzen. Man hätte
sich  darauf  verständigen  können,  wenn  Sie  den
entsprechenden Leuten beim Bund der Steuerzah-
ler  zugehört  hätten,  dass  es  unangemessen  ist, 

wenn Sie Gesetze beschließen, Anordnungen er-
lassen, um das Geld der arbeitenden Bevölkerung
weniger werden zu lassen, und das hier trotzdem
entsprechend anheben. Deswegen wäre es wohl
sehr redlich gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir
verzichten auf diese Anpassung, auch wenn das
ein Indexverfahren ist.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Was ist
denn das für eine Logik?

Die Behauptung, Frau Baum, zu sagen, wir würden
hier etwas festschreiben wollen, damit es nicht we-
niger wird: Erzählen Sie doch bitte mal dem Bürger,
wann es denn weniger geworden ist. Das ist mir
nicht bekannt, dass aufgrund des Indexverfahrens
die Diäten weniger geworden sind. Ich würde gern
mal wissen, wo, wie, wann das gewesen ist.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Weil die
Wirtschaftskraft in diesem Land steigt!)

Ja, die Wirtschaftskraft steigt. Aber schauen Sie
sich doch mal die Leute an, Herr Montag, die nichts
mehr arbeiten. Wo steigt bei denen die Wirtschafts-
leistung, die Wirtschaftskraft? Wie gesagt, das In-
dexverfahren wäre eine Möglichkeit gewesen, das
abzuschaffen.

Wir haben nicht gesagt, dass wir daran festhalten,
dass wir einen Selbstbedienungsladen hätten.
Nein, wir haben extra gesagt, ich habe extra ausge-
führt – wenn Sie zugehört hätten –, wir wollen eine
Debatte, in der darüber gesprochen wird, ob denn
eine Erhöhung notwendig, möglich ist und wie viel
denn möglich ist. Wir haben nicht gesagt, wir wollen
uns hier selbst bedienen. Das ist eine Falschbe-
hauptung von Ihnen, Herr Zippel. Wenn Sie hier be-
haupten, wir würden falsch behaupten: Sie haben
hier eine Falschbehauptung in den Raum gestellt.
Es geht darum, sparsam mit den Geldern umzuge-
hen. Das ist Fakt. Sie wollen das nicht. Vielen
Dank.

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich
nicht erkennen. Damit kommen wir zur Abstimmung
über den Gesetzentwurf in der Drucksache 7/3062.
Wird die Ausschussüberweisung beantragt? Das ist
nicht der Fall. Dann beende ich die zweite Beratung
und eröffne die Aussprache zur dritten Beratung.
Wünscht jemand zur dritten Beratung das Wort?
Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die dritte
Beratung und wir kommen zur Abstimmung über
den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD in der
Drucksache 7/3062 in dritter Beratung. Wer dem
Gesetzentwurf zustimmt, den bitte ich jetzt um das
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Handzeichen. Das sind die Stimmen der AfD. Wer
stimmt gegen den Gesetzentwurf? Das sind die
Stimmen aller anderen Fraktionen. Stimmenthaltun-
gen? Kann ich nicht erkennen. Damit ist der Ge-
setzentwurf abgelehnt.

Wir kommen zu b), zu der Abstimmung über den
Gesetzentwurf der Fraktion der AfD in der Drucksa-
che 7/3070 in zweiter Beratung. Wer dem Gesetz-
entwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte
ich um das Handzeichen. Das sind die Stimmen
aus der AfD-Fraktion. Wer stimmt gegen den Ge-
setzentwurf? Das sind die Stimmen aller anderen
Fraktionen. Stimmenthaltungen? Kann ich nicht se-
hen. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt und ich
schließe diesen Tagesordnungspunkt.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3

Thüringer Gesetz zur Erpro-
bung von effizienteren landes-
rechtlichen Standards für kom-
munale Körperschaften
Gesetzentwurf der Fraktion der
FDP
- Drucksache 7/645 - Neufas-
sung - 
dazu: Beschlussempfehlung des

Innen- und Kommunalaus-
schusses
- Drucksache 7/3523 - 

ZWEITE BERATUNG

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bergner aus dem
Innen- und Kommunalausschuss zur Berichterstat-
tung. Bitte schön, Herr Bergner.

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten, mit Datum
vom 17. April 2020 reichte die Fraktion der FDP un-
ter der Drucksachennummer 7/645 einen Entwurf
für ein Gesetz zur Erprobung von effizienteren lan-
desrechtlichen Standards für kommunale Körper-
schaften – Thüringer Standarderprobungsgesetz –
ein. Ziel des Gesetzes ist es, dass auf Antrag von
landesrechtlichen Vorschriften abgewichen werden
kann, wenn das Ziel der Vorschrift auch anders er-
reicht werden kann.

Der Gesetzentwurf wurde in erster Beratung am
13. Mai 2020 hier im Haus debattiert und mit 43 Ja-
und 41 Neinstimmen an den federführenden Innen-
und Kommunalausschuss sowie den mitberatenden
Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen. Die
Fraktion der AfD reichte am 10.06.2020 mit der
Drucksache 7/562 einen Änderungsantrag ein. Die-
ser soll den Gesetzentwurf der FDP inhaltlich er-

gänzen bzw. erweitern mit dem Ziel, insbesondere
die Handlungsspielräume auf kommunaler Ebene
zu erhöhen, um auch den Herausforderungen des
demografischen Wandels begegnen zu können. Zu-
dem sollen die kommunalen Anstalten des öffentli-
chen Rechts eingefügt werden. 

In der 6. Sitzung des Innen- und Kommunalaus-
schusses wurde vereinbart, dass die Fraktionen bis
zur nächsten Sitzung Gelegenheit bekommen, An-
zuhörende zu benennen und einen Antrag auf An-
hörung zu stellen. Zur 7. Sitzung des Innen- und
Kommunalausschusses am 09.07.2020 lagen so-
dann entsprechende Anträge auf Anhörung zum
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP von den Frak-
tionen der FDP, der CDU, Die Linke,
Bündnis 90/Die Grünen und der SPD vor. Von der
Fraktion der AfD wurde kein Antrag auf Anhörung
eingereicht. Der Ausschuss beschloss in der Sit-
zung vom 9. Juli 2020 die Durchführung einer
schriftlichen Anhörung. 

An der Anhörung haben sich bis zum Ende der An-
hörungsfrist am 18. September 2020 13 Anzuhö-
rende durch Abgabe einer Stellungnahme beteiligt.
In der für die Auswertung der Anhörung vorgesehe-
nen Sitzung des Innen- und Kommunalausschus-
ses am 24.09.2020 gab es differenzierte Auffassun-
gen über die Ergebnisse der Anhörung. Die Frak-
tion der FDP sagte auf Bitten von Herrn Bilay zu,
fraktionsintern bis zur nächsten Sitzung zu eruie-
ren, welche Anregungen in den Gesetzentwurf ein-
bezogen werden könnten. Entsprechend reichte die
Fraktion der FDP unter der Vorlagen-
nummer 7/1178 zum 05.11.2020 einen Änderungs-
antrag ein, der die konkreten Anregungen und Än-
derungsvorschläge beinhaltete, die sich aus den
Stellungnahmen des Gemeinde- und Städtebundes
und der Handwerkskammer ergeben haben. 

In der Sitzung am 05.11.2020 wurde vonseiten des
Abgeordneten Bergner – jetzt hier am Pult ste-
hend – um Vertagung gebeten, um den Ausschuss-
mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich inhaltlich
mit den eingereichten Änderungsvorschlägen zu
befassen. 

In den Sitzungen vom 3. Dezember 2020, vom
28. Januar 2021 und vom 15. April 2021 wurde die
Beratung jeweils ohne Aussprache vertagt, da es
seitens der Fraktionen weiteren Beratungsbedarf
gab. Der Abgeordnete Bergner forderte in der Sit-
zung vom 15. April 2021 die anderen Fraktionen
auf, sich nunmehr eine Meinung zu dem vorgeleg-
ten Gesetzentwurf zu bilden und das Gesetzge-
bungsverfahren einem Ergebnis zuzuführen. 

In der Sitzung am 27.05.2021 beantragte der Abge-
ordnete Bergner namens der FDP-Fraktion, dass
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nunmehr eine Beschlussfassung erfolgen soll, und
bat um eine Beschlussempfehlung für das Plenum.
Die Fraktion der AfD merkte an, dass eine Notwen-
digkeit für das von der FDP vorgeschlagene Gesetz
nach der Corona-Pandemie nicht mehr gesehen
werde und außerhalb der bereits durch Gesetzge-
bung erfolgten Änderungen in der Thüringer Kom-
munalordnung nur noch ein eingeschränkter An-
wendungsbereich gesehen werde. Auf Nachfrage
des Vorsitzenden halte man jedoch den Änderungs-
antrag aufrecht. 

Die Fraktion Die Linke kritisierte am vorliegenden
Gesetzentwurf, dass die Möglichkeit eröffnet werde,
von Gesetzen abzuweichen, ohne dass der Gesetz-
geber beteiligt sei. Weiterhin billige das Gesetz den
kommunalen Spitzenverbänden ein faktisches Ver-
tretungsrecht aufgrund der Antragsberechtigung zu,
ohne im Einzelnen zu Regelungen zu den konkre-
ten Zustimmungs- oder Genehmigungsverfahren
durch die betroffenen Kommunen Stellung zu be-
ziehen. 

Der Innen- und Kommunalausschuss fasste in der
Sitzung am 27. Mai 2021 bei Enthaltung der Frak-
tion der CDU, 1 Jastimme durch die FDP und Nein-
stimmen durch die Fraktionen der AfD, Die Linke,
der SPD und Bündnis 90/Die Grünen den Be-
schluss, dem Landtag die Ablehnung des Gesetz-
entwurfs der FDP zu empfehlen. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit. 

(Beifall FDP)

Präsidentin Keller:
Damit eröffne ich die Aussprache. Das Wort erhält
Herr Abgeordneter Walk für die CDU-Fraktion.

Abgeordneter Walk, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen
und Kollegen, die FDP-Fraktion hat mit ihrem Ge-
setzentwurf zur ersten Plenarberatung am
13. Mai 2020 erneut einen Vorschlag für das Thü-
ringer Standarderprobungsgesetz vorgelegt. Ich will
darauf hinweisen, dass die FDP bereits in der
5. Legislaturperiode einen ähnlichen Vorschlag vor-
gelegt hat. Dazu ist zu sagen, dass wir grundsätz-
lich die Intention des vorliegenden Gesetzentwurfs
der FDP-Fraktion zum Abbau von überflüssiger Bü-
rokratie begrüßen. Dies haben wir seinerzeit auch
während der ersten Beratung hier im Plenum deut-
lich gemacht und das gilt selbstverständlich auch
heute noch.

Der FDP-Gesetzentwurf wurde federführend an den
Innen- und Kommunalausschuss sowie den Haus-

halts- und Finanzausschuss überwiesen. Bericht-
erstatter Kollege Bergner hat das eben ausführlich
dargelegt. Eine schriftliche Anhörung wurde dann
ausgewertet und diskutiert. Ich möchte noch einmal
darauf hinweisen, Kollege Bergner: Das Ganze hat
jetzt ein Jahr gedauert. Insofern ist es schön, dass
wir heute mal zu einer Entscheidung kommen. 

Im Rahmen der Anhörung ist aber auch deutlich ge-
worden, dass vor allen Dingen zwei Punkte ent-
scheidend waren – zumindest aus Sicht meiner
Fraktion.

Punkt 1: Der Abbau kommunaler Standards kann
lediglich ein möglicher erster Schritt zum von uns
allen befürworteten und beabsichtigten Bürokratie-
abbau sein.

Punkt 2: Die Anhörung im Ausschuss hat zudem
gezeigt, dass das eigentliche Ziel ein eigenes Thü-
ringer Bürokratieentlastungsgesetz sein muss, wel-
ches alle Bürokratieabbaumaßnahmen zusammen-
fasst. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie
mich deshalb noch einmal insbesondere auf die
aus unserer Sicht sehr fundierte Stellungnahme
des Verbands der Wirtschaft Thüringens e. V. –
VWT – eingehen. Dieser hat in seinen Äußerungen,
wie wir finden, auch nachvollziehbar darauf hinge-
wiesen, dass wesentliche Inhalte doch folgende,
bereits seit Längerem angemahnte Themen sein
müssen: Thüringer Vergabegesetz, Thüringer La-
denschlussgesetz und der generelle Umgang mit
der Genehmigung von Sonn- und Feiertagsarbeit.
Der VWT hat darüber hinaus plausibel deutlich ge-
macht, dass am Ende die Etablierung eines konti-
nuierlichen Prozesses für rechtssicheren Bürokra-
tieabbau stehen sollte. Ziel muss es aus unserer
Sicht auch sein, Verfahren für die regionale Wirt-
schaft erstens zu vereinfachen und zweitens zu be-
schleunigen, damit drittens letztlich effizient und
kostengünstiger gearbeitet werden kann.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich
noch einen weiteren Punkt aus der Stellungnahme
des VWT aufgreifen – und da möchte ich gern zitie-
ren –: „Der beste Bürokratieabbau ist aber immer
der, der nicht nötig ist. Daher sollte bei jedem Lan-
desgesetz gründlich geprüft werden, welche [kon-
kreten] Auswirkungen es auf die Bürokratiebelas-
tung“ im Freistaat Thüringen hat. Diese zwingend
erforderliche Prüfung, die natürlich vorgeschaltet
werden muss, erfolgte bei dem vorliegenden Ge-
setzentwurf und bei der Diskussion im Ausschuss
aus unserer Sicht leider unvollständig und auch
nicht weitreichend genug. Ich will ganz konkret fol-
gende Punkte ansprechen: zum einen die in § 3 ge-
regelten Antrags- und Genehmigungsverfahren,
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dort vor allem die im Absatz 2 bezeichnete dreimo-
natige Frist zur Entscheidung über den gestellten
Antrag durch die Genehmigungsbehörde. Diese
Frist erscheint uns zu lang und diese Frist verzögert
nur das angestrebte Ziel des Gesetzentwurfs.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Wenn Sie
das mal im Ausschuss gesagt hätten!)

Ein zweiter konkreter Punkt: Die Regelung in § 3
Abs. 5 hinsichtlich der Begleitung und Unterstüt-
zung der Antragsteller durch die Genehmigungsbe-
hörde ist unseres Erachtens zu unbestimmt und
steht damit völlig im freien Ermessen der Behörde,
sodass zu befürchten steht, dass der Antragsteller
dann allein gelassen wird. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Ja, weil Sie
nicht zuhören!)

Abschließend noch ein konkreter Punkt: Ebenfalls
zu vage und zeitlich unbestimmt sind die Rege-
lungen zur Berichtspflicht und Übertragbarkeit. Das
alles ist geregelt in § 5 des Gesetzentwurfs.

Werte Kolleginnen und Kollegen, ich erwähnte es,
wir haben uns über den vorliegenden Gesetzent-
wurf intensiv im zuständigen Ausschuss unterhalten
und diese Dinge auch erörtert, auch deshalb, weil
wir den Gesetzentwurf von Anfang an als einen
möglichen Baustein zum Bürokratieabbau gesehen
haben. Im Ausschuss wurde dann aber klar – ich
habe versucht, es deutlich zu machen –, dass es
noch zahlreiche weitere Punkte gibt, die in diesem
Zusammenhang bislang nicht weit genug berück-
sichtigt wurden – unter anderem die von mir eben
angeführten drei Punkte.

Damit komme ich unweigerlich zu unseren, von der
CDU-Fraktion parallel auf den Weg gebrachten par-
lamentarischen Initiativen: zum einen das Thüringer
Vergabegesetz in der Drucksache 7/2209 – Sie wis-
sen, das liegt aktuell im Wirtschaftsausschuss –,
zweitens das Ladenöffnungsgesetz in der Drucksa-
che 7/1726 und drittens unser Antrag, der sich der-
zeit ebenfalls noch im Wirtschaftsausschuss befin-
det, mit dem Titel „Neue Wege aus der Corona-Kri-
se gehen – Thüringen von bürokratischen Hürden
befreien“, in der Drucksache 7/1194. Sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen, damit haben wir eigene
Vorschläge vorgelegt, die zu einem wirklichen, zu
einem unmittelbaren und vor allem zu einem zeitna-
hen Bürokratieabbau beitragen sollen. Ich will noch
erwähnen: Hier erwarten wir auch eine klare Posi-
tionierung der anderen Fraktionen, zumindest dann,
wenn sie ernst gemeint sind und wenn Sie wirklich
auch den gemeinsamen Bürokratieabbau wollen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, aus unse-
rer Sicht erscheint es wesentlich zielführender,

Hauptargumente unter anderem aus der Stellung-
nahme des Thüringer Bauernverbands aufzugrei-
fen. Wir teilen nämlich dessen Auffassung, dass
anstelle eines Thüringer Standarderprobungsge-
setzes auf Landes- und kommunaler Ebene die
Kernbereiche „Digitalisierung“ und „E-Government“
endlich richtig vorangetrieben werden sollten und
hierfür die Voraussetzungen zur Anbindung insbe-
sondere des ländlichen Raums an schnelles Inter-
net und flächendeckende Breitbandversorgung ge-
schaffen werden müssen, und zwar in allen Teilen
Thüringens. Außerdem vertreten wir die Auffassung
– ich habe es hier im Hohen Haus schon des Öfte-
ren angesprochen –, Thüringen braucht endlich ei-
ne wirkliche, eine gründliche, vor allen Dingen eine
nachhaltige Verwaltungsreform, die aus unserer
Sicht selbstredend dann natürlich auch zu dem be-
absichtigten Bürokratieabbau beitragen wird und
auch muss. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme
damit zum Schluss. Verwaltungsreform, Verwal-
tungsabläufe optimieren und straffen, Digitalisie-
rung, E-Government, Effizienz erhöhen und damit
Bürokratie nachhaltig abbauen – so wird ein Schuh
draus, so kann es gelingen. An dieser Stelle will ich
noch mal an die Landesregierung appellieren: Das
sind Ihre Hausaufgaben und die müssen Sie jetzt
endlich auch erledigen. Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält für die FDP-Fraktion Herr Abgeord-
neter Bergner.

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen, Herr Dittes hat in der
vorigen Lesung kritisiert, dass die FDP keine Rege-
lung bezüglich der faktischen Vertretung durch die
kommunalen Spitzenverbände getroffen hat. Dazu
sei auf unseren Änderungsantrag vom 05.11.2020
verwiesen. Er kritisierte auch, dass von Gesetzen
abgewichen werden darf, ohne dass der Gesetzge-
ber beteiligt wird. Das ist argumentativ unsinnig,
denn der Gesetzgeber, meine Damen und Herren,
erlässt doch die Regelung, die Ausnahmen zulässt.
Das finden Sie beispielsweise auch in § 15 Abs. 2
Arbeitszeitgesetz. Davon hat das Thüringer Lan-
desamt für Verbraucherschutz erst im Dezem-
ber 2020 Gebrauch gemacht und Ausnahmen zum
Sonntagsarbeitsverbot zugelassen – per Allgemein-
verfügung, nebenbei gesagt. Auch in Bezug auf die
geplanten Neuwahlen: Hier wurden Abweichungen
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von Fristen per Verordnung zugelassen. Diese Bei-
spiele ließen sich beliebig fortführen. Aber ich habe
leider nur reichlich 5 Minuten Redezeit. 

Frau Marx fragte in der ersten Lesung, ob wir unse-
ren Entwurf aus der 5. Legislatur deshalb jetzt noch
einmal einbringen, weil wir auf die Unterstützung
der AfD hoffen würden. Nein, liebe SPD. Wir brin-
gen das wieder ein, weil wir es damals wie heute
für gut befinden und auch künftig für gut befinden
würden, wenn die Diskussion wieder neu aufge-
nommen werden kann. Auch die Anhörung hat er-
geben, dass es Sinn hat.

Wenn sich Herr Sesselmann in der letzten Lesung
auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Schwerin be-
zieht, das besagen soll, dass solch ein Gesetz nicht
mehr notwendig sei, ist auch das völliger Unsinn.
Denn in dem Verfahren, von dem die AfD hier re-
det, ging es um Folgendes: In Mecklenburg-Vor-
pommern, meine Damen und Herren, war es seit
März 2020 möglich, Beschlüsse im Umlaufverfah-
ren zu fassen, also von dem Standard der Präsenz-
sitzung abzuweichen. Nun wurden solche Umlauf-
beschlüsse gefasst und ein Bürger und ein frak-
tionsloses Stadtratsmitglied fühlten sich dadurch in
ihren Rechten verletzt und klagten. Das Urteil, das
nach der AfD irgendwie ein Beleg dafür sei, dass
das Gesetz nun überholt sei, sagt allerdings genau
darüber gar nichts aus. Das Gesetz, das die FDP
auch hier so in Thüringen einführen will, ist einfach
nur die Rechtsgrundlage, wegen der gestritten wird.
Das wäre so, als würde die AfD behaupten, dass
das BGB oder das Strafgesetzbuch oder das
Grundgesetz nicht mehr notwendig seien, weil es
dazu ein Urteil gibt.

Aber dennoch, meine Damen und Herren, ist es
nicht verkehrt, sich das Urteil durchzulesen. Denn
es berichtet von einem ganz konkreten Fall, in dem
solch ein Gesetz hilfreich und sinnvoll gewesen wä-
re. In Mecklenburg-Vorpommern wurde gleich zu
Beginn der Pandemie eine unbürokratische Lösung
gefunden, wie man Beschlüsse in Kommunalparla-
menten fassen kann, ohne präsent zu sein. An die-
sem Punkt, meine Damen und Herren, möchte ich
an das sehr lange und aufwendige Verfahren dazu
in Thüringen erinnern. Hier haben wir im April 2021
– 2021 –, meine Damen und Herren, eine Ände-
rung beschlossen, dass unsere Gemeinderäte und
Kreistage digital tagen können – über ein Jahr spä-
ter. Interessant ist aber auch die Begründung des
Änderungsantrags der AfD vom 10. Juni 2020: „In
Zeiten des demografischen Wandels ist es erforder-
lich, die Umsetzung“ – ich zitiere – „landesrechtli-
cher Standards flexibel zu gestalten und die hierbei
gesammelten Erfahrungen in künftige Gesetzent-
würfe einfließen zu lassen. Dazu ist zunächst eine

Rechtsgrundlage zu schaffen, die eine Erprobung
landesrechtlicher Standards zulässt“ – so weit Ihr
Antrag.

Meine Damen und Herren, die AfD wollte noch vor
einem Jahr solch ein Gesetz. Wer sich jetzt fragt,
wieso das auf einmal ganz anders ist, dem sei er-
klärt: Die Kollegen von Rot-Rot-Grün sind – wir ha-
ben es gehört – gegen dieses Gesetz. Die Kollegen
der CDU dagegen wollen eigentlich solch ein Ge-
setz, zumindest steht es dort im Wahlprogramm als
Forderung. Weil hier ein Beschluss droht, den Rot-
Rot-Grün so nicht möchte, muss sich die CDU ent-
halten. Weil das von den Stimmen her nicht reicht,
helfen offenbar die Kollegen der AfD hier aus und
sind dann halt einmal dagegen. Oder anders: Rot-
Rot-Grün verhindert mithilfe der AfD einen Gesetz-
entwurf der FDP.

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal
ein paar Worte zu dem sagen, was Herr Kollege
Walk gesagt hat: Wenn man gar nicht erst mit Büro-
kratieabbau anfängt und mit einem solchen Mittel,
das hier gerade der kommunalen Familie helfen
würde, dann wird es nie etwas. Ich möchte sagen:
Wenn Sie Ihre Beiträge, die Sie heute hier gebracht
haben, wenigstens im Ausschuss gebracht hätten,
hätte es den Eindruck einer ehrlichen Debatte er-
zeugt, der so nicht da ist. 

Ich möchte, da ich nicht mehr allzu viel Redezeit
habe, an einen Vorgang erinnern, als in der 5. Le-
gislatur das ähnlich lautende Gesetz von der Mehr-
heit dieses Hauses abgelehnt wurde – damals auch
von CDU und SPD. Damals stellte sich Minister Ca-
rius eine Woche später hin – eine Woche später –
und sagte in einer Pressekonferenz, wir brauchen
in Thüringen ein Standarderprobungsgesetz. Recht
hat er gehabt, auch wenn es unehrlich war. Ich dan-
ke Ihnen. 

(Beifall FDP)

Präsidentin Keller:
Gibt es weitere Wortmeldungen aus den Reihen
der Abgeordneten? Herr Abgeordneter Sessel-
mann, bitte. 

Abgeordneter Sesselmann, AfD:
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte
Frau Präsidentin! Herr Bergner, wir waren Feuer
und Flamme für Ihren Gesetzesantrag, den Sie da-
mals eingereicht haben. Deswegen haben wir einen
Änderungsantrag eingebracht. Aber wir mussten
feststellen, dass im Rahmen der Ausschussanhö-
rung letzten Endes die Argumente doch gegen die
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Einführung eines Standarderprobungsgesetzes
sprechen. Ich möchte kurz darauf eingehen. 

Wir wissen, Ihre Einleitung in das Gesetzesvorha-
ben klingt zunächst einmal verheißungsvoll, näm-
lich dass aufgrund veränderter Rechts- und Sachla-
gen des demografischen Wandels sowie der fort-
schreitenden Digitalisierung vielfältige Schritte des
Landes zur Deregulierung, zum Bürokratieabbau
notwendig sind. Das ist eine richtige Feststellung,
da können wir uns unumwunden anschließen. Sie
begründen weiter – ich darf zitieren –: „Insbesonde-
re eine gesteigerte Dienstleistungserwartung der
Bürger“ – und da vergessen Sie: des Handwerks,
der Industrie, insgesamt der Wirtschaft – 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das sind
wohl keine Bürger?)

„an die Verwaltung verlangt ebendieser ab, nicht
auf die Buchstaben der Vorschriften zu schauen,
sondern auf das zu lösende Problem.“ Das waren
Ihre Worte dazu. Ziel Ihres Gesetzentwurfs sei da-
her, neue Maßnahmen zum Bürokratieabbau zu er-
proben, auszuwerten und erfolgreiche Modelle lan-
desweit zur Anwendung zu empfehlen. 

Die Auswertung der Zuschriften – und jetzt komme
ich auf den Ausschuss – gibt ein anderes und diffe-
renziertes Bild. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Sie haben
die Zuschriften bekommen!)

Gerade in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern war festzustellen, dass trotz aller guten Vor-
sätze und Lob für die dortigen ähnlichen Standard-
erprobungsgesetze die Antragstellungen der Kom-
munen deutlich hinter den Erwartungen zurückge-
blieben sind. Das ist einer der Aspekte. 

Positiv wurde das Gesetz in Mecklenburg-Vorpom-
mern gelobt, weil es Abweichungen gerade in der
aktuellen Corona-Krise zuließ. Da sind wir bei die-
sem Punkt, was sich dann letzten Endes durch die
Einführung des § 36a der Thüringer Kommunalord-
nung überholt hat. Sie haben recht, Sie waren
schneller, aber letzten Endes ist diese Vorschrift,
die Sie jetzt zitiert haben, aus der Entscheidung
des Schweriner Gerichts überholt. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Es geht
doch um das Standarderprobungsgesetz,
nicht um Corona!)

Wir haben jetzt eine Ermächtigungsgrundlage – das
ist der Punkt –, § 36a der Kommunalordnung, des-
wegen brauchen wir das Standarderprobungsge-
setz an dieser Stelle nicht, meine sehr geehrten
Damen und Herren. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Herr Ses-
selmann, haben Sie es immer noch nicht ver-
standen?)

Der Bürgermeister aus Parchim dämpft die Erwar-
tungen, dass mit dem Gesetzesvorhaben erhebli-
che finanzielle Erleichterungen einhergehen wür-
den, Zitat: „Der eine oder andere Verfahrensstan-
dard konnte in der Vergangenheit abgeschafft wer-
den, doch bleiben die finanziellen Auswirkungen oft
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle.“ Ich zitiere
weiter: „Wenn Sie umsichtig bei allen Gesetzes-
und Verordnungsvorhaben prüfen, ob die damit ge-
setzten Standards erforderlich sind, wird es nur we-
nige Anträge zur Standardöffnung geben müssen.“
Das sagt aber gerade, Herr Kollege Bergner, dass
andere Wege einzuschlagen sind. Es bedarf daher
aus unserer Sicht und aus der Sicht meiner Frak-
tion eines Gesamtprozesses des Bürokratieabbaus
im Freistaat Thüringen. Die IHK Erfurt – Herr Kolle-
ge Walk hat es hier schon angedeutet – fordert in
ihrer Zuschrift daher ein sogenanntes Bürokratie-
entlastungsgesetz, das Umfassenderes, nicht nur
Abweichungen von standardisierten Verfahren vor-
sieht. Zitat der IHK Erfurt: „Insbesondere vor dem
Hintergrund der Aufnahme von neuen Krediten im
Rahmen der Aufstellung des Landeshaushalts für
2021 sowie der zu erwartenden Mindereinnahmen
in Folge der Corona-Pandemie steht das Land Thü-
ringen vor einem schwierigen Prozess der Haus-
haltskonsolidierung, der eine konsequente Überprü-
fung seiner Organisationsstrukturen, Verfahrens-
weisen und materiellen Politiken erfordert. Dies
schließt für uns auch die Standardfrage ein. Laut ei-
ner von uns bereits im Jahr 2013 veröffentlichten
Studie zum Abbau von kommunalen Standards lie-
ßen sich durch den Abbau von unnötigen Stan-
dards fünf bis zehn Prozent an Einsparungen für
den Landeshaushalt erwirtschaften. Erreichbar sei
das etwa durch eine Konzentration von Einrich-
tungen wie Schulen, eine Bündelung von Kultur-
angeboten oder eine Abschaffung von Genehmi-
gungspflichten.“ Da hat Herr Walk aus meiner Sicht
zu Recht darauf hingewiesen: Vereinfachung auch
im Vergabeverfahren ist eine mögliche Vorgehens-
weise. 

Auch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsmanagement spricht davon, die Antrags-
und Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und
die Kommunen mit einem Experimentierbudget zu
unterstützen bzw. darüber den Anreiz für Verände-
rungen zu stärken. Genau hierin liegt das Problem
der Standarderprobung, Herr Kollege Bergner. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das
stimmt! Man lässt die Menschen Ideen entwi-
ckeln!)
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Sie kostet Geld und vor allen Dingen Zeit. Es müs-
sen Mitarbeiterplanstellen geschaffen werden und
die Verwaltung müsste sich mit Legislativaufgaben
beschäftigen, wofür deren Beamte und Mitarbeiter
im öffentlichen Dienst nicht ausgebildet sind. Man
weicht damit nicht zuletzt das Prinzip der Gewalten-
teilung auf, beamtenbund und tarifunion – ich darf
zitieren –: „Die erste Evaluierung des vergleichba-
ren Gesetzes in Mecklenburg-Vorpommern kam
hinsichtlich der Zielstellung Bürokratieabbau zu der
Einschätzung, 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Haben Sie
Angst vor Erfahrungen der Praktiker?)

dass der Schwerpunkt zum Bürokratieabbau eher
im präventiven Bereich – anstatt in einem nachsor-
genden Instrument wie dem Kommunalen Stan-
darderprobungsgesetz – zu sehen sei. Diese Be-
wertung beruhte darauf, dass die vom Standarder-
probungsgesetz eröffnete Möglichkeit, Abweichun-
gen von bestehenden landesrechtlichen Vorgaben
zu erproben, eher ein nachsorgendes Instrument
darstellt, mit dem im Nachhinein bereits bestehen-
de Regelungen überprüft werden können.“

Meine Damen und Herren, die Effizienzüberprüfun-
gen nur den Kommunen und ihren Spitzenverbän-
den zu überlassen, greift nach unserem Dafürhal-
ten zu kurz. Es müssen alle Akteure – beginnend
beim antragstellenden Bürger über das Landesver-
waltungsamt, die Ministerien und Kammern sowie
Wirtschaftsvertretungen – beteiligt werden, um Effi-
zienz und Vereinfachung der Landesgesetze zu er-
zielen.

Zusammenfassend lässt sich daher Folgendes fest-
stellen: Die Standarderprobung – das hat die Aus-
schussarbeit ergeben – 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Was für ei-
ne Ausschussarbeit?)

ist aufgrund der empirischen Erhebungen aus Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpommern wenig er-
folgversprechend. Die Korrektur der Gesetze ist ei-
ne Legislativ- und keine Exekutivaufgabe. Was viel-
leicht Sinn macht, wäre die Kopie einer sogenann-
ten Normenkontrollkommission, die es auf Bundes-
ebene gibt, oder eine Normenprüfstelle, die auf
Landesebene zu implementieren ist.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das ist kein
Personalaufwuchs!)

Und wir brauchen mehr sogenannte Sunset-Klau-
seln, also Auslaufklauseln, zeitlich befristete Ge-
setzgebung. Wir sehen das beispielsweise beim
Neuwahlgesetz, das ist befristet auf 2021. Was na-
türlich auch sehr sinnvoll ist, ist die Einführung ei-
ner Paragrafenbremse. Ich darf auf die europäische

Rechtsetzung verweisen nach dem Motto „One in,
one out.“ Da müssten wir effektiver arbeiten. Das
heißt, wenn wir ein Gesetz oder eine Vorschrift ein-
führen, müssten eine oder gar zwei Vorschriften auf
ihre Tauglichkeit geprüft und rausgenommen wer-
den, damit sich die Gesetze verschlanken. Ein gu-
tes Beispiel bietet hier Bayern mit seiner Paragra-
fenbremse – bundesweit das Land mit den wenigs-
ten Gesetzen und Verordnungen, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren.

Und wir brauchen – Herr Walk, da haben Sie recht
– auch die Umsetzung der Digitalisierung in den je-
weiligen Landesgesetzen. Da lehnen wir das vorlie-
gende Gesetz als nicht weitgreifend genug ab,
denn wir brauchen nicht nur eine Bürokratieentlas-
tung für Kommunen, sondern in erster Linie für die
Wirtschaft, denn wer die Wirtschaft entfesseln will,
muss die Vorschriften verschlanken.

Lassen Sie uns zusammen prüfen, auf welche Ge-
setze man verzichten kann und wie man sie effekti-
ver gestalten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Zu Wort gemeldet hat sich jetzt Abgeordneter Bilay
für die Fraktion Die Linke, bitte.

Abgeordneter Bilay, DIE LINKE:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich will es am Anfang gleich vorwegstellen:
Ein wirklicher Beitrag zum Bürokratieabbau auf
kommunaler Ebene ist der heute vollzogene Zu-
sammenschluss von Eisenach und Wartburgkreis.

(Beifall DIE LINKE)

Das ist ein wirklicher Beitrag zum Bürokratieabbau
auf kommunaler Ebene. Dafür haben wir nicht die
FDP gebraucht, sondern das war ein Gesetz, das
Rot-Rot-Grün in der letzten Legislatur zu verantwor-
ten hatte, und wir haben das auch erfolgreich
durchgezogen. 

Herr Bergner, zum Abstimmverhalten im Innenaus-
schuss will ich an dieser Stelle deutlich machen –
und da spreche ich auch insgesamt in meiner Rede
sowohl für die Linke als auch für SPD und Bündnis
90/Die Grünen –: Was Sie hier gesagt haben, das
ist äußerst bedenklich. Wir brauchen die AfD nicht,
um Ihre unnötigen Vorschläge im Innenausschuss
und auch hier im Plenum abzulehnen. Das sage ich
ausdrücklich. Die AfD ist – ich hoffe, daraus haben
wir alle gelernt – für niemanden von uns ein akzep-
tabler Partner. Die AfD wusste ja im Innenaus-
schuss nicht mal mehr, dass sie eine eigene Ände-
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rungsvorlage zu Ihrem Gesetzentwurf vorgelegt
hatte. Da musste ich als Ausschussvorsitzender
nachfragen, ob sie das überhaupt im Blick hatte.
Dann musste sie eine Auszeit nehmen, um sich zu
beraten. Auch das, was Herr Sesselmann eben er-
zählt hat, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass
Sie vielleicht für die Öffentlichkeit so tun, als wür-
den Sie in der Materie stehen, aber tatsächlich
kommt von Ihnen nichts. Insofern, Herr Bergner,
enttäuscht mich Ihr Vergleich zum Abstimmverhal-
ten von vorhin, und ich kann nur davor warnen,
auch als Betroffener, in dieser Frage irgendwie mit
dem Feuer zu zündeln, denn das hilft uns am Ende
allen nicht.

(Beifall DIE LINKE)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ge-
sagt worden: Der Gesetzentwurf hat uns viele Mo-
nate im Innen- und Kommunalausschuss begleitet.
Es war auch mir wichtig, das hier heute zu einem
endgültigen Abschluss zu bringen. Die Argumente
sind ausgetauscht, es ist auch im Innenausschuss
nichts wesentlich Neues hinzugekommen. Ich spre-
che deswegen auch für unsere Partner SPD und
Grüne mit: Wir bleiben bei unserer ablehnenden
Haltung zum Gesetzentwurf.

Und weil ein paar Anmerkungen zu den Stellung-
nahmen gegeben wurden: Für uns ist relevant, was
insbesondere die kommunalen Spitzenverbände
gesagt haben. Der Gemeinde- und Städtebund hat
deutlich gemacht: Ja, das, was die FDP hier vorge-
schlagen hat, das kann man machen, muss man
aber nicht. Ein wesentlicher Mehrwert für die kom-
munale Praxis ist nicht zu erkennen. Und wenn Sie
schon darauf abstellen, dass es in anderen Bun-
desländern vergleichbare Regeln gibt – das haben
Sie ja aus anderen Ländern abgeschrieben. Sie ha-
ben es nicht nur aus anderen Ländern abgeschrie-
ben, sondern Sie haben auch Ihren alten Gesetz-
entwurf, den Sie schon mal eingereicht haben, ein-
fach abgeschrieben.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Man kann
ja auch mal was von anderen Ländern über-
nehmen. Das sollten Sie auch mal versu-
chen!)

Da hatten wir ja wenigstens die Hoffnung, dass im
Laufe der Jahre noch das eine oder andere Sachar-
gument mit dazukommt. Aber das ist nicht gesche-
hen. Und wenn Sie auf andere Länder verweisen:
Es gibt die Regelung in Brandenburg. Da haben wir
die Information, dass dort nur rund 15 Prozent der
Kommunen in Brandenburg überhaupt von der ge-
setzlichen Ermächtigung, von bestehenden Stan-
dards abweichen zu können, Gebrauch gemacht
haben. Das war auch die Kritik, weil ich dachte, Sie

sagen, dass das Gesetz in Brandenburg ja auch mit
Stimmen der Linken gemacht worden ist. Aber auch
die Linke in Brandenburg hatte damals immer eine
skeptische Haltung zu diesem Gesetzentwurf, weil
offensichtlich – und das sagt die Zahl der zu gerin-
gen Anwendungen auf kommunaler Ebene – die
Regelungen in dem Gesetz, womit man Standards
senken will, einfach zu hoch und viel zu bürokra-
tisch sind.

Und Herr Bergner, Sie reden immer von Bürokratie-
abbau und Standardsenkung usw. usf. Ich will nur
mal daran erinnern: Wenn wir darüber diskutiert ha-
ben, beispielsweise bei Baugenehmigungsverfah-
ren Standards senken zu wollen, dann war es ins-
besondere die FDP, die mit Blick auf ihre Wählerkli-
entel solche Standardsenkungen immer weitestge-
hend abgelehnt hat.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Was? Wo
nehmen Sie denn das her? Das ist eine Un-
wahrheit!)

Da sind Sie offensichtlich auch nicht wahrhaftig.

(Unruhe FDP)

Herr Bergner, es klingt ja immer gut, wenn sich die
FDP hier hinstellt und sagt: Wir sind für einen Büro-
kratieabbau. Das kann man in der Öffentlichkeit im-
mer ganz gut erklären. Aber Sie wollen Standards
senken, darüber können wir im Einzelfall gern re-
den. Aber ich sage es Ihnen für Rot-Rot-Grün ins-
gesamt auch deutlich, worüber wir mit Ihnen nicht
reden: Wir verweigern uns der Debatte, wenn Sie
hier anfangen, beispielsweise im Bereich kommu-
naler Demokratie Standards senken zu wollen. Da
machen wir mit Ihnen nicht mit.

(Beifall DIE LINKE)

Es war Rot-Rot-Grün in der letzten Legislaturpe-
riode, die Thüringen im Bereich von Bürgerbeteili-
gungsmöglichkeiten von kommunaler Demokratie
bei Bürgerentscheiden an einen Spitzenplatz in der
Bundesrepublik katapultiert haben.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Was erzäh-
len Sie denn da für Zeug?)

(Unruhe FDP)

Da reden wir nicht über Standardsenkung, sondern
da reden wir ernsthaft und da haben wir als Rot-
Rot-Grün auch mit der Änderung der Kommunal-
ordnung, die wir auch jüngst verändert haben, ei-
nen umfangreichen Kriterienkatalog vorgelegt, 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Sie wissen
genau, dass davon nichts drinsteht!)

wie wir kommunale Verwaltung für die Bürgerinnen
und Bürger transparenter machen können, wie wir
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mehr Demokratie auf kommunaler Ebene ermögli-
chen können. Da war es insbesondere die FDP,
aber auch die CDU, die diesen Vorschlag abgelehnt
und verhindert haben. Deswegen hoffe ich – auch
das sage ich deutlich an dieser Stelle – auf den
19.07. und am Ende auf den 26. September, dass
wir als Rot-Rot-Grün eine eigene Gestaltungsmehr-
heit in diesem Landtag haben und diesen Gesetz-
entwurf dann auch wieder auf die politische Bühne
heben können.

(Beifall DIE LINKE)

(Heiterkeit AfD)

Ich will Ihnen auch deutlich sagen, wo wir durchaus
über höhere Standards reden sollten: Im Bereich
der Bildung, Kindergärten und Schulen. Ja, da müs-
sen wir über höhere Standards reden. Aber auch
auf kommunaler Ebene, wenn es beispielsweise
darum geht, kommunale Beschaffungsvorgänge so
auszugestalten, dass sie ökologischen und Nach-
haltigkeitskriterien besser entsprechen als heute.
Über Gemeinwohlbilanzen sollten wir reden, damit
transparent und nachvollziehbar wird, wie Kommu-
nen ihre Aufgaben realisieren.

Weil das immer wieder mal eine Rolle spielt: Die
Frage „Verfassungsänderung/Konnexität“ wabert ja
immer so herum.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Ja, damit
können Sie ja nichts anfangen!)

Da ist ein Vorwurf, dass gerade unter Rot-Rot-Grün
seit 2014 zunehmend Aufgaben kommunalisiert
und die Standards erhöht wurden und dass die
Kommunen auf den Kosten sitzen bleiben würden.

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Das stimmt
doch auch!)

Frau Tasch, danke für den Einwurf. Zwei Dinge: Es
gibt einen Unterausschuss „Kommunaler Finanz-
ausgleich“. Der ist auf Antrag der CDU gebildet
worden – das ist auch gut –, damit sich da die
Fachleute intensiv mit den Details beschäftigen
können. Das tun wir auch, da müssen Sie mal mit
Ihren Mitgliedern im Unterausschuss reden, das
machen wir sehr intensiv. Ich bin dankbar, dass da-
mit die Debatte der Kommunalfinanzen einen höhe-
ren Stellenwert in diesem Haus gefunden hat. Das
begrüßen wir ausdrücklich.

(Beifall DIE LINKE)

Aber es war die CDU, die in einer der ersten Sit-
zungen einen umfangreichen Fragenkatalog vorge-
legt hat. Das Innen- und Kommunalministerium hat
eine umfangreiche Datenanalyse vorgenommen mit
zig Anlagen und Unterlagen. Frau Tasch, wenn Sie
schon nicht selbst in die Unterlagen reinschauen,

dann fragen Sie doch einfach mal Ihre Fraktionsmit-
glieder, die im Unterausschuss mitarbeiten. Da ist
diese Frage von Ihrer Fraktion gestellt worden: Auf-
gabenkommunalisierung, Kostenentwicklung, Stan-
darderhöhung im kommunalen Bereich. Keine ein-
zige Aufgabe ist seit 2014 kommunalisiert worden.

(Beifall DIE LINKE)

(Zwischenruf Abg. Schubert, DIE LINKE: Im
Gegensatz zur CDU!)

Es gab eine Aufgabe, wo das Land am Ende ge-
sagt hat, weil die Kommunen ihre Aufgaben hier in
dem Fall nicht umfangreich erfüllt haben, greift das
Land ein. Das war die Frage „Pflichtverbände bei
der Gewässerunterhaltung“. Da hat das Land das
Gesetz geändert, da sind höhere Standards einge-
führt worden, da sind die Kommunen verpflichtet
worden, diese Aufgabe wahrzunehmen, die Ver-
bände haben sich gebildet. Das bezahlt das Land
vollständig. Vollständig! Da bleiben die Kommunen
nicht auf einem Cent sitzen.

(Beifall DIE LINKE)

Im Landeshaushalt für dieses Jahr sind 16 Millio-
nen Euro dafür vorgesehen. Schauen Sie in die Un-
terlagen rein, ich reiche sie gern auch noch mal rü-
ber, stelle sie Ihnen zur Verfügung. Es gibt keinen
Beleg dafür, dass seit 2014 Standards erhöht wur-
den, Aufgaben kommunalisiert oder übertragen
wurden und die Kommunen am Ende auf den Kos-
ten sitzengeblieben sind. Alles gute Gründe, wes-
halb wir als Rot-Rot-Grün auch heute diesen Ge-
setzentwurf ablehnen. Danke.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der
Fall. Dann darf ich zur Abstimmung aufrufen. Wir
stimmen direkt über den Gesetzentwurf der Frak-
tion der FDP in der Drucksache 7/645 – Neufas-
sung – in zweiter Beratung ab. Wer diesem Gesetz-
entwurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich
um das Handzeichen. Das sind die Stimmen aus
der FDP. Wer ist gegen den Gesetzentwurf? Das
sind die Stimmen aus der Fraktion Die Linke, der
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Wer enthält
sich der Stimme? Das sind die Stimmen aus der
Fraktion der CDU. Damit ist der Gesetzentwurf ab-
gelehnt. Ich darf den Tagesordnungspunkt schlie-
ßen.

Wir gehen jetzt in die Lüftungspause. Um 11.23 Uhr
geht es hier weiter mit Tagesordnungspunkt 12.
Vielen Dank.
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Vizepräsidentin Henfling:
Wir fahren fort mit unserer Plenarsitzung und ich ru-
fe auf den Tagesordnungspunkt 12

Thüringer Gesetz zur Ausfüh-
rung des Prostituiertenschutz-
gesetzes
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 7/3376 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Landesregierung das Wort zur Be-
gründung?

(Zuruf Schenk, Staatssekretärin: Ja!)

Ja, dann Frau Staatssekretärin Schenk.

Schenk, Staatssekretärin:
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
sehr geehrte Frau Präsidentin! Prostitution ist ein
Bereich, in dem Grundrechte wie die sexuelle
Selbstbestimmung, die persönliche Freiheit, die Ge-
sundheit sowie die Persönlichkeitsrechte der Betei-
ligten in besonderer Weise gefährdet sind. Der
Bundesgesetzgeber verfolgt deshalb das Ziel, die
rechtliche und soziale Lage der Prostituierten zu
verbessern. Nach einem Entwurf des für Gleichstel-
lungsfragen zuständigen Bundesministeriums ver-
abschiedete der Bundestag das Prostituierten-
schutzgesetz. Am 1. Juli 2017 trat es in Kraft. Damit
wurden Grundlagen zur Gewährleistung verträgli-
cher Arbeitsbedingungen und zum Schutz der Ge-
sundheit geschaffen. Das Gesetz enthält erstmals
umfassende Regelungen für das Prostitutionsge-
werbe. Kernelement ist die Einführung der Erlaub-
nispflicht für alle Prostitutionsgewerbe. Dazu gehö-
ren das Betreiben einer Prostitutionsstätte, die Or-
ganisation von Prostitutionsveranstaltungen sowie
die Bereitstellung von Prostitutionsfahrzeugen und
Prostitutionsvermittlungen. 

Die Erteilung einer Erlaubnis ist an die Erfüllung ge-
setzlicher Mindestanforderungen für das Betriebs-
konzept und die Ausstattung des Betriebs geknüpft.
Beispielsweise muss in Prostitutionsstätten gewähr-
leistet sein, dass Räume für sexuelle Dienstleistun-
gen über ein Notrufsystem verfügen, die für sexuel-
le Dienstleistungen genutzten Räume nicht als
Schlaf- oder Wohnräume genutzt werden und vie-
les mehr. Zudem muss für jeden Antragsteller eine
Zuverlässigkeitsprüfung erfolgen. Hat die Person
zum Beispiel Vorstrafen etwa für Vergehen gegen
die sexuelle Selbstbestimmung oder die körperliche
Unversehrtheit, wird keine Erlaubnis erteilt. 

Weiteres Kernelement des Gesetzes war die Ein-
führung einer Anmeldepflicht für Prostituierte. Be-
treiber von Prostitutionsstätten und anderen Prosti-
tutionsgewerben dürfen nur Prostituierte in ihrem
Betrieb arbeiten lassen, die eine gültige Anmelde-
bescheinigung vorlegen können. Prostituierte müs-
sen im Rahmen der behördlichen Anmeldung in re-
gelmäßigen Abständen ein allgemeines Informa-
tions- und Beratungsgespräch sowie gesundheitli-
che Beratungen wahrnehmen. In diesem Zusam-
menhang sollen sie über ihre rechtliche Situation
sowie über regional erreichbare psychosoziale Be-
ratungsangebote aufgeklärt werden. Beispielhaft
zählen hierzu Schwangerschaftskonfliktberatungen,
Angebote der Alkohol- und Drogenberatung, der
Migrationsberatung und der Schuldnerinnenbera-
tung. Diese weitergehenden Hilfen können gleich-
falls auch einen Weg aus der Prostitution und mög-
lichen Zwangslagen aufzeigen. 

Die Regelungen des Prostituiertenschutzgesetzes
und ihre Wirksamkeit werden durch das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
ab dem 1. Juli 2022 evaluiert. Der Evaluationsbe-
richt ist dem Deutschen Bundestag spätestens am
1. Juli 2025 vorzulegen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, drei Aspekte bei
der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in
Thüringen sind der Landesregierung wichtig, was
uns zum Gegenstand des vorliegenden Gesetzent-
wurfs führt. 

Erstens sollen ab dem 1. Januar 2022 die Aufga-
ben den Landkreisen und kreisfreien Städten über-
tragen werden. Aktuell liegt die Vollzugszuständig-
keit in Thüringen noch beim Landesverwaltungs-
amt. Auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien
Städte können sachgerechte Entscheidungen gera-
de auch im Hinblick auf die Entscheidung zu Stand-
orten von Prostitutionsbetrieben in Abstimmung mit
den zuständigen Bauordnungsbehörden und ande-
ren Behörden erfolgen. Auch wird im Interesse der
Prostituierten eine ortsnahe Beratung ermöglicht. 

Zweitens: Die geplanten Regelungen sehen vor,
dass sowohl die Anmeldungsgespräche als auch
die gesundheitliche Beratung der Prostituierten ver-
waltungskostenfrei durchgeführt werden können.
Diese Entscheidung, keine Gebühren und Auslagen
von Prostituierten zu erheben, konnte aus verwal-
tungskostenrechtlichen Gesichtspunkten nicht
durch die Landesregierung selbst abschließend ge-
regelt werden und liegt mithin in der Verantwortung
des Landtags. 

Prostitution ist kein Beruf wie jeder andere. Prosti-
tuierte können erheblichen psychischen und physi-
schen Gefährdungen ausgesetzt sein und befinden
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sich oft in sozial und psychisch schwierigen Situa-
tionen. Mit der Anmeldepflicht will das Prostituier-
tenschutzgesetz sicherstellen, dass Prostituierte
Zugang zu umfassenden Informationen und Hilfs-
angeboten erhalten und so ihre Rechte besser ken-
nen und wahrnehmen können. Es sollen gerade die
Personen erreicht werden, die besonderen Schut-
zes bedürfen und die vor weiteren Abhängigkeiten
zu schützen sind und weitere Hilfsangebote nutzen
wollen. Hierzu gehören vor allem junge heranwach-
sende Migrantinnen und Migranten sowie Personen
in besonders prekären Lebensverhältnissen. Der
Zugang zu dieser Hilfe soll nicht durch eine regel-
mäßige Gebührenlast erschwert werden. Mit dieser
Entscheidung würde Thüringen dem Beispiel ande-
rer Bundesländer folgen. Prostituierte, die von Ar-
mut betroffen sind, sollen nicht strukturell in die Il-
legalität gedrängt und exkludiert werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, da-
ran knüpft auch der dritte wichtige Aspekt an: die
Normierung der Zuständigkeit des für Soziales zu-
ständigen Ministeriums für die Anerkennung und
Förderung einer unabhängigen Fachberatungsstel-
le nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Prostituiertenschutzge-
setz. An dieser Stelle möchte ich auf die bereits in
Planung befindlichen Fachberatungsstellen im Zu-
ständigkeitsbereich des Thüringer Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
hinweisen. Diese Beratungsstellen sollen allen Pro-
stituierten unabhängig von den behördlich verpflich-
teten Beratungsstellen offenstehen, und zwar nicht
nur beschränkt auf die verpflichtende Anmeldung
bei den Behörden, die in der Regel nur alle zwei
Jahre stattfindet, sondern zu einem Zeitpunkt, zu
dem tatsächliche Hilfe und Beratung im Einzelfall
jeweils erforderlich sind. 

Gerade die Zeit der pandemiebedingten Schließun-
gen aller Prostitutionsstätten und die daraus resul-
tierende prekäre Situation vieler Prostituierter hat
gezeigt, dass eine Anlaufstelle in Thüringen fehlt. In
einem vertraulichen Umfeld sollen Prostituierte zu-
dem die Möglichkeit haben, ohne Angst vor behörd-
lichen Maßnahmen Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner zu finden. Die Beratungsstelle wird
neben der geeigneten Beratungsstelle für Perso-
nen, die von Menschenhandel betroffen sind, An-
laufstelle für Prostituierte sein, die von Gewalt, Aus-
beutung und Zwang betroffen sind. Aber sie wird
sich vor allem auch den Alltagsproblemen der Pro-
stituierten widmen. Das Spektrum reicht von Ge-
sundheits- und Sozialberatung über psychosoziale
Beratung bis hin zu Fragen der Sicherheit sowie
Berufsberatung und Ausstieg aus der Prostitution.
Aufgrund der Wichtigkeit der Fragestellungen sollte
die weitergehende Diskussion im Fachausschuss
erfolgen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Damit eröffne
ich die Aussprache. Als Erster hat sich Abgeordne-
ter Montag für die FDP-Fraktion zu Wort gemeldet.
Ich würde um etwas mehr Ruhe bitten, es ist sehr
laut hier.

Abgeordneter Montag, FDP:
Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, am Ziel des vorliegenden
Gesetzentwurfs, den Vollzug möglichst orts- und
adressatennah auf die Landkreise und kreisfreien
Städte zu übertragen, gibt es nichts auszusetzen.
Aber die Frau Staatssekretärin hat auch in ihrer Re-
de schon mal auf das Bundesgesetz verwiesen. Da
lohnt sich – glaube ich – ein genauerer Blick, noch
einmal darauf zu schauen, ob vor allen Dingen des-
sen Wirkung eingetreten ist.

2002 ist das Prostitutionsgesetz in Kraft getreten
und sollte die Lage der Prostituierten in Deutsch-
land deutlich verbessern helfen. Man entschloss
sich im Bundestag, nicht länger an einem Verbot
von Prostitution festzuhalten, um mit einer Legali-
sierung den Schutz von betroffenen Prostituierten
verbessern zu können. Damit sollte auch einherge-
hen, dass Prostituierte ihre Entlohnung beispiels-
weise auch gerichtlich durchsetzen können und
sich – das ist nicht unerheblich für Versorgungsan-
sprüche – in den Sozialversicherungen anmelden
können. Es war aber auch ein erklärtes Ziel der
Bundesregierung, kriminelle Machenschaften rund
um Zwangsprostitution, Menschenhandel etc. mit-
tels Regulierung und vor allen Dingen mittels
Schutzmaßnahmen zu reduzieren und die Betroffe-
nen angemessen schützen zu können.

Hier ist 2017 noch einmal eine Novellierung erfolgt,
noch einmal ein Schritt hin auf dem Weg zu mehr
Schutz von Betroffenen. Allerdings ist Prostitution
weiterhin Hochrisikobereich in Bezug auf zahlreiche
schwerwiegende Verstöße gegen die körperliche,
geistige und natürlich auch sexuelle Selbstbestim-
mung von Menschen und da insbesondere von
Frauen. Da ist es doch zu hinterfragen, ob das Ge-
setz die erstrebten Ziele erreicht oder ob es Bedarf
gibt, die bestehenden gesetzlichen Regelungen
noch mal zu modifizieren.

Dann schauen wir mal auf genau die Frage
„Zwangsprostitution und Menschenhandel“, denn
laut dem vom BKA 2020 veröffentlichten Bundesla-
gebild „Menschenhandel und Ausbeutung“ wurden
bundesweit 287 Verfahren wegen Menschenhan-
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dels im Bereich der sexuellen Ausbeutung abge-
schlossen, wobei aber das BKA selbst schon einge-
räumt hat, dass das Dunkelfeld im Bereich der
Zwangsprostitution natürlich deutlich höher ist und
sich sogar noch vergrößert hat. Das ist ja die ei-
gentliche Problematik. 

Auch der Bundesweite Koordinierungskreis gegen
Menschenhandel e. V. bestätigt, dass die bekann-
ten Zahlen nur die Spitze des Eisbergs sind. Des-
wegen brauchen wir – glaube ich – tatsächlich die
Frage, ob wir hier mehr Dunkelfeldstudien initiieren
müssen, welche die kriminelle Organisation in der
Prostitution beleuchten, Straftaten aufdecken, um
dann passgenau Effektivmaßnahmen zum Schutz
von Menschen in der Prostitution entwickeln zu
können. Das ist das eine: als Awareness, also Auf-
merksamkeit, Wissen, wie groß das Problem ist. 

Das zweite, das vielleicht wichtigere Ziel ist näm-
lich, die Betroffenen von Straftaten in der Prostituti-
on angemessen zu schützen. Neben dem Men-
schenhandel stellen erhöhte Zahlen von körperli-
cher und sexueller Gewalt relativ zu anderen Tätig-
keitsformen ein Problem in der Prostitution dar. Das
Problem ist, dass Prostitution zumeist nicht in der
Legalität, sondern in der Illegalität stattfindet. Vor
allen Dingen merkt man, dass ein Großteil der Pro-
stituierten in Deutschland nicht aus Deutschland
stammt, sondern aus dem Ausland, und schon al-
lein die sprachliche Bewertung, das sich sprachli-
che Bewegen, die Frage „Zutrauen zu unseren öf-
fentlichen Einrichtungen und der Polizei“ problema-
tisch sind und dass sie von diesen illegalen Struktu-
ren abhängen. Nicht ohne Grund ist das häufig
Menschenhandel. Prostituierte sehen sich aufgrund
von Angst vor Rache und fehlendem Opferschutz
nicht in der Lage, Anzeige zu erstatten. Das hat das
BKA mit dieser Problematik „Dunkelfeld“ angespro-
chen. Prostituierte ohne legalen Aufenthaltsstatus
sind besonders gefährdet und scheuen den Kontakt
mit strafrechtlichen Behörden aus, glaube ich,
nachvollziehbaren Gründen. Sie sind ganz beson-
ders dem Risiko ausgesetzt, schutzlos Opfer von
Straftaten und Gewalt zu werden.

Was können wir jetzt als Lösung anbieten? Wo soll-
ten wir, glaube ich, ansetzen? Wir sollten Anreize
für legale Anmeldesysteme schaffen und gleichzei-
tig Zugang zum Gesundheits- und Sozialsystem
vollumfänglich gewährleisten. Man sieht an der
Zahl, wie groß das Problem ist. Es gibt 40.000 legal
angemeldete Prostituierte, man schätzt die Ge-
samtzahl in Deutschland aber auf 400.000. Und
das ist, wie gesagt, nur eine Schätzung.

Was bedeutet es, wenn ich nicht legal arbeite? Es
bedeutet, keinen Zugang zu Sozialversicherungs-
systemen haben, auch Krankheits- und Opfer-

schutz finden nicht statt, kein Zugang zu sozialen
Rentensystemen. Ohne eine Krankenversicherung
sind ärztliche Untersuchungen nur im Notfall mög-
lich und werden selbst dort nur selten genutzt. Auch
Traumata, Drogensucht und psychische Belas-
tungen werden dort sozusagen nicht therapiert. In-
sofern ist ein Weg: die Bereitstellung von niedrig-
schwelligen Beratungs- und Professionalisierungs-
angeboten, die bessere finanzielle Ausstattung die-
ser Präventionsarbeit, die auch Bildungsarbeit ist,
und Vorsicht, diese Frage in eine moralisierende
Debatte zu packen.

Deswegen noch mal an die Landesregierung: Thü-
ringen könnte sich beispielsweise im Rahmen der
bestehenden Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Men-
schenhandel“

Vizepräsidentin Henfling:
Ihre Redezeit ist zu Ende, Herr Montag.

Abgeordneter Montag, FDP:
für eine untergeordnete Arbeitsgruppe „Zwangspro-
stitution und Menschenhandel zum Zweck der se-
xuellen Ausbeutung“ einsetzen. Das ist bisher un-
terblieben. Wir plädieren sehr dafür. Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD erhält jetzt
die Abgeordnete Herold das Wort.

Abgeordnete Herold, AfD:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Bei dem vorliegen-
den Gesetzentwurf handelt es sich um eine Angele-
genheit, die schon länger ihrer Regelung und Aus-
führung harrt. Das Bundesgesetz zur Regelung des
Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der
Prostitution tätigen Personen stammt vom Okto-
ber 2016, der Thüringer Kabinettsbeschluss zum
Vollzug dieses Gesetzes vom Juni 2017. Alle ande-
ren Bundesländer haben an dieser Stelle längst alle
notwendigen Schritte veranlasst, Thüringen ist hier
Schlusslicht.

Worum geht es im Kern der Angelegenheit? Das
Prostituiertenschutzgesetz sieht vor, dass sich alle
im Gewerbezweig der Prostitution tätigen Personen
bei den zuständigen Behörden anmelden und eine
Anmeldebescheinigung dafür empfangen. In der Al-
tersspanne von 18 bis 21 Jahren muss diese An-
meldung jährlich erfolgen, ab 21 Jahren gelten die
Bescheinigungen für zwei Jahre. Außerdem haben
alle im Gewerbe der Prostitution Tätigen die Pflicht,
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vor Aufnahme dieser Tätigkeit eine ärztliche Bera-
tung in Anspruch zu nehmen. 

Nach der Neuregelung im vorliegenden Thüringer
Gesetz zur Ausführung des Prostituiertenschutzge-
setzes liegt die Zuständigkeit für diese Anmeldung
in Zukunft bei den Landkreisen und kreisfreien
Städten. Diesen entstehen für die Erteilung dieser
Erlaubnisse natürlich Kosten, die ihnen auf der
Grundlage von Schätzungen in Zukunft erstattet
werden sollen. Dagegen ist grundsätzlich nichts
einzuwenden. Bemerkenswert an der ganzen Sa-
che ist allerdings, dass die Gewerbetreibenden im
Prostitutionsgewerbe bei der Erlangung ihrer An-
meldebescheinigung in Thüringen von der Gebüh-
renpflicht befreit sind. Begründet wird das mit der
Senkung der Hemmschwelle zur Erfüllung der An-
meldepflicht. Unseren kreisfreien Städten und
Landkreisen wird demzufolge ihr Erfüllungsaufwand
aus Steuermitteln erstattet. Aus unserer Sicht ist
das ein nicht nachvollziehbares Vorgehen, denn es
geht hier um die Anmeldung von Gewerbetätigkeit,
die zur Sicherung des Lebensunterhalts ausrei-
chend sein muss. Dabei sollte es auch möglich
sein, die Gebühren für die gesetzlichen Erfordernis-
se hierfür aufzubringen. Das Verwaltungskosten-
recht gilt für alle Gewerbetreibenden ausnahmslos.
Wie wollen Sie Ihre Ungleichbehandlung dem klei-
nen Handwerker gegenüber begründen? Im Steuer-
recht gelten ja auch alle Tätigkeiten, die nicht genü-
gend Gewinn abwerfen, am Ende als Liebhaberei-
en. 

Auch zu kritisieren ist, dass die Behörden über kei-
ne solide Datenbasis verfügen und nur die bisher
vorgenommenen Anmeldungen als Grundlage her-
anziehen. Eine nicht unerhebliche Dunkelziffer wird
bei der Berechnung einfach außen vor gelassen.
Auch auf Bundesebene ist die Datenlage äußerst
dürftig. Die Schätzungen zum Personenkreis, der
seinen Lebensunterhalt mit Prostitution verdient,
schwanken zwischen 150.000 und 700.000 Perso-
nen. Im Nachbarland Sachsen, das die notwendi-
gen Anschlussgesetze bereits im Juni 2018 be-
schlossen hatte, werden Verwaltungsgebühren er-
hoben, die sich durchaus im Rahmen des Erträgli-
chen bewegen. Für die Erstanmeldung werden
35 Euro fällig, für eine Verlängerung der Anmel-
dung lediglich 15 Euro. Außerdem stellen die Sach-
sen ihren Städten und Kommunen wesentlich mehr
Geld im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs
zum Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes zur
Verfügung. Auf Thüringer Verhältnisse hochgerech-
net wären durchaus niedrige sechsstellige Summen
angebracht. Angesichts der sehr unsicheren Daten-
lage wäre auch zu überlegen, ob man nicht zum
Mittel der Spitzabrechnung greifen sollte, um den
Kommunen nachträglich die tatsächlichen für den

Gesetzesvollzug entstandenen Unkosten zu erstat-
ten. 

Wegen der hier vorgetragenen Kritikpunkte werden
wir auf jeden Fall der Ausschussüberweisung zu-
stimmen und warten die Ergebnisse der Anhörung
für die weitere Behandlung der Angelegenheit ab.
Vielen Dank. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Henfling:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erhält jetzt
Abgeordnete Wahl das Wort. 

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, liebe Zuschauer/-innen am
Livestream! Dass die Corona-Pandemie insbeson-
dere vulnerable Gruppen heftig getroffen hat, hat
sich im letzten Jahr leider besonders auch bei den
Sexarbeitern/-arbeiterinnen und Prostituierten ge-
zeigt. In den Corona-Verordnungen wurden sie
meist komplett vergessen. Mit dem Lockdown wur-
den viele von ihnen von heute auf morgen vor das
Nichts gestellt, denn durch häufig prekäre Arbeits-
bedingungen haben sie meist keine finanziellen
Rücklagen und teilweise auch keinen Wohnort. Fa-
tal an dieser Situation war aber auch, dass es in
Thüringen keine Beratungsstelle, keinen Ort gab,
an den sich Sexarbeiter/-innen und Prostituierte
hätten wenden können. 

Als Fraktion Bündnis 90/Die Grünen haben wir uns
deshalb in den letzten Haushaltsverhandlungen ins-
besondere dafür eingesetzt, dass Gelder für eine
solche Beratungsstelle eingestellt werden. Ich
möchte daran erinnern, dass Thüringen leider nach
wie vor das einzige Bundesland ohne eine solche
Beratungsstelle ist. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Daher sind wir froh, dass mit den 200.000 Euro hof-
fentlich endlich eine Beratungsstelle ihre Arbeit bald
aufnehmen kann, und begrüßen, dass diese Bera-
tungsstelle mit diesem Gesetzentwurf nun auch
langfristig verankert werden soll. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sexarbeit ist kein Beruf wie jeder andere. Die Grün-
de, warum ein Mensch sexuelle Dienste anbietet,
sind aber vielfältig, ebenso vielfältig wie die Grün-
de, warum sie im Gewerbe bleiben oder auch aus-
steigen. Deshalb muss eine sehr behutsame, aber
hochprofessionelle Beratung und Begleitung statt-
finden für alle Problemlagen und Fragen, denen
sich Sexarbeiter/-innen ausgesetzt sehen. Dazu ge-
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hören psychosoziale Einzelberatungen, Kriseninter-
vention und unterstützende Betreuung beim Aus-
stieg aus der Prostitution, und auch finanzielle Be-
ratung ist ein wichtiger Aspekt. Die Beratungsstelle
sollte zentral erreichbar sein, in freier Trägerschaft
und mit einer entsprechenden und langfristigen,
verlässlichen Finanzierung ausgestattet werden. 

Auch aus den Erfahrungen anderer Bundesländer
und vor allem aus den Gesprächen mit Verbänden
wissen wir, dass eine solche Fachberatungsstelle
eine ganz wichtige Anlaufstelle für Sexarbeiter/-in-
nen und Prostituierte bietet. Diese sollte auch eng
mit einer Beratungsstelle gegen Menschenhandel
zusammenarbeiten und kann hierhin weitervermit-
teln. Es ist nämlich nach wie vor erschreckend, wie
wenig wir über das Problem des Menschenhandels
im Bereich der Prostitution in Thüringen überhaupt
wissen. Umfassende Beratungsstrukturen können
ein Anker sein, um in diesen Bereich etwas mehr
Licht zu bringen und damit Opfer von Menschen-
handel auch besser unterstützen und schützen zu
können.

Hintergrund des heutigen Gesetzentwurfs ist die
Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes in
Deutschland 2017, aufgrund dessen in den Län-
dern Ausführungsgesetze erlassen werden müs-
sen. Ich bin froh, dass wir auch in Thüringen – zwar
etwas spät, aber immerhin – mit dem hier vorlie-
genden Gesetzentwurf nun endlich ein Stück voran-
kommen. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Neben der Verankerung der Beratung begrüßen wir
als Fraktion vor allem die Festlegung der Verwal-
tungskostenfreiheit für öffentliche Leistungen nach
dem Prostituiertenschutzgesetz. Dass mit diesem
Gesetz damals auch eine Anmeldungspflicht fest-
gelegt worden ist, wurde von den Sexarbeitsver-
bänden teils heftig kritisiert. Unabhängig davon, wie
man dazu steht, ist aber ganz klar, dass Anmeldun-
gen so gut wie gar nicht gemacht würden, wenn da-
für auch noch Verwaltungskosten erhoben würden.
Deshalb ist die Verwaltungskostenfreiheit ein wichti-
ger und guter Punkt.

Frau Herold, es zieht halt nicht so sehr, das Hand-
werk hier mit der Sexarbeit oder Prostitution zu ver-
gleichen, denn anders als das Handwerk sind Sex-
arbeiter/-innen immer noch einer enormen Stigmati-
sierung unterworfen, die Arbeitsbedingungen sind
meist prekär. Deswegen würde es absolut zum er-
hofften Gegenteil führen, wenn hierfür auch noch
Kosten erhoben würden. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir würden es als Fraktion darüber hinaus auch gut
finden, wenn im Gesetz auch die Existenz eines
Runden Tisches „Prostitution und Sexarbeit“ veran-
kert wird. Wenn dafür keine extra gesetzliche Rege-
lung nötig ist, so denke ich doch, dass sich spätes-
tens nächstes Jahr ein Runder Tisch „Prostitution
und Sexarbeit“ in Thüringen wieder zusammenfin-
den sollte. Knack- und Hemmpunkte, die ganz si-
cher mit der Einführung des Gesetzes und der da-
mit verbundenen Übertragung der Aufgaben an
neue Akteure/Akteurinnen auftauchen werden,
müssen rechtzeitig erkannt, besprochen und gelöst
werden. 

Teilweise sind die übertragenen Aufgaben sehr
deutlich ausformuliert. Vieles wird künftig durch die
unteren Gesundheitsbehörden gestemmt werden
müssen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen,
dass der Öffentliche Gesundheitsdienst mit der per-
sonellen und professionellen Ausstattung auch
schon außerhalb pandemischer Zeiten seit Jahren
am Limit ist. Hier kommt die brandneue Rahmen-
vereinbarung für den zwischen Bund und Ländern
geschlossenen Pakt für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst mit 75 Millionen Euro gerade richtig.
Und bei den damit finanzierten zusätzlichen Stellen
müssen diese neuen Aufgaben mit bedacht wer-
den. 

In dem Ausführungsgesetz werden viele Verant-
wortlichkeiten verteilt: die Regelung des Gewerbe-
zweigs mit eher wirtschaftsrechtlichen Regelungen,
andererseits die Schutz- und Beratungsaspekte,
auch ordnungs-, strafrechtliche und sozialrechtliche
Fragen. Diese Aufgabenteilung zeigt sich auch in
der Zuständigkeit der Verwaltungen: das Landes-
verwaltungsamt, das für Soziales verantwortliche
Ministerium ebenso wie für das allgemeine Recht,
die öffentliche Sicherheit und Ordnung Zuständige.
Die für das Gewerberecht, das Gesundheitswesen
und den Infektionsschutz zuständigen Behörden
sind hier alle mitgenannt. 

In dieser Gemengelage darf nicht vergessen wer-
den: Es heißt Prostituiertenschutzgesetz. Wir soll-
ten aufpassen, dass die Umsetzung nicht zum rein
technischen Akt wird. Klar, es ist ein Ausführungs-
gesetz, aber die Organisation

Vizepräsidentin Henfling:
Ihre Redezeit ist zu Ende, Frau Wahl.

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
und Umsetzung kann ein Stück weit thüringenindivi-
duell gestaltet werden. Und diese Verantwortung
sollten wir annehmen. Vielen Dank.
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(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion erhält jetzt Ab-
geordneter Walk das Wort.

Abgeordneter Walk, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen
und Kollegen, lassen Sie mich mit einer mir wichti-
gen Vorbemerkung beginnen. Unser Anliegen als
CDU-Fraktion ist es, die Menschenwürde immer
und überall zu verteidigen und auch zu schützen. 

(Beifall CDU)

Aber jenseits einer ethisch-moralischen Bewertung
der Prostitution – darüber kann man immer streiten
– stellen wir zumindest traurigerweise fest, dass es
nach wie vor trotz klarer gesetzlicher Verbote Zu-
hälterei, Zwangsprostitution und Menschenhandel
gibt. Kollege Montag hat schon zu Recht auf die
Daten des BKA hingewiesen: 287 Fälle des Men-
schenhandels. Da ist jedem klar, auch dem, der
nicht Kriminologie studiert hat, dass es ein großes
Dunkelfeld gibt. Deswegen will ich hier auch gleich
einflechten: Ja zu Dunkelfeldforschungsstudien in
diesem Bereich. Ich will aber auch noch anfügen,
dass wir natürlich personell gut ausgestattete Fach-
dezernate bei der Polizei brauchen, speziell ge-
schultes Personal. Das ist wichtig, damit wir diesen
Bereich auch entsprechend bekämpfen können,
nicht zuletzt, glaube ich – das muss ich in diesem
Rund nicht noch mal betonen, ich tue es trotz-
dem –: die funktionierende Netzwerkarbeit, Polizei,
Justiz, Behörden, aber auch Träger der Hilfsange-
bote. Erst wenn das im Schulterschluss sicherge-
stellt ist, werden wir in diesem Bereich auch wirkli-
che Erfolge erzielen können. 

Zum Gesetz selbst: Durch Artikel 1 des Gesetzes
zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie
zum Schutz von in der Prostitution tätigen Perso-
nen vom 21. Oktober 2016 – das klang schon
mehrfach an – wurden erstmals umfassende Rege-
lungen für die Tätigkeit der Prostituierten und des
Prostitutionsgewerbes getroffen. Die Länder haben
nun zur Ausführung des Artikels 1 dieses Gesetzes
die zuständigen Behörden und Stellen zu bestim-
men. Darum geht es heute. Entsprechende Ausfüh-
rungsbestimmungen wurden unterdessen in den
anderen Ländern erlassen, allerdings noch nicht in
Thüringen. Auf der Grundlage des Kabinettsbe-
schlusses vom 20. Juni 2017 wird der Vollzug des
Prostituiertenschutzgesetzes in der jeweiligen Fas-
sung dann dem Ministerium für Inneres und Kom-
munales übertragen. In Thüringen ist damit – das

ist entscheidend – ohne spezielle Regelung die
Auffangzuständigkeit des Thüringer Landesverwal-
tungsamts begründet und das soll jetzt geändert
werden – aus unserer Sicht auch zu Recht geän-
dert werden, ich gehe gleich darauf ein. Sowohl
nach dem Zweck des Prostituiertenschutzgesetzes
als auch den Rechtsgedanken nach § 1 des Thürin-
ger Gesetzes über die Grundsätze von Funktional-
und Verwaltungsreformen vom 14. Dezember 2016
folgend sollte der Vollzug möglichst orts- und adres-
satennah auf die Landkreise und die kreisfreien
Städte übertragen werden. Diese nehmen im Be-
reich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, der
Sozialverwaltung den Vollzug gewerberechtlicher
Vorschriften, der Bauaufsicht und bei den Ord-
nungsämtern Aufgaben wahr, die inhaltliche Bezü-
ge zu den Aufgaben nach dem Prostituierten-
schutzgesetz haben oder mit diesem artverwandt
sind. Damit kann die Erledigung der Aufgaben nach
dem Prostituiertenschutzgesetz auch in fachüber-
greifende, in niederschwellige, in koordinierte Ange-
bote der Beratung und Hilfe eingebettet werden
oder mit diesen verbunden werden, insbesondere
auch mit einer speziellen Fachberatungsstelle – zur
Beratung von Personen, die in der Prostitution tätig
sind. Ich will ausdrücklich betonen, dass es wichtig
ist und dass wir das begrüßen, dass eine unabhän-
gige Fachberatungsstelle eingerichtet wird. Es ist
ein unverzichtbarer Bestandteil für die Hilfestellung
und Unterstützung von betroffenen Personen. Au-
ßerdem verhindert die Aufgabenerledigung bei den
Landkreisen und den kreisfreien Städten, also ganz
konkret vor Ort, einerseits die abschreckenden äu-
ßeren Modalitäten, wie zum Beispiel lange An-
fahrtswege. Aber andererseits muss natürlich auch
ganz zwingend sichergestellt werden, dass die er-
forderliche Anonymität der Beratung immer auch
gewahrt bleibt. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es bedarf
nun eines Erlasses eines Ausführungsgesetzes
zum Prostituiertenschutzgesetz zur Regelung der
Aufgabenerfüllung auf der Ebene der Landeskreise
und kreisfreien Städte. Damit komme ich auch
schon zum Schluss. Mit dem vorliegenden Gesetz
werden nun die für die Ausführung des entspre-
chenden Gesetzes zuständigen Behörden und Stel-
len des Landes bestimmt. Damit soll die Zuständig-
keit für die Durchführung, für die Überwachung, für
die Statistikerfassung, die Anmeldepflicht für Prosti-
tuierte den betroffenen Landkreisen und kreisfreien
Städten übertragen werden. 

Letzter Satz: Das alles ist für meine Fraktion nach-
vollziehbar, das Ganze macht auch Sinn. Im Übri-
gen entspricht das auch der Forderung des Lan-
desfrauenrats, dem wir uns gern anschließen. Ich
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich habe jetzt kei-
ne weiteren Wortmeldungen aus den Reihen der
Abgeordneten vorliegen. Es ist Ausschussüberwei-
sung beantragt, allerdings nicht an welchen Aus-
schuss. 

(Zuruf Abg. Stange, DIE LINKE: Sozialaus-
schuss!)

An den Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Gleichstellung. Herr Montag? Weitere Aus-
schussüberweisung? Innen- und Kommunalaus-
schuss. 

Dann stimmen wir zunächst über die Überweisung
an den Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Gleichstellung ab. Wer dem zustimmen möch-
te, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle
Fraktionen des Hauses. Gegenstimmen? Sehe ich
nicht. Stimmenthaltungen? Auch nicht. Damit ist die
Ausschussüberweisung geglückt. 

Wer der Überweisung an den Innen- und Kommu-
nalausschuss zustimmen möchte, den bitte ich
auch um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen
der AfD, der CDU und der FDP. Gegenstimmen?
Das sind die Fraktionen von Rot-Rot-Grün. Stimm-
enthaltungen? Kann ich nicht erkennen. Ich müsste
zählen, ehrlich gesagt. Gut, dann machen wir das
jetzt noch mal. Wer der Ausschussüberweisung an
den Innen- und Kommunalausschuss zustimmt,
den bitte ich um das Handzeichen. Das sind 24.
Gegenstimmen? Das sind 28, wenn ich das richtig
sehe. Damit ist der Ausschussüberweisung nicht
zugestimmt. 

Dann müssen wir auch nicht über eine Federfüh-
rung abstimmen. Ich kann den Tagesordnungs-
punkt 12 an dieser Stelle schließen. 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13

Thüringer Gesetz zur Anerken-
nung und Förderung der Mu-
sik- und Jugendkunstschulen
im Freistaat
Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU
- Drucksache 7/3385 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Fraktion der CDU das Wort zur Be-
gründung? Herr Abgeordneter Kellner.

Abgeordneter Kellner, CDU:
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die CDU-Fraktion wird heute das Gesetz zur Aner-
kennung und Förderung der Musik- und Jugend-
kunstschulen im Freistaat Thüringen einbringen. Ich
denke, das Thema ist seit vielen Jahren – man
kann sagen, seit Jahrzehnten – auch Thema hier
im Haus, in erster Linie die Förderung der Musik-
schulen. Wir haben es jetzt auf die Jugendkunst-
schulen erweitert, denn diese brauchen aus unse-
rer Sicht diese Unterstützung genauso. Ich kann
mal daran erinnern, das geht schon, wie gesagt,
seit 20 Jahren. Der Musikschulverband fordert
schon seit Langem, dass hier eine neue Grundlage
geschaffen wird.

Vizepräsidentin Henfling:
Entschuldigung, Herr Kellner. Ich würde noch mal
um Ruhe bitten, Herr Kellner hat das Wort. Es wäre
schön, wenn man ihn auch versteht. 

Abgeordneter Kellner, CDU:
Genau, weil es ein wichtiges Thema ist, das uns
schon seit Jahrzehnten beschäftigt. 

Der Musikschulverband hat es schon seit vielen
Jahren gefordert. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit,
dass wir auch reagieren. Es hat 2019 schon mal ei-
nen Antrag zu Musikschulen von der AfD gegeben,
aber damals ging der nicht weit genug, weil für uns
auch wichtig ist, dass die Jugendkunstschulen mit
einbezogen werden. Wir haben die ersten Handlun-
gen schon durchgeführt, nämlich in der Haushalts-
debatte 2021, wo wir die Förderung für Musik-
schulen und Jugendkunstschulen auf 5 Millionen
Euro gesteigert haben. Ich denke, das ist ein gutes
Zeichen gewesen, aber das reicht bei Weitem nicht,
wir müssen das verstetigen, wir müssen auch Si-
cherheit für die Musikschulen und Jugendkunst-
schulen bringen. Das geht nur über ein entspre-
chendes Gesetz, das Ihnen heute hier vorliegt. Ich
freue mich auf die Debatte. Vielen Dank. 

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Damit eröffne ich die Aussprache. Als
Erste erhält Abgeordnete Mitteldorf für die Fraktion
Die Linke das Wort. 

Abgeordnete Mitteldorf, DIE LINKE:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, liebe Musikschulen
und Jugendkunstschulen im Freistaat Thüringen!
Die CDU-Fraktion hat hier heute einen Gesetzent-
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wurf vorgelegt und ich hätte mir gewünscht, weil es
auch fair gewesen wäre, dass die CDU-Fraktion
wenigstens bei der Einbringung endlich mal sagen
würde, wer diesen Gesetzentwurf geschrieben hat. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Das war eben nicht die CDU-Fraktion. An dieser
Stelle geht mein besonderer Dank an die vier Kul-
turverbände im Freistaat Thüringen, die sich damit
beschäftigt haben. Das waren unter anderem der
Kulturrat und der Landesmusikrat, die natürlich mit
übergeordneter Funktion vor allem damit beschäf-
tigt waren, und die will ich auch namentlich nennen:
lieben Dank an Martina Degenhart und Sylvia
Spehr von der LAG Jugendkunstschulen,

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

ein besonderer Dank auch an Matthias Deichstetter
vom Verband der Musikschulen.

(Beifall DIE LINKE, FDP, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Es sind eben diese Menschen, die diesen Gesetz-
entwurf geschrieben haben. Das will ich mal ein
bisschen süffisant sagen. Als Vorsitzende der Ju-
gendkunstschule in Nordhausen war es mir auch
persönlich vergönnt, den einen oder anderen Bei-
trag zum Entstehen dieses Gesetzentwurfs zu leis-
ten

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

und es freut und rührt mich auch ein bisschen, das
muss ich schon sagen, dass die CDU-Fraktion
auch meine Arbeit insofern würdigt, als sie den Ge-
setzentwurf einfach komplett so, wie er ist, ein-
reicht. 

(Unruhe CDU)

Vielen Dank dafür. Dass ich diesen seltenen Erfolg
in diesem Hohen Haus mal erleben würde, hätte ich
auch nicht gedacht.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Sie haben selbstverständlich recht: Die Musik- und
die Jugendkunstschulen sind einer der wichtigsten
Pfeiler der kulturellen Bildung, die wir im Freistaat
Thüringen haben. Sie gehören zu den wichtigsten
Institutionen der außerschulischen kulturellen Bil-
dung. Wir haben an dieser Stelle schon sehr oft
und auch sehr ausführlich über Musikschulen und
Jugendkunstschulen gesprochen und darüber, war-
um es wichtig und nötig ist, dass auch der Freistaat
Thüringen einen Anteil daran leistet – was er in den

vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen ge-
macht hat –, dass Musikschulen und Jugendkunst-
schulen ihrer Arbeit nachgehen können. 

Ich will zu der Genese aber noch mal eines sagen:
Die Wiedereinführung, dass sich der Freistaat Thü-
ringen an den Musik- und Jugendkunstschulen in-
sofern beteiligt, als er die Basisfinanzierung si-
cherstellt, welche dann die kommunalen Träger mit-
finanzieren – bzw. bei den Jugendkunstschulen
sind es oft Vereine, die das tragen –, ist unter Rot-
Rot-Grün passiert. Das ist einer der wichtigsten
Schritte, muss ich auch ganz ehrlich sagen – das
glauben mir, glaube ich, alle hier im Haus –, der
wichtigsten Punkte, die ich als Kulturpolitikerin und
große Verfechterin von Musik- und Jugendkunst-
schulen hier mitgestalten durfte. Ich bin nach wie
vor sehr dankbar, dass wir diesen Schritt gemein-
sam als Rot-Rot-Grün gegangen sind, nachdem die
vormalige Zweckbindung, die es im Kommunalen
Finanzausgleich gab – die Älteren unter uns wer-
den sich daran erinnern –, aufgehoben wurde und
wir dann über lange Zeit in eine Diskussion verfal-
len sind, dass das Geld immer noch im KFA wäre
und deswegen das Land nichts weiter tun müsse,
nur dass es eben ohne Zweckbindung im KFA war.
Deswegen haben wir gesagt: Wir wollen dringlich
dafür sorgen, dass Musik- und Jugendkunstschulen
in ihrer Arbeit gestärkt werden. Dazu braucht es lo-
gischerweise auch die kommunalen Träger und die
Kommunen, die die vereinsgetragenen Jugend-
kunstschulen unterstützen. Deswegen kann so ein
Gesetz eine Grundlage sein und ist es natürlich, um
genau das miteinander etwas stärker zu vereinba-
ren. 

Jetzt kann ich aus der Erarbeitung dieses Gesetz-
entwurfs berichten: Wir haben hier auch andere As-
pekte, die berührt werden. Hier geht es um die Fra-
ge des europäischen Beihilferechts. Hier geht es
auch um einen Haushaltsvorgriff, was ich spannend
finde, das muss ich an der Stelle schon sagen, weil
die CDU-Fraktion das – entgegen ihrer sonstigen
Äußerung – einfach drin gelassen und nicht mal für
sich kritisch betrachtet hat. In dem Gesetzentwurf
steht ja eine Zahl. Ich finde es zumindest bemer-
kenswert, dass die CDU-Fraktion nicht mal das
rausgestrichen hat, weil sie sich sonst immer mit je-
der Vehemenz dagegen gewehrt hat, auf einen
Haushalt vorzugreifen, der – wie wir ja vom Zeitplan
her wissen –, wenn wir Glück haben, im Juni 2022
zum Tragen kommen wird in der Situation, in der
wir uns befinden. Es geht natürlich um die Frage
der kommunalen Träger und demzufolge in gewis-
ser Weise auch um die kommunale Selbstverwal-
tung. Schon aus diesen Gründen ist natürlich eines
klar, dass dieser Gesetzentwurf anhörungspflichtig
ist. Das heißt, wir können an keiner Stelle – um mal
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das Wort der CDU-Fraktion zu benutzen – im
„Schweinsgalopp“ durch diesen Gesetzesprozess
hecheln. Das wissen Sie und deswegen – das
muss ich an der Stelle sagen – frage ich mich, war-
um Sie ihn dann kurz vor der Auflösung des Thürin-
ger Landtags und der vorzeitigen Beendigung die-
ser Legislatur einreichen, wenn Sie offensichtlich
davon ausgehen müssen, dass wir diesen Gesetz-
entwurf nicht schaffen. Das ist im Übrigen auch der
Grund, warum in Verabredung und Vereinbarung
mit dem Musikschulverband und der LAG Jugend-
kunstschulen auch klar war, dass wir uns immer da-
rüber unterhalten haben, wann wirklich der richtige
Zeitpunkt ist, das hier einzubringen. Weil klar war,
dass wir am 19.07.2021 diesen Landtag auflösen
wollen und am 26.09. einen neuen Landtag wählen,
das heißt, die Legislaturperiode endet – und jeder
weiß, wie viele Ausschusssitzungen wir bis dahin
noch haben; im Übrigen hätte das auch nichts da-
ran geändert, wenn wir es in der letzten Plenarsit-
zung gemacht hätten, das hätte uns nicht viel mehr
Zeit verschafft –, und bei dem Umfang, mit dem wir
uns richtigerweise ausführlich beschäftigen müs-
sen, kann ich nur davon ausgehen, dass es – und
das tut mir dann wiederum sehr weh, nicht nur weil
ich an diesem Text mitwirken durfte – der CDU-
Fraktion im Zweifel gar nicht wirklich darum geht,
diesen Gesetzentwurf zu verabschieden. Das finde
ich als Botschaft zu den Musik- und Jugendkunst-
schulen schon schwierig. Ich verwende das mal als
freundliches Wort.

Selbstverständlich werden wir diesen Gesetzent-
wurf – also auch meinen Gesetzentwurf – an den
zuständigen Ausschuss für Europa, Kultur und Me-
dien überweisen. Ich habe mich mit dem Wunsch
und der Forderung eher nicht durchsetzen können,
will es aber trotzdem auch sagen: Wenn man es
vollumfänglich betrachtet, dann gehört dieser Ge-
setzentwurf natürlich noch in andere Ausschüsse.
Da reden wir vom Bildungsausschuss, wir reden
vom Innen- und Kommunalausschuss, wir reden
vom Justizausschuss und wir reden natürlich auch
vom Haushalts- und Finanzausschuss. Das werden
wir in dieser Form vermutlich heute so nicht hinbe-
kommen. Nichtsdestotrotz will ich sagen, dass wir
die Debatte und die Tragweite eines solchen Ge-
setzes – für das ich, wie gesagt, sehr bin – schon
ernst nehmen müssen. Deswegen bleibt zumindest
bei mir ein bisschen ein dunkles Bauchgefühl, war-
um das zu diesem Zeitpunkt passiert in dem Wis-
sen, dass es der Diskontinuität anheimfallen wird
und wir in einer nächsten Legislatur, um es dann
tatsächlich auf den Weg zu bringen, mit der parla-
mentarischen Bearbeitung wieder komplett von
vorn anfangen müssen. Nichtsdestotrotz werden
wir sehen, ob und in welcher Form wir in der kurzen

uns verbleibenden Zeit in dieser Legislatur noch ei-
ne Bearbeitung schaffen, für die wir uns alle hier im
Übrigen auch dann nicht schämen dürfen und müs-
sen, wenn wir den vielen Musikschulen und den Ju-
gendkunstschulen sagen: Wir haben mal angefan-
gen, aber jetzt ist hier gerade noch ein Dreiviertel-
jahr Pause und dann fangen wir vielleicht wieder
an. Das ist nämlich auch keine Planungssicherheit
und das ist auch Hinhaltetaktik. Und das – ganz
ehrlich – hätte ich persönlich gern vermieden. Jetzt
ist es anders gekommen und deswegen freue ich
mich auf die Bearbeitung und auf die – das ist wirk-
lich meine Bitte in Richtung CDU-Fraktion –

Vizepräsidentin Henfling:
Ihre Redezeit ist vorüber.

Abgeordnete Mitteldorf, DIE LINKE:
tatsächlich inhaltliche Beschäftigung damit, welcher
Zeitplan noch sinnvoll ist. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Als Nächste erhält Abgeordnete Baum
für die FDP-Fraktion das Wort.

Abgeordnete Baum, FDP:
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin. Liebe
Kolleginnen und Kollegen, wir reden über einen Ge-
setzentwurf über die Musikschulen und die Jugend-
kunstschulen. Für uns Freie Demokraten sind diese
Einrichtungen elementarer Teil des Lebens vor Ort,
vor allem aber auch Bildungseinrichtungen. Inso-
weit schließe ich mich den Aussagen von Kollegin
Mitteldorf an, dass das Thema auch im Bildungs-
ausschuss behandelt werden sollte.

Musikschulen und Jugendkunstschulen sind ein
Ort, wo man seine Liebe zur Musik und Kunst ent-
decken und auch ausprobieren kann, wo man sie
dann weiterverfolgt in Richtung Profikarriere oder
einfach nur Leidenschaft und Ausgleich im Alltag.
Wir begrüßen den Gesetzentwurf der CDU-Frak-
tion, der ja aus fachkundiger Feder stammt, wie ich
auch im Gespräch mit Akteuren vor Ort feststellen
durfte.

(Beifall FDP)

Lassen Sie mich aber auf einige Punkte des Ge-
setzentwurfs eingehen. Grundsätzlich geht es um
zwei Aspekte: Einmal geht es darum, dass Jugend-
kunstschulen und Musikschulen eine staatliche An-
erkennung erhalten und damit auch ein Qualitätskri-
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terium anheimgestellt werden kann, und zweitens
geht es um einen Zugriff auf eine Landesförderung
von 6 Millionen Euro im Jahr mit einer dreiprozenti-
gen Dynamisierung. Frau Mitteldorf hat es schon
angesprochen: Wir sprechen hier über einen Aufga-
ben- und Verantwortungsbereich der kommunalen
Selbstverwaltung, das heißt, wir können den Ge-
setzentwurf gar nicht im Schweinsgalopp durchbrin-
gen, denn wir müssen mindestens mit den kommu-
nalen Trägern darüber sprechen. Und gerade der
Teil, das Thema „Wie verhandeln wir das und wie
verhandeln wir die Verantwortung mit den kommu-
nalen Trägern?“ kommt mir im Gesetzentwurf noch
ein Stück weit zu kurz. Ich greife den Punkt auf und
übernehme hier gern die haushaltspolitische Kritik.
Ich sehe das durchaus kritisch, dass wir hier wieder
einen Gesetzentwurf vorliegen haben, der Geld aus
dem Haushalt im Gesetz bindet. Das habe ich in ei-
ner unserer ersten Debatten zum Thema „Schulso-
zialarbeiter“ auch schon gesagt. Das hat nichts da-
mit zu tun, wie sehr und wie wichtig die Aufgaben
eingeschätzt werden. Aber wir greifen uns hier im-
mer selbst als Haushaltsgesetzgeber vor und neh-
men uns den Handlungsspielraum. Das dürfen wir
nicht außer Acht lassen.

Wir unterstützen, dass wir bei den Musikschulen
und den Jugendkunstschulen über grundlegende
Qualitätskriterien sprechen, die auch dem entspre-
chen, was der Musikschulverband als Richtlinien für
seine Mitglieder formuliert. Und wir begrüßen, dass
die Musikschulen und auch die Jugendkunst-
schulen durch das Gesetz und die Finanzierung die
Möglichkeit bzw. die Pflicht erhalten, auch mehr –
im Musikschulbereich mindestens 50 Prozent ihres
Personals – fest anzustellen, denn Musikschulleh-
rerinnen und ‑lehrer sind studierte Pädagoginnen
und Pädagogen, die ihre Kunst beherrschen und
diese gut weitergeben können. Das sollte aus unse-
rer Sicht kein Job sein, mit dem man sich selbst in
öffentlicher Anstellung immer noch irgendwie
durchschlagen muss – auch wenn die Schulen bis-
her möglicherweise ein bisschen von diesem Miss-
stand profitiert haben, weil Musiklehrer von den Mu-
sikschulen noch Zeit hatten, als Honorarkräfte im
Musikunterricht auszuhelfen und teilweise dort bes-
ser bezahlt wurden als in der Musikschule selbst.
Das wäre auch mindestens ein Grund für eine Mit-
beratung im Bildungsausschuss, damit wir schau-
en, welche Wechselwirkung das Gesetz mit den
Schulen hat.

(Beifall FDP)

Was mir noch fehlt, ist das Thema „Qualitätsma-
nagement“. Sachsen-Anhalt zum Beispiel hat das in
seinem Gesetz deutlicher verankert, und es gibt
auch vom Musikschulverband entsprechende An-

gebote. Darüber können wir im Ausschuss sicher
noch diskutieren, um hier sicherzustellen, dass das
Geld genau dort ankommt, wo es ankommen soll. 

(Beifall FDP)

Wir dürfen bei dem Ganzen auch die privaten An-
bieter nicht aus dem Blick lassen – sind sie nicht,
aber da auch noch mal deutlich gucken, welchen
Effekt ein solches Gesetz auf die privaten Anbieter
hat, die hier durchaus auch Angebote schaffen, wo
kommunale oder auch gemeinnützige Musik-
schulen geografisch oder einfach vom Fachspezifi-
schen nicht präsent sind. 

(Beifall FDP)

Das müssen wir berücksichtigen. Wir freuen uns
auf die Diskussion. Ich beantrage namens meiner
Fraktion auf jeden Fall auch die Überweisung an
den Bildungsausschuss und bin da gern dabei,
dass wir hier gemeinsam daran arbeiten, dass Thü-
ringen noch bunter wird und besser klingt. Vielen
Dank.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Als Nächster er-
hält das Wort der Abgeordnete Hartung für die
SPD-Fraktion.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
Musik- und Jugendkunstschulen sind natürlich auch
für die sozialdemokratische Landtagsfraktion ein
ganz wichtiges Element. Sie sind ein partizipatives
Angebot an alle Menschen – in der Stadt wie in
ländlichen Regionen. Sie vermitteln Fertigkeiten,
sie vermitteln Fähigkeiten und sie führen Menschen
an Kunst und Musik heran, die ihre Fähigkeiten
niedrigschwellig weiter ausbauen können. Und sie
ergänzen damit das staatliche und in freier Träger-
schaft befindliche Bildungsangebot praktisch von
der Kita bis zum Ende der Schulausbildung. Dass
wir das ernst nehmen, hat die Koalition auch hin-
länglich bewiesen. Im Einzelplan 02 sind 6 Millio-
nen Euro verankert, mit denen wir das Angebot der
Musik- und Jugendkunstschulen unterstützen, ohne
dabei die kommunalen und anderen Träger dieser
Einrichtungen aus ihrer Verantwortung zu entlas-
sen. Diese Unterstützung von 6 Millionen Euro im
Jahr führt dazu, dass die Schulen das Angebot ver-
breitern können und dass sie auch bessere Arbeits-
bedingungen anbieten können.

Aus unserer Sicht spricht auch überhaupt nichts da-
gegen, diese Förderung weiter zu institutionalisie-
ren in einem Spartengesetz mit entsprechenden
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Förderhöhen, mit Angebotsfestschreibungen, mit
Qualitätsentwicklung usw. usf. Dazu sollten wir im
Ausschuss die Gelegenheit nutzen, darüber zu re-
den. Wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig
auch die Anbindung an die praktische Seite der Er-
fahrung ist, kann man gar nicht hoch genug ein-
schätzen. 

Meine Kollegin Mitteldorf hat etwas zum Entstehen
dieses Gesetzentwurfs angebracht bzw. dazu, wo
sich die CDU ein bisschen bedient hat. Ich will das
noch mal ein bisschen weiterdrehen. Auch der Ge-
setzentwurf, den die Verbände und damit auch Frau
Mitteldorf verfasst haben, ist nicht – sage ich mal –
aus dem Nichts entstanden. Er ist teilweise wort-
gleich von einem Gesetz übernommen, das in
Brandenburg seit dem Jahr 2014 gilt. Das ist ja
nichts Schlechtes. Das Gesetz in Brandenburg ist
sehr gut. Dort regieren Sozialdemokraten – es ist
also völlig okay, sich daran zu bedienen. 

(Beifall SPD)

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Allein?)

(Zwischenruf Abg. Mitteldorf, DIE LINKE:
Das haben wir zusammen gemacht, Rot-
Rot!)

Ich weiß, ich habe ja nicht gesagt, dass ihr nicht da-
bei wart. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. 

Jedenfalls glaube ich trotzdem, dass es sich lohnt,
die genauen Regelungen dieses Gesetzes auch
noch mal an die lokalen Gegebenheiten Thüringens
anzupassen. Dabei sollten wir uns auch dem einen
oder anderen Missverständnis oder missverständ-
lich eingefügten Paragrafen widmen und solche
Dinge ausräumen. Ich will mal § 6 nennen. Da heißt
es in Absatz 1, dass Erhöhungen bei Personalkos-
ten nur so weit refinanziert werden können, wie sie
sich im Rahmen der Landesförderung kompensie-
ren lassen. In Absatz 2 heißt es dagegen, dass die-
se Tarifsteigerungen durch eine jährliche Dynami-
sierung gegenfinanziert werden müssen. Das ist ein
bisschen ein Widerspruch in sich. – Ja, jetzt zeigst
Du auf die, bei denen du abgeschrieben hast, alles
klar. Aber wer ein Plagiat abgibt, ist trotzdem dafür
verantwortlich, dass er nicht ordentlich geprüft hat.
Das lernen wir ja jetzt jeden Tag.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Aber, lieber Jörg, lass uns darüber im Ausschuss
reden. Ich freue mich auf die Debatte, gern auch im
Bildungsausschuss. Allerdings sitze ich in beiden
Ausschüssen, das muss eigentlich nicht sein. Vie-
len Dank.

(Beifall SPD, FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Als Nächste erhält Abgeordnete Knie-
se für die AfD-Fraktion das Wort. 

Abgeordnete Kniese, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, liebe Zuschauer im Li-
vestream! Wie die Thüringer Fraktion der CDU ver-
tritt auch die Thüringer Fraktion der AfD die Auffas-
sung, dass die Musik- und Jugendkunstschulen ei-
ner gesetzlichen Regelung bedürfen. Die musische
Bildung stellt unseres Erachtens einen wichtigen
Teilaspekt kultureller Bildung dar, die eine zentrale
Rolle für eine umfassende Persönlichkeitsbildung
einnimmt und wesentliche Voraussetzungen für ei-
ne aktive Teilnahme am kulturellen Leben schafft. 

Meiner geschätzten Parteikollegin Wiebke Muhsal,
die in dieser Legislaturperiode leider nicht dem
Landtag angehört, war dies eine besondere Her-
zensangelegenheit. So brachte die Thüringer Frak-
tion der AfD bereits in der letzten Legislaturperiode
ein entsprechendes Gesetz zur Regelung der staat-
lichen Anerkennung von Musikschulen in das Ple-
num ein. 

(Beifall AfD)

Die Reaktionen sprachen Bände, übrigens ganz be-
sonders auch die Ihre, sehr geehrter Herr Kellner.
Sie ließen Ihre wahre Reaktion vorhin ja recht ge-
lassen unter den Tisch fallen. So sagten Sie da-
mals – ich zitiere –: Dieses Gesetz ist verfassungs-
widrig und hinsichtlich der Finanzierung nichtssa-
gend. – Ein früherer chinesischer Arbeitskollege
von mir erklärte mir einmal, dass es aus chinesi-
scher Sicht als Ehre anzusehen sei, wenn ein an-
derer von einem eine Idee klauen würde, denn dies
würde zeigen, wie gut die Idee sei. Nun, Sie, liebe
CDU, scheinen ganz begeistert vom brandenburgi-
schen Musik- und Jugendkunstschulgesetz zu sein.
Weshalb sonst sollten Sie es einfach Wort für Wort
übernommen haben, Herr Kellner? 

(Beifall AfD)

Es ist Ihnen, Herr Kellner, natürlich hoch anzurech-
nen, dass Sie immerhin den Text zum Problem- und
Regelungsbedürfnis selbst geschrieben haben und
nicht einfach aus Brandenburg übernommen ha-
ben. Aber man erhält den Eindruck, dass Ihr Refe-
rent etwas oberflächlich recherchiert hat. Denn die
Verfassungswidrigkeit, auf die Sie 2019 so gepocht
haben, Herr Kellner, wurde eben nicht, wie Sie im
Gesetzentwurf schreiben, 2008 vom Thüringer Ver-
fassungsgericht entschieden, sondern bereits im
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Juni 2005. Dies mag ein sehr kleiner Schnitzer
sein, resultiert jedoch daraus, dass Sie das Verfas-
sungsgerichtsurteil 28/03 anscheinend überhaupt
nicht gelesen haben. Aufgrund des Thüringer Ver-
fassungsgerichtsurteils 28/03 vom 21. Juni 2005 ist
es zwar möglich, dass Musik- und Kunstschulen
Zuweisungen aus dem Landeshaushalt erhalten, je-
doch ist die institutionelle Förderung der Musik- und
Kunstschulen wegen des Rechts der kommunalen
Selbstverwaltung unzulässig. Sie erkennen in Ihrem
Text zum Problem- und Regelungsbedürfnis an,
dass die institutionelle Förderung der Musik- und
Jugendkunstschulen eingestellt wurde, das ist auf-
grund der verfassungsgemäßen Pflicht zur kommu-
nalen Selbstverwaltung ein Fakt. Aber wie Ihr Ge-
setz nun mit diesem Umstand umgehen möchte,
um dennoch Musik- und Jugendkunstschulen för-
dern zu können, darauf gehen Sie an der eben ge-
nannten Stelle mit keiner Silbe ein. Sie tun es ein-
fach und nehmen an, dass die staatliche Anerken-
nung die Lösung sei und paraphrasieren damit un-
seren ursprünglichen Gesetzentwurf der letzten Le-
gislaturperiode. 

(Beifall AfD)

Wie lautet nun also die Lösung, um das Musik- und
Jugendkunstschulgesetz rechtssicher und verfas-
sungskonform auf den Weg zu bringen? Es sind die
EU-Richtlinien zur Stärkung des Binnenmarkts. Die-
se EU-Richtlinien sind Bestandteile der § 1 und § 7
Ihres – oder sollte ich sagen, des brandenburgi-
schen – Gesetzes. Ihre Erläuterungen zu den ein-
zelnen Bestimmungen fallen jedoch sehr mager
aus. Sie schreiben lapidar – ich zitiere –: „Diesen
Einrichtungen gewährt der Freistaat Thüringen eine
Landesförderung auf der Grundlage geltender EU-
Rechtsnormen.“ Liebe CDU, diese EU-Richtlinien
ermöglichen eine verfassungskonforme Förderung
der Musik- und Jugendkunstschulen und greifen
nicht in die verfassungsgemäße Pflicht zur kommu-
nalen Selbstverwaltung ein. Die bloße staatliche
Anerkennung hingegen verhilft nicht dazu und kolli-
diert mit dem Verfassungsgerichtsurteil aus dem
Jahr 2005. 

Betrachten wir nur das Gesetz ohne das halbgare
Beiwerk der CDU werden wir hier in Thüringen ein
großes Stück weiterkommen und den Musik- und
Jugendkunstschulen endlich ein Gesetz bieten, wo-
mit sie arbeiten, Personal aufstocken und Kindern
und Jugendlichen einen qualitativ hochwertigen
Musik- und Kunstschulunterricht ermöglichen kön-
nen. Wir werden von daher der Ausschussüberwei-
sung zustimmen. Vielen Dank. 

(Beifall AfD)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete Kniese. Das Wort
hat jetzt für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Frau Kollegin Henfling. 

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr ge-
ehrter Herr Präsident, viele wichtige Sachen hat die
Kollegin Mitteldorf hier schon gesagt. Auch zur Ge-
nese dieses Gesetzentwurfs ist, glaube ich, hier
schon sehr viel gesagt worden. Ich muss aber das,
was Frau Mitteldorf vorhin als schwierig benannt
hat, auch noch mal klarziehen. Ich finde es ziemlich
dreist, ehrlich gesagt, dass Sie einen Gesetzent-
wurf, den Verbände, den engagierte Menschen in
diesem Land geschrieben haben – auch noch mein
herzlicher Dank in diese Richtung –, 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier einbringen und auch noch behaupten, Sie hät-
ten ihn mit ihnen gemeinsam geschrieben. Das ist
auch noch die Dreistigkeit an dieser Stelle. Da wür-
de ich noch sagen: Was soll’s? Aber dass Sie das
aus meiner Sicht nur tun, um hier Wahlkampf zu
machen, wissend, dass wir den Landtag auflösen,
ist wirklich eine Frechheit, wenn ich das mal so sa-
gen darf.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Nichtsdestotrotz ist es nicht die erste Legislatur, in
der wir über ein Musik- und Jugendkunstschulge-
setz sprechen; wir haben das in der letzten Legisla-
tur schon getan. Vielleicht auch noch mal zur Gene-
se: Wir haben in der letzten Legislatur mit den Kol-
leginnen von Linken und SPD gemeinsam mit den
Kulturverbänden in Thüringen eine sehr ausführli-
che, drei Jahre dauernde Diskussion geführt über
die Frage, inwieweit wir die Kulturlandschaft in Thü-
ringen besser fördern können. Es ging da immer
auch um ein Kulturfördergesetz. Wir hätten uns
sehr gefreut, wenn wir es geschafft hätten, das zu
realisieren. Das ist an unterschiedlichen Punkten
gescheitert. Im Ergebnis ist ersichtlich geworden,
dass die grundlegenden Fragen nach Kultur als
Pflichtaufgabe – beispielsweise die Bewertung der
bestehenden Regelungsmechanismen und die Er-
wartungen an ein einheitliches Kulturgesetz – von
den Kultureinrichtungen sehr unterschiedlich beant-
wortet worden sind. Besonders die unterschied-
lichen Sichtweisen der institutionellen und auch der
freien Einrichtungen kamen hierbei zum Tragen. 

Dieser Diskussionsprozess muss aus meiner Sicht
unter den Kulturschaffenden noch weitergeführt

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 51. Sitzung - 01.07.2021 3945

(Abg. Kniese)



werden. Die Gespräche mit den Kulturschaffenden
und den dazugehörenden Verbänden in Thüringen
zeigen auch, dass sie das möchten. Sie wollen wei-
ter darüber sprechen, wie wir eventuell auch zu ei-
nem Kulturfördergesetz kommen. Wir wollten aber
aufgrund der sehr heterogenen Rückmeldungen,
die wir bekommen haben, hier nicht irgendwas
durchdrücken, was dann am Ende von denjenigen,
die es betrifft, nicht mitgetragen wird. 

Am Ende muss es darum gehen, Strukturen zu
stärken, und eigentlich – das sage ich auch ganz
ehrlich – hätte ich das gern getan, ohne dass wir für
die unterschiedlichen Sparten Spezialgesetze auf-
legen und sozusagen für alle etwas separat regeln.
Der Auffassung bin ich auch nach wie vor. Wir ha-
ben aber zum Ende der letzten Legislatur auch auf
einem Podium mit den Musikschulen gemeinsam
festgelegt, dass es eine Lösung sein kann, zuerst
ein Musik- und Jugendkunstschulgesetz auf den
Weg zu bringen, wenn es nicht zu einem Kulturför-
dergesetz kommt. Ich glaube, es ist auch unkompli-
ziert möglich, im Ernstfall am Ende so etwas auch
in eine größere Gesetzgebung zu überführen. All
das sind Diskussionen, die wir schon geführt ha-
ben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Rot-Rot-
Grün hat auch jenseits von Gesetzgebungsfragen
in der letzten Legislatur dafür gesorgt, dass die Fi-
nanzierung – das hat der Kollege Hartung hier auch
angesprochen – der Musik- und Jugendkunst-
schulen auf viel breitere Füße gestellt wurde. Dazu
brauchte es erst mal kein Gesetz. Für die Sicher-
heit und auch für die bessere Handhabbarkeit gera-
de auch in Personalfragen – das hat die Kollegin
Baum angesprochen – ist es natürlich trotzdem
wichtig, eventuell eine gesetzliche Grundlage zu
schaffen.

Jetzt verwahren wir uns nicht gegen diese Diskus-
sion. Wie eingangs genannt, finde ich es aber ir-
gendwie schwierig. Wenn es wirklich eine fundierte
Diskussion sein soll, die am Ende auch zu einem
Ergebnis führt, dann finde ich die Einbringung jetzt
gerade wirklich problematisch. Nichtsdestotrotz, wir
sind da ja Arbeitstiere, wir machen das gern. Ich
sage auch nur gleich vornweg, das hat die Kollegin
Mitteldorf angesprochen: Mit einer Neuwahl im
September ist dieses Gesetz nicht mehr umsetzbar,
da können wir uns auf den Kopf stellen. Wir müs-
sen hier Fristen einhalten, weil es die kommunale
Selbstverwaltung betrifft. Um wirklich ein Gesetz
auf den Weg zu bringen, was am Ende auch tragfä-
hig ist, sollten wir diese Fristen auch nicht ignorie-
ren. Von daher finde ich das wiederum wirklich
schwierig. Das müssen Sie sich dann aber im
Ernstfall auf die Fahnen schreiben, Herr Kellner,

und die Verantwortung übernehmen. Aber wie wir
da mit den Ressourcen derjenigen umgehen, die
eventuell auf solche Gesetzlichkeiten angewiesen
sind, finde ich schon teilweise wirklich schwierig.
Wir können damit leben, das in den Europa-, Kul-
tur- und Medienausschuss zu überweisen und dort
weiter zu diskutieren, aber vor dem Hintergrund –
das sage ich ganz deutlich –, dass wir nicht glau-
ben, dass wir das noch fertigbekommen. Vielen
herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Frau Kollegin Henfling. Das Wort hat
jetzt für die CDU-Fraktion Abgeordneter Kellner.

Abgeordneter Kellner, CDU:
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich habe jetzt die Diskussion, die Debatte aufmerk-
sam verfolgt. Ich bin etwas überrascht und verwun-
dert, wo doch große Einigkeit herrscht: Wir müssen
hier unbedingt was machen, wir sind alle auf dem
gleichen Weg, wir wollen das alle. Dass wir die Ex-
pertise von den Verbänden nutzen, ist doch selbst-
verständlich.

Ich wusste nicht, dass Frau Mitteldorf mitgeschrie-
ben hat. Das habe ich nicht gewusst, aber ich hätte
mich auch nicht daran gestört, weil ich dann weiß,
dass das Gesetz viel schneller durchgeht. Dann re-
de ich hier immer, wir brauchen Zeit, man spricht
vom Schweinsgalopp. Das ist alles nicht unser An-
sinnen. Wir wollen in das parlamentarische Verfah-
ren, in das ganz normale parlamentarische Verfah-
ren. Wenn ich höre, dass alle das Gleiche wollen,
also Rot-Rot-Grün will das, wir bringen es ein, auch
die AfD möchte es, hat noch mal auf ihren Gesetz-
entwurf zurückverwiesen – der steht aber heute
nicht zur Diskussion, sonst hätten wir über Ihren
ersten Entwurf, den Sie eingebracht hatten, noch
mal sprechen können –, dann muss es doch mög-
lich sein, dieses Gesetz so schnell wie möglich zu
verabschieden.

Jetzt kommt immer der Hinweis, wir sind ja nur
noch bis zum 19.07.2021 hier. Ich weiß zwar nicht,
wo Sie das herhaben. Von Frau Mitteldorf wird das
genauso wie von der Kollegin der Grünen immer
wieder vorgetragen. Wenn das so wäre, Ihrer Argu-
mentation und Logik folgend, bräuchten wir heute
nicht hier sitzen. Wir haben heute jede Menge
Überweisungen gemacht, dann bräuchten wir nicht
hier sitzen. Da könnte jeder Redner kommen und
sagen: Wir brauchen keine Überweisung mehr, weil
wir ja nicht mehr lange da sind. Entschuldigung: Wir
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sind so lange hier und haben so lange Entschei-
dungen zu treffen und Gesetze auf den Weg zu
bringen, wie wir da sind. Da ist es mir egal, ob wir
uns am 19.07. auflösen oder nicht. Das ist heute
nicht das Thema.

(Beifall AfD, CDU)

Da bin ich wirklich mehr als überrascht und ent-
täuscht, dass man so eine Argumentation bringt,
um ein Gesetz infrage zu stellen, ob man das über-
haupt verabschieden kann, was alle wollen. Das
muss mir jemand erklären. Noch ist der Landtag
hier in Gang und das ist auch gut so. 

(Beifall CDU)

Es wird sich am 19.07. zeigen, ob es dabei bleibt.

Vizepräsidentin Henfling:
Herr Kellner, gestatten Sie eine Zwischenfrage der
Abgeordneten Mitteldorf?

Abgeordneter Kellner, CDU:
Aber gern doch.

Abgeordnete Mitteldorf, DIE LINKE:
Vielen Dank. Herr Kellner, jetzt frage ich Sie mal:
Können Sie in etwa abschätzen, wie lang wir in der
Regel für einen parlamentarischen Prozess inklusi-
ve Sommerpause, Anhörungspflicht – kommunale
Selbstverwaltung – und der Verfassungsfrage bei
solchen Gesetzen brauchen? Und dann bitte ich
Sie, noch mal auszuführen, wie viele Tage es bis
zum 26.09. dauert, wo eine Neuwahl stattfinden
soll, und wie Sie glauben, das übereinander brin-
gen zu können, dass wir es zeitlich schaffen kön-
nen, diesen Gesetzentwurf verfassungskonform zu
behandeln.

Abgeordneter Kellner, CDU:
Wir wissen, wie lange solche Verfahren laufen.
Aber ich will noch mal zurückkommen. Ich weiß
nicht, wie lange das Parlament hier sitzt. Das ist
jetzt auch nicht meine Aufgabe. Wir haben heute ei-
nen Gesetzentwurf vorliegen, den wollen wir ins
parlamentarische Verfahren bringen. Vielleicht weiß
ja jemand hier mehr als ich. Also ich sage: Am
19.07. – wenn der Antrag Bestand hat, der gestern
eingebracht wurde – wird der hier verhandelt und
beraten und entschieden. Danach können wir se-
hen, wie es weitergeht. Ich mache heute keine Dis-
kussion, keine Debatte über „Neuwahl und nicht
Neuwahl“. Das liegt mir fern. Jetzt geht es um den
Gesetzentwurf. Wenn ich höre, dass man da schon
die Frage aufwirft: Kriegen wir das zeitlich hin?

Dann muss man das den Verbänden erklären, die
seit 20 Jahren danach rufen. Jetzt haben wir uns
auf den Weg gemacht. Frau Mitteldorf, mich wun-
dert es wirklich, Sie haben aktiv mitgearbeitet, wie
Sie gerade gesagt haben, aktiv. Dann wundert es
mich schon, warum Sie den Gesetzentwurf nicht
schon vor längerer Zeit eingebracht haben.

(Zwischenruf Abg. Mitteldorf, DIE LINKE:
Dann haben Sie mir nicht zugehört!)

Dann hätte Rot-Rot-Grün den einbringen können.
Jetzt haben wir ihn eingebracht und man versucht,
uns zu erklären, dass das alles nicht geht, weil uns
die Zeit davonläuft. Ich würde es ganz unaufgeregt
sehen: Wir bringen den heute ein, der soll an den
Ausschuss für Europa, Kultur und Medien überwie-
sen werden. Dann kann man alles in Ruhe diskutie-
ren. Dann wird die Zeitschiene festgelegt, was die
Anhörung anbelangt, was die kommunalen Spitzen
anbelangt. Ich denke, da finden wir auch einen
Weg, dass wir ein Gesetz auf den Weg bringen,
das den Musikschulen und auch Jugendkunst-
schulen gerecht wird, damit wir natürlich auch – das
ist ja wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen – eine
Sicherheit reinbekommen. Wir reden hier immer
noch von freiwilligen Leistungen. Wir wissen alle,
wer in Parlamenten, Kreistagen, Stadträten, Ge-
meinderäten unterwegs ist: Wenn es um freiwillige
Leistungen geht, wenn gespart werden muss,
schaut man nach den freiwilligen Leistungen. Ge-
nau das passiert immer wieder auch bei Musik- und
Jugendkunstschulen. Deswegen haben wir in § 8
auch diese 50-prozentige Beteiligung drinstehen –
ähnlich gelagert wie beim Kulturlastenausgleich:
Wir fordern und fördern. Das ist auch ein Grund-
satz, den wir hiermit verfolgen wollen. 

Ich denke, mit der Expertise der Verbände – und
Frau Mittelsdorf –

(Zwischenruf Abg. Mitteldorf, DIE LINKE: Ich
heiße übrigens immer noch Frau Mitteldorf,
Herr Kellner!)

Mitteldorf – haben wir das Gesetz heute auf den
Weg gebracht. Ich bitte darum, dass das an den
Europa-, Kultur- und Medienausschuss überwiesen
wird. Dann werden wir weitersehen, welche Zeit wir
dafür brauchen oder nicht. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Henfling:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus den
Reihen der Abgeordneten liegen mir jetzt keine wei-
teren Wortmeldungen vor. Herr Abgeordneter
Worm, Sie haben noch 2 Minuten.
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Abgeordneter Worm, CDU:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich kann gut verstehen, wenn von linker
Seite jetzt so ein bisschen ein Problem damit be-
steht, wenn wir als CDU diesen Gesetzentwurf ein-
gereicht haben. Aber ich muss deutlich sagen, liebe
Kollegen von Rot-Rot-Grün: Sie hatten sieben Jah-
re Zeit, sich des Themas anzunehmen. 

(Zwischenruf Abg. Mitteldorf, DIE LINKE: Sie
27 Jahre!)

Das ist – ja. Aber man kann ja aus der Vergangen-
heit lernen, und das haben wir getan. Im Gegensatz
zu Ihnen haben wir jetzt einen Gesetzentwurf ein-
gereicht

(Beifall CDU)

und – ja – Frau Mitteldorf, weil Sie gesagt haben,
Sie haben da aktiv als Vorsitzende der Jugend-
kunstschule Nordhausen hier mitgearbeitet: Das ist
doch gut. Das zeigt doch deutlich, dass wir erstens
damit überhaupt kein Problem haben und zweitens, 

(Zwischenruf Abg. Mitteldorf, DIE LINKE: Sie
wussten das nicht!)

natürlich wusste ich das. Ja, Herr Kellner wusste es
vielleicht nicht, aber das spielt jetzt auch keine Rol-
le.

(Heiterkeit DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Ich wusste es zum Beispiel, aber das Problem ist
doch nicht, dass es hier ... Aus unserer Sicht geht
es um die Musikschulen in Thüringen und die Ju-
gendkunstschulen. Es geht nicht um fraktionelle
oder persönliche Befindlichkeiten. Uns geht es in
der Frage um die Sache, und demzufolge kann
man bei diesem Thema natürlich auch entspre-
chend agieren. Wenn hier dann noch solche Fra-
gen wie „Diskontinuität der Finanzierung“ aufgewor-
fen werden: Ich sage mal, spätestens zu dem Zeit-
punkt, als wir unseren Änderungsantrag für den
letzten Haushalt gebracht haben, für die Musik-
schulen 6 Millionen Euro einzustellen, hätten Sie
doch merken müssen, dass es uns um die Sache
geht und in der Sache auch ernst ist. Deswegen:
Wir haben es insgesamt alle ein Stück weit in der
Hand, wie schnell dieser Gesetzentwurf in den Aus-
schüssen bearbeitet wird und wann dieses Gesetz
verabschiedet wird. Deswegen sollte man hier nicht
schon wieder alle Probleme aufzeigen, die es da
geben könnte, sondern sich mal ordentlich an die
Sache ranmachen und ein Ergebnis herbeiführen. 

AfD, nur noch ganz kurz: Ihr Gesetzentwurf oder
Antrag war nicht wirklich genau, Jugendkunst-
schulen waren hier überhaupt nicht mit einbezogen

und auch auf die Frage der dauerhaften Förderung
gab es keine Antwort. Deswegen wurde der damals
abgelehnt, weil das durch die Kollegin Kniese so
thematisiert wurde. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Henfling:
Danke. Gibt es jetzt weitere Wortmeldungen aus
den Reihen der Abgeordneten? Das kann ich nicht
erkennen. Die Landesregierung hat auch davon ab-
gesehen, sich zu Wort zu melden. Dann würden wir
in die Ausschussüberweisungsfragen einsteigen.
Ich habe jetzt unterschiedliche Ausschüsse wahr-
genommen, bin mir aber nicht sicher, was ein An-
trag war und was nicht. Deswegen: Europa, Kultur
und Medien ist – glaube ich – der Naheliegendste.
Da gab es einen Antrag auf Überweisung, und die
FDP-Fraktion hat noch eine Überweisung an den
Bildungsausschuss beantragt, richtig? Gibt es wei-
tere Ausschussüberweisungsanträge? Das kann
ich nicht erkennen. Dann würden wir jetzt erst ein-
mal über die Überweisung an den Ausschuss für
Europa, Kultur und Medien abstimmen. Wer dem
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind alle Fraktionen des Hauses. Gibt es Gegen-
stimmen? Das kann ich nicht erkennen. Stimment-
haltungen? Auch nicht. Damit ist der Überweisung
stattgegeben. 

Wir stimmen noch über die Überweisung an den
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport ab. Wer
dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen.
Das ist die FDP-Fraktion und die Kollegin Mitteldorf.
Wer stimmt dagegen? Das sind die restlichen Ab-
geordneten des Hauses. Stimmenthaltungen?
3 Stimmenthaltungen. Damit ist die Überweisung
an den Ausschuss abgelehnt. Dann müssen wir
auch nicht über die Federführung abstimmen, weil
wir nur den einen Ausschuss haben. Sehr gut.
Dann können wir auch den Tagesordnungspunkt 13
schließen. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 17

Zweites Thüringer Gesetz zur
Erstattung der Mindereinnah-
men während der Schließung
der Schulen und Kindertages-
einrichtungen nach dem Infek-
tionsschutzgesetz
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/3579 - 
ERSTE BERATUNG
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Wünscht jemand aus den antragstellenden Fraktio-
nen das Wort zur Begründung? Das kann ich nicht
erkennen. Dann eröffne ich die Aussprache und als
Erste erhält die Abgeordnete Rothe-Beinlich für die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Wort.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Wir beraten hier heute einen Gesetzent-
wurf, der tatsächlich nur einen kleinen Punkt einer
Änderung enthält, der aber sehr wichtig ist. Viele
erinnern sich vielleicht, dass wir noch auf der Mes-
se tagend das Thema hatten, dass das Kindergar-
tengesetz dahin gehend geändert wurde, Gebühren
zu erstatten, wenn Landesregelungen dazu führen,
dass Kindergärten geschlossen werden, sodass El-
tern in der Zeit keine Beiträge bezahlen müssen
oder die Beiträge zurückerstattet bekommen. So
weit, so gut.

Nun wissen wir alle, dass inzwischen die Bundesre-
gierung eine Bundesnotbremse aufs Gleis gesetzt
hatte, die dazu geführt hat, ab einer Inzidenz von
165 ebenfalls die Einrichtungen zu schließen. Mit
dem Gesetz schließen wir nun die Lücke, indem wir
sicherstellen, dass auch die Gebühren erstattet
werden, wenn Kindergärten aufgrund der Bundes-
notbremse geschlossen werden – diese landesge-
setzliche Regelung gab es nämlich bis jetzt nicht –,
sodass die Eltern – in Anführungszeichen – nicht
dafür bestraft werden, weil die Anordnung von einer
anderen Ebene kommt. In diesem Sinne bitten wir
um Überweisung an den zuständigen Ausschuss
und dann natürlich auch um Zustimmung zu dem
Vorhaben. Es geht darum, die Eltern in dieser oh-
nehin schon schwierigen Zeit zu entlasten, wo sie
die Kinderbetreuung eben nicht wie gewohnt in An-
spruch nehmen können. Vielen herzlichen Dank.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion erhält jetzt Abge-
ordneter Thrum das Wort.

Abgeordneter Thrum, AfD:
Sehr geehrte Präsidentin, werte Abgeordnete, mal
wieder geht es darum, die Auswüchse der verfehl-
ten Corona-Maßnahmenpolitik zu korrigieren, eine
Maßnahmenpolitik, die auf allen Ebenen giganti-
sche Kollateralschäden verursacht hat. Und wenn
es heute wieder um Ausgleichszahlungen aufgrund
pandemiebedingter Schließungen geht, dann ist es
mir wichtig, noch mal die Auswüchse im Gesamt-
kontext zu betrachten.

Denken wir an die Ungleichbehandlung gegenüber
dem Einzelhandel. Dieser wurde zugenagelt und
enteignet, während sich bei den reichsten im Land,
beispielsweise den großen Handelsketten, die Um-
sätze vervielfachten. Der DAX erreicht mitten in der
Corona-Krise einen neuen Höchststand. Die wert-
vollsten Konzerne wurden also für Finanzjongleure
noch attraktiver und die Schere zwischen Arm und
Reich geht weiter auseinander. Und wer hätte das
für möglich gehalten? Diese rot-rot-grüne Landes-
regierung – die linkste Landesregierung, die es
überhaupt in Deutschland gibt – fährt genauso wie
die CDU-geführte Bundesregierung immer und im-
mer wieder gegen das Schienbein des kleinen
Mannes,

(Beifall AfD)

und nicht nur gegen das Schienbein des kleinen
Mannes, sondern generell gegen die Schwächsten
in unserer Gesellschaft. Denken wir dabei an unse-
re Kinder und Jugendlichen. Die wurden über Mo-
nate hinweg zu Hause eingesperrt, ihnen wurde
das Lernen zu Hause selbst überlassen – gestress-
te Familien, gesteigerte Angststörungen und De-
pressionen natürlich inbegriffen. Dem Lernen zu
Hause wurde unterdessen durch Forschung der
Frankfurter Goethe-Universität ein Bildungseffekt
gleich der Sommerferien bestätigt – also gleich
Null. Ganze Schülergenerationen werden somit um
ihre Bildungschancen gebracht, meine Damen und
Herren.

(Zwischenruf Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE: Re-
den Sie mal zum Thema!)

Was hat man sich in den letzten Monaten noch so
geleistet? Zwangsweise und gegen unseren Willen
wurden verpflichtende Tests an den Schulen einge-
führt. Dieser Spaß hat uns hier in Thüringen in den
letzten drei Monaten 25 Millionen Euro gekostet.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Können
Sie mal zum Thema reden?)

Diese Tests waren nahezu wirkungslos. Eine Posi-
tivrate von 0,2 bestätigt das, Herr Tischner, und nun
soll es ab Juli auch keine Pflichttests mehr geben.
Was aber bleibt, sind 25 Millionen Euro, die mehr
oder weniger zum Fenster herausgeschmissen
wurden. Für 25 Millionen Euro, Herr Tischner, hät-
ten wir uns für das kommende Schuljahr 200 neue
Lehrer hier in Thüringen leisten können.

(Beifall AfD)

Für 25 Millionen Euro hätten wir für die breite Mas-
se in Thüringen die Sportförderung verdoppeln kön-
nen. Stattdessen haben Sie von Rot-Rot-Grün bis
Schwarz unseren Kindern den Sport, der für die
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Gesunderhaltung so wichtig ist, verboten und dafür
aber der Pharmaindustrie den Rachen gefüllt.

(Beifall AfD)

(Unruhe DIE LINKE)

Insgesamt hat die Corona-Krise den deutschen
Steuerzahler im Jahre 2020 sage und schreibe
mehr als 1,3 Billionen Euro gekostet. Unsere Kinder
werden über viele Jahre diese Zeche zahlen müs-
sen. Dieses Geld hätten wir uns großteils sparen
können, denn unsere Devise lautete und lautet:
Schluss mit Lockdown, nie wieder Lockdown mit
seinen pauschalen Schließungen. 

(Zwischenruf Abg. Urbach, CDU: So ein
Quatsch!)

(Zwischenruf Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE:
Thema!)

Anstatt mit der Gießkanne jetzt hier über dem Land
Geld zu verteilen, wären diese Milliarden in einer
Reform der Klinikfinanzierung besser angelegt ge-
wesen,

(Zwischenruf Abg. Urbach, CDU: Reden Sie
zum Thema!)

vor allem, wenn man sich vorstellt, dass eine Über-
lastung der Krankenhäuser der angebliche Grund
für diese Kita-, Hort- und Schulschließungen, Frei-
heits- und Grundrechtseinschränkungen war. Fest
steht: Sie haben das Gesundheitswesen über viele
Jahre kaputtgespart. In Thüringen haben Sie, werte
Altparteienvertreter, in den letzten Jahren die Hälfte
aller Krankenhäuser geschlossen. Im Corona-Jahr
2020 wurden im Schleizer Krankenhaus drei Viertel
der Bettenkapazitäten abgebaut und keiner der …

(Unruhe CDU)

Vizepräsidentin Henfling:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf
erstens um ein bisschen Ruhe im Raum bitten und,
Herr Thrum, entschuldigen Sie bitte einen Moment.
Danke schön. Ich sehe zwar, dass Sie der Meinung
sind, dass der Redner hier vorn nicht zum Thema
spricht.

(Beifall CDU, SPD)

Allerdings ist er immer bei Schulen und beim Infek-
tionsschutzgesetz und ich werte das als lange
Schleife, um zum Punkt zu kommen. Deswegen un-
terbreche ich das hier nicht und ich bitte jetzt um
Ruhe. Herr Thrum hat das Wort.

Abgeordneter Thrum, AfD:
Es geht um den Gesamtkontext, ich habe das an-
fänglich beschrieben. Stattdessen wurden durch
Subventionsfehlanreize die gemeldeten Bettenzah-
len vielfach manipuliert, das bestätigt uns der Bun-
desrechnungshof. Deshalb brauchen wir im Ge-
sundheitswesen dringend ein Umdenken statt pau-
schaler Kita-, Hort- und Schulschließungen. Dabei
sollte es selbstverständlich sein, dass wir die Eltern
nicht für eine Leistung bezahlen lassen, die sie gar
nicht in Anspruch genommen haben. Deshalb muss
es auch bei bundesunmittelbaren Vorgaben, die wir
von Anfang an abgelehnt haben, natürlich eine Er-
stattung der Mindereinnahmen geben. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Henfling:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, als
Nächster erhält Abgeordneter Reinhardt für die
Fraktion Die Linke das Wort.

Abgeordneter Reinhardt, DIE LINKE:
Solidarisch durch die Krise: Werte Kolleginnen und
Kollegen der demokratischen Fraktionen! Kam da
schon wieder von Ihnen aus der AfD-Fraktion, dass
Sie sich nicht angesprochen gefühlt haben? Das
finde ich immer sehr verwunderlich, wenn man die
demokratischen Fraktionen begrüßt, dass Sie sich
dann immer aufregen, dass Sie nicht angesprochen
werden. Das sagt, glaube ich, mehr über Sie aus
als über die Begrüßungsformel.

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Reden Sie
zum Thema!)

Werte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kol-
legen Erzieherinnen, liebe Eltern, liebe Familien!
Heute sprechen wir erneut über das Erstattungsge-
setz für die Gebühren einer nicht in Anspruch ge-
nommenen Bildungs- oder Betreuungsleistung in
unseren Kindergärten, in den freien Schulen oder
an unseren Horten. Ich bin mir sicher, dass die
Kämmerer unserer Landkreise und Kommunen
auch diesen Redebeiträgen hier aufmerksam folgen
können, denn sie sind bisher schon auf Grundlage
unseres Gesetzes in Vorkasse gegangen, auch die
Träger, die die Gebühren für die Familien und El-
tern erstattet oder verrechnet haben.

Wir stehen dafür und standen dafür – nicht nur im
März dieses Jahres, als wir dieses Gesetz be-
schlossen haben, sondern auch schon im Vorjahr,
als wir es pauschal mit der Gebührenerstattung be-
schlossen haben –, dass wir Familien in der Krise
entlasten wollen. Genau um diese Entlastung der
Familien in der Krise geht es auch heute und erneut
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in unserer Anpassung des Gesetzes. Sie ist not-
wendig geworden, weil sich die Bundesregierung
endlich durchgerungen hat, eine Bundesnotbremse
zu arrangieren, und beispielsweise im Bereich der
Kindergärten die Anordnung erlassen hat, dass ab
einer Inzidenz von 165 die Kindergärten geschlos-
sen werden, und damit unsere Landesanordnung
eben nicht mehr trägt. 

In unserem Gesetz, das wir im März dieses Jahres
beschlossen haben, zielen wir allerdings nur auf
landesrechtlich oder kommunalrechtliche Schlie-
ßungen und Anordnungen ab. Damit nun jene Kom-
munen und Kreise und die dort wohnenden Eltern,
die von dieser Bundesanordnung ab der Inzidenz
von 165 betroffen sind, auch in den – ich sage mal
– aus unserer Sicht berechtigten Anspruch kom-
men, von ihren nicht in Anspruch genommenen
Kosten für die Bildung und Betreuung zu profitieren,
wollen wir dieses Gesetz ändern. Wir wollen es
deswegen ändern, weil für uns Bildung eine we-
sentliche Sache für die Zukunft ist, in der wir leben
wollen, und weil wir es als gerecht empfinden. 

Deshalb ist es relativ einfach: Wir fügen die beiden
Worte „bundes- oder“ ein. Damit haben wir bundes-
und landesrechtliche Vorgaben. Dann kann diese
Erstattung dieser Mindereinnahmen stattfinden und
direkt bei den Familien hier in Thüringen ankom-
men. 

Bildung ist uns nicht nur in der Corona-Zeit wichtig.
So erlauben Sie mir zumindest den Kommentar,
dass wir als Linke für die Gebührenfreiheit in den
Kindergärten per se stehen. Hätte man es schon
komplett für die fünf Kindergartenjahre durchge-
führt, hätte es dessen gar nicht bedurft. Auch so,
sage ich, sollte es in Zukunft ein wichtiges Ziel sein,
die Gebührenfreiheit für unsere Kindergärten fortzu-
führen. Nun aber beantrage ich die Ausschussüber-
weisung an den Bildungsausschuss und hoffe auch
dort auf ein verkürztes Verfahren, sodass wir noch
in dieser Legislatur schnell die Refinanzierung auf-
grund bundesrechtlicher Anordnungen durchführen
können. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Als Nächster erhält Abgeordneter
Tischner für die CDU-Fraktion das Wort.

Abgeordneter Tischner, CDU:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich will noch mal erinnern: Wir sprechen
heute über ein Gesetz, was wir im März ohne Ge-

genstimme hier im Thüringer Landtag beschlossen
haben. Ich bin Frau Rothe-Beinlich und dem Kolle-
gen Reinhardt dankbar, die noch mal darauf hinge-
wiesen haben, was eigentlich in dem Gesetz steht, 

(Beifall DIE LINKE)

denn das konnte man dem Beitrag des Kollegen
von der AfD nicht so richtig entnehmen. Es geht da-
rum, dass wir im Grunde jetzt im Gesetz auch die
Möglichkeit einräumen, wenn bundesrechtliche Re-
gelungen dazu geführt haben, dass wir leider unse-
re Einrichtungen schließen mussten, um letztend-
lich eine größere Problematik – eine große, riesige
Pandemie –, die Überflutung unserer Kliniken zu
verhindern, zu gewährleisten, dass das mit hinein-
kommt. Deswegen, glaube ich, ist es gut und rich-
tig, dass wir dieses Gesetz auf den Weg bringen,
dass wir es schnell und zügig auf den Weg bringen. 

Mir ist beim Lesen des Gesetzentwurfs eingefallen,
dass Minister Holter damals beim Beschluss des
Gesetzes Bismarck zitiert hat. In der Tat ist das Zi-
tat, das Sie damals hatten, vielleicht auch ein klei-
ner Grund dafür, dass wir heute hier noch mal ste-
hen. Nichtsdestotrotz regeln wir das jetzt, glaube
ich, gemeinsam schnell und zügig, weil – wie es
auch gerade gesagt worden ist – vor allem die Trä-
ger und die Kommunen darauf warten, dass die Er-
stattungen dann auch schnell fließen können. Dan-
ke schön. 

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Die Landesregierung hat von einer
Wortmeldung abgesehen. Gibt es weitere Wortmel-
dungen aus den Reihen der Abgeordneten? Auch
das kann ich nicht erkennen. 

Ich habe jetzt Ausschussüberweisung an den Aus-
schuss für Bildung, Jugend und Sport wahrgenom-
men. Gibt es weitere Anträge auf Ausschussüber-
weisung? Das kann ich nicht erkennen. Dann wür-
de ich das abstimmen. Wer der Überweisung an
den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind alle Fraktionen des Hauses. Gegenstimmen?
Keine. Stimmenthaltungen? Auch keine. Dann ver-
fahren wir so und der Überweisung ist stattgege-
ben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde
trotz der Tatsache, dass es erst kurz vor 13.00 Uhr
ist, jetzt in eine Mittagspause einsteigen, weil es
den Wunsch auch von mehreren Seiten gab, dies
zu tun. Gibt es dagegen Widerspruch? Dann wür-
den wir jetzt in eine halbstündige Mittagspause bis
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13.25 Uhr eintreten. Dann geht es weiter mit den
Wahlen. 

Vizepräsident Worm:
Sehr geehrte Damen und Herren, wir fahren in der
Tagesordnung fort. Ich rufe auf die Tagesord-
nungspunkte 76 und 77. 

Wahl von zwei Mitgliedern der
Parlamentarischen Kontroll-
kommission gemäß § 25 Abs. 1
des Thüringer Verfassungs-
schutzgesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/3637 - 

Ich gebe folgenden Hinweis: Wie Ihnen bekannt ist,
sind noch immer zwei der insgesamt fünf Mitglieder
der Parlamentarischen Kontrollkommission auf Vor-
schlag der Fraktion der AfD zu wählen. Gewählt ist,
wer die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des
Landtags erhält, mithin mindestens 46 Stimmen.
Der Wahlvorschlag für eine zweite Wahlwiederho-
lung liegt Ihnen in der Drucksache 7/3637 vor. Vor-
geschlagen sind Herr Abgeordneter Jens Cotta und
Herr Abgeordneter Lars Schütze.

Die notwendige Vorberatung – einen kleinen Mo-
ment, ich würde doch mal um etwas mehr Ruhe in
den Reihen der Abgeordneten bitten, gerade – von
mir aus gesehen – auf der linken Seite. Danke
schön. Die notwendige Vorberatung in einem parla-
mentarischen Gremium außerhalb des Plenums im
Sinne der Ziffer 2 der Unterrichtung durch die Präsi-
dentin des Landtags in der Drucksache 3/970 hat in
der 42. Sitzung des Ältestenrates am 25. Mai 2021
stattgefunden. Ich frage an dieser Stelle: Wird die
Aussprache gewünscht? Das kann ich nicht erken-
nen. Gibt es Wortmeldungen? Das ist auch nicht
der Fall. 

Dann komme ich zu Tagesordnungspunkt 77

Wahl eines Mitglieds der Kom-
mission nach Artikel 10 Grund-
gesetz (G 10-Kommission) ge-
mäß § 2 Abs. 2 des Thüringer
Gesetzes zur Ausführung des
Artikel 10-Gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/3638 - 

Auch hier folgender Hinweis: Genau wie unter dem
vorherigen Punkt ist bekannt, dass der Landtag bis-
lang zwei der insgesamt drei Mitglieder der G10-

Kommission gewählt hat. Das Wahlvorschlagsrecht
für das verbleibende Mitglied liegt bei der Fraktion
der AfD. Gewählt ist auch hier, wer die Mehrheit der
Stimmen der Mitglieder des Landtags erhält, also
46 Stimmen. Der Wahlvorschlag liegt Ihnen in der
Drucksache 7/3638 vor. Vorgeschlagen ist Frau Ab-
geordnete Corinna Herold. Auch hier die Frage:
Wird die Aussprache gewünscht? Das kann ich
nicht erkennen. Wortmeldungen kann ich auch
nicht sehen.

Dann kommen wir zu den Wahlen. Sie erhalten
nach Ihrem Namensaufruf zwei Stimmzettel. Für
die Wahl von zwei Mitgliedern der Parlamenta-
rischen Kontrollkommission stehen auf dem Stimm-
zettel zwei Namen. Sie können auf dem Stimmzet-
tel sowohl hinter dem einen Namen als auch hinter
dem anderen Namen jeweils entweder „Ja“ oder
„Nein“ oder „Enthaltung“ ankreuzen. Bei der Wahl
eines Mitglieds der G10-Kommission können Sie
mit „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“ stimmen.

Als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind Frau Ab-
geordnete Maurer, Herr Abgeordneter Tiesler und
Frau Abgeordnete Dr. Bergner eingesetzt. Ich eröff-
ne die Wahlhandlung und bitte die beiden Schrift-
führer, die Namen der Abgeordneten zu verlesen.

Abgeordneter Weltzien, DIE LINKE:
Aust, René; Baum, Franziska; Beier, Patrick; Berg-
ner, Dirk; Dr. Bergner, Ute; Bilay, Sascha; Blech-
schmidt, André; Braga, Torben; Bühl, Andreas; Cot-
ta, Jens; Czuppon, Torsten; Dittes, Steffen; Eger,
Cordula; Emde, Volker; Engel, Kati; Frosch, Karl-
heinz; Gleichmann, Markus; Gottweiss, Thomas;
Gröning, Birger; Güngör, Lena Saniye; Hande, Ro-
nald; Dr. Hartung, Thomas; Henfling, Madeleine;
Henke, Jörg; Henkel, Martin; Hennig-Wellsow, Su-
sanne; Herold, Corinna; Herrgott, Christian; Hey,
Matthias; Heym, Michael; Höcke, Björn; Hoffmann,
Nadine; Jankowski, Denny; Kalich, Ralf; Prof. Dr.-
Ing. Kaufmann, Michael; Keller, Birgit; Kellner, Jörg;
Kemmerich, Thomas; Kießling, Olaf; Dr. Klisch,
Cornelia; Kniese, Tosca; Dr. König, Thadäus; Kö-
nig-Preuss, Katharina; Korschewsky, Knut; Ko-
walleck, Maik.

Abgeordneter Aust, AfD:
Laudenbach, Dieter; Dr. Lauerwald, Wolfgang; Leh-
mann, Diana; Liebscher, Lutz; Lukasch, Ute; Dr. Lu-
kin, Gudrun; Malsch, Marcus; Dr. Martin-Gehl, Iris;
Marx, Dorothea; Maurer, Katja; Meißner, Beate;
Merz, Janine; Mitteldorf, Katja; Mohring, Mike; Möl-
ler, Denny; Möller, Stefan; Montag, Robert-Martin;
Mühlmann, Ringo; Müller, Anja; Müller, Olaf; Pfef-
ferlein, Babett; Plötner, Ralf; Ramelow, Bodo; Rein-
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hardt, Daniel; Rothe-Beinlich, Astrid; Rudy, Tho-
mas; Schaft, Christian; Schard, Stefan; Schubert,
Andreas; Schütze, Lars; Sesselmann, Robert; Stan-
ge, Karola; Tasch, Christina; Thrum, Uwe; Tiesler,
Stephan; Tischner, Christian; Urbach, Jonas;
Prof. Dr. Voigt, Mario; Dr. Wagler, Marit; Wahl, Lau-
ra; Walk, Raymond; Weltzien, Philipp; Wolf, Tors-
ten; Worm, Henry; Zippel, Christoph.

Vizepräsident Worm:
Ich frage in die Runde: Konnten alle Abgeordneten
ihre Stimme abgeben? Ich stelle dies fest. Außer
Herr Rudy.

(Heiterkeit AfD)

So, schön Herr Rudy, dass Sie doch noch an der
Wahl teilgenommen haben. Damit stelle ich fest,
dass alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben
haben. Ich schließe die Wahlhandlung und bitte die
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer um die Auszählung
der Stimmen. 

Vereinbarungsgemäß rufe ich während der Auszäh-
lung der Stimmen den Tagesordnungspunkt 78
auf

Fragestunde

Ich rufe die Mündlichen Anfragen auf und bitte die
Abgeordneten, ihre Fragen vorzutragen. 

Ich gebe folgenden Hinweis: Die Fragestellerin bzw.
der Fragesteller hat das Recht, zwei Zusatzfragen
zu stellen, zwei weitere Zusatzfragen dürfen ent-
sprechend § 91 Abs. 4 der Geschäftsordnung aus
der Mitte des Landtags gestellt werden.

Bevor ich jetzt den ersten Fragesteller aufrufe, wür-
de ich um etwas mehr Ruhe bitten, herzlichen
Dank. Erster Fragesteller ist Abgeordneter Knut
Korschewsky mit der Drucksache 7/3521. Bitte,
Herr Abgeordneter.

Abgeordneter Korschewsky, DIE LINKE:
Vielen Dank, Herr Präsident. 

Entwicklung des Freistaats Thüringen als Touris-
musland für 2022 und Folgejahre

Seit Juni 2021 sind für die deutsche Tourismus-
branche Lockerungen in signifikantem Umfang im
Rahmen der Corona-Krise erfolgt. Einige Regionen
in Deutschland haben vom Inlandstourismus trotz
Corona-Pandemie im Jahr 2020 profitiert bzw.
konnten ihre Übernachtungszahlen halten. Bei-
spielsweise geht aus dem Bericht des MDR vom
August 2020 hervor, dass die Sächsische Schweiz
laut Angaben der Tourismus Marketing Gesellschaft

– TMGS – genauso gut gebucht wurde wie im Jahr
zuvor. Die Deutsche Zentrale für Tourismus geht
davon aus, dass der Deutschlandtourismus in den
nächsten Jahren einen wesentlich höheren Stellen-
wert im Tourismusmarkt haben wird. Gleichzeitig
muss wesentlich mehr in ausländische Quellmärkte
investiert werden, um nach der Corona-Krise wie-
der Gäste nach Thüringen zu holen. Für die
deutschlandweite Vermarktung des Thüringentou-
rismus, aber auch für die internationalen Quell-
märkte hat die Internationale Tourismusbörse ITB
eine herausgehobene Rolle gespielt. Die ITB wird
im Jahr 2022 nach zwei Corona-Pandemie-Jahren
wieder vor Ort in Berlin stattfinden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie werden konkrete Reiseziele in Thüringen im
Rahmen der Thüringer Tourismusstrategie 2025 mit
dem Neustart nach Corona beworben, um den In-
landstourismus zu fördern, beispielsweise im Rah-
men der Positionierung zu „Thüringen als Familien-
marke“?

2. Gibt es im Rahmen der Weiterentwicklung des
„Thüringen Tourismus“ eine spezielle Vorbereitung
hinsichtlich der strategischen Ausrichtung des Thü-
ringer Auftritts auf der ITB 2022?

3. Mit welchem thematischen Schwerpunkt wird das
Bundesland Thüringen auf der ITB im März 2022
vertreten sein?

4. Wird in der Strategie zum touristischen Neustart
auch der Trend „Workation“ – arbeiten, wo andere
Urlaub machen – berücksichtigt und in die strategi-
sche Ausrichtung des Thüringer Auftritts zur
ITB 2022 einbezogen?

Danke.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Landesre-
gierung antwortet das Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Frau
Staatssekretärin Kerst.

Kerst, Staatssekretärin:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren, ich beantworte die Mündliche Anfrage
des Abgeordneten Korschewsky für die Thüringer
Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Mit der Kampagne „Querbeet durch
Thüringen“ werden potenzielle Gäste auf das über-
regional bedeutsame Event der BUGA 2021 genau-
so aufmerksam gemacht wie auf die zahlreichen
Thüringer Schlösser, Parks und Gärten. Da Thürin-
gen mit der BUGA in Erfurt in diesem Jahr über ein
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Alleinstellungsmerkmal verfügt, erfolgt bei dieser
Kampagne ganz bewusst eine Abgrenzung von den
Themen „Wandern“ und „Radfahren“, mit welchen
die meisten anderen Bundesländer arbeiten. Die
Kampagne wird zudem über eine Kooperation mit
der Deutschen Zentrale für Tourismus auch an die
Auslandsmärkte adressiert. So wurde zum Beispiel
für ein dänisches TV-Format ein Beitrag zum Ur-
laubsziel Thüringen im Thüringer Wald und im Hai-
nich gedreht. Flankierend zur Kampagne „Quer-
beet“ wird es in diesem Jahr weitere Werbemaß-
nahmen der TTG für Gäste aus dem Inland geben,
unter anderem zu den Themen „Kulturerbe“ sowie
„Radland Thüringen“ und auch zum Thema „Weih-
nachten“.

Zu den Fragen 2 und 3, die ich gern gemeinsam
beantworten möchte: Grundsätzlich ist es zu begrü-
ßen, dass die Internationale Tourismusbörse im
Jahr 2022 nach zwei Jahren Corona-Pandemie
wieder vor Ort in Berlin stattfindet. Allerdings liegen
aktuell keine konkreten Planungen der ITB vor. So-
bald diese vorliegen, werden die Planungen für ei-
ne Präsenz konkretisiert. Die sehr kurzfristige Ab-
sage der ITB 2020 hat bei der TTG einen finanziel-
len Schaden von insgesamt 515.000 Euro verur-
sacht, davon entfielen allein 427.000 Euro auf den
Standbau.

Zu Frage 4: Das Thema „Workation“ ist nicht Be-
standteil der Strategie zum touristischen Neustart. 

Vielen Dank.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Es gibt eine
Nachfrage.

Abgeordneter Korschewsky, DIE LINKE:
Vielen Dank. Ich mache gleich zwei Nachfragen,
dann habe ich sie hintereinander weg. Die erste
Nachfrage noch mal zur ITB: Kann ich davon aus-
gehen, dass das Land Thüringen, sobald die Pla-
nungen auf der ITB oder in Berlin vonstattengehen,
einen Auftritt auf der ITB plant und dieser dem-
entsprechend vorbereitet wird?

Und die Frage 2: Wir leben ja nicht erst seit Coro-
na, sondern auch schon davor durchaus im Inter-
netzeitalter. Viele Werbemaßnahmen in anderen
Bundesländern werben ganz konkret mit bekannten
Influencern für ihre Regionen. Ist es mittlerweile
auch für Thüringen geplant, mit bekannten Influen-
cern für die Tourismuswirtschaft in Thüringen zu
werben?

Kerst, Staatssekretärin:
Zu der ersten Frage: Es hat tatsächlich sehr viel da-
mit zu tun, dass die ITB Berlin selbst noch konkrete
Angebote für die jeweiligen Aussteller machen
muss. Da diese noch nicht vorliegen – wie ich gera-
de erwähnt habe –, ist es momentan noch nicht ge-
sichert, wie eine Präsenz Thüringens auf der ITB
stattfinden wird. Wir gehen aber momentan sehr
stark davon aus, dass wir auch diese Planung dann
vollziehen können und dass Thüringen dann auch
nächstes Jahr dabei sein wird. Aber, wie gesagt,
das hängt davon ab, welche konkreten Angebote
die ITB Berlin im Rahmen der Pandemie für die
Ausstellerinnen und Aussteller anbieten wird.

Zu Frage 2: Es gibt die Zusammenarbeit mit den
Markenbotschaftern, die vielleicht nicht ganz analog
zu den Influencern zu sehen ist. Aber die Marken-
botschafter werden natürlich auch eingesetzt, um
die Kampagnen auch digital fortzuführen. Darüber
hinaus gibt es mittlerweile Zusammenarbeit seitens
der TTG mit Bloggern, wie Influencer ja auch ge-
nannt werden können, die ganz bewusst über Thü-
ringen bloggen – entweder Camping, Zelten oder
eben Wandern in Thüringen – und das dann mit der
Community begleiten. 

Danke.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Weitere Nach-
fragen kann ich nicht erkennen. Somit rufe ich die
nächste Mündliche Anfrage auf, gestellt durch Frau
Abgeordnete Hoffmann in der Drucksache 7/3540.

Abgeordnete Hoffmann, AfD:
Vielen Dank, Herr Präsident.

Zukunft eines Klinikums in der Kreisstadt Hildburg-
hausen

Zur Schließung der Geburtsstation und einer mögli-
chen Verkleinerung oder Schließung weiterer Sta-
tionen in einem Hildburghäuser Klinikum ergeben
sich zusätzliche Fragen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wann wurde ein Gutachten respektive wann wur-
den Gutachten zum Sachverhalt Verkleinerung,
Schließung oder Weiterführung von einzelnen Sta-
tionen oder des gesamten Klinikums durch die Kli-
nikleitung in Auftrag gegeben?

2. Zu welchem Ergebnis kam das respektive kamen
die Gutachten hinsichtlich Verkleinerung, Schlie-
ßung oder Weiterführung von Stationen oder des
gesamten Klinikums?
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3. Welche Geldsumme müsste nach Kenntnis der
Landesregierung der Landkreis Hildburghausen für
die Auflösung des zwischen dem Klinikum und dem
Landkreis geschlossenen Gesellschaftervertrags
aufbringen?

4. Welche Aufgabe hat der Aufsichtsratsvorsitzende
und der Landrat des Kreises Hildburghausen bei
Erhalt, Verkleinerung oder Schließung von Kran-
kenhausstationen oder des Krankenhauses?

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie, Frau Ministerin Werner.

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, im Namen der Landesre-
gierung möchte ich die Mündliche Anfrage wie folgt
beantworten: 

Zu 1. und 2. – das möchte ich gern im Zusammen-
hang beantworten: Der Landesregierung ist nicht
bekannt, ob und wann Gutachten zu dem nachge-
fragten Sachverhalt durch die Klinikleitung in Auf-
trag gegeben wurden und damit auch nicht, zu wel-
chen Ergebnissen mögliche Gutachten gekommen
sind. 

Zu Frage 3: Die Summe ist der Landesregierung
nicht bekannt. 

Zu Frage 4: Der Landkreis Hildburghausen ist Mit-
gesellschafter der REGIOMED GmbH, zu der das
Krankenhaus in Hildburghausen gehört. Somit kann
er sich in der Gesellschafterversammlung einbrin-
gen, wenn die Geschäftsführung Pläne zur Um-
strukturierung des Krankenhauses Hildburghausen
vorlegt. Darüber hinaus ist der Landkreis nach der
Thüringer Kommunalordnung verpflichtet, die erfor-
derlichen Aufgaben auf dem Gebiet des Gesund-
heitswesens zu erfüllen. Hierzu gehört auch, sich
um die Fragen der Sicherstellung einer stationären
medizinischen Versorgung der Bürgerinnen und
Bürger zu kümmern, beispielsweise indem Konzep-
te zur Umstrukturierung des Kreiskrankenhauses
im Kreistag beraten und beschlossen werden. Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Nachfragen kann ich
nicht erkennen. Damit kommen wir zur nächsten
Mündlichen Anfrage, die gestellt wird durch den Ab-
geordneten Walk in der Drucksache 7/3561. Bitte,
Herr Abgeordneter.

Abgeordneter Walk, CDU:
Danke, Herr Präsident.

Eingeschränkte Dienstfähigkeit und Krankenquote
im Polizeivollzugsdienst

Laut Antwort der Landesregierung auf meine letzte
Mündliche Anfrage sind laut Organisations- und
Dienstpostenplan derzeit 5.726 von 6.542 Stellen
im Polizeivollzugsdienst besetzt. Um ein genaueres
Bild der tatsächlichen Polizeistärke zu erhalten, ist
es erforderlich, die Zahl der eingeschränkt dienstfä-
higen Beamten, der Beamten in Mutterschutz und
Elternzeit und die Krankenquote zu erfahren.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Polizeivollzugsbeamte waren mit Stich-
tag 1. Mai 2021 bei der Thüringer Polizei nur einge-
schränkt dienstfähig, in Mutterschutz und in Eltern-
zeit?

2. Wie viele Polizeivollzugsbeamte waren jeweils
zum Jahresende von 2017 bis 2020 eingeschränkt
dienstfähig, in Mutterschutz und in Elternzeit?

3. Wie bewertet die Landesregierung diese Ent-
wicklung?

4. Welche Krankenquote hatten die Polizeivollzugs-
beamten im Jahr 2020?

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Für die Landesregierung antwortet
das Ministerium für Inneres und Kommunales, Herr
Staatssekretär Götze.

Götze, Staatssekretär:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfrage
des Abgeordneten Walk beantworte ich für die Lan-
desregierung wie folgt:

Die Antwort zu Frage 1: Mit Stand 1. Mai 2021 wa-
ren 379 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte
der Thüringer Polizei auf Grundlage eines polizei-
ärztlichen Gutachtens eingeschränkt polizeidienst-
fähig im Sinne des § 105 Abs. 2 Thüringer Beam-
tengesetz. Diese werden unter Berücksichtigung ih-
rer gesundheitlichen Einschränkungen auf geeigne-
ten Funktionen des Polizeivollzugsdienstes einge-
setzt.

Im Mutterschutz befanden sich 13 Polizeivollzugs-
beamtinnen und in Elternzeit 96 Polizeivollzugsbe-
amtinnen und ‑beamte der Thüringer Polizei.

Die Fragen 2 und 3 möchte ich zusammen beant-
worten: Die Erhebung von konkreten Zahlen im Sin-
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ne der Fragestellung würde immer nur eine Mo-
mentaufnahme abbilden. Von daher werden keine
konkreten Zahlen über Abwesenheiten von Be-
diensteten der Thüringer Polizei aufgrund von Mut-
terschutz und Elternzeit als solche statistisch er-
fasst. Auch eine statistische Erfassung über die
Entwicklung der Anzahl eingeschränkt polizei-
dienstfähiger Beamtinnen und Beamten erfolgt
nicht. Dahingegen wird die durchschnittliche Kran-
kenquote bei der Thüringer Polizei jeweils rückwir-
kend für das abgelaufene Kalenderjahr statistisch
jährlich erhoben.

Damit komme ich zur Antwort auf Ihre Frage 4: Die
durchschnittliche Krankenquote der Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamten bei der Thüringer Polizei
betrug für das Jahr 2020 11,43 Prozent.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Es gibt eine
Nachfrage.

Abgeordneter Walk, CDU:
Danke, Herr Präsident. Danke, Herr Staatssekretär,
für die Beantwortung. Sie haben jetzt die Zahlen
mitgeteilt, die für den 1. Mai 2021 gelten, und dass
Sie die Zahlen für 2020 und zurückliegend bis 2017
nicht haben – mit der Begründung, dass es statis-
tisch nicht erfasst wird. Das ist nicht nachvollzieh-
bar, weil für den 01.05.2021 haben Sie sie ja auch.
Und anlässlich meiner Kleinen Anfrage aus dem
Jahr 2017 haben Sie mir seinerzeit auch die Zahlen
für 2017 eingeschränkt mitgeteilt – Mutterschutz,
Elternzeit. Das ist ein Widerspruch.

Götze, Staatssekretär:
Es kann sein, dass diese Zahlen dann händisch er-
fasst und nachrecherchiert wurden. Ich gehe davon
aus, dass hier keine Statistiken geführt werden. Ich
lasse das gern noch einmal überprüfen. Wenn das
anders sein sollte, bekommen Sie eine ergänzende
schriftliche Antwort.

Abgeordneter Walk, CDU:
Ich danke Ihnen.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Es gibt eine weitere Nachfrage. Bitte,
Herr Abgeordneter.

Abgeordneter Mühlmann, AfD:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Eine Nachfrage,
und zwar: 11,43 Prozent ist eine deutliche Steige-

rung gegenüber dem bisherigen Höchststand im
Jahr 2018. Gibt es seitens des Ministeriums diesbe-
züglich schon Erklärungsansätze? Ist das nur mit
Corona erklärbar? Denn vom Ministerium wurde als
Grund für die Krankenquote beispielsweise immer
angegeben: aufgrund des hohen Altersdurch-
schnitts. Aber der müsste jetzt langsam zurückge-
hen, da Sie ja mehr einstellen.

Götze, Staatssekretär:
Deutliche Steigerungen sehe ich jetzt nicht. Sie ha-
ben recht, es ist eine Steigerung. Wenn man sich
die Entwicklung der Krankenquote seit 2016 an-
schaut, dann stellt man fest, dass die Entwicklung
wie folgt stattgefunden hat: 2016 10,01 Prozent,
2017 10,35 Prozent, 2018 10,68 Prozent, 2019
10,56 Prozent und 2020 11,7 Prozent. Das ist die
Quote für den gesamten Polizeibereich. Seit 2019
differenzieren wir dann noch zwischen den Polizei-
vollzugsbeamten, Verwaltungsbeamten und Tarifbe-
schäftigten. Und da ist es so, dass wir bei den drei
Beschäftigtenbereichen unterschiedliche Entwick-
lungen haben. Zum Beispiel kann man feststellen,
dass die Krankenquote bei den Tarifbeschäftigten,
die 2019 bei 9,02 Prozent lag, zurückgegangen ist.
Im Jahr 2020 lag sie dort nur bei 8,81 Prozent. Bei
den Verwaltungsbeamten ist die gleiche Entwick-
lung zu verzeichnen gewesen: 9,75 Prozent 2019
und 9,32 Prozent 2020. Bei den Polizeivollzugsbe-
amten ist sie geringfügig gestiegen – sie ist gestie-
gen, da haben Sie recht –, von 10,8 auf 11,43 Pro-
zent. Wo die Ursachen dort genau liegen, weiß ich
nicht. Aber wir sind natürlich gehalten – und das
beantwortet Ihre Frage –, diese Entwicklung auf-
merksam zu beobachten und im Rahmen des Ge-
sundheitsmanagements diesen Entwicklungen vor-
zubeugen bzw. unseren Mitarbeitern Angebote zur
Gesunderhaltung zu unterbreiten – das passiert
auch – und bei Erkrankungen natürlich zu helfen.
Das erfolgt dann im Rahmen der Beihilfe, die wir
gewähren.

Vizepräsident Worm:
Herr Abgeordneter Mühlmann, bitte.

Abgeordneter Mühlmann, AfD:
Eine zweite Frage habe ich: Und zwar weiß ich aus
meiner Kleinen Anfrage, die ich diesbezüglich die-
ses Jahr schon gestellt habe, dass insbesondere
2020 der Krankenstand in einzelnen Inspektions-
diensten enorm hoch war. Der Krankenstand im ID
geht in einzelnen Städten teilweise auf 15 bis
16 Prozent hoch. Gibt es speziell dafür einen Erklä-
rungsansatz, wieso gerade in diesen Außenberei-
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chen – die kommen ja mit den Leuten draußen in
Kontakt?

Götze, Staatssekretär:
Das ist jetzt eine sehr pauschal gestellte Frage, die
ich Ihnen nur sehr pauschal beantworten könnte.
Hier müsste man dann den Blick auf die einzelnen
Dienststellen richten. Die Ursache kann natürlich in
der enormen Arbeitsbelastung des vergangenen
Jahres liegen. Aber ich will jetzt hier nicht spekulie-
ren. Wir müssen uns die Ursachen für solche exor-
bitanten Steigerungen, wie sie jetzt von Ihnen vor-
getragen werden – ich habe die Zahlen jetzt auch
nicht präsent –, natürlich genau anschauen und,
wie gesagt, dann auch gegensteuern.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ist das die zweite
Nachfrage? Ja. Herr Abgeordneter Walk, bitte.

Abgeordneter Walk, CDU:
Herr Staatssekretär, ich würde gern noch mal auf
die von Ihnen genannten Zahlen eingehen, mögli-
cherweise war es auch nur ein Versprecher. Sie
hatten bei der Krankheitsquote 2018 die Zahl 10,86
genannt.

Götze, Staatssekretär:
10,68 – Entschuldigung.

Abgeordneter Walk, CDU:
Genau das wäre die Frage gewesen. Und für 2020
haben Sie die Zahl 11,7 genannt.

Götze, Staatssekretär:
11,07 – Entschuldigung.

Abgeordneter Walk, CDU:
Gut, danke.

Götze, Staatssekretär:
Danke schön.

Vizepräsident Worm:
Dann sind alle Fragen geklärt. Danke, Herr Staats-
sekretär. Ich rufe die nächste Mündliche Anfrage in
der Drucksache 7/3562 in der korrigierten Fassung
auf, gestellt durch Herrn Abgeordneten Dr. Lauer-
wald.

Abgeordneter Dr. Lauerwald, AfD:
Vielen Dank, Herr Präsident.

Der Bürgerbus Stadtroda ist eine ehrenamtlich be-
triebene Bürgerbuslinie, die die Gemeinde Schlöb-
en und umliegende Orte mit Stadtroda verbindet.
Genutzt wird dieser Bürgerbus vorwiegend von Se-
nioren, die in Stadtroda Arztbesuche oder sonstige
Erledigungen zu tätigen haben. Nach der coronabe-
dingten Einstellung des Fahrbetriebs ist der Bürger-
bus seit dem 17. Juni 2021 wieder im Einsatz („Ost-
thüringer Zeitung“ vom 15. Juni 2021), unter Einhal-
tung eines Hygieneschutzkonzepts. Es werden nur
Personen befördert, die entweder zweimal geimpft
sind, einen tagesaktuellen negativen Schnelltest
vorweisen oder eine Bescheinigung über ihre Ge-
nesung nach einer Covid-19-Erkrankung vorlegen
können.

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welcher gesetzlichen Grundlage wird diese
Zugangsbeschränkung durchgesetzt?

2. Wie genau sollen Personen, die den Bürgerbus
nutzen möchten, nach Auffassung der Landesregie-
rung ein tagesaktuelles Testergebnis vorweisen,
wenn für den Test die Fahrt nach Stadtroda erfor-
derlich ist, die Fahrt aber aufgrund der Zugangsbe-
schränkungen nicht möglich ist?

3. Wie schätzt die Landesregierung vor dem Hinter-
grund der sinkenden Inzidenzzahlen, die bislang
der Maßstab für alle einschränkenden Maßnahmen
waren, und vor dem Hintergrund, dass viele Senio-
ren bereits geimpft sind und damit vor einem
schweren bzw. tödlichen Verlauf einer Covid-19-Er-
krankung geschützt sein sollen, die Zugangsbedin-
gungen eines Impfnachweises für die Nutzung ei-
nes Mobilitätsangebots für Senioren ein?

4. Welchen Bedarf sieht die Landesregierung, einer
tiefgreifenden Spaltung der Gesellschaft in Geimpf-
te, Getestete und nachweisbar Genesene einer-
seits und Nichtgeimpfte, Nichtgetestete und Gesun-
de andererseits entgegenzuwirken und die gesell-
schaftliche Teilhabe aller Personengruppen zu ge-
währen?

Danke.

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet das Sozialminis-
terium, Frau Ministerin Werner. 
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Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, die Anfrage des Abgeord-
neten Lauerwald möchte ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Bei dem Bürgerbus handelt es sich um
ein sonstiges Beförderungsmittel mit Publikumsver-
kehr im Sinne des § 8 Abs. 2, sodass sich hier un-
mittelbar aus der Verordnung lediglich die Rechts-
grundlage dafür ergibt, dass Fahrgäste eine qualifi-
zierte Gesichtsmaske zu verwenden haben. Das
Testerfordernis kann jedoch im Rahmen der Infekti-
onsschutzkonzepte festgelegt werden, hier im Sin-
ne des Schutzes des Fahrers. Sie haben es selbst
gesagt: Es ist ein ehrenamtliches Projekt, das vor
allem von älteren Menschen organisiert wird. Also
kann bzw. muss man hier im Sinne der sogenann-
ten vulnerablen Gruppen mit zusätzlichen Infekti-
onsschutzkonzepten arbeiten. 

Die Landesregierung hat außerdem darüber Kennt-
nis erlangt, dass in einer extra einberufenen Be-
sprechung der Bürgerbusfahrer am 28. Juni 2021
über die Anpassung von Mitfahrmöglichkeiten auf-
grund des niedrigen Inzidenzwertes im Saale-Holz-
land-Kreis und das seit dem 3. Juni 2021 geschlos-
sene DRK-Schnelltestzentrums in Stadtroda ge-
sprochen worden ist. Dabei sei vereinbart worden,
dass bis auf Weiteres statt eines zertifizierten
Schnelltests auch ein negativer Selbsttest für eine
Beförderung mit dem Bürgerbus ausreicht. Aus
Gründen der Einhaltung der Abfahrtszeiten sollte
dieser Selbsttest schon vorab zu Hause durchge-
führt werden. Das Testergebnis könne dann mit
dem Smartphone abfotografiert und dem jeweiligen
Bürgerbusfahrer vorgezeigt werden. Zu beachten
sei, dass dieser Test nicht älter als 24 Stunden sein
darf. 

Zu Frage 2: Ich habe es schon gesagt: Es ist ein
ehrenamtliches Angebot und die Landesregierung
hat, wie schon gesagt, darüber auch Kenntnis er-
langt, dass die Bürgerbusfahrerinnen aufgrund ih-
res Lebensalters selbst zur Risikogruppe im Hin-
blick auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 gehören, sodass ein höchstmögliches
Schutzmaß anzusetzen ist. Ich denke, Solidarität
sollte bei den Nutzerinnen und Nutzern unter Be-
wertung dieser Schutzmaßnahmen nicht an der ei-
genen Haustür enden. 

Zu Frage 3: Gemäß § 11 der ThürSARS-CoV-2-In-
fektionsschutz-Maßnahmenverordnung gelten die
Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 in der je-
weils geltenden Fassung hinsichtlich der Erleichte-
rungen und Ausnahmen für geimpfte Personen und

genesene Personen u. a. für das in dieser Verord-
nung geregelte Erfordernis eines negativen Test-
ergebnisses auf das Vorliegen einer Infektion mit
dem Coronavirus. Der entsprechende Nachweis
der Impfung oder der Genesung ist mitzuführen.
Das Angebot des Bürgerbusses stellt ein ehrenamt-
liches, privatrechtliches Angebot dar. Eine Bewer-
tung, ob die Vorlage eines Impfnachweises zur Nut-
zung des Bürgerbusses erforderlich ist, kann des-
wegen hier nicht gegeben werden. 

Zu Frage 4: Ich nehme an, Sie sprechen die Äuße-
rungen von Frau Buyx aus dem Deutschen Ethikrat
an, die davor gewarnt hat, dass insbesondere Kin-
der und Jugendliche und Auszubildende, die eben
noch keine Impfung erhalten konnten, einen dop-
pelten Nachteil hätten, wenn es Lockerungen ge-
ben könnte, weil sie nicht geschützt seien und we-
niger Maßnahmen oder Angebote in Anspruch neh-
men dürfen. An der Stelle, kann ich nur sagen, gilt
auch hier die Frage der Solidarität. Am wichtigsten
ist, dass sich die Erwachsenen – nämlich die, die
sich impfen lassen können – auch impfen lassen,
um damit Kinder und Jugendliche, aber auch die,
die sich nicht impfen lassen können, zu schützen.
Als Zweites – auch ein Akt der Solidarität – geht es
darum, die Inzidenzzahlen so gering wie möglich zu
halten, weil uns das die Möglichkeit gibt, wie wir
das jetzt in Thüringen auch umsetzen können, dass
überall in allen gesellschaftlichen Bereichen Ange-
bote geöffnet sind, natürlich unter Einhaltung der
AHA-Regeln. Außerdem hat die Landesregierung
sich zum Ziel gesetzt, jüngere Menschen und deren
Familie besonders zu unterstützen. Deswegen gibt
es beispielsweise Ferienangebote, u. a. auch unser
neu oder wiederaufgelegtes Familienerholungspro-
gramm. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt eine Nachfra-
ge durch den Abgeordneten Lauerwald. 

Abgeordneter Dr. Lauerwald, AfD:
Frau Ministerin, vielen Dank für die Antworten. Sie
hatten erwähnt, dass das vorwiegend ältere Bus-
fahrer sind, die aus Eigenschutz diese Empfehlun-
gen befolgen. Ist Ihnen bekannt, ob diese Busfah-
rer gegen Corona geimpft sind? 

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Nein, das ist mir nicht bekannt. 
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Vizepräsident Worm:
Gibt es weitere Nachfragen? Das kann ich nicht er-
kennen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir kommen
zur nächsten Mündlichen Anfrage von Frau Abge-
ordneter Henfling in der Drucksache 7/3568.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Vielen Dank. 

Verkauf von Wohncontainern zur Unterbringung
von Geflüchteten

Auf eBay Kleinanzeigen werden derzeit Wohncon-
tainer in Weida verkauft, die nach Kenntnis der Fra-
gestellerin durch den Landkreis Greiz zur Unterbrin-
gung von Geflüchteten angeschafft wurden. Eine
Anfrage aus dem Kreistag wurde durch die Landrä-
tin unter Verweis auf den übertragenen Wirkungs-
kreis nicht beantwortet.

Ich frage die Landesregierung:

1. Befinden sich Wohncontainer, die nach dem
Jahr 2015 durch Kommunen zur Unterbringung von
Geflüchteten angeschafft wurden, im Besitz der
Kommunen oder im Besitz des Landes?

2. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung
zur Rechtsauffassung des Landkreises, dass es
sich bei dem Verkauf der Wohncontainer um eine
Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises hande-
le?

3. Falls die Rechtsauffassung des Landkreises
nicht geteilt wird, wird die Landesregierung oder die
Rechtsaufsicht den Landkreis darauf hinweisen und
um eine Beantwortung der Fragen bitten?

4. Falls die Rechtsauffassung des Landkreises ge-
teilt wird, aus welchen Gründen und kann dann die
Landesregierung die Fragen zu dem Verkauf der
Wohncontainer durch einen privaten Anbieter be-
antworten?

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Beantwortet wird die Frage durch das
Innenministerium, Herr Staatssekretär Götze. 

Götze, Staatssekretär:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfrage
der Abgeordneten Henfling beantworte ich für die
Landesregierung wie folgt: 

Die Antwort zu Frage 1: Die Aufgabe der Aufnahme
und Unterbringung von Personen nach § 1 des
Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes nehmen

die Landkreise und kreisfreien Städte im übertrage-
nen Wirkungskreis wahr. Rechtsgrundlage für die
Erstattung der Kosten, welche den Landkreisen und
kreisfreien Städten bei der Durchführung dieses
Gesetzes entstehen, ist die Thüringer Verordnung
über die Kostenerstattung nach dem Thüringer
Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 21. Dezember
1999, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 15. August 2018. Aufgrund des hohen
Zuzugs von Asylsuchenden von Mitte 2014 bis zum
I. Quartal 2016 war es erforderlich, kurzfristig zu-
sätzliche Unterbringungsplätze in den Kommunen
zu schaffen. Das Land unterstützte die Kommunen
bei der Bewältigung dieser Aufgabe, indem es im
Jahr 2014 eine Investitionspauschale für die Neu-
schaffung von Unterbringungsplätzen in Gemein-
schaftsunterkünften und im Jahr 2016 eine Investiti-
onspauschale für die Neuschaffung von Unterbrin-
gungsplätzen in Einzelunterkünften in die Verord-
nung aufgenommen hat. Dabei unterlagen vorfinan-
zierte Unterbringungsplätze in Gemeinschaftsunter-
künften einer Zweckbindung für fünf Jahre und vor-
finanzierte Unterbringungsplätze in Einzelunterkünf-
ten einer Zweckbindung für zwei Jahre. Einem Ei-
gentumsvorbehalt des Landes unterlagen die mit-
tels Investitionspauschale vorfinanzierten Unterbrin-
gungsplätze jedoch nicht, weshalb die Container in
das Eigentum des Landkreises übergegangen sind.
Die in Rede stehenden Unterbringungskapazitäten
in der Containeranlage in Weida wurden seitens
des Landes mittels Investitionspauschale im
Jahr 2015 vorfinanziert, die fünfjährige Zweckbin-
dungsfrist endete nach den hier vorliegenden Er-
kenntnissen am 30.06.2020. 

Die Antworten zu den Fragen 2, 3 und 4 möchte ich
zusammenfassen: Dem Thüringer Landesverwal-
tungsamt liegt derzeit bezüglich des in der Mündli-
chen Anfrage dargelegten Sachverhalts auch eine
Beschwerde eines Kreistagsmitglieds vor. Das Thü-
ringer Landesverwaltungsamt hat als die für den
Landkreis Greiz zuständige Rechtsaufsichtsbehör-
de die Landrätin hier zur Stellungnahme gebeten.
Diese liegt jedoch noch nicht vor. 

Allgemein ist zu sagen, dass ein Auskunftsrecht
des Kreistags zu Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises grundsätzlich nicht besteht, da der
Landrat bzw. die Landrätin die Angelegenheiten
des übertragenen Wirkungskreises des Landkrei-
ses nach § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Thüringer
Kommunalordnung in eigener Zuständigkeit erle-
digt. Der Landrat bzw. die Landrätin entscheidet in
diesen Angelegenheiten nach freiem Ermessen da-
rüber, ob und inwieweit er/sie hierzu Fragen des
Kreistags beantwortet. Bezogen auf den konkreten
Fall wird jedoch zu beachten sein, dass die ur-
sprüngliche Zweckbindung der Wohncontainer –
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die im übertragenen Wirkungskreis wahrgenomme-
ne Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung – bereits
im Jahr 2020 beendet wurde. Damit endete, soweit
bisher ersichtlich, auch die Verwendung der Contai-
ner im Aufgabenspektrum des übertragenen Wir-
kungskreises. Die insoweit im Vermögen des Land-
kreises verbliebenen Container können von diesem
– wenn er sie zur eigenen Aufgabenerfüllung nicht
mehr benötigt – grundsätzlich auch veräußert wer-
den, wobei die Vorgaben des § 67 Thüringer Kom-
munalordnung zu beachten sind. Insoweit könnte
die Veräußerung der Container durch den Land-
kreis nach Beendigung der Aufgabe im übertrage-
nen Wirkungskreis als ein Verwaltungsvorgang im
eigenen Wirkungskreis zu betrachten sein, für den
dann grundsätzlich ein Informationsanspruch der
Mitglieder des Kreistags bestünde. Da die Prüfung
des Landesverwaltungsamtes noch nicht abge-
schlossen ist, bitte ich um Verständnis, dass wir
uns diesbezüglich noch keine abschließende
Rechtsmeinung bilden konnten, aber es spricht aus
meiner Sicht sehr viel dafür, dass es sich hier um
eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises, sprich:
um eine Vermögensverwaltung handelt. Sobald die
Prüfung abgeschlossen sein wird, bekommen Sie
von uns selbstverständlich eine ergänzende schrift-
liche Antwort.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Es gibt eine
Nachfrage.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Weil wir das nicht evaluieren konnten, stellt sich für
uns die Frage, ob der Landkreis in dem Fall der
Verkäufer über eBay Kleinanzeigen ist und – wenn
das so ist – ob es üblich ist, dass offizielle Stellen
Dinge über eBay Kleinanzeigen verkaufen. Wenn
Sie es nicht beantworten können, würde ich mich
freuen, wenn da noch mal nachgehakt wird.

Götze, Staatssekretär:
Das wird das Landesverwaltungsamt als Aufsichts-
behörde im Rahmen der Prüfung dieses Vorgangs
sicher mitbetrachten und auch einer rechtlichen Be-
wertung unterziehen.

Vizepräsident Worm:
Gibt es weitere Nachfragen? Das kann ich nicht er-
kennen. Damit rufe ich die nächste Mündliche An-
frage in der Drucksache 7/3569 auf, die gestellt
wird durch Frau Abgeordnete Wahl.

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Danke, Herr Präsident.

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes in Thürin-
gen – nachgefragt

Da aufgrund eines Versehens der Einleitungstext
der Kleinen Anfrage 7/1937 „Vollzug des Unter-
haltsvorschussgesetzes in Thüringen“ nicht abge-
druckt wurde und der Landesregierung ohne diesen
eine Beantwortung nur schwer möglich war, werden
mit dieser Mündlichen Anfrage die Fragen 1 bis 4
inklusive Einleitungstext erneut gestellt.

Der Einleitungstext lautet:

In seinem Jahresbericht 2021 zur Überörtlichen
Kommunalprüfung stellte der Thüringer Rech-
nungshof unter Punkt XVI fest: „Beim Vollzug des
Unterhaltsvorschussgesetzes zeigen sich insbeson-
dere auf der Einnahmeseite gravierende Mängel.
Bestehende Forderungen werden nur unzureichend
durchgesetzt. Einnahmemöglichkeiten bleiben un-
genutzt und Unterhaltsschuldner können sich ihrer
Leistungspflicht entziehen.“

Der Landesrechnungshof prüfte in diesem Zusam-
menhang zwei kreisfreie Städte. Nach Auswertung
des Berichts im Innen- und Kommunalausschuss
stellen sich weitere Fragen, insbesondere dazu, wie
der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes lan-
desweit vonstattengeht. Die für den Vollzug zustän-
digen Landkreise und kreisfreien Städte unterliegen
der Rechtsaufsicht des Landes.

Ich frage die Landesregierung: 

1. Aus welchen Gründen zahlen Unterhaltspflichtige
den Unterhalt nicht beziehungsweise können ihn
nicht zahlen, sodass die Kommunen einspringen
müssen?

2. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung
zu den festgestellten Mängeln beim Vollzug des
Unterhaltsvorschussgesetzes?

3. Erwägt die Landesregierung diesbezüglich zum
Beispiel rechtsaufsichtliche oder andere Maßnah-
men?

4. Welche Maßnahmen und Sanktionsmöglichkei-
ten werden von Kommunen ergriffen, um säumige
Unterhaltspflichtige zur Zahlung aufzufordern – ge-
gebenenfalls mit Nennung von Best-Practice-Bei-
spielen?

Vielen Dank.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Für das Sozialmi-
nisterium antwortet Frau Ministerin Werner.
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Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Danke, sehr geehrter Herr Präsident. Sehr geehrte
Damen und Herren Abgeordnete, damit wurde kla-
rer, in welche Richtung die Fragen gehen sollten.
Ich möchte sie sehr gern beantworten.

Zu 1: Unterhaltspflichtige zahlen in der Regel aus
zwei Gründen nicht oder nicht in ausreichender Hö-
he Kindesunterhalt. Entweder ist der unterhalts-
pflichtige Elternteil nicht leistungsfähig oder der un-
terhaltspflichtige Elternteil entzieht sich seiner Un-
terhaltspflicht. Man muss feststellen – das haben
Studien ergeben –, dass die Leistungsunfähigkeit
von Unterhaltspflichtigen der häufigste Grund dafür
ist, dass Unterhaltspflichtige ihrer Verpflichtung
nicht oder nicht in vollem Umfang nachkommen
können.

Zu Frage 2: In Thüringen sind die Kommunen im ei-
genen Wirkungskreis für die Gewährleistung des
Unterhaltsvorschussgesetzes zuständig. Die von
den Kommunen dafür eingerichteten Unterhaltsvor-
schussstellen widmen sich kontinuierlich der Opti-
mierung der Verwaltungsverfahren und ‑prozesse
im Hinblick auf die Qualifizierung des Forderungs-
managements. Mit der UVG-Reform 2017 und da-
mit einhergehend einer Erweiterung des UVG-Leis-
tungsanspruchs bis zum 18. Lebensjahr des Kindes
ging eine Verdoppelung der Antragszahlen von
14.500 im Jahr 2016 auf 28.855 Ende 2018 einher.
Die Kommunen wurden dadurch vor große Heraus-
forderungen gestellt. Um dem Antragsumfang zeit-
nah zu entsprechen, war ein rascher Auf- und Aus-
bau der vorhandenen Personalstellen notwendig.
Viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss-
ten eingestellt und geschult werden. Die Gewähr-
leistungsverantwortung der Kommunen wurde von
der Landesregierung durch zahlreiche Fortbildungs-
veranstaltungen unterstützt. Von daher bin ich zu-
versichtlich, dass die vom Thüringer Rechnungshof
festgestellten Mängel bald beseitigt sind.

Zu Frage 3: Die Frage ist mit einem Nein zu beant-
worten. Ich verweise hier noch mal auf meine Aus-
führungen zu Frage 2. 

Zu Frage 4: § 7 UVG bietet die gesetzliche Grund-
lage für die Rückholung des gezahlten Unterhalts-
vorschusses durch die UV-Stellen in den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten. Stellt die UV-Stelle
fest, dass die Voraussetzungen für die staatliche
Zahlung der Unterhaltsleistung nicht oder nicht
durchgehend vorgelegen haben, dann hat der Staat
gegen den Unterhaltspflichtigen einen eigenständi-
gen Schadensanspruch des öffentlichen Rechts.
Die daraus resultierenden Rückforderungen sind
von den UV-Stellen in teilweise komplizierten und

aufwendigen Verwaltungsverfahren und gegebe-
nenfalls vor den Verwaltungsgerichten durchzuset-
zen. Die Kommunen haben verschiedene Sankti-
onsmöglichkeiten bei der Rückholung des Unter-
haltsvorschusses von der Mahnung bis zur Vollstre-
ckung, der Erhebung von Verzugszinsen, der Erwir-
kung eines Titels oder dem Einleiten von Ord-
nungswidrigkeitsverfahren mit entsprechenden
Geldbußen. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Nachfragen?
Das kann ich nicht erkennen. Damit kommen wir
zur nächsten Mündlichen Anfrage, Herr Abgeordne-
ter Cotta, in der Drucksache 7/3574. Bitte, Herr Ab-
geordneter.

Abgeordneter Gröning, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Cotta ist leider
nicht anwesend. Ich gehe stellvertretend auf des-
sen Anfrage ein.

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Cotta: Ge-
nehmigung und Bau von Windkraftanlagen im
Landkreis Hildburghausen 

Zum geplanten Bau von Windenergieanlagen in der
Gemarkung der Gemeinde Beinerstadt im Land-
kreis Hildburghausen auf Grundlage des Regional-
plans Südwestthüringen von 2012 ergeben sich fol-
gende Fragen.

Ich frage die Landesregierung: 

1. Entsprechen Genehmigung und Bau von Wind-
energieanlagen in der Gemarkung der Gemeinde
Beinerstadt während des seit dem Jahr 2015
rechtshängigen Änderungsverfahrens des Regio-
nalplans Südwestthüringen der derzeitig geltenden
Rechtslage? 

2. Entsprechen die erforderlichen Gutachten und
Dokumentationen für die Genehmigung von Wind-
energieanlagen in der Gemarkung der Gemeinde
Beinerstadt noch aktuellen Anforderungen, wenn
sich der Regionalplan Südwestthüringen in einem
Änderungsverfahren befindet? 

3. Welche Kontrollmöglichkeit besteht seitens des
Landes, des Landkreises Hildburghausen und der
Gemeinde Beinerstadt, um die Gültigkeit von Gut-
achten für Genehmigungen, die auf dem derzeit
(noch) geltenden Regionalplan Südwestthüringen
beruhen, festzustellen? 

Und letztens, 4. Welche Möglichkeiten bestehen für
Gemeinden und Städte, um den Bau von Wind-
energieanlagen in laufenden Änderungsverfahren
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eines Regionalplans bis zum Abschluss des Plan-
änderungsverfahrens zu verschieben? 

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft, Herr Staatsse-
kretär Weil.

Weil, Staatssekretär:
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren, die Mündliche Anfrage des Ab-
geordneten Cotta beantworte ich für die Thüringer
Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Ja, da sich die beantragten Windener-
gieanlagen innerhalb des Vorranggebiets Wind-
energie W12 Beinerstädter Höhe des gültigen Re-
gionalplans Südwestthüringen befinden. Die zu-
ständige Genehmigungsbehörde, hier das Land-
ratsamt Hildburghausen, beteiligt die obere Landes-
planungsbehörde beim Thüringer Landesverwal-
tungsamt im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz.
Im Übrigen ist das Verfahren zur Änderung des Re-
gionalplans noch nicht abgeschlossen. Derzeit erar-
beitet die Regionale Planungsgemeinschaft Süd-
westthüringen einen neuen Planentwurf. Anschlie-
ßend erfolgt eine Beteiligung der Öffentlichkeit und
der Behörden.

Zu Frage 2: Die im Rahmen des immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens für die Errich-
tung und den Betrieb der nachgefragten Windener-
gieanlagen vorzulegenden Gutachten und Doku-
mentationen unterscheiden sich grundlegend von
denjenigen, auf deren Grundlage die Ausweisung
des Vorranggebiets Windenergie im Regionalplan
erfolgt. Die im Rahmen des immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahrens vorzulegenden
Gutachten und Dokumentationen repräsentieren
den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Einreichung
des konkreten Genehmigungsantrags am 22. De-
zember 2020. 

Zu Frage 3: Gutachten, die im Rahmen der Aufstel-
lung eines Regionalplans erstellt wurden, können
als Erkenntnisquelle für einen konkreten Genehmi-
gungsantrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz
genutzt werden. Maßgeblich sind jedoch die im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens vorzulegenden Unterlagen in
Bezug auf den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der
Einreichung des konkreten Genehmigungsantrags.
Der Genehmigungsantrag einschließlich der beige-
fügten Gutachten und Dokumentationen wird dann

im Verfahren durch die beteiligten Behörden, unter
anderem im Landratsamt und in der Gemeinde, hier
Beinerstadt, auf Plausibilität und Aktualität geprüft. 

Zu Frage 4: Gemäß § 10 Abs. 6a Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz hat die Genehmigungsbehörde in
einem Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung –
ein solches wird in Beinerstadt durchgeführt – in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten über den ge-
stellten Antrag zu entscheiden. Die Behörde kann
diese Frist um weitere drei Monate verlängern,
wenn dies wegen der Schwierigkeit der Prüfung
oder aus Gründen, die dem Antragsteller zuzurech-
nen sind, erforderlich ist. Im Ergebnis des durchge-
führten Genehmigungsverfahrens entscheidet das
Landratsamt Hildburghausen dann darüber, ob un-
ter Berücksichtigung der derzeitigen aktuellen
Rechtslage die Genehmigungsvoraussetzungen
nach § 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz vorlie-
gen und die Genehmigung daher zu erteilen ist.

Gegen eine Genehmigung können die betroffenen
Städte und Gemeinden rechtlich vorgehen, das
heißt, Widerspruch und/oder Klage einreichen. So-
lange der gültige Regionalplan in Kraft ist, sind des-
sen Festsetzungen anzuwenden. Sie entfalten für
die gemeindliche Bauleitplanung Bindungswirkung
über die bundesgesetzliche Regelung des § 1
Abs. 4 Baugesetzbuch. Städte und Gemeinden
müssen ihre Bauleitpläne an die Ziele der Raum-
ordnung anpassen und haben daher keine unmittel-
bare Möglichkeit, den Bau von Windenergieanlagen
zu verschieben. Sie können ihren Einfluss innerhalb
der zuständigen Regionalen Planungsgemeinschaft
sowie im bevorstehenden Beteiligungsverfahren
zum Regionalplanentwurf geltend machen, um eine
Änderung des Regionalplans zu erreichen. Vielen
Dank.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Gibt es Nachfra-
gen? Das kann ich nicht erkennen. Damit kommen
wir zur nächsten Mündlichen Anfrage, die gestellt
wird durch Frau Abgeordnete Dr. Bergner in der
Drucksache 7/3576.

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Vielen Dank, Herr Präsident. 

Mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung an
Thüringer Schulen

In Thüringen laufen viele Bemühungen, junge Men-
schen für Naturwissenschaft und Technik zu be-
geistern. Die Initiativen kommen oft aus der Wirt-
schaft, aber auch über das Ehrenamt und durch Ini-
tiative des Thüringer Ministeriums für Bildung, Ju-
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gend und Sport. Ein Projekt zu diesem Thema wird
seit Jahren mit viel Engagement der beteiligten Per-
sonen und auch mit sehr guten Ergebnissen unter
dem Namen Solar-Dorf Kettmannshausen e. V. ge-
leitet. Hierbei wird Grundschülerinnen und ‑schü-
lern der 3. und 4. Klassen mit entsprechender Tech-
nik die Möglichkeit von 3D-Drucktechnik in Kombi-
nation mit Solartechnik nahegebracht. Nach Ein-
schätzung der beteiligten Schulen fördert die durch
das Projekt mögliche Beschäftigung mit den natur-
wissenschaftlich-technischen Themen in hohem
Maße Sach-, Selbst- und Methodenkompetenz so-
wie die Berufsorientierung, insbesondere auch bei
Mädchen. 

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist der Landesregierung das Projekt Jugend-Un-
ternehmenswerkstätten, welches bis zum
Jahr 2020 von der IHK Südthüringen finanziert wor-
den ist, bekannt?

2. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung
zu diesem Projekt?

3. Ist es geplant, dieses Projekt von der Landesre-
gierung weiterzuführen und auf ganz Thüringen
auszuweiten?

4. Wenn ja, mit welchen Mitteln und in welcher Hö-
he?

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Für die Landesregierung antwortet
das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft, Frau Staatssekretärin Kerst. 

Kerst, Staatssekretärin:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, ich beantworte die Münd-
liche Anfrage der Abgeordneten Dr. Bergner für die
Thüringer Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Ja. 

Zu Frage 2: Seitens des Thüringer Ministeriums für
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
wurde die im Jahr 2015 von der Industrie- und Han-
delskammer Südthüringen ergriffene Initiative von
Beginn an unterstützt. Das Ministerium hat für die
zwölf Jugendunternehmenswerkstätten im Kam-
merbezirk der IHK Südthüringen jeweils 5.000 Euro
als Zuschuss für die Erstausstattung gewährt. 

Zu Frage 3: Ja, das Thüringer Ministerium für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft wird
in diesem und im nächsten Jahr die Zahl der Ju-
gendunternehmenswerkstätten in ganz Thüringen
auf 40 aufstocken. Die Koordination und der Aus-
bau gehen auf die Stiftung für Technologie, Innova-

tion und Forschung Thüringen, die STIFT, über. Die
entsprechenden Abstimmungen hierzu laufen. 

Zu Frage 4: Die Weiterführung der bestehenden
und der Aufbau der hinzukommenden Jugendunter-
nehmenswerkstätten wird aus den vom Thüringer
Landtag im Haushalt 2021 bereitgestellten Mitteln
in Höhe von 950.000 Euro finanziert. 

Vielen Dank. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Gibt es Nach-
fragen? Frau Dr. Bergner, bitte. 

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Danke schön, Frau Staatssekretärin. Noch eine
Frage: Ist Ihnen bewusst, dass dieses Projekt aus
zwei Stufen besteht, und fördern Sie beide Stufen
in Ihrem Vorhaben?

Kerst, Staatssekretärin:
Es gibt Planungen zu zwei Stufen, die sind aber
noch nicht weiter konkretisiert.

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Aber die zwei Stufen sind in der Planung?

Kerst, Staatssekretärin:
Das TMWWDG wird sich zunächst für die 40 Ju-
gendunternehmenswerkstätten einsetzen und diese
auch unterstützen. 

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Okay, gut. Danke schön.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten
Mündlichen Anfrage, gestellt durch Frau Abgeord-
nete Pfefferlein, in der Drucksache 7/3583.

Abgeordnete Pfefferlein, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Vielen Dank, Herr Präsident. 

Ökolandbau in Thüringen

Der Ökolandbau wird von der Thüringer Landesre-
gierung besonders gefördert. In früheren Jahren
gab es jedoch trotz aller Bemühungen eher eine
Seitwärtsbewegung im Anteil der ökologisch bewirt-
schafteten landwirtschaftlichen Flächen. Erst seit
fünf Jahren ist wieder eine Aufwärtsbewegung zu
erkennen. Hintergrund ist die erfolgreiche Umset-
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zung des ÖkoAktionsplans, der jedoch nun weiter-
entwickelt werden muss, um die geplanten Öko-
landbauanteile zu erreichen und zu halten.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie schätzt die Landesregierung die Entwicklung
und den aktuellen Förderbedarf des ökologischen
Landbaus in Thüringen im Hinblick auf eine mögli-
che Fortschreibung des ÖkoAktionsplans ein?

2. Wie hat sich die Mittelverwendung des Thüringer
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft
angesichts der Steigerung der ökologisch bewirt-
schafteten landwirtschaftlichen Fläche um 50 Pro-
zent von 2014 bis 2019 in dieser Zeit in Bezug auf
die begleitenden Handlungsfelder C bis G des Öko-
Aktionsplans im Einzelnen verändert?

3. Wie ist der aktuelle Mittelansatz und wie ist der
Mittelabfluss für diese Handlungsfelder?

Vielen Dank. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Es antwortet für die Landesregierung
das Ministerium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft, Herr Staatssekretär Weil. 

Weil, Staatssekretär:
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren, die Mündliche Anfrage der Ab-
geordneten Pfefferlein beantworte ich für die Thü-
ringer Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Jahr 2020 haben in Thüringen ins-
gesamt 441 landwirtschaftliche Betriebe eine Flä-
che von 54.367 Hektar ökologisch bewirtschaftet.
Zwischen 2014 und 2020 ist die ökologisch bewirt-
schaftete landwirtschaftliche Nutzfläche um fast
21.500 Hektar gewachsen. Das entspricht einem
Wachstum von etwa 65 Prozent. Im vergangenen
Jahr ist die ökologisch bewirtschaftete Fläche um
4.585 Hektar oder 9,2 Prozent gewachsen. Das ist
mehr als im Bundesdurchschnitt, da lag der Anstieg
bei 6,7 Prozent. Der Flächenanteil des Ökoland-
baus an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzflä-
che Thüringens lag im Jahr 2020 bei 7 Prozent. Da-
mit liegt der Flächenanteil des Ökolandbaus in Thü-
ringen nach wie vor unter dem bundesweiten
Durchschnitt, der im Jahr 2020 10,3 Prozent betrug.
Wie Sie diesen Zahlen entnehmen können, ziehen
wir eine durchaus gemischte Bilanz. Wir liegen in
Thüringen noch unter dem Bundesdurchschnitt,
doch sind die Steigerungsraten, die wir im Moment
erzielen können, überdurchschnittlich. Das spricht
sowohl für die Ernsthaftigkeit unseres Ziels, den
Ökolandbau zu erweitern, als auch für die Bereit-
schaft der Betriebe, sich im Ökolandbau zu enga-

gieren. Um die politisch vereinbarten Ziele zur wei-
teren Entwicklung des ökologischen Landbaus bis
2030 zu erreichen, sind zusätzliche und noch um-
fangreichere Anstrengungen erforderlich. Die Fort-
schreibung des ÖkoAktionsplans auf der Grundlage
des EU-Öko-Aktionsplans und der Zukunftsplanung
„Zukunftsstrategie ökologischer Landbau“ des Bun-
des sind erklärtes Ziel des Infrastruktur- und Land-
wirtschaftsministeriums.

Zu Frage 2 und 3, beide Fragen beantworte ich ge-
meinsam: Der ÖkoAktionsplan 2014 bis 2019 wur-
de im Jahr 2020 evaluiert. Diesem Evaluierungsbe-
richt „ÖkoAktionsplan – Gemeinsam für mehr öko-
logischen Anbau in Thüringen. Situationsbericht“
können die Entwicklungen im Einzelnen entnom-
men werden. Ich verzichte deshalb darauf, die Zah-
len im Einzelnen hier darzustellen, sondern werde
den Bericht dem für Landwirtschaft zuständigen
Ausschuss des Thüringer Landtags zuleiten und
schlage vor, dass wir dort gemeinsam die bisherige
Entwicklung diskutieren und insbesondere mit Blick
auf den Haushalt 2022 die notwendigen gemeinsa-
men Schlussfolgerungen daraus ziehen. 

Vielen Dank.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Gibt es Nachfra-
gen? Gibt es nicht. Damit kommen wir zur Mündli-
chen Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr.-
Ing. Kaufmann in der Drucksache 7/3592. Bitte,
Herr Abgeordneter.

Abgeordneter Prof. Dr.-Ing. Kaufmann, AfD:
Danke, Herr Präsident. 

Vergleichbarkeit der Abiturnoten bei der Zulassung
zum Studium

Laut einer Pressemitteilung vom 30. Mai 2021 hat
das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur des Landes Mecklenburg-Vorpommern mitge-
teilt, dass für dieses Jahr die Abiturnoten im Fach
Mathematik pauschal um zwei Notenpunkte ange-
hoben werden. Die der Abiturprüfung im Fach Ma-
thematik zugrundeliegenden Prüfungsfragen stam-
men üblicherweise zu einem großen Teil aus dem
zentralen Abituraufgaben-Pool der Bundesländer.
Durch diesen Aufgabenpool soll die Vergleichbar-
keit der Abiturnoten sichergestellt werden. Abituri-
enten aus Mecklenburg-Vorpommern werden damit
meiner Ansicht nach im Fach Mathematik gegen-
über anderen Bundesländern bessergestellt.

Ich frage die Landesregierung:

3964 Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 51. Sitzung - 01.07.2021

(Abg. Pfefferlein)



1. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung
zur nachträglichen Änderung der Mathematik-No-
ten?

2. Sind an Schulen in Thüringen im Jahr 2021 pau-
schale Änderungen von Abiturnoten durchgeführt
worden oder geplant und wenn ja, auf welcher
rechtlichen Grundlage?

3. Wie werden Bewerber aus dem Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern und gegebenenfalls an-
deren Ländern mit veränderten Abiturnoten durch
die Thüringer Hochschulen bei der Vergabe von
Studienplätzen, bei denen die Abiturnote ein Aus-
wahlkriterium ist, behandelt?

4. Wie wird durch die Thüringer Hochschulen si-
chergestellt, dass insbesondere in MINT-Fächern
nur geeignete Bewerber für ein Studium zugelas-
sen werden, wenn die Mathematik-Noten in einzel-
nen Bundesländern angehoben wurden?

Vizepräsident Worm:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport, Frau Staatssekretä-
rin Dr. Heesen.

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Sehr geehrte Abgeordnete, namens der Landesre-
gierung beantworte ich die Mündliche Anfrage wie
folgt:

Zu Frage 1: Meines Wissens wird in Mecklenburg-
Vorpommern nicht die Abiturnote im Fach Mathe
angehoben, sondern die Bewertung der schriftli-
chen Abiturprüfung im Fach Mathe wird angeho-
ben. Zu Ihrer Information als Hintergrund: Die Ab-
iturnote in einem Fach setzt sich zu einem hohen
Anteil, nämlich zu zwei Dritteln, aus der Punktzahl
der Halbjahreszeugnisse und der Qualifikationspha-
se und nur etwa zu einem Drittel der Punktzahl aus
den Prüfungen zusammen. Das zu den Fakten. Ei-
ne Bewertung der Maßnahmen der Landesregie-
rung Mecklenburg-Vorpommern nimmt die Thürin-
ger Landesregierung nicht vor. 

Zu Frage 2: Nein. 

Zu Frage 3: Da möchte ich noch mal hinweisen:
Bereits am 17.07.2020 habe ich eine gleichgelager-
te Frage von Ihnen zur Situation im Land Bremen
beantwortet. Insofern wiederhole ich mich mit dem,
was ich vor etwa einem Jahr gesagt habe. Eine
Auswahl von Studierenden findet grundsätzlich nur
in zulassungsbeschränkten Studiengängen statt.
Eine Anhebung der Abiturnoten im Fach Mathema-
tik, die nach meinem Kenntnisstand so nicht statt-
findet, wäre in Mecklenburg-Vorpommern daher für
die Vergabe von Studienplätzen überhaupt nur rele-

vant, wenn es sich um zulassungsbeschränkte Stu-
diengänge handelt. Die MINT-Studiengänge der
Thüringer Hochschulen sind ganz überwiegend
nicht zulassungsbeschränkt. Für zulassungsbe-
schränkte Studiengänge gilt ein Staatsvertrag,
nämlich der Staatsvertrag über die Hochschulzulas-
sung aus dem Jahr 2019. In diesem Staatsvertrag
ist ein Ausgleichsmechanismus geregelt, nach dem
die Länder dafür Sorge tragen, dass die Abitur-
durchschnittsnoten – auch nicht Noten einzelner
Fächer, sondern Abiturdurchschnittsnoten – im Ver-
hältnis der Länder hinsichtlich der Anforderungen
und Bewertungen annähernd vergleichbar sind. Ab-
weichende Anforderungen bzw. Wertungen werden
ausgeglichen, indem Landesquoten gebildet wer-
den und ein Prozentrangverfahren angewendet
wird. Durch diese Landesquoten konkurrieren nur
Bewerberinnen und Bewerber miteinander, die ihre
Hochschulzugangsberechtigung im selben Bundes-
land erworben haben. 

Zu Frage 4: Die Hochschulzugangsberechtigung
verleiht den Bewerberinnen und Bewerbern das
Recht, sich ein Studium ihrer Wahl auszusuchen.
Im Übrigen verweise ich auf die Beantwortung der
Frage 3. 

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Gibt es Nach-
fragen? Das kann ich nicht erkennen. Damit rufe
ich die nächste Mündliche Anfrage von Frau Abge-
ordneter Rothe-Beinlich in der Drucksache 7/3593
auf. 

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Der Straßenrand – Mehr als Begleitgrün?

Das Grün entlang der Straßen kann einen wichti-
gen Beitrag zur Artenvielfalt leisten, denn hier
wachsen unter anderem auch heimische Wildkräu-
ter, die Nahrung und Lebensraum für Insekten lie-
fern. Bislang wird Straßenbegleitgrün hauptsächlich
unter Verkehrssicherheitsaspekten behandelt. Oft
wird auch der für die Sicherheit nicht relevante Ex-
tensivbereich sehr früh gemäht, die Mahd bleibt da-
bei als Mulch auf der Fläche, was zu einer weiteren
Eutrophierung der Flächen führt. Regionale Bei-
spiele aus Bad Frankenhausen und auch aus Nord-
rhein-Westfalen oder Hessen zeigen, dass hier
noch viel Potenzial für die Steigerung der Biodiver-
sität liegt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Unterstützung leistet das Land konkret,
um die Artenvielfalt am Straßenrand zu erhöhen?
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2. Welche Maßnahmen der Kommunen sind dem
Land bekannt, die die Artenvielfalt am Straßenrand
erhöhen?

3. Welche Kosten hat das Mähen von Straßenrän-
dern in den letzten zehn Jahren verursacht – bitte
nach Jahresscheiben aufgliedern –?

4. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung,
die Kosten durch extensivere Bewirtschaftung von
Straßenrändern, insbesondere durch die Auswei-
tung von Extensivbereichen, zu reduzieren?

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Für die Landesre-
gierung antwortet das Ministerium für Infrastruktur
und Landwirtschaft, Herr Staatssekretär Weil. 

Weil, Staatssekretär:
Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Da-
men und Herren, die Mündliche Anfrage der Abge-
ordneten Rothe-Beinlich beantworte ich für die Thü-
ringer Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Straßenbaulastträger ist im Rah-
men der Verkehrssicherungspflicht verpflichtet, die
Straßen in einem verkehrssicheren Zustand zu hal-
ten. Zu dieser Pflichtaufgabe gehört auch die Pfle-
ge des Straßenbegleitgrüns. Wegerandstreifen sind
wertvolle Nahrungs-, Fortpflanzungs- und Rück-
zugshabitate und übernehmen damit eine wichtige
Funktion in der Vernetzung von Lebensräumen. In
der Bewirtschaftung der landeseigenen Flächen, al-
so auch an Straßen, ist zudem eine die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege unterstüt-
zende Pflege zu realisieren. Einerseits können die-
se Ziele zum Beispiel durch die Verwendung ent-
sprechenden Saat- und Pflanzenguts gefördert wer-
den, andererseits können durch ökologisch ange-
passte Mahdtermine Rückzugsräume für Tiere er-
halten werden. In Thüringen erfolgt die Pflege des
Straßenbegleitgrüns entlang von Bundes- und Lan-
desstraßen außerorts entsprechend den rechtlichen
Bestimmungen und allgemein anerkannten Regeln
der Technik. Zur Gewährleistung der Sichtverhält-
nisse im Sinne der Verkehrssicherheit, der Si-
cherstellung der Straßenentwässerung und der in-
genieurbiologischen Sicherung des Straßenkörpers
gegen Erosion werden die in der Zuständigkeit und
Unterhaltungslast des Freistaats Thüringen befindli-
chen Intensivflächen wie Bankette, Mittelstreifen,
Gräben und Mulden durchschnittlich zweimal im
Jahr maschinell gemäht. Dabei erfolgt die Mahd im
Bankett bis 4 Meter breiter als Intensivpflege. Die
extensive Pflege wird lediglich einmal pro Jahr ab
dieser 4-Meter-Linie bis auf die angrenzenden Frei-
flächen sowie den Radwegen durchgeführt. Die

erste Mahd erfolgt für alle Strecken an Bundes- und
Landesstraßen außerorts in der Zeit von Anfang
Mai bis Ende Juli. Ab August wird die zweite Mahd
durchgeführt, die dann Mitte Oktober abgeschlos-
sen wird. Mit der bereits erfolgten Reduzierung des
Pflegerhythmus hin zu einer einmaligen extensiven
Pflege des Straßenrands im III. Quartal des Jahres
wird eine Erhöhung der Artenvielfalt am Straßen-
rand angestrebt. Eine weitere Reduzierung des
Pflegerhythmus würde sich jedoch erheblich nach-
teilig auf die Straßeninfrastruktur und die Verkehrs-
sicherheit auswirken.

Zu Frage 2: Im Rahmen des Wettbewerbs „Mehr
Natur in Dorf und Stadt“ haben einige Thüringer
Kommunen auch die Umgestaltung hin zu naturnä-
heren Straßenrändern beantragt. Die Landesregie-
rung hat darüber hinaus jedoch keine Kenntnis über
Maßnahmen der Kommunen.

Zu Frage 3: Die Kosten für das Mähen der Straßen-
ränder entlang von Bundes- und Landesstraßen in
Thüringen der letzten 10 Jahre belaufen sich auf
insgesamt 32 Millionen Euro. Eine detaillierte Auf-
stellung nach Jahresscheiben und Kostenträgern
liegt mir in einer tabellarischen Übersicht vor, die
ich Ihnen im Anschluss an die Beantwortung dieser
Mündlichen Anfrage gern überlasse.

Zu Frage 4: Die Pflege des Straßenbegleitgrüns
zählt zu den Pflichtaufgaben des Straßenbetriebs-
dienstes. Grünpflegearbeiten haben vor allem dazu
beizutragen, die Verkehrssicherheit zu gewährleis-
ten, indem eine ausreichende Tag- und Nachtsicht
und ein entsprechendes Blickfeld für die Verkehrs-
teilnehmer gewährleistet werden. Dies kann sowohl
in Kreuzungsbereichen als auch auf freier Strecke
beispielsweise bei Wildwechseln lebensrettend
sein. Mäharbeiten werden darüber hinaus durchge-
führt, um den Bestand des Bauwerks Straße vor
Erosion zu schützen und um eine ordnungsgemäße
Entwässerung der Verkehrsflächen sicherzustellen.
Dies dient sowohl der Verkehrssicherheit als auch
dem nachhaltigen Bestand der Straßen sowie der
Bauwerke. Vor diesem Hintergrund und der bereits
erfolgten Ausweitung der Extensivbereiche werden
keine Möglichkeiten der Kostenreduzierung gese-
hen. Vielen Dank.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Gibt es Nachfra-
gen? Das kann ich nicht erkennen. Damit kommen
wir zur nächsten Mündlichen Anfrage, die gestellt
wird durch Herrn Abgeordneten Wolf in der Druck-
sache 7/3599. Bitte, Herr Abgeordneter.
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Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Vielen Dank, Herr Präsident.

Lebensrettende Ausstattung im Thüringer Sport

Während der laufenden Europameisterschaft im
Fußball der Männer gab es einen Zwischenfall im
Spiel Dänemark gegen Finnland, in dem ein Spieler
der dänischen Mannschaft mit einem zwischenzeit-
lichen Herzstillstand einer lebensbedrohlichen Si-
tuation ausgesetzt war. Wie den Medien zu entneh-
men war, konnte der Sportler mittels eines Defibril-
lators ins Leben zurückgeholt werden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Zwischenfälle mit Herz-Kreislauf-Sym-
ptomen im Thüringer Sport gab es mit welchem
Ausgang in den letzten fünf Jahren – bitte nach
Sportart benennen –?

2. Welche Empfehlungen, Richtlinien oder Verord-
nungen gibt es im Thüringer Sport, die eine Akutbe-
handlung bei lebensgefährlichen Zwischenfällen
beinhalten – auch Erste-Hilfe-Kurse etc. –?

3. Wie ist die Ausstattung mit Defibrillatoren bei den
Thüringer Sportvereinen – bitte Anzahl der Sport-
vereine und Anzahl der einsatzfähigen Defibrillato-
ren aufführen –?

4. Gibt es Förderprogramme zur Unterstützung der
Thüringer Sportvereine mit lebensrettender Aus-
stattung durch die Landesregierung oder andere
Aufgabenträger – zum Beispiel Krankenkassen –
oder sind diese geplant – bitte mit Begründung –?

Vielen Dank.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Landesre-
gierung antwortet das Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport, Frau Staatssekretärin Dr. Heesen.

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abge-
ordnete, namens der Landesregierung beantworte
ich die Anfrage wie folgt.

Zu Frage 1: Wir haben keine statistischen Daten,
also keine systematisch erhobenen Daten. Wir ha-
ben zur Beantwortung dieser Anfrage Recherchen
gemacht und da wurden uns unter dem Begriff „op-
tischer Tod“ vier Fälle im Zeitraum von 2016 bis
heute genannt. Was heißt „optischer Tod“? Das
sind Todesfälle, die während des Sports stattfinden,
die sich aber im Nachhinein dann nicht als ein
durch den Sport verursachtes Ereignis erweisen.
Es ist quasi zufällig während der Sportausübung je-

mand gestorben, die Anstrengung durch den Sport
ist aber nicht zur Todesursache geworden.

Zu Frage 2: Der Landessportbund hat eine Ausbil-
dungsrichtlinie und da gibt es den Punkt „Zulassung
zur Ausbildung“, bei dem vorgeschrieben wird, dass
eine neunstündige Erste-Hilfe-Ausbildung durchlau-
fen werden muss, um eine Übungsleiterlizenz zu
erhalten. Diese Übungsleiterlizenzen sind in der
Verantwortung des Landessportbundes, da gibt es
verschiedene Formen und alle sehen vor, dass eine
neunstündige Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht wer-
den muss. 

Zu Frage 3: Zur Ausstattung mit Defibrillatoren bei
den Sportvereinen liegen uns keine Erkenntnisse
vor.

Zu Frage 4: Förderprogramme der Landesregie-
rung, die explizit eine lebensrettende Ausstattung
der Sportvereine vorsehen, gibt es nicht. Es gibt
auch – soweit wir wissen – keine dementsprechen-
den Initiativen der Krankenkassen oder der Unfall-
kassen usw., wo gezielt eine Ausstattung mit Defi-
brillatoren oder anderen lebensrettenden Geräten
vorgesehen ist. 

Zum Hintergrund unserer eigenen Förderprogram-
me der Landesregierung ist noch anzumerken,
dass die Sportstättenförderrichtlinie generell nicht
vorsieht, Ausstattung zu fördern, sondern von uns
werden Gebäude gefördert. Einzelne Sportgeräte
sind ohnehin in der Sportstättenförderrichtlinie nicht
enthalten.

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Gibt es Nach-
fragen? Eine Nachfrage. Bitte, Herr Abgeordneter.

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Sieht die Landesregierung aufgrund der nicht vor-
handenen Erkenntnisse insbesondere im Bereich
der Frage 3, wie die Ausstattung ist, Ansatzpunkte,
auch noch einmal ins Gespräch zu gehen, zum Bei-
spiel mit dem Landessportbund, wie dort die Ein-
schätzung ist, ob es Notwendigkeiten der Ausstat-
tung gibt, oder dass der Landessportbund auch
noch einmal eine eigene Anfrage initiiert?

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Sicher ist das ein Anlass, da noch mal genauer hin-
zuschauen. Ich weiß jetzt nicht sofort, wie die Fi-
nanzierungszuständigkeiten und unsere Rege-
lungsbefugnisse in dem Bereich überhaupt sind,
das müssen wir uns genauer anschauen.
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Vizepräsident Worm:
Vielen Dank. Weitere Nachfragen kann ich nicht er-
kennen. Damit schließe ich den ersten Teil der Fra-
gestunde.

Ich rufe erneut die Tagesordnungspunkte 76 und
77 auf, um die Wahlergebnisse bekannt zu geben.

Tagesordnungspunkt 76

Wahl von zwei Mitgliedern der
Parlamentarischen Kontroll-
kommission gemäß § 25 Abs. 1
des Thüringer Verfassungs-
schutzgesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/3637 - 

Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Abgeord-
neter Cotta: abgegebene Stimmen 83, ungültige
Stimmen 1, gültige Stimmen 82. Auf den Wahlvor-
schlag entfallen 26 Jastimmen, 53 Neinstimmen
und es liegen 3 Enthaltungen vor. Damit hat der
Wahlvorschlag die Mehrheit der Stimmen der Mit-
glieder des Landtags nicht erreicht.

Wir kommen zum Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD, Herr Abgeordneter Schütze: abgegebene
Stimmen 83, ungültige Stimmen 0, gültige Stim-
men 83. Auf den Wahlvorschlag entfallen 27 Ja-
stimmen, 54 Neinstimmen und es liegen 2 Enthal-
tungen vor. Damit hat auch dieser Wahlvorschlag
die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Land-
tags nicht erreicht.

Tagesordnungspunkt 77

Wahl eines Mitglieds der Kom-
mission nach Artikel 10 Grund-
gesetz (G 10-Kommission) ge-
mäß § 2 Abs. 2 des Thüringer
Gesetzes zur Ausführung des
Artikel 10-Gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/3638 - 

Abgegebene Stimmen 83, ungültige Stimmen 0,
gültige Stimmen 83. Auf den Wahlvorschlag entfal-
len 24 Jastimmen, 56 Neinstimmen und es liegen
3 Enthaltungen vor. Damit hat der Wahlvorschlag
der Fraktion der AfD, Frau Abgeordnete Herold, die
Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Landtags
nicht erreicht. 

Ich frage jetzt in Richtung der Fraktion der AfD:
Wird eine Wiederholung der Wahl eines Mitglieds
der G10-Kommission mit der vorgeschlagenen Be-

werberin in der morgigen Plenarsitzung gewünscht,
die wieder nach der Mittagspause durchgeführt
werden würde? Ich erkenne das Signal, dass das
gewünscht ist, und ich schließe diesen Tagesord-
nungspunkt.

Dann würde ich jetzt vorschlagen, da noch ein
Sachverhalt zu klären ist, dass wir jetzt erst mal für
20 Minuten in die Lüftungspause eintreten, und ich
würde alle PGFs aus den Fraktionen bitten, kurz
nach vorn zu kommen, um diesen Sachverhalt zu
klären.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich been-
de die Lüftungspause. Ich weiß nicht, ob es noch ir-
gendwas Wichtiges gibt, was ich nicht mitbekom-
men habe? Nein, gut. Dann fahren wir fort in der
Tagesordnung. Es gibt eine Meldung des Abgeord-
neten Bühl. Herr Bühl, bitte.

Abgeordneter Bühl, CDU:
Ich würde für meine Fraktion Sitzungsunterbre-
chung für eine halbe Stunde beantragen.

Vizepräsident Worm:
Dann treten wir in eine Sitzungsunterbrechung für
30 Minuten ein und treffen uns hier zehn vor vier
wieder.

Vizepräsident Bergner:
Meine Damen und Herren, wir fahren dann in unse-
rem Sitzungsverlauf fort.

(Beifall DIE LINKE)

Man kann – danke für den stürmischen Applaus –
immer noch etwas dazulernen, wie ich gerade fest-
gestellt habe. Auf jeden Fall hat die AfD-Fraktion ih-
ren Antrag im Tagesordnungspunkt 72 in der Druck-
sache 7/3587 zurückgezogen. Darüber hinaus, mei-
ne Damen und Herren, gibt es den Antrag der Frak-
tion der CDU, ihren Antrag im Tagesordnungs-
punkt 7/3584 auf den morgigen Tag zu vertagen,
und zwar nach den Wahlen. 

Ich bitte jetzt mal ein bisschen um Konzentration
auch in Richtung der antragstellenden Fraktion,
dass wir jetzt auch keinen Fehler machen, sondern
das miteinander passt. Wer diesem Antrag auf Ver-
tagung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um
das Handzeichen. Das sind die Stimmen der CDU-
Fraktion. Wer dagegen ist, den bitte ich jetzt um
das Handzeichen. Und dann die Enthaltungen. Bei
sehr vielen Enthaltungen und den Stimmen der
CDU-Fraktion verfahren wir dann so, meine Damen
und Herren. 
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Damit ist der TOP 77a natürlich hinfällig und wir
verfahren jetzt weiter in der Tagesordnung mit dem
Aufruf des Tagesordnungspunkts 22 

b) Gemeinsam den Struktur-
wandel in der Automobil- und
Zulieferindustrie in Thüringen
gestalten
Antrag der Fraktionen DIE LIN-
KE, der CDU, der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2874 - 

Meine Damen und Herren, ich unterbreche die Sit-
zung für 5 Minuten. Der veränderte Verlauf hat ein
bisschen Klärungsbedarf mit sich gebracht. 5 Minu-
ten, bitte nicht unbedingt länger.

Meine Damen und Herren, das waren jetzt kurze
5 Minuten. Wir können fortfahren. 

Die CDU-Fraktion hat signalisiert, dass sie den
TOP 22 a mit dem gemeinsamen Tagesordnungs-
punkt 22 b der Fraktionen Die Linke, der CDU, der
SPD und von Bündnis 90/Die Grünen für erledigt
erklärt. Da stelle ich jetzt die Frage: Wünscht je-
mand aus den antragstellenden Fraktionen das
Wort zur Begründung zu Ihrem Antrag zu Tagesord-
nungspunkt 22 b? Bevor ich die Frage fertig beant-
worten lasse, mache ich darauf aufmerksam, dass
wir in der Aussprache nur die normale Redezeit ha-
ben und nicht die doppelte, wie es sich sonst aus
zwei zusammengefassten Tagesordnungspunkten
ergeben hätte. Keine Begründung? In Ordnung.
Damit kommen wir zu den Wortmeldungen. Der
Erste, der als Redner für TOP 22 auf der Liste
steht, ist Herr Laudenbach von der AfD-Fraktion.

Abgeordneter Laudenbach, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren, in den letzten 25 bis 30 Jahren
nach der Deindustrialisierung der Treuhand wurde
unter großen, auch staatlichen Anstrengungen eine
ansehnliche Automobil- und Automobilzulieferin-
dustrie aufgebaut, auch mit der finanziellen Opfer-
bereitschaft der Beschäftigten. Heute zählt dieser
Bereich rund 50.000 meist hochwertige Arbeitsplät-
ze, die auch für einen erheblichen Anteil des Steu-
eraufkommens in unserem Land sorgen. Nun steht
aber dieser Wirtschaftszweig an einer Weggabe-
lung, an der sich entscheidet, ob die Branche das
bleibt, was sie seit zwei Generationen war,
Deutschlands wichtigster Industriezweig, oder ob
sie jenen Weg geht, den bereits die Atomtechnolo-
gie, die Solarindustrie, die Magnetschwebetechnik
oder der Schiffbau, um nur einige zu nennen, be-
reits genommen haben – den Weg ins Ausland. Im

Übrigen hat diese Frage, wie jeder weiß, beileibe
nicht nur mit Corona zu tun. Das Virus hat das Gan-
ze nur beschleunigt und die Probleme mit solcher
Gewalt ans Tageslicht gebracht, dass sie sich von
niemandem mehr ignorieren lassen. Aus diesen
Gründen hat die AfD im vergangenen Sommer ei-
nen Antrag eingebracht, der das Problem im Allge-
meinen und die Zukunft des Verbrenners im Spezi-
ellen thematisiert hat, und der – so sieht es das
schwarz-rot-grüne Ritual nun einmal vor – von Ih-
nen abgelehnt wurde. Ärgerlich vielleicht für uns,
aber nicht weiter schlimm, denn der von Ihnen vor-
gelegte Antrag ähnelt im Inhalt und den Formulie-
rungen dem unseren vom vergangenen Jahr so un-
verhohlen, dass ich, als ich mich in den letzten Ta-
gen mit der Sache befasste, zwei verschiedene
Textmarker zur Anwendung bringen musste – einen
grünen und einen gelben –, um die beiden Doku-
mente nicht aus Versehen zu verwechseln. 

(Zwischenruf Abg. Schubert, DIE LINKE: Das
glauben Sie doch selbst nicht!)

Das ist so. 

Im Kern – weg von der einseitigen Fixierung auf
Elektromobilität hin zu mehr Offenheit gegenüber
anderen Technologien, auch und gerade gegen-
über dem Potenzial des Verbrenners – stimmen
beide Papiere jedenfalls weitestgehend überein
und zeigen, dass bei Ihnen doch zumindest in die-
sem Bereich Lernfähigkeit erkennbar ist. 

(Beifall AfD)

Stephan Brandner, der nicht mehr hier im Landtag
ist, würde jetzt sagen: AfD wirkt. 

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Genau!)

Doch nicht nur wir sehen, dass diese Situation äu-
ßerst kritisch ist. Der Verband der Automobilindus-
trie hat am 6. Mai 2021 ein Gutachten in Auftrag
gegeben, in dem das ifo Institut die Gesamtsitua-
tion beleuchten sollte. Im Ergebnis dieses Gutach-
tens wurde festgestellt, dass bis 2025 mindestens
180.000 Beschäftigte – ich rede hier von deutsch-
landweit – ihren Arbeitsplatz verlieren werden und
bis 2030 wohl mehr als 220.000. Das sind alarmie-
rende Zahlen. Ich zitiere: „Bis 2030 können mehr
als 200.000 Arbeitsplätze gerade in der mittelstän-
dischen Zulieferindustrie wegfallen, die unter den
aktuellen Bedingungen nicht neu geschaffen wer-
den können. Erschwerend kommt hinzu: Bedingt
durch hohe Steuern und Abgaben, hohe Energie-
kosten und mangelnde Investitionen in Bildung fällt
Deutschland im internationalen Standortwettbewerb
immer weiter zurück. Wir sind ins Hintertreffen ge-
raten und haben Rahmenbedingungen, die weder
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Innovation noch Investitionen ausreichend fördern.
Wir müssen die Chance nutzen, unsere Klimapolitik
mit Innovationen und Technologieoffenheit zum
Wachstums- und Jobmotor zu machen, nur so
kommt Deutschland wieder an die Spitze und kann
Beschäftigung sichern.“

(Beifall AfD)

Meine Damen und Herren, im Übrigen ist die Ver-
änderung in den Antriebstechniken bereits ein Pro-
zess, der länger als fünf Jahre her ist, spätestens
seit Tesla der Welt gezeigt hat, wie diese Technolo-
gie in Serie und sehr erfolgreich produziert werden
kann. Man hat einfach nicht erkannt, dass hier ein
Konzern den gesamten Automobilmarkt von hinten
aufrollt. Mittlerweile sind die deutschen Automobil-
hersteller nicht ohne Erfolg auch in diesem Seg-
ment unterwegs. Die Entwicklung wird auch in den
nächsten Jahren sehr rasant weitergehen. Aber
glauben Sie mir: Diese einmalige Ausrichtung auf
die E-Mobilität ist ein Irrweg. Verbunden mit der seit
Jahren vorangetriebenen Energiewende wird das in
der praktischen Umsetzung nicht funktionieren. Ich
stelle mir gerade einen Abend in einem Neubauge-
biet vor, Jena-Lobeda oder Gera-Lusan, wo aus je-
dem Küchenfenster eine Verlängerungsschnur zum
Bürgersteig liegt, um ein Auto mit Energie zu ver-
sorgen. 

(Zwischenruf Abg. Wahl, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Meine Güte!)

Bei der praktischen Erprobung dieser Technologie
sind meines Wissens nur drei Abgeordnete aus
dem Landtag wirklich aktiv unterwegs, die wissen,
was ich meine: Herr Malsch von der CDU, Herr
Müller von den Grünen und meine Wenigkeit und –
so glaube ich, gesehen zu haben – Frau Sieges-
mund. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, in-
wieweit die derzeitige Förderpolitik ausschließlich
der E-Mobilität zum Erhalt der Arbeitsplätze in Thü-
ringen führen kann. Die Förderpolitik sollte auf alle
Bereiche der Zukunftstechnologien ausgeweitet
werden, um die Zuliefererindustrie für den sauberen
Verbrenner zu rüsten und zu unterstützen. Das soll-
ten wir am dringlichsten besprechen und Wege auf-
zeigen, wie das zu bewerkstelligen ist. 

Zurück zu Ihrem Antrag: Wir haben erhebliche
Zweifel, ob die Vorschläge in Ihrem Antrag den rich-
tigen Weg weisen. Wir jedenfalls sind der Meinung,
dass mit politischen Marketingbegriffen wie „Trans-
formationswerkstätten“, „Transformationsagentu-
ren“ und „Transformationsbeiräten“ kaum eine Fir-
ma und kaum ein Arbeitsplatz erhalten werden
kann. 

(Beifall AfD)

Genau dies ist aber, was uns am Herzen liegt.
Nein, unsere Aufgabe ist nicht die Abschaffung des
Verbrenners in Deutschland. Aufgabe der Politik ist
es, die Rahmenbedingungen für den Fortschritt
neuer Technologien zu schaffen, welche im Welt-
maßstab auch praktikabel sind, und zwar ergebnis-
offen und auf allen Gebieten. Das heißt, bei Zeit
und Inhalt realistische Ziele vorzugeben, den Inge-
nieuren und Betriebswirten jedoch nicht permanent
vorzuschreiben, auf welche Art und Weise diese
Ziele am besten zu erreichen sind. Deutschland ist
relativ klein, hat kaum Ressourcen und war einmal
das Land der Ingenieure. Genau dort liegt der von
mir erwähnte Hebel – der einzige, der uns bei Fra-
gen zu Emissionsschutz und Technologie und dem
Wandel zur Verfügung steht. Vor diesem Hinter-
grund habe ich die Meldung, dass das Umweltmi-
nisterium eine Wasserstoffstrategie auf den Weg
bringen will und damit den Weg der einseitigen Fo-
kussierung auf Batterietechnik verlässt, zunächst
einmal und grundsätzlich mit Befriedigung vernom-
men, wenngleich die Beschränkung nur auf erneu-
erbare Energien, zumindest während der Test- und
Aufbauphase, dem Ganzen schon wieder eine un-
nötig realitätsferne Fessel anlegt. Wir müssen aber
gar nicht in die Weltpolitik gehen, um uns die Wi-
dersprüchlichkeit der Verkehrs- und angeblichen
Klimaschutzpolitik vor Augen zu führen. Es reicht,
sich ins Obere Saaletal zu bewegen. Dort wartet
seit Jahren ein alter Bahndamm von 5 Kilometern
Länge auf seine Wiederbelebung, durch die nach
Aussagen eines potenziellen Güterkunden auf ei-
nen Schlag hunderte Lkw eingespart werden könn-
ten, und zwar täglich. Und die Bahn kann nicht bau-
en, weil sich neben anderen vor allem die oberfrän-
kischen Grünen dagegenstemmen, aus ideolo-
gischen Gründen natürlich. Doch was soll’s. Was
sind schon ein paar tausend Tonnen Holz auf der
Straße gegen die Förderung von stylischen Lasten-
fahrrädern in der Fußgängerzone? 

(Beifall AfD)

Glauben Sie mir, wir von der AfD stellen uns über-
haupt nicht gegen die fortschrittliche, ökologische
und wirtschaftspolitisch tragfähige Kurskorrektur
der Verkehrsindustriepolitik, und auch nicht gegen
die Erweiterung der Paletten von Antrieben beim
Pkw. Doch wir wissen einfach nicht, wohin Ihre Rei-
se gehen soll. 

(Zwischenruf Abg. Wahl, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Dann lesen Sie sich ein!)

Ja, ja. – Aus Ihrem Antrag jedenfalls geht es nicht
hervor. Es wurde wieder einmal viel geschrieben,
ohne etwas zu sagen. Doch wir – und vor allem die
Betroffenen in Eisenach, Kölleda und anderswo im
Freistaat – wollen wissen, wie es weitergeht. 
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Vizepräsident Bergner:
Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abgeordneter Laudenbach, AfD:
Diese Antworten bleiben Sie schuldig, und deshalb
lehnen wir Ihren Antrag ab, er geht aus unserer
Sicht nicht weit genug. 

(Beifall AfD)

Wir wissen sehr wohl, dass aufgrund der Antrags-
koalition …

Vizepräsident Bergner:
Herr Kollege. 

Abgeordneter Laudenbach, AfD:
Ja, ist gut. Vielen Dank. 

(Beifall AfD)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Laudenbach, für Ihren Beitrag.
Jetzt hat das Wort Frau Abgeordnete Lehmann von
der SPD-Fraktion. 

Abgeordnete Lehmann, SPD:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete! Ich bin sehr froh, heute
hier zu stehen und zu diesem Antrag zu reden, und
zwar nicht nur, weil es ein wichtiges Thema ist, son-
dern weil es zeigt, dass es uns zumindest in diesen
wichtigen Punkten – die Einigung ist ja schon eine
ganze Weile her – gelungen ist, uns gemeinsam
auf den Weg zu machen. Denn wir sagen, dass die-
ser Transformationsprozess, den wir hier in der Au-
tomobilindustrie vor uns haben, das Parlament in
Gänze braucht. Diejenigen, die in den letzten 30
Jahren in Ostdeutschland gelebt haben, wissen,
was Strukturwandel bedeutet und welche Auswir-
kungen er haben kann, bis hin zu jedem Einzelnen.
Das ist nicht nur für die Generation ein Thema, die
zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung schon berufs-
tätig war, sondern auch für meine. Bei allen Kin-
dern, mit denen ich damals aufgewachsen bin, war
zumindest ein Elternteil zeitweise arbeitslos. Das
war auch für die Familien, für deren Selbstwertge-
fühl, für die Menschen, die hier gelebt haben, eine
Katastrophe, und das war auch für uns als Kinder
spürbar. Das macht es umso nachvollziehbarer,
warum die gravierenden Veränderungen, vor denen
die Automobilindustrie steht, zu der Unsicherheit
führen, die wir aktuell bei den Kolleginnen und Kol-
legen erleben. Gerade diese Nachwendeerfahrun-

gen der Ostdeutschen treiben uns als Thüringer
SPD an, den bevorstehenden Strukturwandel so zu
begleiten, dass sich die 90er-Jahre nicht wiederho-
len. 

Das Wirtschaftsministerium hat bereits in der letz-
ten Legislaturperiode gemeinsam mit dem Chem-
nitz Automotive Institute und dem Netzwerk auto-
motive thüringen e. V. eine Tiefenanalyse zur Zu-
kunft der Automobilindustrie in Thüringen vorgelegt.
Diese kommt zu dem Ergebnis, dass der gegen-
wärtige Strukturwandel in der Automobilindustrie
das gesamte Auto und dessen Nutzung verändert.
Das heißt, dass neben dem Trend zur Elektromobi-
lität auch andere Trends, zum Beispiel der zum au-
tonomen Fahren, zum Connected Car und zum
Leichtbau, den Strukturwandel beeinflussen. Es
wird also auf der einen Seite Unternehmen geben,
die von diesem Strukturwandel gefährdet sind, zum
Beispiel in den Bereichen Antrieb und Fahrwerk,
und auf der anderen Seite wird es Unternehmen
geben, die vom Strukturwandel profitieren, etwa die
Hersteller von Interieur und Exterieur oder Herstel-
ler von Elektronikkomponenten. Es kommt deshalb
darauf an, dem Automobilstandort Thüringen eine
Perspektive zu geben und den Strukturwandel
staatlicherseits zu begleiten. Dass der Thüringer
Landtag dazu willens ist, zeigt sich in dem frak-
tionsübergreifenden Antrag mit vielen Maßnahmen,
den wir heute debattieren und nachher beschließen
werden.

Zum Ersten, der Etablierung einer Transformations-
agentur als Dreh- und Angelpunkt für die Beglei-
tung des Strukturwandels: Diese Agentur soll An-
lauf und Beratungsstelle für betroffene Unterneh-
men, deren Mutterkonzerne auf der Arbeitgebersei-
te, aber eben auch für die Arbeitnehmerseite sein,
also für die in Unternehmen tätigen Betriebsrätin-
nen und Betriebsräte. Das ist eine zentrale Forde-
rung der Gewerkschaft und das Ergebnis zum Bei-
spiel einer Veranstaltung der SPD-Fraktion mit der
IG-Metall und mehreren Betriebsräten aus Eise-
nach im Herbst des vergangenen Jahres, bei der
deutlich geworden ist, dass es vor allem die Arbeit-
nehmerinnen- und Arbeitnehmervertretungen sind,
die in den Betrieben frühzeitig Transformationspro-
zesse anmahnen und forcieren und langfristig Ar-
beitsplätze sichern.

Wenn jetzt die AfD sagt, dass solch eine Transfor-
mationsagentur keine Arbeitsplätze erhält, dann
zeigt das vor allen Dingen, dass Sie nicht verstan-
den haben, wie Sozialpartnerschaft in Deutschland
funktioniert. Dafür braucht es starke Betriebsräte,
es braucht Geschäftsführungen, die Betriebsrätin-
nen und Betriebsräte ernst nehmen und die ge-
meinsam einen Weg suchen für ihr Unternehmen,
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für eine Zukunft und nicht nur für das Unternehmen,
sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen.

Wir wollen außerdem – zweitens – den Start einer
Qualifikationsfort- und Weiterbildungsoffensive –
Herr Montag, Sie können später gerne reden, wir
freuen uns ja immer sehr darauf –,

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

um insbesondere die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer zu unterstützen, die derzeit im Bereich
der Antriebstechnik arbeiten und in den kommen-
den Jahren vom Strukturwandel besonders betrof-
fen sein werden. Dabei wollen wir einerseits beste-
hende Fördermöglichkeiten des Landes und des
Bundes bündeln, aber auch bestehende Förderlü-
cken identifizieren und von Landesseite schließen,
indem wir zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den
Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen
zielgerichtetere und bedarfsgerechte Studien-, Aus-
und Fortbildungsangebote schaffen.

Drittens wollen wir die Aufstockung des Thüringer
Konsolidierungsfonds durch struktur- und mittel-
standspolitisch bedeutsame Unternehmen in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten, damit ihnen dabei ge-
holfen werden kann, einen Umstrukturierungspro-
zess einzuleiten und langfristig Arbeitsplätze am
Standort Thüringen zu sichern.

Wir wollen – viertens – die Stärkung von For-
schungs- und Entwicklungsstrukturen, weil viele in-
dustrielle Prozesse in den nächsten Jahren voll-
ständig umgestellt werden müssen, ohne dass hier-
für auf der Markt- und Preisseite ein Ausgleich zu
erwarten ist, weil gerade KMU in der Automobil-
und Zulieferindustrie häufig verlängerte Werkbänke
sind, ohne nennenswerte Möglichkeiten, um im Be-
reich der Forschung und Entwicklung ausreichend
investieren zu können. Um diese Herausforderun-
gen zu bewältigen, wollen wir die Zusammenarbeit
wirtschaftsnaher Forschungseinrichtungen mit den
Unternehmen und den Aufbau einer eigenen F-und-
E–Kapazität fördern.

Wir bündeln all diese Forderungen in diesem An-
trag, die wir bereits im Haushalt untersetzt haben.
Dennoch bin ich mir sicher, das ist nicht das Ende
der Debatte, sondern wir stehen noch ganz am An-
fang und werden diesen Prozess hier im Parlament
in den nächsten Jahren intensiv begleiten müssen,
damit er gelingt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. Ich bitte um Ihre Unterstützung für diesen An-
trag. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Frau Kollegin Lehmann, für Ihren Re-
debeitrag. Für die CDU-Fraktion hat sich der Kolle-
ge Henkel zu Wort gemeldet.

Abgeordneter Henkel, CDU:
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen
und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren im
Livestream, es wurde angesprochen: Die Automo-
bil- und die Automobilzulieferindustrie befindet sich
in einem Transformationsprozess, der große Kraft-
anstrengungen erfordert. Ich denke, da sind sich al-
le Anwesenden hier in diesem Raum einig.

Arbeitsplätze und Unternehmen sind in Gefahr,
wenn der Strukturwandel nicht erfolgreich gemeis-
tert wird. Der CDU ist dabei klar: Der Prozess des
Strukturwandels kann nicht politisch gesteuert wer-
den, er muss aber gleichwohl politisch begleitet
werden. Auch aus der Landespolitik müssen Unter-
stützungen für den Umbauprozess dieser Schlüs-
selindustrie kommen. An einem konkreten Fahr-
plan, wie diese Unterstützung eingebracht werden
kann, fehlte es aber bislang. Und wir sagen es ganz
klar: Von der Landesregierung haben wir hier fast
nichts gesehen – auch vom Wirtschaftsministe-
rium –, es wurde nichts Konkretes hervorgebracht.
Im Vergleich zu anderen Bundesländern hinken wir
deutlich hinterher. Das war auch der Grund unseres
ursprünglichen Antrags. Wir beraten heute darauf-
hin eine gemeinsam entstandene Kompromisslinie
und wir sind froh, dass es gelungen ist, diese Eini-
gung zu erzielen und eine Mehrheit für dieses An-
liegen zu finden. Dafür möchte ich auch ausdrück-
lich den anderen Beteiligten danken. Das ist ein ge-
meinsamer Antrag und wir konnten darin wichtige
Akzente setzen. 

Technologieoffenheit, Regionalisierung und Markt-
wirtschaftlichkeit: Das sind unsere Leitlinien und
das ist die Handschrift der CDU für eine gelungene
Transformationsstrategie. Mit den hier gemachten
Vorschlägen wollen wir die Automobil- und Zuliefer-
industrie in Thüringen beim Transformationspro-
zess unterstützen. Der Landtag will die Landesre-
gierung beauftragen, eine Transformationsstrategie
zu erarbeiten. Dafür werden klare Eckpunkte vorge-
geben. Dazu gehört die Transformationsagentur als
Anlauf- und Beratungsstelle. Sie soll alle relevanten
Akteure an einen Tisch bringen: die Unternehmen,
die Kammern, die Vertretung der Arbeitnehmer.
Diese breite Beteiligung schafft Akzeptanz für den
Anpassungsprozess. Ein weiterer Baustein sind die
Transformationswerkstätten für den praxisnahen
Wissenstransfer. Darüber hinaus sollen und wollen
wir eine Qualifikations- und Fortbildungsoffensive
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starten, bei der auch im besonderen Maße die
Hochschulen ins Boot genommen werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren, es geht aber
auch darum, den Unternehmen konkret zu helfen.
Zur Unterstützung von Unternehmen im Transfor-
mationsprozess, die wirtschaftlich in Not geraten
sind, soll der Thüringer Konsolidierungsfonds fort-
geführt und gegebenenfalls weiter aufgestockt wer-
den. Doch das Wichtigste in diesem ganzen Pro-
zess – und ich will auch sagen, das war auch der
Knackpunkt in der Diskussion mit Rot-Rot-Grün,
das will ich überhaupt nicht verhehlen – ist das
Thema „Technologieoffenheit“. Wir als CDU sagen
nämlich, wir wollen keine ideologischen Vorgaben
geben, und wir sagen, der Strukturwandel soll zu-
kunftsorientiert und technologieoffen begleitet wer-
den, wobei Unternehmen bei der Produktentwick-
lung und der Diversifikation unterstützt werden sol-
len. Besonders die Technologieoffenheit war uns
dabei wichtig und die Möglichkeit des Wettbewerbs.
Denn nicht Politik oder Staat können entscheiden,
welche Technologie die größten Zukunftschancen
besitzt. Lassen Sie mich an dieser Stelle klar sa-
gen: Mit welchem Antrieb Autos in Zukunft fahren,
kann nicht im Landtag festgelegt werden. Eine ein-
seitige politische Festlegung auf Batterieelektroan-
triebe bedeutet eine Anmaßung von Wissen. 

(Beifall FDP)

Es ist nicht sinnvoll, wenn politische Gremien ein-
fach festlegen wollen, was die beste Technologie
für die Zukunft ist. Das gilt vor allem im Hinblick auf
den höchstmöglichen Effekt in Sachen Klimaschutz.
Studien des Fraunhofer Instituts zeigen, ein Elek-
troauto mit 40-kWh-Batterie, also ein eher recht
kleines Auto, hat erst ab 72.000 Kilometer einen
Umweltvorteil gegenüber einem Benziner, von der
Bilanz großer Fahrzeuge gar nicht zu reden. Noch
immer geht die Herstellung der Batterien für E-Au-
tos mit gravierenden Umweltschäden einher. War-
um soll sich ohne Not einseitig festgelegt werden?
Warum alle innovativen Ideen für Wasserstoffantrie-
be, Biokraftstoffe oder auch hocheffiziente Verbren-
ner mit stark gesenktem Verbrauch in die Park-
buchte fahren? Das Ein-Liter-Auto, eine altbekann-
te Version, die auch heute noch wirtschaftlich und
unter Umweltaspekten die viel bessere Lösung wä-
re als die derzeitig verfügbaren E-Autos. Es kann
nicht angehen, dass gute Ideen begraben werden,
weil Politik hergeht und sich einen Gewinner aus-
sucht. 

(Zwischenruf Abg. Wahl, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Man nennt das: der Wissenschaft
zuhören – Himmel!)

Genau das habe ich Ihnen doch gesagt. Da müs-
sen Sie mal genau hinschauen, Sie müssen genau
lesen, Sie müssen mal schauen, wie es in der Pra-
xis erfolgen soll. Das ist eben der relevante Unter-
schied. Wir als Christdemokraten sagen: Wir sind
technologieoffen. Wir schauen, was passiert. Wir
schauen, was die Wissenschaft sagt. Wir schauen
auch, was die anderen Länder tun, denn wir befin-
den uns hier in Deutschland ja nicht auf einer Insel. 

(Zwischenruf Abg. Müller, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Die Wissenschaft sagt Ihnen das
schon seit Jahrzehnten!)

Und wenn wir unsere Industrie retten wollen, dann
müssen wir genau das tun. Das ist der Unterschied
zu Ihnen, weil wir nämlich offen sind, weil wir uns
nicht vorfestlegen. 

(Beifall CDU)

(Zwischenruf Abg. Müller, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Sie sind veraltet und stehen auf
dem absterbenden Ast!)

Aber ich bin froh, dass Sie diesen Unterschied
deutlich machen, denn wir legen Wert darauf, dass
wir nicht ideologisch verbohrt sind. Das ist der Un-
terschied zu Ihnen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ein weiterer As-
pekt, der uns wichtig war, ist die Regionalität im ge-
meinsamen Antrag. Deshalb steht auch die Unter-
stützung eines regionalen und wertschöpfungsori-
entierten Lieferantenclusters in unserem Pro-
gramm. Wenn man die weltweiten Verwerfungen
und Unsicherheiten in den Lieferketten und die da-
mit verbundenen Preisentwicklungen bedenkt, die
Handwerk und Industrie derzeit massiv beschäfti-
gen, dann erkennt man, wie wichtig regionale Wert-
schöpfungsketten sind. All diese Maßnahmen sol-
len dabei helfen, dass die Thüringer Automobil- und
Zulieferindustrie gestärkt aus dem Transformations-
prozess hervorgeht und weiterhin ein wichtiger In-
novationstreiber und auch Sicherer für Arbeitsplät-
ze hier in Deutschland bleibt. Deshalb bitte ich um
breite Zustimmung zu dem vorliegenden Antrag.
Herzlichen Dank. 

(Beifall CDU)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Kollege Henkel. Das Wort hat
Abgeordneter Müller für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen.
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Abgeordneter Müller, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Ich fange mal mit „sehr geehrte Frau Präsidentin“
an. Herr Laudenbach, es ist immer wieder span-
nend, Ihnen zuzuhören, wenn Sie von Stadtumbau
sprechen, wenn Sie von einer Energiewende zu
sprechen versuchen, wenn Sie neue Ideen aufzu-
nehmen versuchen. Ich frage mich tatsächlich, wie
Sie ihr E-Auto laden. Also meines hängt nicht an ei-
nem Kabel irgendwo an einem Haus, sondern ich
habe eine ganz normale Wallbox und sie ist so aus-
gestattet, dass dort auch andere Leute ihr Auto auf-
laden können. So weit zum Stand der Technik.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn ich mir anschaue, was derzeit in Jena in dem
Bereich passiert: Die Stadtwerke sind seit über fünf
Jahren dabei, intensiv das regionale Stromnetz zu
verstärken. Überall dort, wo Boden aufgerissen
wird, um neue Kabel zu verlegen, neue Stränge
eingegraben werden, wird natürlich der Ausbau von
Elektromobilität mitgedacht. Das sieht man sehr
deutlich an der zunehmenden Anzahl von öffentli-
chen Ladesäulen. Wenn man sich die einzelnen
Zahlen anschaut, wie viele private Haushalte mitt-
lerweile über einen entsprechenden Ladeanschluss
verfügen, ist mir nicht bange, dass wir auch Wohn-
gebiete wie Lobeda in Zukunft gut versorgen kön-
nen. 

Dass Sie beklagen, dass Industrien abwandern,
sich umorientieren – ja, das ist so. Der Schiffbau –
nur zu Ihrer Information – hat sich spezialisiert. Die
Massenguttransporter sind tatsächlich nach China
und Taiwan gewandert. Heute bauen wir Kreuz-
fahrtschiffe, Flüssiggastanker, Spezialanwendun-
gen – nämlich all das, wo man gute Wertschöpfung
erzielen kann und wo man mit Fachwissen arbeiten
kann.

Dasselbe gilt auch für die Solarbranche. Da sind
uns die Massenanfertigungen abhandengekom-
men. Das kann man heute überall vollautomatisiert
machen. Aber die Hochtechnologiebranche ist ge-
blieben, und so wird es auch in anderen Bereichen
sein.

Dass die AfD mit Zahlen nicht umgehen kann, ha-
ben wir erst im letzten Plenum bei Herrn Kaufmann
erfahren können. Die Studie, die Sie zitiert haben,
spricht von 100.000 Arbeitsplätzen, die voraussicht-
lich verloren gehen können, und 178.000 Arbeits-
plätzen, die wohl von dem Wandel betroffen sein
können. „Betroffen“ heißt aber nicht automatisch
„verloren gehen“. Also auch dazu: Zahlen sind nicht
das Ding der AfD.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam den
Strukturwandel gestalten – dieses hohe Ziel hatten
wir uns bei der Ausgestaltung dieses Antrags unter
Rot-Rot-Grün und dann auch gemeinsam mit der
CDU gesetzt. Was wir hier nun vorliegen haben, ist
– aus unserer Sicht – tatsächlich ein Minimalkom-
promiss, unter dem wir vier uns versammeln konn-
ten – wenn auch von unserer Seite zumindest mit
viel Bauchschmerzen. 

Glücklich kann man mit diesem Kompromiss aus
Bündnis-90/Die-Grünen-Sicht nicht sein, denn wir
schaffen es nicht, dem Wandel in der Automobilin-
dustrie und der Zulieferindustrie gerecht zu werden.
Deshalb bin ich auch ganz ehrlich an dieser Stelle
und sage, dass dieser Antrag jetzt schon veraltet ist
– mal abgesehen von den Komponenten, die wir
mit aufgerufen haben, um im Bereich der Transfor-
mationspolitik tatsächlich auch noch etwas zu ge-
stalten. Er fällt weit hinter das zurück, was diesen
Industriezweig in den nächsten Jahren tatsächlich
erwartet, denn die Verlautbarungen aus der Auto-
mobilindustrie allein in der letzten Woche zeichnen
einen ganz anderen und vor allem rasanteren Weg
auf, als uns die CDU mit dem Festhalten an Tech-
nologieoffenheit noch verkaufen will. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, ich zitiere dazu
nur einmal zwei Zeitungsmeldungen. Gestern zum
Beispiel war im „Spiegel“ zu lesen: „War’s das, Die-
sel? [...] Zunehmend setzen Lkw-Hersteller auf den
Elektroantrieb [...], Daimler hat nun seinen ersten e-
Actros präsentiert. Wasserstoff [...] gerät ins Hinter-
treffen, Öl sowieso.“ Und einen weiteren Artikel bei-
spielsweise aus der „Süddeutschen Zeitung“ vom
vergangenen Wochenende, falls Sie jetzt sagen:
Ja, im Lkw-Bereich wäre alles anders, dann schau-
en wir uns doch mal an, was die Hersteller im Pkw-
Bereich für eine Strategie fahren: „Audi setzt
Schlusspunkt für Benzin und Diesel.“ Ab dem
Jahr 2026 würden die beliebten Modelle A3 und A4
auf Batteriebetrieb umgestellt und keine neuen
Benziner oder Dieselmodelle mehr vorgestellt. Ja,
ich gebe Ihnen recht: Wahrscheinlich brauchen wir
gar keine politische Begleitung. Der Markt regelt
das in diesem Fall so schnell, dass wir mit unseren
Ausschusssitzungen nicht mal mehr hinterherkom-
men.

Sagen wir mal so: Die Automobilindustrie hält sich
anscheinend nicht an die Planung der CDU, den
Status Quo beizubehalten. So nüchtern muss man
das mal betrachten und so ernüchternd ist deshalb
dieser Antrag, den wir hier mit Ihnen zusammen
einbringen müssen, da er keinerlei Innovation ent-
hält, sondern gespickt ist mit altbackenen Absichts-
erklärungen. Denn wie sagen Sie in der CDU im-
mer so schön? Wir dürfen die Zulieferindustrie nicht

3974 Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 51. Sitzung - 01.07.2021



überfordern. Genau das ist das Gegenteil von Mut
und Blick in die Zukunft, sondern wir überfordern
sie mit Definition von Stillstand. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, diese gan-
zen Floskeln von „technologieoffen“, die Sie unbe-
dingt in diesem Antrag enthalten haben wollten,
sind doch die Inbegriffe, mit den Sie diejenigen trig-
gern wollen, die es immer noch nicht verstanden
haben, dass das Verbrennungszeitalter zu Ende
geht. „Technologieoffen“ bedeutet für Sie: Der Die-
sel wird schon irgendwie bleiben, vielleicht etwas
moderner, vielleicht mit weniger Verbrauch, und
wenn es nicht mehr erdölbasiert ist, dann machen
wir es eben irgendwie anders, aber verbrennen
wollen wir trotzdem was dabei. Wenn wir von
„Transformation“ sprechen, dann müssen wir als
Politik schon die Realitäten und den Diskussions-
stand der Automobilindustrie aufgreifen und dürfen
uns keine Luftschlösser aus Traumphrasen basteln,
nur damit die Wählerinnen nicht verschreckt wer-
den. Die Automobilindustrie ist bereits viel weiter,
als dieser Antrag hier geht. Das wissen auch die
Zulieferer in Thüringen – zumindest dann, wenn sie
sich mit ihrem Geschäftsfeld ein bisschen ausken-
nen und nicht den CDU-Pressemitteilungen Glau-
ben schenken wollen. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Trotzdem, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, werden wir den Antrag mit unterstützen, weil
wir als Grüne uns an Abmachungen halten – da ha-
ben wir in der jüngsten Vergangenheit von unseren
Kolleginnen und Kollegen durchaus andere Dinge
erfahren –, auch wenn sie uns einmal nicht ganz so
schmecken. Die Kritikpunkte habe ich hier aufge-
zählt und die Lobeshymnen kommen spätestens
nach mir aus anderem Munde. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Abgeordne-
ter Kemmerich, Fraktion der FDP.

Abgeordneter Kemmerich, FDP:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Zuhörer und Zuschauer an diversen
Endgeräten und natürlich auch die Interessierten an
der Entwicklung der Thüringer Wirtschaft! Wandel
lässt sich nicht aufhalten, aber man kann ihn ge-
stalten. Das gilt für technische, wissenschaftliche
und wirtschaftliche Innovationen ganz besonders.
Jetzt haben wir hier einen gemeinsamen Antrag
von Die Linke, der CDU, der SPD und

Bündnis 90/Die Grünen vorliegen, über den man
sich geeinigt hat, denn es wird davon ausgegan-
gen, dass man ihn später beschließt. 

Ich komme zunächst zur Klammer zurück, zu dem
Kulturkampf, der zurzeit auf vielen Ebenen politisch
gegen das Automobil geführt wird. Da sind Fahrver-
bote in den Städten, Flottenziele, Emissionswerte,
Fahrverbote über den Straßen. Das Bedauern der
Vier, die jetzt hier diesen Antrag gemeinsam ein-
bringen, finde ich ziemlich kurz gedacht oder fast
fadenscheinig, denn auf allen Ebenen wirken Sie
mit: in der EU, in der Bundesregierung und auch in
der Landesregierung. Ich komme auch später noch
auf den Verbrenner zurück, wie wichtig er für die
Technologie der Mobilität dieses Landes und von
Europa und damit auch für den Wohlstand unseres
Landes ist.

(Beifall FDP)

Nun mal kurz zu Ihrem Antrag, hier steht: „Der
Landtag wendet sich gegen Standortschließungen“
usw. Da werden jetzt aber die Automobilkonzerne
erschüttert sein, dass der Landtag sich hier aus-
spricht. Ich weiß nicht, warum wir Papier mit sol-
chen Dingen vollschreiben. „Etablierung einer
Transformationsagentur“ – früher hieß es mal: Wer
nicht weiterweiß, bildet einen Arbeitskreis. Das
klingt jetzt zwar ein bisschen besser, wird aber ei-
nen ähnlichen Effekt erzielen, denn mit diesem Ar-
beitskreis werden Sie nichts, aber auch nichts be-
wirken können.

(Beifall FDP)

Aber vielleicht glaubt es Ihnen ja irgendjemand, der
das liest und auch gehört hat.

3. „Zügige Umsetzung der Maßnahmen zur Stär-
kung der Innovation sowie der Forschungs- und
Entwicklungsstrukturen.“ – Klingt gut, aber was
meinen Sie damit? Die Antwort bleiben Sie hier
schuldig.

(Beifall FDP)

„Zur Unterstützung von Unternehmen im Transfor-
mationsprozess, die wirtschaftlich in Not geraten
sind, den Thüringer Konsolidierungsfonds fortzufüh-
ren und gegebenenfalls weiter aufzustocken“. – ich
weiß, bei Herrn Tiefensee und der Thüringer Auf-
baubank ist das längst geschehen, aber schön,
dass es hier noch mal steht. 

Und dann, das ist ja gerade die Diskussion, die wir
geführt haben: „den Strukturwandel zukunftsorien-
tiert und technologieoffen zu begleiten“ usw. Da
merkt man den Kern Ihrer Einigung. „Technologieof-
fen“ ist für Sie tatsächlich Elektromobilität, das ist
Offenheit. Kollege Henkel hat das richtig ausge-
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führt: Wir sollten tatsächlich technologieoffen disku-
tieren und die Wissenschaft und Wirtschaft hier
agieren lassen. 

Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern der
Sache: Wie können wir den Wandel gestalten? In-
dem wir hier innovative Möglichkeiten schaffen,
Möglichkeiten zulassen, universitäre Kerne stärken,
die hier tatsächlich Innovationsmöglichkeiten entwi-
ckeln, die dann der Thüringer Mittelstand, der deut-
sche Mittelstand nehmen kann, um Mobilität der
Zukunft zu schaffen.

(Beifall FDP)

Davon steht hier aber nichts drin. Auf was auch im-
mer Sie sich geeinigt haben, 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Man weiß
das nicht!)

das Papier ist es nicht wert. Aber wenn es Sie
glücklicher macht und den Frieden der ganz großen
Koalition stärkt, dann sehen wir uns das gern an.
Aber zustimmen werden wir nicht. Vielen Dank.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Abgeordne-
ter Schubert, Fraktion Die Linke.

Abgeordneter Schubert, DIE LINKE:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen
und Kollegen! Vor allen Dingen alle Interessierten
an den digitalen Endgeräten, vor allen Dingen die
in den Unternehmen der Automobilzulieferindustrie
Beschäftigten! Herr Kemmerich, dass Sie diesem
Antrag zustimmen, hat ehrlich gesagt niemand er-
wartet, weil Sie auch in den Ausschussdebatten zu
diesem Thema keinen Beitrag geleistet haben.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Weil es
Schwachsinn ist!)

Selbst in der Anhörung zu dieser Thematik im No-
vember vergangenen Jahres ist von Ihnen auch
nichts gekommen. Da war übrigens Wissenschaft
mit dabei. 

(Unruhe FDP)

– Sie können doch weiterhin auf der Suche nach
dem Kapitalismus in Ihrer Fraktion sein, jetzt lassen
Sie mich doch mal unsere Ausführungen hier ma-
chen. Selbst Prof. Klaus Dörre hat darauf hingewie-
sen, dass auch die Mobilität einen Beitrag zur
Dekarbonisierung leisten muss. Und genau darum
geht es hier bei diesem Antrag: gemeinsam den
Strukturwandel in der Automobil- und Zulieferindus-
trie in Thüringen gestalten. Der Prozess der Ver-

handlung, einen gemeinsamen Antrag zu diesem
Thema auf den Weg zu bringen, war zäh. Aber es
ist umso besser, dass wir ihn jetzt hier vorliegen ha-
ben, denn die Zeit bleibt nicht stehen. Politische
Steuerung und Gestaltung ist jetzt gefragt, denn die
Corona-Pandemie hat den schon laufenden Trans-
formationsprozess der Automobilindustrie wie einen
Katalysator beschleunigt. Die Energiewende und
mit ihr die Mobilitätswende haben Konsequenzen
auf die Antriebe der Fahrzeuge. Brennstoffzellen
und batterieelektrischen Antriebssträngen gehört
die Zukunft, und zwar unabhängig davon, Herr
Henkel, was in Aktuellen Stunden oder Beschluss-
lagen hier zu Anträgen im Landtag debattiert oder
gar abgestimmt wird. Und da mutet doch der Streit
um Adjektive im Punkt 7 des Antrags – „technolo-
gieoffen“ versus „zukunftsorientiert“ – etwas skurril
an, wenn damit das Schicksal des gesamten An-
trags verbunden wird.

Die Realität draußen wird durch die Nachfrage der
Kunden bestimmt und dort ist die Entwicklung im
Bewusstsein, dass wir Klimaschutz durch nachhalti-
ges Wirtschaften – und dazu gehört auch Mobilität
– endlich aktiv befördern müssen, deutlich bei einer
Mehrheit der Bevölkerung angekommen. Diesem
Prozess haben sich auch die großen Automobilkon-
zerne hierzulande – viele Experten meinen, viel zu
spät, aber doch jetzt umso intensiver – angenom-
men. Die Umstellung auf neue Antriebskonzepte
läuft auf Hochtouren. Sie geht so rasant voran,
dass die Infrastruktur, Stichwort „Ladesäulen“,
kaum mithalten kann. Längst haben die großen
Hersteller die Deadline für die Produktion von Ver-
brennern festgelegt, Kollege Müller hat es schon
genannt. Das hat Konsequenzen für die Automobil-
zulieferindustrie und das – gleich zuerst gesagt –
bietet natürlich auch viele Chancen für den Indus-
triestandort Thüringen. Das haben wir zum Beispiel
bei der Ansiedlung von CATL – einer der größten
europäischen Batteriezellenfertigungen – in Arn-
stadt erlebt.

In den letzten Monaten, ja schon Jahren, haben
aber auch Insolvenzen und Verlagerungen von Pro-
duktionen der Automotive-Industrie mit dem Verlust
von mehreren Tausend Arbeitsplätzen Schlagzeilen
gemacht. Eisenach, Gerbershausen, Mühlhausen,
Nordhausen sind Brennpunkte von Arbeitskämpfen
gewesen, weil sich die Kollegen – ich weiß nicht,
warum Sie den Kopf schütteln, Herr Montag, Sie
waren nie da – mit den Standortschließungen, dem
Verlust ihrer Arbeitsplätze nicht abfinden, und das
zu Recht.

(Beifall DIE LINKE)

Wiederholt war ich auf Kundgebungen der IG Metall
an diesen Brennpunkten dabei, um den Beschäftig-
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ten bei Norma, Conti und Co. zu versichern, dass
wir als Linke an ihrer Seite stehen, sie nicht im
Stich lassen, sondern gemeinsam um eine dauer-
hafte Perspektive von Industriearbeitsplätzen in
Thüringen kämpfen. Und die ist möglich,

(Unruhe AfD)

insbesondere auch mit Blick auf die Chancen die-
ser Transformationsprozesse, 

(Beifall CDU)

wenn wir die Schlüsselfrage der Zukunft – die
Nachhaltigkeit – intensiv in diesen Prozess einspei-
sen, denn das ist das Kriterium – das ist doch bei
der Anhörung deutlich geworden – der Transforma-
tion der Automotive-Industrie. Das ist auch die Exis-
tenzgrundlage zukünftiger regionaler Wertschöp-
fungsketten. 

Die Corona-Krise hat überdeutlich gezeigt, was al-
les nicht funktioniert hat, einschließlich überlanger
Lieferketten, einschließlich der Abhängigkeiten gan-
zer Industrien, sogar des Gesundheitsschutzes von
einzelnen wenigen Akteuren weit, weit weg. Wer
jetzt noch nicht begriffen hat, dass ein Post-Coro-
na-Aufschwung keine Rückkehr zu den Zuständen
vor der Pandemie sein kann, der wird nie begreifen,
dass Stillstand Rückschritt bedeutet. Und deshalb,
meine sehr geehrten Damen und Herren, gilt es in
der Phase der Neuaufstellung aber trotzdem, Struk-
turbrüche zu vermeiden und die Chancen der
Transformation für Thüringen beherzt zu ergreifen.
Und dies gelingt nur, wenn die Beschäftigten um-
fassend und frühzeitig in diesen Prozess integriert
werden.

In der Anhörung am 4. November vergangenen
Jahres haben vor allem Prof. Dr. Klaus Dörre von
der Uni Jena und das Zentrum Digitale Transforma-
tion Thüringen deutlich gemacht, dass Arbeitgebe-
rinnen und auch die Arbeitnehmerinnenseite – also
Gewerkschaften, Betriebsräte und Beschäftigte –
bei der Strategieentwicklung mit einbezogen wer-
den müssen. Was wir jetzt brauchen, ist vor allem
deren Know-how, denn letztendlich können nur sie
mit ihrem Wissen den Strukturwandel umsetzen.
Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren,
haben auch wir uns in den Haushaltsverhandlun-
gen sehr für einen Transformationsfonds einge-
setzt, mehrere Millionen Euro für die Branche und
den anstehenden Strukturwandel mit bereitgestellt.
Diese Gelder und Ideen hinter dem Thüringer
Transformationsfonds bilden die Grundlage, um
den kommenden Herausforderungen zu begegnen
und nachhaltige Lösungen für die Branche in Thü-
ringen zu schaffen.

Wir als Linksfraktion haben uns im Antrag für einen
sozialen und ökologischen Transformationsfonds
starkgemacht, der den Verbrennungsmotor nur
noch als Überbrückungstechnologie betrachtet.
Denn langfristig brauchen wir andere Antriebstech-
niken. Davon war hier schon die Rede. Wir müssen
endlich den Notwendigkeiten der Mobilitätswende
gerecht werden. Nicht nur um unsere Umwelt zu
schützen, sondern auch um die Lebensgrundlagen
jüngerer Generationen zu erhalten, gibt ein Weiter-
so-wie-bisher keine Perspektive.

Profitorientierten Unternehmen – und das hatten
Sie jetzt bemängelt, Herr Kemmerich – dürfen wir
aber nicht allein in fernen Unternehmenszentralen
wichtige strategische Entscheidungen überlassen.
Denn am Ende sind das genau dieselben Unter-
nehmenszentralen, die immer wieder hier auf der
Matte stehen, wenn es darum geht, ihre Produk-
tionsstätten mit Fördermitteln gestützt zum Laufen
zu bringen und sie dann auch am Laufen zu erhal-
ten. Das haben wir zum Beispiel in Gerbershausen
erlebt. 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Dann las-
sen Sie es doch!)

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Dann
geben Sie ihnen doch keine Fördermittel!)

Wenige Wochen, nachdem die Fördermittelbindung
ausgelaufen war, haben sie ihren Produktions-
standort abgemeldet und verlagern ihn jetzt gerade
nach Tschechien, wo sie erneut neue Fördermittel
von der Europäischen Union in Anspruch nehmen.
Das kann doch keine Unternehmensstrategie sein.
Das hat doch auch nichts mit verantwortlichem Un-
ternehmertum zu tun.

Deswegen sagen wir – und da sind wir unter ande-
rem einig mit automotive thüringen –, dass dieser
Diskussionsprozess, wie wir diesen Transformati-
onsprozess gestalten, nicht nur zentral stattfinden
darf, sondern die Diskussion insbesondere auch in
den gefährdeten Regionen geführt werden muss.
Mit der Einführung der Transformationswerkstatt
sollen alle Akteurinnen an einen Tisch geholt wer-
den und in regionalen Beiräten das Ziel genau dis-
kutiert werden, noch mal neue Bedarfe ermittelt
werden, damit wir dort Maßnahmen ergreifen kön-
nen, wofür auch die Gelder, die bereitgestellt sind,
beantragt werden können.

Zudem trägt der Antrag an weiteren Stellen unsere
Handschrift. Zielgerichtete Qualifizierungs- und Un-
terstützungsmaßnahmen durch das Land auf den
Weg zu bringen, um Beschäftigte in den betroffe-
nen Unternehmen schnell zu unterstützen und Be-
schäftigungsperspektiven zu eröffnen – dafür ha-
ben wir uns starkgemacht. Dafür gibt es auch Geld
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im Landeshaushalt des Jahres 2021. Und das Land
soll auch die Möglichkeiten prüfen, Unternehmen
der Branche, auch alternative Unternehmensfor-
men, durch Bürgschaften und Beteiligungen zu
stützen. Übrigens war auch das ein Punkt, den
Prof. Klaus Dörre in der Anhörung ausdrücklich un-
terstützt hat. Er hat auf die Erfahrungen in Thürin-
gen verwiesen, auf die Nachwendeerfahrungen. Er
hat dort Jenoptik genannt, er hat die SAMAG ge-
nannt und auch MITEC und hat gesagt, das waren
alles gerechtfertigte Beteiligungen. Darum geht es,
dass wir Unternehmen, die strategisch wichtig sind,
in diesem Transformationsprozess mit Landesbetei-
ligungen eine Atempause verschaffen.

Nicht zuletzt, weil zu Recht darauf hingewiesen
wurde, dass der Prozess sehr rasant vor sich geht,
haben wir als Linke dort eingebaut, dass wir eine
regelmäßige, und zwar halbjährliche Berichterstat-
tung von der Landesregierung hierzu bekommen –
die erste ist im August, also im nächsten Monat fäl-
lig –, um den Stand der Umsetzung zu prüfen sowie
zu erläutern und darzulegen, welche finanziellen
und organisatorischen Maßnahmen erfolgt sind. In-
sofern, glaube ich, gibt es gute Voraussetzungen
dafür, dass wir diesen Strukturwandel gemeinsam
auf den Weg bringen, auch wenn das hier manch
einer in dem Rund bezweifelt.

Was aber völlig klar ist, ist, dass wir ihn nicht ge-
meinsam mit der AfD-Fraktion auf den Weg brin-
gen, weil das, was Sie hier vorgetragen haben,
Herr Laudenbach, nichts war als blauer Dunst.
Auch von Ihnen als Fraktion ist kein einziger Bei-
trag in den Diskussionen im Ausschuss gekommen.
Und wenn Sie glauben, jetzt auf Ihr Elektromobil
verweisen zu können, da will ich nur mal sagen: Ihr
ökologischer Fußabdruck ist immer noch viel grö-
ßer als der von denjenigen, die mit Bahn und Fahr-
rad hier in Thüringen unterwegs sind, so wie ich
zum Beispiel, der nicht nur die Termine hier im Thü-
ringer Landtag so wahrnimmt, sondern der auch in
Gerbershausen und in Mühlhausen auf diesem
Weg seine Mobilität umgestellt hat. Deswegen kön-
nen Sie noch ganz viel von uns lernen, Sie müssten
nur mal die Augen aufmachen und dazu bereit sein. 

Stimmen wir diesem Antrag zu, damit es in Thürin-
gen vorwärtsgeht! Der Industriestandort hat es ver-
dient. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Marx:
Weitere Redemeldungen aus den Reihen der Ab-
geordneten sehe ich nicht. Dann erhält der Minister
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesell-
schaft, Herr Tiefensee, das Wort.

Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft
und Digitale Gesellschaft:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren Abgeordnete, liebe Zuschauerinnen und Zu-
schauer, endlich ist der Antrag auf der Tagesord-
nung, endlich kann er nach einer langen Vorlaufzeit
beraten werden. Ich habe die intensiven Gespräche
miterlebt und bedanke mich sehr dafür, dass im
Ringen zum Ausgleich der unterschiedlichen Stand-
punkte doch eine Lösung gefunden worden ist. Ich
denke, es ist hier im Haus unstrittig, dass wir uns in
der Automobilbranche vor großen Herausforderun-
gen sehen, dass ein Transformationsprozess an-
steht, der durchaus vergleichbar ist dem, was im
Zusammenhang mit der Montanindustrie insbeson-
dere in Nordrhein-Westfalen oder der Transformati-
on in den Gebieten, die vom Braunkohletagebau le-
ben, adäquat ist. 

Ich hoffe, es ist unstrittig, dass dieser Prozess nicht
allein irgendwie der Wirtschaft überlassen werden
kann, wenngleich es natürlich die Herausforderung
ist, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer,
die in diesen Branchen arbeiten, mit aller Kraft, mit
Ideenreichtum und dann vor allen Dingen mit klu-
gen Entscheidungen diesen Prozess vorantreiben. 

Aber ich bin dezidiert der Auffassung, dass sich Po-
litik damit beschäftigen muss, nicht zuletzt deshalb,
weil sie eine ganze Reihe von Rahmenbedingun-
gen, von Zielsetzungen politisch vereinbart, die Ein-
fluss auf diesen Prozess haben. Also wird sie sich
auch darum kümmern müssen, wenn diese Ziele
mindestens Mehrheitsmeinung sind, dass sie Un-
terstützung gibt, diese Ziele zu erreichen. Denn es
nützt nichts – und das erleben wir jetzt im Vorwahl-
kampf der Bundestagswahl –, wenn man bloß Ter-
mine, Kriterien und Ziffern nennt, sondern es muss
schon klar untersetzt sein. Also wir könnten uns ei-
nig sein, dass wir gefordert sind.

Im Übrigen wird es in der Zukunft nicht nur um ei-
nen Transformationsprozess in der Automobilindus-
trie gehen, sondern wir werden noch andere Dis-
ruptionen erleben müssen oder erleben, die wir un-
sererseits wieder flankieren sollen. Deshalb ist die-
se Begleitung des Transformationsprozesses in der
Automobilindustrie auch eine Art Blaupause: Wie
geht Politik auf allen Ebenen mit dieser Frage um?

Wir haben jetzt einen gemeinsamen Antrag und ich
habe gerade mit großem Erstaunen die Diskussion
vernommen. Denn ich war der Meinung, dass es
ein guter und kein fauler Kompromiss ist. Aber ich
habe am Pult hier einige erlebt, die jetzt – da wen-
de ich mich an die Antragsteller – eine kleine Ab-
setzbewegung machen. Das finde ich nicht gut. 
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Zunächst mal, Kollege Henkel, finde ich es unkolle-
gial, sich hier nach einer gründlichen Diskussion,
die wir über Monate geführt haben, hinzustellen
und zu sagen, die Regierung hätte keinen Fahr-
plan, deshalb müsse man ihr einen geben oder sie
dazu zwingen, einen aufzulegen. Und schaut man
ins Wirtschaftsministerium, was es an Maßnahmen
gibt, dann haben Sie sinngemäß gesagt, sieht man
nichts. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ob
es Unwissen ist oder ob es wieder der Vorbote des
Landtagswahlkampfes ist. Aber das ist unredlich.
Sie gestatten mir, dass ich Nachhilfe gebe. Wir ha-
ben die erste Studie zur Transformation der Lan-
desentwicklungsgesellschaft 2017 vorgelegt. Wir
haben – von Kollegin Diana Lehmann vorgetragen
– eine große Studie im Jahre 2018 vorgelegt, die
eine Tiefenanalyse beschreibt, und nicht nur das,
sondern konkrete Maßnahmen, einen konkreten
Fahrplan. Wir haben – da geht es um die Maßnah-
men – ein Automobilcluster, das übrigens der Frei-
staat, also Sie, mit 900.000 Euro pro anno unter-
stützt.

Und Kollege Kemmerich: Wenn du nicht mehr wei-
terweißt, gründe einen Arbeitskreis. Auch das ist
nicht Ihr Niveau. 

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Ihr Pa-
pier aber auch nicht!)

– Ich werde gleich darüber sprechen. – Unterhalten
Sie sich bitte mal mit den Beteiligten, die im AT or-
ganisiert sind und die auf diesem Clustermanage-
ment aufbauen. Wissen Sie, was Clustermanage-
ment ist? Das ist nichts anderes, als in der Landes-
entwicklungsgesellschaft eine Stelle zu schaffen,
die koordiniert, mit konkreten Maßnahmen unter-
stützt, und zwar aus der Politik finanziert, um Unter-
nehmen dabei zu unterstützen, dass sie sich in ei-
nem Netzwerk zusammenfinden und konkret ge-
meinsam voranbewegen. Das gibt es seit sieben
Jahren und nicht erst seit gestern. 

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, FDP: Das ist
doch nichts Neues gründen! Das ist doch
das, was ich sage!)

Nein, jetzt geht es nur darum, dass wir insofern et-
was Neues gründen, weil die Herausforderungen
anders sind. Ich wollte Ihnen nur sagen, da hätten
Sie damals auch denunziatorisch sagen können:
Ja, jetzt gründet ihr ein Clustermanagement, lasst
doch die Unternehmen machen. Ist das die Antwort
der FDP? 

Dann, Herr Henkel, geht es weiter: Wir haben nicht
nur diese Studien vorgelegt – das ist die wissen-
schaftliche oder die Faktenbasis –, sondern wir ha-
ben uns darum gekümmert, dass das auch organi-
siert wird. Wir haben im Jahr 2017 eine Koordinie-

rungsstelle Transformation eingerichtet, die die Ba-
sis der Transformationsagentur ist, die genau diese
Aufgabe hat, die das Clustermanagement flankiert
oder umgekehrt mit Transformationslotsen, die in
die Unternehmen gegangen sind. Wir haben, wer
dabei gewesen ist, im Wirtschaftsausschuss berich-
tet, wie viele Unternehmen wir kontaktiert haben,
wie viele Betriebsräte einbezogen worden sind. Das
ist eine ganz hervorragende Arbeit gewesen. Ich
habe mit den sogenannten Blue-Table-Talks in all
den vier Sparten der Automobilzulieferindustrie Ge-
spräche geführt. Die Industrie ist sehr dankbar,
dass die Politik das macht. Wir haben also einen
Branchendialog organisiert und konkrete Maßnah-
men eruiert.

Was halten Sie davon, Herr Henkel, dass wir ein In-
novationszentrum „Mobilität“ haben? Wenn Sie Lust
haben, gehen Sie dorthin und sehen mal, was Sie
mit Ihrem Geld, vom Landtag verabschiedet, über
die letzten Jahre dort aufgebaut haben. Das ging
zugegebenermaßen vor zehn Jahren insbesondere
mit der Optimierung des Verbrennungsmotors los
und ist jetzt momentan das sehende Auto. Schauen
Sie sich an, was dort läuft. Und dann stellen Sie
sich hierher und sagen, das Wirtschaftsministerium
oder indirekt auch Sie haben in der Vergangenheit
nichts gemacht und es bräuchte diesen Antrag,
dass wir überhaupt loslegen? Das kann wirklich
nicht wahr sein. Sondern es geht jetzt darum, mit
diesem Antrag einen nächsten Schritt zu gehen.
Dieser Schritt ist in zwei von acht Punkten, mein lie-
ber Herr Montag, zunächst einmal eine Transforma-
tionsagentur und Transformationswerkstätten, auf-
setzend auf der Koordinierungsstelle, aufsetzend
auf dem Clustermanagement, um – und darum bit-
tet die Wirtschaft, darum bitten die Betriebsräte, da-
rum bitten die Bürgermeister, darum bitten die
Landräte – diese Aufgabe zu koordinieren und vo-
ranzutreiben. Kein Mensch wird einem Unterneh-
mer die Feder führen können, wie er in diese neue
Zeit kommt. Aber es braucht dringend eine weitere
Qualität in der Koordinierung, und das machen die
Transformationsagentur und die Transformations-
werkstätten. Übrigens wird es die erste im Juli ge-
ben, also Punkt 1 und 2 sind schon erledigt, die
Agentur hat schon drei von fünf Stellen besetzt und
die Ausschreibung für den Chef läuft gerade. Also
das ist erledigt. Das heißt, all diese Maßnahmen
führen dazu, dass wir stärker werden in der Vernet-
zung, in der Eruierung von Maßnahmen und in der
Flankierung. Die weiteren sechs Punkte beschrei-
ben, was wir in der Zukunft noch verstärkter tun
müssen.

Kollege Müller, ich verstehe überhaupt nicht – das
klang bei Herrn Schubert auch an –, dass man ei-
nen Antrag insgesamt derartig klein macht, nur weil
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Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es weiteren Rede-
bedarf aus den Reihen der Abgeordneten? Das
kann ich nicht sehen. Doch – dann bitte. Das Wort
hat Herr Henkel von der CDU-Fraktion, 2 Minuten
und 30 Sekunden. 

Abgeordneter Henkel, CDU:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mal
damit beginnen und Richtung Andreas Schubert
schauen. Eines steht fest, wir haben in ganz vielen
Punkten völlig unterschiedliche Auffassungen, bei-
spielsweise bei Unternehmensformen oder bei Ein-
griffsmöglichkeiten des Staates. Das ist völlig klar,
da sind wir auf keinen Konsens gekommen. Aber
mir ist es sehr wichtig – und deshalb ganz herz-
lichen Dank auch an dich –, dass die soziale Kom-
ponente hier erst mal eingebracht war. Außer uns
als CDU und dir hat keiner die soziale Komponente
mit eingebracht und keiner darauf geschaut, wie
wichtig es ist, wie viele Menschen in der Automobil-
industrie und im Zulieferbereich hier in Thüringen
arbeiten, was es für die Menschen bedeutet und
was es für die Familien bedeutet. 

Ich will aber weiterschauen. Herr Minister Tiefen-
see, ich wollte gar nicht so viel sagen, aber Sie ha-
ben gesagt, dass meine Ausführungen unredlich
waren. Ich finde es unredlich, was Sie hier gemacht
haben. Sie sprachen von Nachhilfe – da möchte ich
auch Nachhilfe geben. Die Transformationswerk-
stätten: Wir fordern das seit Monaten, seit vielen
Monaten fordern wir als CDU, dass es damit los-
geht. Nächste Woche haben Sie jetzt eingeladen.
Es hat über ein halbes Jahr gedauert, bis die erste
Transformationswerkstatt startet. Das hätte längst
passiert sein können. Sie sagen: die Koordinie-
rungsstelle und Transformationslotsen existieren
seit 2017. Sie haben aber nicht gesagt, wie viele
der Stellen wirklich besetzt waren und was wirklich
passiert ist. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Sie haben das Thema „Künstliche Intelligenz“, „Au-
tonomes Fahren“ benannt. Das waren wir als CDU,
die das reinverhandelt haben, die Millionen, die da-
für auch richtigerweise jetzt ausgegeben werden.
Wir haben aber auch Millionen für 5G reinverhan-
delt. 

(Beifall CDU)

Da passiert noch gar nichts für den Ausbau der
Netze in Firmen. Oder das Thema „Meistergrün-
dungsprämie“, auch wenn es nicht wirklich hierher-
gehört: Sie versprechen uns seit Monaten, es geht
los. 

(Beifall CDU, FDP)
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da  das  Wort  „Technologieoffenheit“  drinsteht,  „zu- 
kunftsorientiert  und  technologieoffen“.  Was  soll
das? Selbstverständlich brauchen wir unterschiedli-
che Technologien, und selbst wenn Sie jetzt nicht
auf den Verbrennungsmotor setzen, gibt es die rei-
ne Elektromobilität, es gibt die Wasserstofftechnolo-
gie, die eine Form der Elektromobilität ist. Es gibt
den synthetischen Kraftstoff, auch das kann man in
der Zeitung lesen, dass es diesen in der Zukunft an
dieser oder jener Stelle geben wird. Und darüber hi-
naus: Was wissen wir denn, was noch für Technolo-
gien kommen, die wir weiter vorantreiben? Sich we-
gen  dieses  Wortes  ein  Stück  von  diesem  Antrag
abzuwenden, das scheint mir nicht plausibel. 

Kurz  und  gut:  Wir  sind  zufrieden  damit,  dass  der 
Landtag  eindeutig  dahintersteht,  dass  er  bei  den
Maßnahmen, sowohl was die Netzwerke und Struk-
turen  und  Beratungen  angeht,  als  auch  was  die
konkreten  Maßnahmen  angeht,  hinter  uns  steht.
Und Kollege Kemmerich hat nach den Maßnahmen
gefragt: Wenn Sie die Maßnahmen nachlesen wol-
len, dann schlagen Sie den Haushalt 2021 auf, da
stehen die alle drin. Und wir sind auch dabei, die
umzusetzen.  Und  wenn  wir  nicht  nur  CATL  ange-
siedelt haben, sondern ein Wasserstoffforschungs-
zentrum  am  Erfurter  Kreuz  aufgebaut  haben,  mit
dem  Fraunhofer  Institut,  wenn  wir  ein  Batteriefor-
schungszentrum  aufgebaut  haben,  übrigens  das
erste in Deutschland, wo die in Münster noch lange
nicht so weit sind, dann sind es konkret diese Maß-
nahmen. Und wenn wir weiter in Forschung inves-
tieren, nachlesbar im Haushalt – und das setzen wir
um bis Ende des Jahres 2021, darauf können Sie
sich verlassen –, dann sind das konkret diese Maß-
nahmen. 

Also kurz und gut: Lassen Sie uns weiter auf die- 
sem  Pfad  vorangehen. Eingedenk  der  Tatsache,
dass  wir hier nicht die  alleinigen Player sind,  dass 
wir nur unterstützen können,  Rahmenbedingungen
geben können, bin ich mir aber sicher, dass uns die
Beschäftigten  –  die  über  50.000  Beschäftigten  – 
dankbar sind,  dass sie einen Ansprechpartner  und
Unterstützer  haben.  Ich  bin  mir  sicher,  dass  die 
CEOs  und  die   Vorstandsetagen  froh  sind,  einen  
Ansprechpartner  zu haben, und dass das, was  ich 
an  meinem Tisch tue, nämlich mit großen  Automo 
bilzulieferern und deren Vorständen zu reden  –  die
kommen  zu  uns und fragen, wie wir  sie  unterstüt 
zen  können –, dass auch die erfreut sind, dass  wir 
uns  in dieser Weise gemeinsam auf den Weg  ma-
chen. Also lassen Sie uns den Antrag nicht kleinre-
den,  sondern  vielmehr  beherzt  umsetzen.  Vielen 
Dank. 

(Beifall SPD) 



Sie haben in den letzten Wochen mehrfach gesagt:
Ende Juni stehen dafür die Vorschriften. Nichts ist
passiert. Auf meinem Kalender ist heute der 1. Juli
und da ist nichts passiert. Das sind Dinge und die
muss man auch ansprechen. 

In Richtung Grüne will ich gar nicht so weit darauf
eingehen. Sie müssen eines verinnerlichen:
Deutschland ist keine Insel. Wir müssen auch
schauen, was um uns herum passiert. Natürlich
brauchen wir ökologische Nachhaltigkeit. Aber ich
sage Ihnen: Wir brauchen ebenso soziale Nachhal-
tigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit. Auf diesen
Dreiklang kommt es an und dafür stehen wir als
Christliche Demokraten. Danke schön.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Marx:
Jetzt schaue ich aber wirklich in die allerletzte
Ecke. Keine weiteren Wortmeldungen. Das sollte
nicht despektierlich sein, Entschuldigung. Aus-
schussüberweisung war, glaube ich, nicht ge-
wünscht. Dann kommen wir direkt zur Abstimmung
über den gemeinsamen Antrag der Fraktionen Die
Linke, der CDU, der SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen in der Drucksache 7/2874. Wer diesem Antrag
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. Das sind die Fraktionen Die Linke, Bündnis
90/Die Grünen, der SPD und der CDU. Wer stimmt
gegen diesen Antrag? Das sind die Stimmen der
AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Das sind die Abge-
ordneten der FDP-Fraktion. Damit ist dieser Antrag
angenommen und wir schließen diesen Tagesord-
nungspunkt. 

Gemäß der vereinbarten besonderen Reihung für
heute kommen wir jetzt zum Aufruf des Tagesord-
nungspunktes 26

Konsequenzen aus der Affäre
um die AWO-AJS gGmbH in
Thüringen ziehen – Transpa-
renzregister für Managergehäl-
ter in der Thüringer Wohl-
fahrtsbranche einführen
Antrag der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/1892 - 
dazu: Soziale Arbeit weiterentwi-

ckeln, Freie Wohlfahrts-
pflege stärken – ein Kodex
für Transparenz und Sub-
sidiarität in Thüringen

Alternativantrag der Frak-
tionen DIE LINKE, der
SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/3071 - 

Auf meiner Rednerliste steht Herr Abgeordneter
Dr. König für die Einbringung seitens der CDU-
Fraktion. Bitte, Herr Abgeordneter König, Sie haben
das Wort.

Abgeordneter Dr. König, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen
und Kollegen, die AWO-Affäre im vergangenen
Jahr hat uns sicher alle erschüttert. Sie hatte nicht
nur weitreichende Folgen für die AWO, besonders
auch für die Tochtergesellschaft AJS, sondern für
die Wohlfahrtspflege insgesamt. Hier wurde einmal
mehr deutlich, wozu das Fehlverhalten Einzelner
oder Weniger führen kann.

Vielleicht können Sie sich noch an den Beginn des
Jahres 2020 erinnern. Am 04.01.2019 berichtete
die „Thüringer Allgemeine“ über Ungereimtheiten
im Zusammenhang mit der fristlosen Kündigung ei-
nes Prokuristen der AWO-Tochter AJS, der ein
Schweigegeld in einem hohem sechs- bis sieben-
stelligen Bereich erhalten haben soll. Des Weiteren
machte der Artikel Aussagen über ein äußerst ho-
hes und unangemessenes Gehalt sowie den sehr
teuren Dienstwagen des AJS-Geschäftsführers.
Aus Sicht der CDU-Fraktion drohten bereits damals
die im Artikel geäußerten Vorwürfe nicht nur die
Geschäftsführung der AWO-Tochter AJS oder die
AWO in eine Krise zu stürzen, sondern auch die
vielfach ehrenamtlich getragene Wohlfahrtspflege
in Thüringen mit mehr als 100.000 haupt- und
ehrenamtlichen Beschäftigten in Thüringen insge-
samt. 

Aus diesem Grund haben wir als CDU-Fraktion be-
reits am 9. Januar einen Selbstbefassungsantrag
mit dem Titel „Gebrauch von öffentlichen Geldern in
dem Arbeiterwohlfahrt Landesverband Thürin-
gen e. V. (AWO)“ in den Ausschuss für Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung eingereicht. Unser
Ziel war es, im parlamentarischen Verfahren unter
anderem Transparenz über die Verwendung von
Einnahmen aus der staatlichen Lotterie zu erlan-
gen, um den Schaden von anderen Destinatären,
Beschäftigten der Wohlfahrtspflege und ehrenamt-
lich Tätigen abzuwenden. Aus Rücksichtnahme und
Sensibilität auf die bereits genannten Zielgruppen,
gerade auch auf die vielen Ehrenamtlichen hatten
wir uns als CDU-Fraktion dazu entschieden, zu-
nächst im Ausschuss Informationen seitens der
Landesregierung zu erhalten, inwieweit Landesmit-
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tel, weitere öffentliche Mittel und Lottogelder an die
AWO und an die AJS geflossen sind und natürlich
wie die sachgemäße Verwendung der Mittel über-
prüft wurde. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, begin-
nend mit diesem Selbstbefassungsantrag ist die
CDU-Fraktion das gesamte Jahr 2020 nicht müde
geworden, um eine sachliche Aufklärung der Miss-
stände zu erreichen. Wir wollten und wollen auch
heute noch keine politische Instrumentalisierung,
sondern dass die gesamte Wohlfahrtsbranche nicht
in Misskredit gerät, dass das Vertrauen in die ge-
samte Branche nicht erschüttert wird

(Beifall CDU)

und natürlich – und das sage ich hier auch noch
mal deutlich – dass die AWO in ruhigere Fahrwas-
ser kommt. Damals waren meine Fraktion und auch
ich noch davon überzeugt, dass bei der rückhaltlo-
sen Aufklärung vor allen Dingen die AWO selbst
gefordert ist. Sie hätte bereits damals für rückhaltlo-
se Aufklärung sorgen müssen, wozu sie aber, wie
sich später herausstellte, aufgrund von verkrusteten
Strukturen und fehlenden Aufsichtsmechanismen
nicht in der Lage und auch nicht bereit war. Die be-
dingungslose Anwendung des Governance Kodex
der AWO wäre hierbei beispielsweise eine Möglich-
keit gewesen, wonach sich die Vergütung der Ge-
schäftsführer an den Nettoeinkünften im öffentli-
chen Dienst der Besoldungsgruppe A der Bundes-
besoldung bzw. des jeweiligen Bundeslands orien-
tieren sollte. Von all dem ist nur wenig passiert und
Gehälter, die hier bei der AWO aufgerufen wurden,
sind nicht hinnehmbar – egal, wie gut der jeweilige
Geschäftsführer verhandelt hat, egal, wie gut er sei-
ne Arbeit geleistet hat. Summen in dieser Höhe für
einen Geschäftsführer in einem Wohlfahrtsbereich
sind unangemessen und nicht tragbar, gerade für
einen freien Träger in der Wohlfahrtspflege wie die
AWO.

Sehr geehrte Damen und Herren, eine ausführliche
Berichterstattung in der Presse – und hier möchte
ich auch ausdrücklich den Journalisten Fabian
Klaus und Sibylle Göbel von der Mediengruppe
Thüringen danken, die immer wieder dazu beigetra-
gen haben, für Aufklärung zu sorgen – und natür-
lich auch Zuschriften, die wir als Fraktion von vielen
AWO-Mitgliedern aus den Kreisverbänden bekom-
men haben, haben uns weiter darin bestärkt, die-
sen Weg der Aufklärung zu gehen. So haben wir
bereits im Juni 2020 mit einem weiteren Selbstbe-
fassungsantrag im Ausschuss für Aufklärung ge-
sorgt oder wir haben probiert, für Aufklärung zu sor-
gen, weil die Antworten, die wir dort bekommen ha-
ben, für uns nicht immer die waren, die wir uns ge-
wünscht hätten. Wir hätten mehr Offenheit vom Mi-

nisterium erwartet, wir hätten mehr Antworten er-
wartet, wir hätten auch mehr Perspektive erwartet,
wie es mit den Managergehältern weitergehen soll,
Stichwort: „Entgelttransparenzregister“. Das war al-
les nicht vorhanden,

Vizepräsidentin Marx:
Herr Kollege König, die Einbringungsredezeit von
5 Minuten ist abgelaufen.

Abgeordneter Dr. König, CDU:
sodass wir uns entschieden haben, diesen Antrag
schon im Oktober einzubringen und ihn heute dann
letztendlich zu beraten, obwohl das sehr lange ge-
dauert hat, was man auch sagen muss.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Marx:
Wird seitens der Koalitionsfraktionen das Wort zur
Einbringung des Alternativantrags gewünscht? Bitte
schön, Herr Abgeordneter Möller.

Abgeordneter Möller, SPD:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen
und Kollegen, verehrte Zuschauerinnen und Zu-
schauer am Livestream, lieber Kollege Dr. König,
zunächst lassen Sie mich das voraussagen: Die
notwendige Sensibilität, die Sie jetzt schon ange-
sprochen haben, wollen auch wir walten lassen,
denn es geht um nichts mehr als den sozialen Zu-
sammenhalt und diejenigen, die den sozialen Zu-
sammenhalt in unserer Gesellschaft organisieren –
auch bei diesem Thema. Von daher glaube ich, ist
da ein gemeinsamer Geist, den Sie hier beschwo-
ren haben, auch ganz richtig.

Ich sage Ihnen, die medialen Veröffentlichungen im
vergangenen Jahr zu den maßlosen Gehaltszah-
lungen, der Selbstbedienungsmentalität und dem
selbstherrlichen Führungsstil des ehemaligen
AWO-AJS-Managements haben uns alle aufge-
schreckt. Auch ich bin ausdrücklich dankbar, dass
die Journalistinnen und Journalisten in Thüringen
hier so hartnäckig recherchiert und berichtet haben
und dass es Whistleblower gab, die diesen Prozess
überhaupt in Gang gesetzt haben. Das war mutig,
es ist anerkennenswert und hat auch für mehr Klar-
heit gesorgt, vielen Dank dafür.

(Beifall SPD)

Der Antrag der CDU nimmt das Geschehen auf und
– Herr Dr. König hat es gerade noch mal deutlich
gesagt – fordert für die Zukunft ein flächendecken-
des und verpflichtendes Transparenzregister, das
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zur Offenlegung von Managergehältern dient, um
so gegen überhöhte und sittenwidrige Managerge-
hälter vorzugehen – ein Aspekt, der aus Sicht von
Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen allerdings
dazugehört und für den wir mit dem Alternativan-
trag gemeinsam einen Diskussionsprozess initiie-
ren wollen.

Welchen Beitrag können wir, welchen Beitrag kann
die Landespolitik insgesamt leisten, um im Interes-
se der auf soziale Dienstleistungen angewiesenen
Thüringerinnen und Thüringer sowie der Beschäf-
tigten in der Thüringer Sozialwirtschaft das Vertrau-
en in die Thüringer Wohlfahrtsverbände wiederher-
zustellen und Rahmenbedingungen für die soziale
Arbeit und die Arbeit der Wohlfahrtsverbände wei-
terzuentwickeln? Denn die Freie Wohlfahrtspflege
in Thüringen wird getragen von dem Engagement
und der hochwertigen Arbeit von mehr als 4.000
freiwilligen, mehr als 30.000 ehrenamtlichen und
65.000 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Sie sind Garant für den sozialen Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft. Die Bewältigung
der aktuellen Coronakrise verdeutlicht das und die-
sen Stellenwert mehr als eindrücklich. Diesen Men-
schen gilt ganz klar unser ausdrücklicher Dank und
unsere Anerkennung.

Im Interesse dieser Menschen müssen wir nicht nur
über Transparenz diskutieren, sondern auch über
die Frage, welche Rahmenbedingungen wir ändern
müssen, damit wir die soziale Arbeit und die Sozial-
wirtschaft insgesamt stärken können. Deshalb re-
den wir in unserem Alternativantrag auch über vier
zentrale Punkte, die diskutiert werden müssen.

Zum einen Stichwort „Subsidiarität“: Trägervielfalt,
unterschiedliche Werteorientierung und eine hohe
Konzeptqualität können gewährleistet werden,
wenn es eine dialogische Partnerschaft zwischen
öffentlichen und freien Trägern auf Augenhöhe und
in gemeinsamer Verantwortung für die soziale Ar-
beit gibt. Das ist leider nicht immer selbstverständ-
lich. Auch eine auskömmliche Finanzierung und
Planungssicherheit für die soziale Arbeit sind ein
Garant dafür, dass Träger insbesondere bei tarifge-
rechten Löhnen und Gehältern sowie guten Arbeits-
bedingungen punkten können.

Als nächster Aspekt die gute Arbeit in der sozialen
Arbeit, die Fachkräfteentwicklung: Fachkräfteent-
wicklung und Nachwuchsfragen müssen wir in Part-
nerschaft zwischen freien und öffentlichen Trägern
gemeinsam verantworten und gemeinsam klären.

Und zu guter Letzt Nachvollziehbarkeit und Trans-
parenz: Offenlegung von Managergehältern in der
Sozialwirtschaft gegenüber denjenigen, die ihre
Leistung in Anspruch nehmen und ihren öffentli-

chen und nicht öffentlichen Zuwendungsgebern ist
für uns ein Grundsatz.

Diese Punkte müssen in einem Dialogprozess auf
Augenhöhe zwischen den Akteuren in der Freien
Wohlfahrtspflege und natürlich mit der Politik aus-
gehandelt werden, denn das Dreiecksverhältnis
zwischen der Frage, welche Rahmenbedingungen
Politik gibt, welche Bedingungen und Konzepte
freie Träger anwenden und wie dies alles mitbe-
stimmt ist, ist hier zentral. Diese Partner gehören
alle an einen Tisch. Ich hoffe, unser Alternativan-
trag ist zum Ansinnen der CDU eine sinnvolle Er-
gänzung und dient als Auftakt einer solchen Dis-
kussion. Vielen Dank.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank. Ich eröffne hiermit die Aussprache
und erteile das Wort Frau Abgeordneter Pfefferlein
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Für sie
spricht Frau Abgeordnete Henfling.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Da-
men und Herren, liebe Gäste am Livestream, für
die bekannt gewordenen Skandale bei der Arbeiter-
wohlfahrt und ihrer Tochterfirma AJS gGmbH Thü-
ringen ist die Bezeichnung „derb“ wahrscheinlich
noch untertrieben. Unter anderem ging es um über-
zogene Managergehälter, teure Dienstwagen und
den Versuch, einen entlassenen Prokuristen mit
Geld zum Schweigen zu bringen. All das berichten
Mitarbeiterinnen des Unternehmens, ausgelöst
durch einen ähnlichen Skandal der AWO in Süd-
hessen. Wir alle erinnern uns an die Presseberich-
te, die immer mehr Ungeheuerlichkeiten ans Tages-
licht gebracht haben.

In der Folge beschäftigte sich die Politik und auch
die Staatsanwaltschaft mit den Fällen in verschie-
denen AWO-Landesverbänden. Intern gab es
schon seit Jahren Vorwürfe und Kritik an den Struk-
turen und Machenschaften innerhalb des Verbands.
Aber was dann ans Licht der Öffentlichkeit kam,
war ein offensichtliches Geflecht von Vetternwirt-
schaft und einer dreisten Selbstbedienungsmentali-
tät in den Chefetagen. Inzwischen hat das alles zu
Rücktritten, Rausschmissen und Neubesetzung von
Führungskräften geführt. Auch der AWO-Bundes-
verband ist endlich aktiv geworden.

Diese Ereignisse haben die CDU mit ihrem Antrag
veranlasst – und auch uns heute zusammen mit
dem Alternativantrag aus den Fraktionen Die Linke,
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sein – da besteht allerdings in ganz Deutschland
erheblicher Nachholbedarf. Und wenn lediglich den
Finanzbehörden die Zahlen vorliegen, reicht das
einfach nicht. Soziale Verbände und Unternehmen
werden für die Arbeit im Pflegebereich, in Kinder-
gärten, in Beratungsstellen, in Jugendzentren und
in den unzähligen anderen sozialen Bereichen ge-
fördert und unterstützt. In Thüringen werden zum
Beispiel auch Zuschüsse aus dem staatlichen
Glückspiel an die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege
ausgereicht und dann mit einem Verteilschlüssel an
die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
weitergegeben. Die Diskussionen zur Transparenz
der Verbände zu den grundsätzlichen Aspekten von
Mittelverwendung und Nachweisführung sind längst
im Gange. Nun gilt es, diese Themen ebenso wie
die Forderung nach Einführung eines Thüringer
Transparenzregisters bzw. einer Transparenz- und
Zuwendungsdatenbank in einem zügigen Dialog-
prozess zum Ziel zu führen. Hier müssen neben der
Landesregierung alle landesweiten Akteurinnen
und Akteure der sozialen Arbeit partnerschaftlich an
einen Tisch. Ich bedanke mich ganz herzlich schon
jetzt für die Überweisung an die Ausschüsse. Dort
können wir sicherlich noch mal ausführlicher und
differenzierter darüber diskutieren. Vielen Dank. 

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Abgeordne-
ter Aust von der Fraktion der AfD. 

Abgeordneter Aust, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, zu Beginn des vergange-
nen Jahres gab es eine ganze Reihe von Berichten
über ungewöhnlich hohe Gehälter und teure Dienst-
wagen. Bei der AWO, bei Tochterunternehmen und
ähnlichen schlugen hohe Wellen am Anfang des
vergangenen Jahres. Diese immer wieder neuen,
aufklärenden Enthüllungen gab es nicht nur in Thü-
ringen. Es gab sie auch in Mecklenburg-Vorpom-
mern oder auch in Hessen. Das öffentliche Aufklä-
rungsinteresse ist groß, deshalb haben wir uns als
Parlament auch in Ausschusssitzungen, Aktuellen
Stunden, Kleinen Anfragen usw. um Aufklärung und
öffentliche Thematisierung bemüht. Bei der AWO
sah das hingegen ein bisschen anders aus. Am
30.01.2020 beispielsweise erreichte die Mitglieder
des Sozialausschusses ein Schreiben des AWO
Landesverbandes, in dem auf die damals aktuelle
Presseberichterstattung eingegangen wurde. In
dem Anschreiben wurden die Vorwürfe zunächst
einmal mehr oder weniger abgebügelt – Zitat –: „Da
das Gehalt der Geschäftsführung der AWO AJS
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der SPD und Bündnis 90/Die Grünen –, hier dieses 
Thema zu debattieren. Schließlich ist der derzeit in
Thüringen anhängige Skandal leider nur ein weite-
rer in der Perlenkette, die sich durch die Republik
zieht und die immer die Leitungsebenen betrifft. Ich
sehe, dass hier ein hartes Stück Arbeit auf die Men-
schen  zukommt,  die  dieses  Erbe  jetzt  managen
müssen.  Was  bleibt,  ist  ein  sehr  bitterer  Nachge-
schmack. Das Ansehen und das Vertrauen in das
Unternehmen  AWO  haben  stark  gelitten.  Mit  sol-
chen  Machenschaften  wurde  die  Arbeit  der  vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Arbeiterwohl-
fahrt  und  ihrer  Tochtergesellschaften  diskreditiert,
die  Tag  für  Tag  einen  maximalen  Einsatz  leisten.
Und völlig unnötigerweise wird nun gleich das gan-
ze  System  der  Freien  Wohlfahrtspflege  misstrau-
isch betrachtet. Ich glaube, hier gilt es auch, Stopp
zu sagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass gerade
die  Corona-Situation  gezeigt  hat,  wie  wertvoll  die
Arbeit und das Engagement derer sind, die sich als
hauptamtliche  Mitarbeitende  oder  im  Ehrenamt
oder im Freiwilligendienst Tag für Tag in den sozia-
len  Institutionen  in  der  Thüringer  Wohlfahrtspflege
einbringen. Diesen vielen Menschen möchte ich an
dieser Stelle ausdrücklich unseren Dank sagen. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine  sehr  geehrten  Damen  und  Herren,  inzwi- 
schen  hat  die  Thüringer  Arbeiterwohlfahrt  einen
Neuanfang  gestartet, auch das nicht ohne  Stolper-
steine. Vertrauen durch transparente  und  gerechte
Entscheidungen  zurückzugewinnen,  ist  jetzt  wohl
aus unserer Sicht das Wichtigste. Auch andere Ver-
bände  nehmen  die  Vorgänge  ernst,  die die  AWO
erschüttern.  Das  zeigen die Beitritte der  LIGA  der 
Freien   Wohlfahrtspflege   und   des   Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands zur  Initiative  Transparente  Zi-
vilgesellschaft.  Unser  bündnisgrüner  Anspruch
nach Transparenz  wird  sehr  gut  von  der  Initiative
Transparente  Zivilgesellschaft formuliert:  „Wer  für
das Gemeinwohl tätig wird, sollte der Gemeinschaft
sagen: Was  die  Organisation  tut,  woher  die  Mittel
stammen,  wie  sie  verwendet  werden  und  wer  die
Entscheidungsträger sind.“ Diese alte bündnisgrüne
Forderung  blieb leider viele Jahre lang  vergebens,
obwohl schon lange generell politischer Handlungs-
bedarf  auf der Bundesebene angezeigt war. Es  ist 
sehr  schade, dass erst solche Skandale  passieren
müssen.  Wir   finden,  dass  Sozialverbände   ihren 
Umgang   mit  öffentlichen  Geldern  und   Spenden 
transparent machen sollten, und das sollte vor allen
Dingen selbstverständlich sein. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die  Klarheit  hinsichtlich  der  Zuwendung  an  Wohl- 
fahrtsverbände  ist  so  schwer  nicht  zu  erreichen.
Geschäftsberichte  müssen  öffentlich  zugänglich 



gGmbH bereits [mehrere] Jahre vor Einführung der
Regelungen des AWO Governance Kodex vertrag-
lich festgelegt wurde, liegt aus Sicht des AWO Lan-
desverbandes e. V. kein Verstoß gegen AWO‑inter-
ne Regelungen vor.“ Und dann in einem anderen
Punkt – Zitat –: „Für den Fall, dass die heutigen
Vergütungen nicht im Einklang mit dem Kodex ste-
hen, ist eine Einigung mit der Geschäftsführung zu
erzielen.“ 

Man hätte natürlich auch auf die Idee kommen kön-
nen, bereits mit der Einführung des AWO-Gover-
nance-Kodex die Geschäftsführergehälter anzupas-
sen und so Schaden vom gesamten Verband abzu-
wenden. So war es zu wenig und zu spät, was da-
rauf folgte. Ein halbes Jahr später war der Landes-
vorstand dann am Ende und es traten mehrere Vor-
stände zurück. 

Auch sonst sind die Bemühungen der AWO über-
schaubar, verloren gegangenes öffentliches Ver-
trauen zurückzugewinnen. So weigert sich die
AWO bis zum heutigen Tag, den Abschlussbericht
Thüringen zu veröffentlichen, obwohl sich das Inte-
resse der Öffentlichkeit auch darin begründet, dass
das Tochterunternehmen, wie die AJS, die als ge-
meinnützige Gesellschaftsform geführt wird, steuer-
rechtliche Vorteile genießt. Es ist bedauerlich, dass
das Sozialministerium hier kein besonderes Enga-
gement zeigt, darauf hinzuwirken, dass dieser Be-
richt endlich der Öffentlichkeit zugänglich wird.

(Beifall AfD)

Und nun zur Transparenz: Das Präsidium des AWO
Bundesverbands beschloss in einer außerordentli-
chen Sitzung zur Verschärfung des AWO-Gover-
nance-Kodex unter anderem die Einführung eines
Transparenzregisters. Zitat: „Bis Ende des Jahres
2020 werden alle Gehälter (inklusive aller Vertrags-
bestandteile und Nebeneinkünfte) von Mitgliedern
von AWO-Geschäftsführungen in einem zentralen
Transparenzregister erfasst.“ Aus dieser angekün-
digten Transparenz wurde jedoch nichts. Statt dass
alle Geschäftsführergehälter tatsächlich öffentlich
einsehbar gemacht wurden, sollen nun die Ge-
schäftsführer ihre Gehälter an den Bundesverband
melden – Zitat Wolfgang Stadler, ehemaliger Vorsit-
zender des Bundesverbands der Arbeiterwohl-
fahrt –, „sobald ein Schwellenwert, der sich aus
dem Öffentlichen Dienst ableiten lässt, überschrit-
ten wird“. Es geht also bloß darum, Ausreißer nach
oben besser erkennen zu können, nicht darum, der
Öffentlichkeit Einblicke zu gewähren. 

Es wird also Zeit für die Politik zu handeln. Wir un-
terstützen daher das Vorhaben der CDU, ein ver-
pflichtendes Transparenzregister für Managerge-

hälter in der Thüringer Wohlfahrtspflege inklusive
ihrer Stiftungen und Gesellschaften einzurichten. 

Auch der dritte Punkt des Antrags, die Forderung,
für Mittel, zu deren Empfängerkreis die Thüringer
Sozialwirtschaft zählt, eine nachvollziehbare Prü-
fung der Verwendungsnachweise zu gewährleisten,
wird von uns unterstützt. Denkbar wäre ein Modell,
das angelehnt ist an das von Schleswig-Holstein
oder Mecklenburg-Vorpommern. Dort kann geprüft
werden, wofür gemeinnützige Wohlfahrtsverbände
Steuergelder tatsächlich ausgeben.

Die Sozialwirtschaft und die Wohlfahrtspflege ha-
ben im vergangenen Jahr wieder einmal bewiesen,
wie wichtig sie für unsere Gesellschaft sind. Sie
sind besonders schützens- und beschützenswürdig
sowie förderungswürdig. Öffentliche Förderungen
sind aber dauerhaft von Vertrauen in die Strukturen
abhängig. Dafür braucht es mehr Transparenz. Und
wenn die AWO das nicht selbst schafft, dann müs-
sen wir hier eben handeln. Vielen herzlichen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Herr Abgeordneter Aust. Es spricht jetzt Ab-
geordneter Kemmerich von der Fraktion der FDP –
nein, Abgeordneter Montag übernimmt den Part.
Bitte.

Abgeordneter Montag, FDP:
Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, natürlich kann ich die Em-
pörung, den Skandal verstehen, wenn zwei Dinge
zusammenkommen: auf der einen Seite ein am Ge-
meinwohl orientiert handelnder Verband nebst sei-
nen wirtschaftlichen Verzweigungen und auf der an-
deren Seite ein Geschäftsführer, der es mit dem
Bedacht auf das eigene Portemonnaie deutlich
übertrieben hat. 

Allerdings müssen wir uns schon fragen, und des-
wegen will ich das recht kurz machen: Welche
Maßnahmen ergreift denn eigentlich Politik? Wenn
ich mir diese Anträge hier anschaue, ist doch eins
wieder deutlich – wie übrigens eben auch bei dem
Antrag zur Automobilwirtschaft: nichts als reine
Symbolpolitik.

(Beifall FDP)

Denn schauen wir uns das mal an. Der Fall wird ju-
ristisch geprüft. Er wird vor allen Dingen auf Be-
drängen derjenigen geprüft, die zunächst auch für
die Aufsicht zuständig sind. Das ist die AWO selbst.
Die AWO selbst hat erklärt, dass sie aufarbeitet,
wie es zu diesem Fehlverhalten nicht nur dort hat
kommen können. Die Forderung aber, jetzt daraus
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abzuleiten, dass nunmehr – ich zitiere mal den An-
trag der CDU – „ein verpflichtendes Transparenzre-
gister für Managergehälter“, was auch immer das
ist, „in der Thüringer Wohlfahrtspflege inklusive ih-
rer Stiftungen und Gesellschaften einzurichten“ ist,
ad eins, und ad zwei: „für Mittel, zu deren Empfän-
gerkreis die Thüringer Sozialwirtschaft zählt, eine
nachvollziehbare Prüfung der Verwendungsnach-
weise zu gewährleisten.“ Zwei Dinge: Transparenz
wird gefordert, wo sie gar nicht notwendig ist, denn
Bilanzen sind heute schon öffentlich einsehbar,
Jahresabschlüsse sind öffentlich einsehbar, und es
gibt das diskursive Unterstellen, dass Menschen
immer, wenn sie die Möglichkeit haben, fehlbar
handeln. Das ist nicht so. Die zweite Forderung –
Empfängerkreis, nachvollziehbare Prüfung – ist Bü-
rokratie. 

(Beifall FDP)

Ich glaube, dass die Frage doch bestehen muss,
wenn ein Unternehmen, eine Organisation die Ge-
meinnützigkeit beantragt hat, hat das Finanzamt
immer die Möglichkeit, zu prüfen, ob Mittel sat-
zungsgemäß verwendet werden, weil am Ende die
erste Prüfung natürlich immer eine Satzungsprü-
fung ist. Deswegen appelliere ich einfach daran,
dass man, auch wenn man sich zu Recht oder zu
Unrecht über einen Vorgang empört, nicht diesen
einen Vorgang immer wieder zum Anlass nimmt,
um allen anderen das Leben zu erschweren, 

(Beifall FDP)

denn dann haben wir wieder die Diskussion, die wir
gestern geführt haben. Ich erinnere daran, liebe
Frau Müller, als es darum ging, wie wir das eigent-
lich schaffen, dass sich Menschen für die Gesell-
schaft engagieren. Vielleicht sollten wir ihnen ein-
fach mehr vertrauen, als ihnen permanent mit Miss-
trauen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Vie-
len Dank. 

(Beifall FDP)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Es spricht nun Abgeordneter Möller von der
Fraktion der SPD.

Abgeordneter Möller, SPD:
Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, liebe Zuschauerinnen am Livestream! Wis-
sen Sie, was mich an diesem Skandal wirklich wü-
tend macht? – Das ist ein Stück weit vielleicht auch
die alte Geschichte und darüber, Herr Montag,
müssen wir intensiver reden, deswegen haben wir
auch so einen ausführlichen Antrag vorgelegt. –
Hier hat ein Spitzenmanager über Jahre bei seinen

persönlichen Gehaltszahlungen in der obersten Li-
ga gespielt und gleichzeitig die Beschäftigten des
Wohlfahrtskonzerns mithilfe einer Scheingewerk-
schaft jahrelang mit Löhnen zwischen 20 und
30 Prozent unterhalb des eigentlichen Verdienst-
werts dieser Arbeit abgespeist. Das ist dreist und
das ist der eigentliche Skandal hinter diesem Skan-
dal. Genau diese Aufregung dieses Skandals hat
auch mit dazu beigetragen, dass wir in Thüringen
endlich eine andere Situation haben. Wir diskutie-
ren über die Aufwertung sozialer Arbeit, wir disku-
tieren darüber, was Gewerkschaften eigentlich leis-
ten können, echte Gewerkschaften. Dazu gab es
gerade ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts, das
dieser Scheingewerkschaft auch die Tariffähigkeit
abgesprochen hat. Aber es gibt aktuellere Beispie-
le, die zeigen: Alle Wohlfahrtsorganisationen haben
es noch nicht ganz verstanden. Ich sage nur das
aktuelle Beispiel des DRK. Da wird von der einen
Scheingewerkschaft zur nächsten gegangen, ohne
dass zwischendurch Mitglieder befragt werden, oh-
ne dass zwischendurch die Gewerkschaften ange-
hört werden, sondern es wird dieser Gefälligkeitsta-
rif fortgeschrieben. Das sind Praktiken, die in Thü-
ringen nach wie vor Tradition haben.

Ich glaube, wenn der AWO-Skandal eines lehrt, ist
es, dass das ein Teil des Problems ist. Wenn sich
die Beschäftigtenseite nicht organisieren kann,
wenn insgesamt eine Kultur herrscht, soziale Arbeit
kostet eh zu viel, die öffentlichen Haushalte können
das nicht finanzieren, und das Hand in Hand geht
mit einem Missbrauch des Subsidiaritätsprinzips,
wo es dann darum geht – und das haben wir in den
letzten 30 Jahren viel zu oft gesehen –, dass es ... 

Entschuldigung, ich bin gerade irritiert, weil meine
Redezeit angeblich schon zu Ende ist, aber ich
glaube, ich habe 6 Minuten, Herr Präsident? 

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Erst mal weiterreden!)

Ich rede einfach weiter. Vielen Dank. 

Ich habe mich gerade schon ein bisschen in Rage
geredet, denn wir haben beim Thema „Subsidiari-
tätsprinzip“ in den letzten 30 Jahren in Thüringen
das Phänomen gehabt, dass Subsidiarität immer
damit verglichen wurde, ob es billiger als der öffent-
liche Tarif ist. Und da wehren sich die Beschäftigten
jetzt.

Ich möchte ein anderes Beispiel nennen, nämlich in
der evangelischen Kirche. In Erfurt haben sich bei
den Kindergärten der evangelischen Kirche mehr
als 70 Prozent der Beschäftigten in einer Gewerk-
schaft organisiert, haben deutlich gemacht, sie wol-
len jetzt endlich die Anpassung, und die Kirche hat
reagiert. In Sachsen-Anhalt und in Thüringen gilt ab
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sofort die Höhe des Tarifs des öffentlichen Dienstes
bei den Erzieherinnen und Erziehern in den Kinder-
gärten der evangelischen Kirche. Das ist doch mal
ein Erfolg und das zeigt doch mal, was es heißt,
Macht auch von unten zu organisieren. 

Damit bin ich bei einem zweiten ganz wichtigen
Stichwort, dass nämlich ein Stück weit auch eine
Gegenmacht gefehlt hat, ein Monopol, was dazu
geführt hat, dass sich bei der AWO alles auf eine
Person konzentriert hat. Eine Aufsicht, eine Gegen-
macht, ein demokratisches Miteinander hat gefehlt.
Die Arbeiterwohlfahrt hat es gemerkt. Ich möchte
die Geschichte noch mal ein bisschen anders auf-
arbeiten, als das bisher anklang, denn die Arbeiter-
wohlfahrt hat im letzten Jahr sehr intensiv reagiert.
Ich möchte ein paar Meilensteine für den personel-
len und transparenten Neuanfang nennen, der bei
der AWO in Thüringen geschaffen wurde. Im Juni
letzten Jahres haben Katja Glybowskaja und An-
dreas Krauße als neue Geschäftsführer der größten
Trägergesellschaft das Ruder gemeinsam über-
nommen und haben damit auch eine neue Kultur
der Transparenz und Offenheit gezeigt. Im Juni
letzten Jahres wurde in Oberhof ein neuer Interims-
vorstand gewählt. Bei den Oberhofer Beschlüssen
gab es übrigens auch einen Grundsatzbeschluss.
Ich zitiere mal: „Die Gehälter aller Geschäftsführen-
den [...] [müssen bis] spätestens ab dem Jahresab-
schluss 2021 in den jeweiligen Jahresabschlüssen
[der AWO-Gliederungen, AWO-Unternehmen] ver-
öffentlicht werden.“ Das ist etwas ganz anderes, als
uns gerade hier auch von der AfD suggeriert wurde.
Es gibt eine ganz klare Offenlegung bei der Arbei-
terwohlfahrt und das ist vorbildlich, das ist neu, das
müssen wir in der Diskussion in Thüringen in den
Mittelpunkt rücken.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Bilanzen
sind öffentlich!)

Bilanzen sind öffentlich, das haben Sie gesagt, nur
in der öffentlichen Bilanz steht nicht immer selbst-
verständlich gleich das Geschäftsführergehalt drin. 

Da bin ich noch mal bei dem Thema, warum diese
Offenlegung so wichtig ist. Ich habe gerade über
Tarifverträge gesprochen. In den Tarifverträgen ist
natürlich nachvollziehbar, was Sozialarbeiter, was
Kindergärtnerinnen, was Pflegerinnen, was eine
Pflegedienstleistung verdient. Was uns nicht veröf-
fentlicht wird, ist das, was das Management bei der
Ausgliederung in GmbHs, in gGmbHs, in Stiftungen
verdient. Das ist uns unbekannt und diese Lücke
wollen wir schließen. Das ist eine Forderung der
SPD. Wir wollen diese Offenlegung, damit es auch
transparent gegenüber all denen ist, die es bezah-
len, und auch gegenüber denen, die diese Dienst-
leitungen brauchen. Das ist eine Grundlage.

(Beifall SPD)

Im Februar dieses Jahres wurde bei der Arbeiter-
wohlfahrt auch ein komplett neuer Landesvorstand
gewählt mit Petra Rottschalk an der Spitze. Mit
neuem Personal geht es sozusagen mit neuem
Schwung zu einem Neuanfang bei der AWO. Den
sollten wir kritisch und konstruktiv begleiten, da ja
allein bei der Arbeiterwohlfahrt in Thüringen mehr
als 10.000 Menschen beschäftigt sind, die einen
Teil dazu beitragen, dass wir aktuell auch diese Co-
rona-Krise überwinden.

Zu guter Letzt: die LIGA der Freien Wohlfahrtspfle-
ge in Thüringen und der Paritätische Wohlfahrtsver-
band sind beispielsweise der Initiative Transparente
Zivilgesellschaft beigetreten. Diese Aktivitäten bele-
gen, dass nicht nur die AWO, sondern alle Verbän-
de das Thema der Offenheit und Transparenz sehr
ernst nehmen und diese Initiativen seitens des Frei-
staats unterstützt und weiterentwickelt werden müs-
sen.

Ich habe es schon erwähnt: Die Frage nach den Ta-
rifverträgen ist eine ganz wesentliche und damit
auch die Zukunftsfrage in der sozialen Arbeit, in der
Sozialwirtschaft: Wie schaffen wir es, Fachkräfte,
junge Menschen für diese Berufe zu begeistern –
ohne Skandale und mit guten Arbeitsbedingungen?
Darüber müssen wir diskutieren, darüber müssen
wir in einen intensiven Dialog treten. Unser Antrag
enthält dazu viele Aspekte. Ich hoffe, wir können
auch im zuständigen Fachausschuss dazu ausführ-
lich diskutieren. Und sollte sich dieser Landtag jetzt
in diesem Monat auflösen – wofür ich sehr bin –,
dann bleibt diese Aufgabe trotzdem, auch darüber
hinaus. Wir als SPD werden unseren Beitrag dazu
leisten, dass es eine saubere, eine transparente
Sozialwirtschaft gibt für die soziale Gerechtigkeit in
unserem Land. Vielen Dank.

(Beifall SPD)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Als Nächster erhält Abgeordneter Dr. König
von der Fraktion der CDU das Wort.

Abgeordneter Dr. König, CDU:
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen
und Kollegen, wenn ich die Vorreden rekapituliere,
die wir hier gehört haben, dann ist genau das An-
sinnen, das hinter unserem Antrag steht, aufge-
nommen worden. Es geht hier um Aufklärung, es
geht um Bewegung, gerade im Bereich der Wohl-
fahrtspflege, gerade im Bereich der Managergehäl-
ter. Ich glaube, sagen zu können, dass alle einmü-
tig sagen, es muss hier Veränderungen geben, es
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muss hier Transparenz geben und wir machen uns
gemeinsam auf den Weg, diese Transparenz her-
zustellen. Das war die Intention unseres Antrags.

Es ist ein bisschen schade, dass wir den Antrag
erst jetzt im Juli diskutieren. Er war im Oktober
2020 eingereicht. Aber ich glaube, da wir im Okto-
ber eingereicht haben, hat dieser Antrag auf die
entsprechenden Verbände, auf die Strukturen, auf
die Neustrukturierung innerhalb der AWO noch ein-
mal einen gewissen Druck ausgeübt. Es kam so
das Gefühl auf: Oje, jetzt wird es ernst, jetzt müs-
sen wir was machen, am besten wir regeln das vor-
her, bevor der Gesetzgeber jetzt handeln muss.

Kollege Montag hat gesagt, eigentlich brauchen wir
das alles gar nicht, das läuft so gut, wir haben die
Mechanismen, Bilanzen werden veröffentlicht, Fi-
nanzamt prüft, Gemeinnützigkeit wird geprüft, alles
in Ordnung. Aber gerade dieser Skandal in Thürin-
gen oder auch der Skandal der AWO in Hessen
oder auch in Mecklenburg-Vorpommern haben
doch gezeigt, dass die Mechanismen zur Überprü-
fung, die wir aktuell haben, nicht gegriffen haben.
Deswegen müssen wir aktiv werden. Deswegen ha-
ben wir diesen Antrag gestellt und wollen wir die
Aufklärung haben.

Ich sage auch ganz deutlich, das habe ich in der
Einbringung auch schon gesagt: Wir hätten diesen
Antrag nicht gestellt, wenn die AWO von sich aus
aufgeklärt hätte. Wir hätten diesen Antrag nicht ge-
stellt, wenn die Landesregierung gesagt hätte, wir
sind für die Einführung eines Transparenzregisters,
eines Entgelttransparenzregisters. All das ist nicht
passiert. Deswegen ist dieser Antrag zustande ge-
kommen, kommt jetzt auf einen guten Weg und das
ist ganz wichtig.

Eine Sache möchte ich noch sagen: Wir haben vie-
le Briefe bekommen von gestandenen AWO-Mit-
gliedern, Sozialdemokraten in der Regel, die
30 Jahre der AWO angehört haben, die uns ge-
schrieben haben: Bitte macht was! Wir finden teil-
weise in unserer eigenen Partei, in unserem eige-
nen Verband kein Gehör, bitte CDU, kümmert Euch
darum. Wir müssen hier aufklären. Das ist nicht
meine AWO, wie ich sie haben will. – Das zeigt
deutlich, dass gerade in den Kontrollgremien inner-
halb der AWO etwas nicht gestimmt hat, dass die
Verquickung von Politik und Wohlfahrtsverband
nicht gepasst hat, wenn sich Mitglieder an eine an-
dere Partei wenden und um Aufklärung bitten. Ge-
nau diese Aufklärung findet jetzt statt. Die AWO hat
einen vernünftigen Neuordnungsprozess in Gang
gesetzt. Bei der AJS wurde ein neuer Landesvor-
stand gewählt, die Geschäftsführung neu besetzt.
Das ist vollkommen richtig.

Was uns nicht passieren darf: Wir sagen in so vie-
len Reden hier, wir müssen die Arbeit am Men-
schen stärker entlohnen, wir müssen sie mehr wert-
schätzen, wir müssen sie besser bezahlen. Wenn
dann in der Bevölkerung oder bei den vielen Be-
schäftigten im sozialen Bereich ankommt, wir wer-
den hier an der kurzen Leine gehalten, wir werden
unter Tarif bezahlt, aber dafür bezieht unser Ge-
schäftsführer Gehälter, die weit über dem der Bun-
deskanzlerin oder irgendwem anders liegen, dann
ist es das, was vor Ort frustriert.

(Beifall CDU, SPD)

Das ist das, was auch dafür sorgt, dass es schwer
wird, in der Sozialbranche Mitarbeiter zu bekom-
men. Deswegen brauchen wir die Transparenz. Wir
sind nicht nur in der freien Wirtschaft, wir sind in der
Wirtschaft, in der Sozialwirtschaft. Aber trotzdem
gibt es hier eine Verantwortung, weil hier öffentliche
Förderung dahintersteht. Es geht nicht nur darum,
dass man am Markt ist, sondern es geht um Ge-
meinnützigkeit, es geht um Lottomittel, es geht um
öffentliche Gelder, es geht um Beiträge – und die
müssen fürsorglich behandelt werden, mit denen
muss fürsorglich umgegangen werden. Das ist das,
was wir in Zukunft sicherstellen müssen.

Ich freue mich, dass die SPD mit diesem Alternativ-
antrag in das parlamentarische Verfahren der Auf-
klärung eingestiegen ist. Wir unterstützen natürlich,
dass der auch in den Sozialausschuss überwiesen
wird. Über unseren würden wir uns auch freuen,
wenn er überwiesen wird. Die Wortmeldungen wa-
ren dementsprechend. Von daher freuen wir uns
auf die Beratung im Ausschuss, um dann hier im
Rahmen der Aufklärung und der Transparenz eine
Lücke zu schließen, besonders für die vielen Be-
schäftigten im Wohlfahrtsbereich. Herzlichen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Es erhält nun Frau Abgeordnete Stange
von der Fraktion Die Linke das Wort.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren,
das Thema „AWO“ – es ist schon mehrfach ange-
klungen – hat uns hier im Parlament, in den Aus-
schüssen in den letzten gut anderthalb Jahren im-
mer und immer wieder beschäftigt, und zwar sei-
tens meiner Fraktion sehr aktiv und auch sehr in-
tensiv. Ich sage für meine Fraktion, Die Linke: Wir
haben uns immer, auch vor gut einem Jahr, von
dieser Stelle aus massiv gegen diese erhöhten Gel-
der des Geschäftsführers der AWO AJS gGmbH
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ausgesprochen und wir haben immer gesagt, es ist
unanständig, so mit öffentlichen Geldern, mit Gel-
dern von Versicherten zum Teil umzugehen, das
will ich an der Stelle noch einmal ganz deutlich wie-
derholen. Natürlich hat die AWO in den zurücklie-
genden gut anderthalb Jahren einen, wie man das
heute so schön sagt, Transformationsprozess ein-
geleitet und auch durchgeführt. Es gibt neue Ge-
sichter an der Spitze der AWO, mit denen hatte ich
persönlich auch schon Gespräche. Aber was ich
natürlich nicht weiß und was uns vielleicht in den
Ausschüssen in den nächsten Wochen oder Mona-
ten weiter berichtet werden kann, ist, wie die Gehäl-
ter der jetzigen Vorstandsvorsitzenden aufgestellt
sind, wie sie sich positioniert haben und wie abge-
stuft die Gehälter an die jetzige Führungsspitze der
AWO gezahlt werden. Das ist sicher ein Punkt, der
auch noch mal auf den Prüfstand muss. Ich bin
selbst stellvertretende Landesvorsitzende eines
großen Sozialverbands hier in Thüringen. Als ich
das Thema „AWO“ gehört habe, bin ich als Erstes
in meinen Landesvorstand gegangen und habe ge-
nau nachgefragt, wie da die Gehälterstrukturen
sind, damit ich mich noch mit gutem Gewissen im
Spiegel und hier an dem Pult präsentieren kann.
Und ich kann sagen: Solche Gehälter gibt es in
dem Landesverband, bei dem ich Stellvertreterin
bin, nicht, zum Glück. 

Wir haben bereits mehrfach gehört, dass wir uns im
Ausschuss mit diesem Inhalt befasst haben. Eigent-
lich hatte ich gedacht, Herr König, diese Antworten
hätten Ihnen gereicht, denn alle, die im Ausschuss
anwesend waren, egal ob das die Finanzministerin
war, die Sozialministerin oder auch der Rechnungs-
hof, haben alle Fragen beantwortet, es wurde nach-
geliefert. Das hat nicht gereicht, okay. Jetzt haben
wir den Antrag von Ihnen seit fast einem Dreiviertel-
jahr vor uns hergeschoben. Ich glaube aber, Ihr An-
trag ist viel zu kurz gesprungen. Das haben die Kol-
legen der Koalitionsfraktionen bereits mehrfach ge-
sagt. Wir würden ganz gern das Thema der Gehäl-
ter und der Transparenz in den Wohlfahrtsverbän-
den an sich noch mal zum Thema machen und es
nicht nur auf die AWO an sich beziehen, denn so
manche Gefahren lauern vielleicht auch noch in an-
deren Verbänden. Uns ist wichtig – und das mache
ich auch hier noch mal für meine Fraktion, Die Lin-
ke, deutlich –, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der unterschiedlichsten Wohlfahrtsverbände,
die in Thüringen in den zurückliegenden Jahren ei-
ne sehr tolle Arbeit geleistet haben, Danke zu sa-
gen. 

(Beifall DIE LINKE)

Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen
auch nicht, was ihre Vorgesetzten für Gehälter er-

halten, und das sind diejenigen, die oft Überstun-
den schieben, das sind diejenigen, die am Wochen-
ende unterwegs sind, Pflegearbeit, Sorgearbeit leis-
ten. Das ist uns wichtig, denen Danke zu sagen
und den anderen natürlich intensiv auf die Finger
zu schauen. 

Herr Montag, Sie haben von einer Symbolpolitik ge-
sprochen, die hier stattfindet. 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Ja, richtig!)

Das kann ich so nicht sehen. Wenn Sie unseren Al-
ternativantrag anschauen: Da sind ganz klare For-
derungen auch noch mal an die Landesregierung
formuliert. Meiner Meinung nach hat das nichts mit
Symbolpolitik zu tun, sondern wir haben in unserem
Antrag aufgezeigt, die Landesregierung soll berich-
ten und soll prüfen. Sie wissen genau, dass oft ge-
setzliche Änderungen an dieser Stelle nicht einfach
von einem Land an sich ausgehen, sondern es
braucht bundesgesetzliche Regelungen. Darum fin-
den wir es schon gut und richtig, dass wir in unse-
rem Abschnitt „Der Landtag bittet die Landesregie-
rung“ fünf Punkte aufgezählt haben, dass sie zum
Beispiel darüber berichten soll, wie die Ergebnisse
sind, und dieses auch in den Fachausschüssen zu
berichten hat. Ich glaube, wenn wir das Thema
nach der Neuwahl des Thüringer Landtags noch
mal aufgreifen und noch mal dazu hier von der rot-
rot-grünen Landesregierung einen Bericht erhalten,
dann können wir schon ganz konkrete Änderungen
– wie die auf den Weg gebracht worden sind – von
der Landesregierung erfahren. Darum bitte ich, den
Antrag der Fraktionen Die Linke, der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen sowie den Antrag der CDU
noch mal an den Sozialausschuss zu überweisen,
um inhaltlich darüber zu diskutieren. Ich bin mir fast
sicher, dass wir mit einem gemeinsamen Antrag
auch wieder zurück aus dem Ausschuss in den
Landtag kommen, entweder in dieser oder in einer
kommenden Legislatur. Danke schön.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen aus
dem Plenum? Das sehe ich nicht. Wünscht die Lan-
desregierung das Wort? Ja, bitte, Frau Ministerin
Werner.

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete, das Thema der Managergehälter hat
uns schon eine ganze Weile beschäftigt – das ist
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schon gesagt worden –, sowohl in den Ausschuss-
sitzungen als auch im Landtag und im Rahmen par-
lamentarischer Anfragen. Und das natürlich zu
Recht. Ich freue mich, dass wir heute auch Gele-
genheit haben – und dann sicherlich auch wie-
der im Ausschuss –, über den Antrag der CDU zu
sprechen. Übrigens, Herr König, wir können nichts
dafür, dass er erst heute auf der Tagesordnung ist.
Sie hätten ihn ja eher platzieren können. Und ich
freue mich aber besonders darüber, den Antrag der
Koalitionsfraktionen hier im Plenum zu beraten.

Ich will es auch noch mal ganz deutlich sagen: Die
Enthüllungen über die Skandale bei der Thüringer
AWO haben das Vertrauen in die Freie Wohlfahrts-
pflege massiv beschädigt. Die Leistungen und der
gute Ruf Zehntausender ehrenamtlicher und haupt-
amtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden
durch die schwerwiegenden Verfehlungen an der
Spitze der AWO/AJS beschädigt. Deswegen möch-
te ich hier ganz klar sagen: Die mutmaßliche
Selbstbereicherung Einzelner ist scharf zu verurtei-
len. Mangelnde Kontrolle und Transparenz sind
gründlich aufzuarbeiten. Aber genauso klar gilt: Die
ehrliche Arbeit der vielen Tausend Beschäftigten
und der Ehrenamtlichen ist nicht nur in der Corona-
Krise unverzichtbar, sie ist auch das Rückgrat un-
seres Gemeinwesens. Ihnen und auch dem neuen
Vorstand möchte ich im Namen der Landesregie-
rung ausdrücklich danken. Die Arbeit verdient
höchste Anerkennung.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Und auch ich möchte mich natürlich dem Dank an
die Journalistinnen und Journalisten anschließen,
die diesen Skandal aufgedeckt und die Aufklärung
angestoßen haben. Frau Göbel und Herr Klaus
wurden hier schon einmal benannt. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe es
schon gesagt: Die Landesregierung hat in den letz-
ten anderthalb Jahren mehrfach Stellung genom-
men zu den Anträgen der CDU-Fraktion in der Vor-
lage 7/28 und in der Vorlage 7/506. Es wurde im
Ausschuss mehrere Male ausführlich Bericht erstat-
tet, und auch auf einen Antrag der AfD haben wir
beispielsweise in einer Aktuellen Stunde Bericht er-
stattet. Das heißt, es gab ausführliche Berichte der
Landesregierung, Herr König, das will ich an dieser
Stelle auch noch mal darlegen. Die will ich jetzt hier
nicht wiederholen, das kann man nachlesen. Wir
haben aber natürlich auch berichtet, wo dann auch
die Grenzen der Landesregierung zu finden sind.
Deswegen kann ich den Ruf nach beispielsweise
einem Transparenzregister sehr gut verstehen. 

Es ist zunächst festzustellen, dass bereits ein bun-
desweites Transparenzregister nach dem Geldwä-
schegesetz existiert, für das juristische Personen
des Privatrechts, also GmbH, AG usw. sowie alle
eingetragenen Personengesellschaften etwa OHG,
KG, GmbH usw. meldepflichtig sind. Es ist unter
dem Link www.transparenzregister.de zugänglich.
Erläuternde Hinweise wurden durch das Thüringer
Landesverwaltungsamt mittels Merkblatt veröffent-
licht, das auf den Internetseiten des Freistaats Thü-
ringen abrufbar ist. Der Eintrag für gemeinnützige
Organisationen ist seit dem 1. Januar 2020 gebüh-
renfrei.

Allerdings hat sich auch die Arbeits- und Sozialmi-
nisterkonferenz mit dem Thema der Rechnungsle-
gungs- und Publizitätsgrundsätze für gemeinnützi-
ge Organisationen befasst. Ich sage es hier: Alle
Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Se-
natoren für Arbeit und Soziales der Länder, also
auch ich, erachteten in ihrem Beschluss zu einem
Tagesordnungspunkt der 97. Arbeits- und Sozialmi-
nisterkonferenz die Gewährleistung von Transpa-
renz in der Freien Wohlfahrtspflege als eine we-
sentliche Grundlage für die Gewährung von Zuwen-
dungen. Gemäß Punkt 6 dieses Beschlusses bitten
die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und
Senatoren für Arbeit und Soziales das Vorsitzland,
diesen Beschluss auch der Finanzministerkonfe-
renz zuzuleiten. 

Vor diesem Hintergrund bin ich dankbar, dass die
Koalitionsfraktionen den vorliegenden umfassenden
Alternativantrag gestellt haben, der mit seinen In-
tentionen in die Zukunft zielt und darauf ausgerich-
tet ist, dass das Vertrauen in die Wohlfahrt gestärkt
werden kann und die Rahmenbedingungen für die
soziale Arbeit und die Arbeit der Wohlfahrtspflege
weiterentwickelt werden. So müssen wir auch auf
den Bund und in andere Länder schauen, ob und
wie dort zum Beispiel Transparenzregelungen und
die Offenlegung von Gehältern und etwaige Zusatz-
leistungen von Führungskräften in der Sozialwirt-
schaft geregelt werden, und darüber hinaus auch
darauf schauen, welche Verfahren zur Transparenz
und Offenlegung von Managergehältern bereits von
Trägern der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen
angewendet werden bzw. bereits in Planung sind. 

Soweit bekannt, ist die LIGA der Freien Wohlfahrts-
pflege in Thüringen e. V. seit Ende Januar 2021
Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.
Dies kann als ein wichtiges Zeichen dafür gewertet
werden, dass die Thematik sehr ernsthaft angegan-
gen wird. Doch dies kann nur ein Anfang sein. Es
soll zukünftig ein Dialogprozess geführt werden,
zum Beispiel mit dem Ziel der gemeinsamen Ent-
wicklung eines Leitbilds und eines Transparenzko-
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dex für die soziale Arbeit in Thüringen. Bei diesem
Dialogprozess, an dem neben der Landesregierung
insbesondere Akteure verschiedenster Verbände,
Organisationen und Expertinnen sowie Experten
teilnehmen sollten, muss es um Partizipation, um
Teilhabe, sich beteiligen und miteinander denken
gehen. Denn nur so kann die soziale Arbeit unter-
stützt, nachhaltig weiterentwickelt und die Freie
Wohlfahrtspflege zukunftsfest gestärkt werden.

Ich möchte kurz auf den Punkt 3 des CDU-Antrags
eingehen und hier noch mal darauf hinweisen:
Durch den Thüringer Rechnungshof wurde die Prü-
fung der an die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege
pauschal zugewiesenen Landesmittel aus Lotto-
spieleinsätzen durchgeführt und der Landtag mit
Schreiben vom 29. Mai 2020 über die abschließen-
de Prüfmitteilung informiert. Die Landtagspräsiden-
tin hat diese Mitteilung an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss überwiesen. Der Landesrech-
nungshof erachtete eine angemessene Verwen-
dungskontrolle dieser Landesmittel, die bisher ohne
leistungskonkrete Zweckbestimmung vergeben
wurden, als zwingend notwendig. Ich will kurz aus
dem Bericht zitieren: „Der Rechnungshof bittet zu-
künftig sicherzustellen, dass die LIGA ihrer gesetzli-
chen Nachweispflicht unaufgefordert und rechtzeitig
nachkommt.“ Bisher blieb das Versäumnis der LIGA
folgenlos und der unzureichende Vollzug der ge-
setzlichen Regelung ohne Konsequenz. Das TFM
hat hierzu wie folgt Stellung genommen: „Der Ent-
wurf der weiteren Bestimmungen zur Prüfung der
Verwendung der Mittel der Thüringer Staatslotterie
durch die Destinatäre orientiert sich an den allge-
meinen Bestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung […] bzw. den allgemeinen Bestim-
mungen für Zuwendungen zur institutionellen För-
derung […]. Unter Berücksichtigung der Mindestbe-
träge, die den Destinatären […] zuzuführen sind, ist
bei nicht satzungsgemäßer Verwendung vorgese-
hen, dass eine Rückforderung der Mittel erfolgt.“ –
„Der Rechnungshof begrüßt eine solche Regelung.“ 

Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Thürin-
ger Glücksspielgesetzes vom 10. Oktober 2019
wurde der Betrieb und die Verwaltung des staatli-
chen Glücksspiels der neu errichteten Anstalt öf-
fentlichen Rechts Thüringer Staatslotterie übertra-
gen. Durch die Thüringer Staatslotterie werden die
Landesmittel an die LIGA der Freien Wohlfahrts-
pflege ausgereicht, darüber hinaus wurden von ihr
Mitte des Jahres 2020 Bestimmungen zur Verwen-
dungsnachweisprüfung nach § 9 Abs. 3 Thüringer
Glücksspielgesetz erlassen. Diese Bestimmungen
gewährleisten eine Prüfung der satzungsgemäßen
Verwendung der Mittel. Der Aufforderung wurde al-
so längst Rechnung getragen.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, lassen Sie mich gerade
mit Blick auf den Alternativantrag der Koalitionsfrak-
tionen abschließend noch mal festhalten: Es ist ein
zentrales Anliegen der Landespolitik, daran mitzu-
wirken und zu befördern, dass das Vertrauen in die
Wohlfahrt zukunftsfest gestärkt werden kann und
die Rahmenbedingungen für die soziale Arbeit und
die Arbeit der Wohlfahrtsverbände weiterentwickelt
werden.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Frau Ministerin, erlauben Sie eine Zwischenfrage?

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Ja.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Bitte.

Abgeordneter Montag, FDP:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir haben viel da-
rüber gehört, was die Landesregierung schon ge-
macht hat und wo möglicherweise auch Grenzen
des Handelns einer Landesregierung sind, auch bei
der Prüfung von gGmbHs. Ich habe zwei Fragen.
Die erste Frage: Im Rahmen von Steuerprüfungen
privater Unternehmen gilt der erste Blick der Ver-
hältnismäßigkeit der Geschäftsführergehälter. Hat
denn aus Ihrer Sicht das Finanzamt im Rahmen ei-
ner solchen Steuerprüfung schon heute die Mög-
lichkeit, auch bei gGmbHs die Verhältnismäßigkeit
der Geschäftsführergehälter zu prüfen?

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Wir
würden Ihnen die Antwort schriftlich nachreichen.

Abgeordneter Montag, FDP:
Ich glaube, Ihre Ministerkollegin kann vielleicht ant-
worten. Ich könnte ja sagen: Ja, es ist heute schon
möglich.

(Zwischenruf Abg. Reinhardt, DIE LINKE:
Warum fragen Sie dann, Herr Montag? Das
ist doch völlig überflüssig! Die Frage war,
warum das Symbolpolitik ist. Das hat sie Ih-
nen gerade erklärt!)
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Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Aber, Herr Montag, das ist doch genau das Pro-
blem. Sie wollen jetzt von bestimmten Dingen,
Maßnahmen ablenken, die notwendig sind, die wir
gemeinsam auf den Weg bringen müssen. Jetzt
ziehen Sie sich an einer bestimmten Sache hoch.
Das ist, denke ich, der Sache nicht angemessen.
Ich hoffe, das nächste Mal stellen Sie Fragen, die
uns in dieser Diskussion und in dem gemeinsamen
Anliegen tatsächlich weiterbringen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

(Unruhe FDP)

Wobei ich Ihnen aber recht geben kann, ist, dass
am Ende Nachvollziehbarkeit und Transparenz be-
züglich der Gehälter wichtig sind, insbesondere de-
nen gegenüber, die für diese Menschen arbeiten,
die die Leistungen in Anspruch nehmen, und dass
es notwendig ist, dass die Zuwendungsgeberinnen
und Zuwendungsgeber an der Stelle auch die
Transparenz bekommen. Zum Schluss bedanke ich
mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank, Frau Ministerin Werner. Gibt es weite-
re Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann
kommen wir zur Abstimmung. Ich habe vernom-
men, dass für den Antrag der CDU Überweisung an
den Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Gleichstellung vorgeschlagen wurde. Gibt es
weitere Vorschläge für Ausschussüberweisungen?
Nein. 

Dann stimmen wir also zunächst über den Antrag
der Fraktion der CDU ab. Wer ist dafür, dass dieser
Antrag an den Ausschuss für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Gleichstellung überwiesen wird, den
bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Frak-
tionen: Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, SPD,
FDP, CDU und auch AfD. Gibt es Gegenstimmen?
Nein. Gibt es Enthaltungen? Auch nicht. Damit ist
der Antrag der CDU an den Sozialausschuss über-
wiesen.

Wir kommen nun zur Abstimmung zum Alternativ-
antrag der Fraktionen Die Linke, der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen. Dort ist auch Ausschuss-
überweisung an den Sozialausschuss vorgeschla-
gen? Ja. Weitere Ausschüsse? Nicht. Gut. Dann
bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dafür, dass
der Alternativantrag von Rot‑Rot‑Grün an den Aus-
schuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleich-

stellung überwiesen wird? Das sind die Fraktionen
Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP und
CDU. Gibt es Gegenstimmen? Aus der Fraktion der
AfD. Gibt es Enthaltungen? Nein. Damit ist auch
dieser Alternativantrag an den Ausschuss für So-
ziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung über-
wiesen. 

Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt. Wir füh-
ren nun die obligatorische Lüftungspause durch.
Die Sitzung wird um 18.30 Uhr fortgesetzt.

Ich setze die Sitzung fort und rufe auf den Tages-
ordnungspunkt 27

Wassermangel und Dürre
durch eine konsequente Klima-
schutzpolitik vorbeugen, not-
wendige Klimaanpassungs-
maßnahmen zügig umsetzen
Antrag der Fraktionen DIE LIN-
KE, der SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/1895 - 

Das Wort zur Begründung erhält die Abgeordnete
Wahl von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Der Antrag „Wassermangel und Dürre
durch konsequente Klimaschutzpolitik vorbeugen,
notwendige Klimaanpassungsmaßnahmen zügig
umsetzen“ in Drucksache 7/1895 wurde von den
Koalitionsfraktionen bereits im Oktober 2020 zur
parlamentarischen Beratung angemeldet. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Leider kann er erst heute eingebracht werden. Da-
mals standen wir in Thüringen am Ende des dritten
aufeinanderfolgenden Dürresommers. In den Kli-
mawissenschaften ist es unstrittig, dass solche Ex-
tremwetterereignisse durch den Menschen ge-
machten Klimawandel in der Zukunft immer häufi-
ger auftreten werden. Dazu gehören auch Unwet-
ter, wie wir sie in diesen Tagen vor allem in Süd-
deutschland erleben und auch bei uns in Thüringen
Anfang Juni in Wutha-Farnroda und Gierstädt in
Form von durch Starkregen ausgelösten Über-
schwemmungen erlebt haben. Auch die derzeit ex-
tremen Hitzetemperaturen mit fast 50 Grad in Ka-
nada passen in diesen Horizont von Extremwette-
rereignissen als Folge der Erderwärmung. 

Für Deutschland und Thüringen ist zu erwarten,
dass sich die Niederschläge jahreszeitlich verschie-
ben und wir zukünftig mit nasseren Wintern und tro-
ckeneren Sommern werden leben müssen. Diese
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Veränderungen werden sich auf den Wasserkreis-
lauf und den Wasserhaushalt auswirken. Um diese
Herausforderungen bearbeiten zu können, haben
wir den vorliegenden Antrag als rot-rot-grüne Frak-
tionen in das parlamentarische Verfahren einge-
bracht und freuen uns über einen fachlichen Aus-
tausch zu den darin aufgeführten Klimaschutz- und
Klimaanpassungsmaßnahmen.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank. Die Landesregierung erstattet einen
Sofortbericht zu Nummer III des Antrags. Für die
Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretär
Möller das Wort.

Möller, Staatssekretär:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren Abgeordneten, sehr geehrte Zuhörerinnen
und Zuhörer am Livestream, zu der Ziffer III des
Antrags gebe ich für die Landesregierung einen So-
fortbericht ab. 

Die Frage, die gestellt wurde, war, man möchte den
Stand und die aktuell möglichen Prognosen zur
Wasserverfügbarkeit in Thüringen wissen. Die tro-
ckenen Sommer der vergangenen Jahre – wie ge-
sagt, der Antrag stammt vom Oktober letzten Jah-
res – haben uns deutlich vor Augen geführt, wie
dramatisch die Klimakrise ist. Das Jahr 2020 war
mit einer Jahresmitteltemperatur von fast 10 Grad
Celsius im Freistaat Thüringen nach dem Jahr 2018
das zweitwärmste seit Beginn der flächendecken-
den Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Die mittlere
Temperatur war 2020 mehr als zwei Grad höher als
die Mitteltemperatur der 30-jährigen Referenzperi-
ode von 1961 bis 1990. Nur das Jahr 2018 war
noch ein ganz klein wenig wärmer um 0,06 Grad.
Das Jahr 2020 war mit einem Flächenmittel von
658 Millimeter Niederschlag gegenüber dem vier-
jährigen Mittel der Referenzperiode von 700 Milli-
meter um 6 Prozent zu trocken. Damit gab es in
den Trockenjahren 2018 27 Prozent Niederschlags-
defizit und 2019 10 Prozent Niederschlagsdefizit,
das dritte Jahr in Folge zu wenig Niederschlag. Und
ich füge noch hinzu: Auch 2018 sind wir schon mit
einem Defizit ins Rennen gegangen. Acht Jahre der
zu Ende gegangenen Dekade von 2011 bis 2020
waren zu trocken. Insgesamt spiegeln sich die ge-
ringen Niederschläge der letzten Jahre deutlich in
den Oberflächengewässern, in den Trinkwasser-
und Brauchwassertalsperren, im Boden und natür-
lich im Grundwasser wider. Insbesondere die Was-
serstände in den Oberflächengewässern und im
Grundwasser beobachten wir seit einiger Zeit mit

besonderer Aufmerksamkeit. An allen Thüringer
Gewässern werden Pegel permanent überwacht.
Grundwassermessstellen, Brunnen und Quellen ge-
ben Auskunft über den Zustand des Grundwassers.
Klar ist bereits jetzt: Das Gesamtsystem Wasser-
haushalt war in den vergangenen Jahren einem
deutlichen Stress ausgesetzt. Ein zeitliches Ende
der derzeitigen Niedrigwassersituation ist nicht ab-
zusehen. 

Trotz der defizitären Niederschlagssummen in den
vergangenen Monaten und Jahren ist nicht zu be-
fürchten, dass es kurzfristig zu einer ernsthaften
Beeinträchtigung der Wasserversorgung, also der
Trinkwasserversorgung in Thüringen kommt. Die
Trinkwasserinfrastruktur in Thüringen ist den aktu-
ellen Anforderungen gewachsen, die Versorgung
mit Trinkwasser ist gesichert. Vereinzelt wurden
und werden jedoch quantitative und qualitative Pro-
bleme in einzelnen Brunnen beobachtet. Um diese
Probleme lösen zu können, wurde von uns bereits
2019 ein Förderinstrument geschaffen. Damit kann
in sogenannten Brunnendörfern und bei Einzelan-
wesen im Außenbereich die Errichtung neuer Was-
serversorgungsanlagen unterstützt werden. Die be-
troffenen Menschen müssen künftig nicht mehr Sor-
ge haben, dass plötzlich ihr Brunnen versiegt oder
das Wasser nicht mehr genießbar ist. Die Trinkwas-
sertalsperren sind dank der aktuellen Niederschlä-
ge wieder gefüllt, ihre angestrebten Betriebsstauhö-
hen sind erreicht, die Versorgungssicherheit kann
durch die Thüringer Fernwasserversorgung gemäß
den Bewirtschaftungsplänen gewährleistet werden.
Um unser Trinkwasser müssen wir uns also insge-
samt keine Sorgen machen. Die Füllstände der klei-
neren Brauchwassertalsperren und Speicher haben
sich ebenfalls normalisiert. 

Um eine Aussage über die Gesamtsituation für
Thüringen treffen zu können, müssen wir die soge-
nannte klimatische Wasserbilanz betrachten. In die-
ser Bilanz werden die in einem bestimmten Gebiet
pro Jahr gefallenen Niederschläge der Verdunstung
durch Pflanzen, Boden und Gewässer gegenüber-
gestellt. Aktuell zeigen die Daten für Thüringen eine
positive klimatische Wasserbilanz, das heißt, es fal-
len im Jahr noch mehr Niederschläge, als Wasser
durch Verdunstung entzogen wird. Die derzeit ver-
fügbaren Klimamodelle weisen jedoch darauf hin,
dass wir uns in Thüringen auf eine Veränderung
dieser Situation einstellen müssen. Es wird nach
heutigem Stand der Forschung nicht unbedingt we-
niger Niederschlag geben, aber er wird zeitlich und
räumlich anders verteilt sein. Starkregenereignisse,
wie wir sie auch in den letzten Tagen in Thüringen
und auch in Deutschland an vielen Stellen gesehen
haben, aber auch Dürreperioden werden zuneh-
men, was die Wasserspeicherung in beiden Fällen
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negativ beeinflusst. Darauf werden wir uns in Thü-
ringen mittel- und langfristig vorbereiten müssen. 

Es ist das Ziel der Landesregierung, eine breite Da-
ten- und Wissensbasis aufzubauen, auf der zukünf-
tig die aktuelle Situation fachlich fundiert bewertet
werden kann sowie gegebenenfalls notwendige
Maßnahmen vorbereitet und rechtzeitig umgesetzt
werden können. 

Frage 2, zum aktuellen Zustand der Böden in Thü-
ringen hinsichtlich Bodenfeuchte und Wasserspei-
cherkapazität: Die bislang für Thüringen vorliegen-
den Daten zu kontinuierlichen Messungen von Bo-
dentemperaturen und Bodenfeuchte geben noch
kein vollständiges Bild. Es besteht jedoch die Mög-
lichkeit, auf Daten des Deutschen Wetterdienstes
zurückzugreifen. Der DWD berechnet über das
ganze Jahr hindurch täglich die Bodenfeuchte für
verschiedene Kulturen und Böden. In Thüringen
werden an 27 Stationen Berechnungen zur Boden-
feuchte bis in 60 cm Tiefe als Rückblick der letzten
zehn Tage online zur Verfügung gestellt. Es zeigt
sich, dass die Böden in Thüringen von der Dürre
der vergangenen drei Jahre ebenfalls betroffen wa-
ren. Besonders in Ostthüringen und im Thüringer
Becken sind die Bodenwasservorräte im Oberbo-
den, das heißt bis 30 Zentimeter Tiefe, und auch
Unterboden, das heißt unter den 30 Zentimeter
Oberboden, extrem gesunken. Der Dürremonitor
des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt
für Thüringen extreme und sogar außergewöhnli-
che Dürre an. Derzeit beobachten wir aufgrund der
aktuell hohen Niederschläge eine deutliche Verbes-
serung der Wasservorräte im Oberboden. Hier ist
die Verfügbarkeit von Bodenwasser in Thüringen
auf ein normales Maß gestiegen – im Oberboden.
Damit die Bodenwasservorräte im Unterboden auf-
gefüllt werden können, eine ausreichende Grund-
wasserneubildung stattfinden kann und auch die
Grundwasserstände wieder steigen, bedarf es aber
flächendeckend weiterer Niederschläge. Ob dies in
ausreichendem Maß geschieht, bleibt abzuwarten. 

Für die Menschen in Thüringen sind dies jedoch
keineswegs nur abstrakte Zahlen und Probleme.
Jeder Gartennutzer weiß, was Trockenheit tatsäch-
lich bedeutet. Der Rasen wird braun, die Erträge
beim Gemüse bleiben aus, Pflanzen vertrocknen.
Für die Landwirte ist diese Situation natürlich noch
existenzieller. Die Dürresituation in den Böden auf-
grund der Niederschlagsdefizite führt zu Ernteein-
bußen und damit auch zu Einkommensverlusten.
Die Modelle zeigen, dass solche Situationen zuneh-
men werden, und wir müssen uns darauf vorberei-
ten. 

Zu Frage 3, den Möglichkeiten der Ermittlung der
Wasserbedarfe einzelner Nutzungsbereiche wie

Landwirtschaft, Industrie oder Trinkwasserversor-
gung und für Ökosysteme wie Feuchtgebiete oder
Wälder: Zur Erhebung von Wasserverbrauchsdaten
bezüglich Trinkwasser, Landwirtschaft, Industrie ist
in Thüringen keine Rechtsgrundlage vorhanden. Es
besteht daher zurzeit keine Berichtspflicht seitens
der Wasserversorger sowie Eigennutzer. Viele
Wasserversorger berichten, aber manche auch
nicht. Trinkwasserverbrauchsdaten sind deshalb
nur unvollständig, und Daten zur Eigennutzung sind
nicht vorhanden. Ziel der Landesregierung ist es,
die Datenbasis auf diesem Gebiet zu verbessern.
Wir beabsichtigen daher noch in dieser Legislatur,
eine Rohwassereigenkontrollverordnung zu erlas-
sen. Wir machen für die Verordnung von den ge-
setzlichen Ermächtigungen des Wasserhaushalts-
gesetzes und des Thüringer Wassergesetzes Ge-
brauch. Diese Verordnung soll die Pflicht der Ge-
wässerbenutzer regeln, die dem Grund- und Ober-
flächenwasser entnommene Menge zu messen und
die dokumentierten Daten an das Thüringer Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wei-
terzuleiten. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Nitrat-
belastung unseres Grundwassers ist es außerdem
erforderlich, das aus dem Grundwasser entnomme-
ne und zur Trinkwasserverteilung genutzte Roh-
wasser auf wichtige Parameter zu untersuchen. 

Zu Frage 4, dem aktuellen Umsetzungsstand der
einzelnen Maßnahmen aus dem Integrierten Maß-
nahmenprogramm zur Anpassung an die Folgen
des Klimawandels im Freistaat Thüringen – das so-
genannte IMPAKT-Programm – mit Bezug zu den
Themen „Wassermangel“, „Trockenheit“ und „Dür-
re“: Im Integrierten Maßnahmenprogramm zur An-
passung an die Folgen und Auswirkungen des Kli-
mawandels im Freistaat Thüringen sind 2019 hand-
lungsfeldspezifische Maßnahmen beschlossen wor-
den. Im Handlungsfeld „Wasserwirtschaft“ sind
Maßnahmen zur Entwicklung naturnaher Gewäs-
serstrukturen und zur Verbesserung des Wasser-
rückhalts in der Fläche vorgesehen. In den aktuel-
len Entwürfen der Landesprogramme Gewässer-
schutz und Hochwasserschutz für den Zeitraum
von 2022 bis 2027 sind 450 Maßnahmen zur Ent-
wicklung naturnaher Gewässerstrukturen und rund
1.400 Maßnahmen zur Herstellung der Durchgän-
gigkeit aufgelistet. Mit dem Rückbau von Uferbefes-
tigungen und Deichen, indem wir eine eigendyna-
mische Fließgewässerentwicklung zulassen, und
durch die Anlage von Gehölzstreifen werden natür-
liche Lebensräume geschaffen. Sie dienen zugleich
auch als Rückhalteräume für Hochwasser und kön-
nen so wirksam einen schnelleren Wasserabfluss
verhindern. Durch weitere Maßnahmen zur Verbes-
serung des Wasserrückhalts in der Fläche wie zum
Beispiel das Anlegen von Ackerrand- und Grün-
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streifen, von Zwischenfruchtanbau und möglichst
ganzjähriger Bodenbedeckung sowie dem umfang-
reichen Ausbau der Abwasserbeseitigung im ländli-
chen Raum können ebenso der Oberflächenabfluss
verringert, der direkte Eintrag von Nähr- und
Schadstoffen verhindert und ebenso der natürliche
Wasserrückhalt in der Fläche erhöht werden. Die
Klimaresilienz unserer Gewässer wollen wir künftig
durch standorttypische Gehölzsäume zur Beschat-
tung und Kühlung der Gewässer weiter verbessern.
Mit den beiden Landesprogrammen gehen wir
wichtige Schritte hin zur Klimaanpassung. Auf den
Internetseiten der AKTION FLUSS sind viele weite-
re Detailinformationen zur aktuell laufenden Anhö-
rung der beiden Landesprogramme enthalten. 

Im Handlungsbereich „Landwirtschaft“ werden Lan-
dessortenversuche zur Anpassung des Pflanzen-
baus an den Klimawandel, Versickerungsversuche
zur Wassernutzungseffizienz von Kulturpflanzen so-
wie modellgestützte Analysen zur Auswirkung des
Klimawandels auf landwirtschaftliche Erträge durch-
geführt. 

Im Handlungsbereich „Wald- und Forstwirtschaft“
finden eine Kooperationsforschung zu standörtli-
chen Veränderungen und Waldwachstum, die Ein-
richtung und der Betrieb von Versuchsflächen zur
Prüfung der Anbauwürdigkeit von nicht heimischen
Baumarten sowie Forschung zu Extremereignissen
und deren Folgen im Wald statt. Mit den vorhande-
nen Flächen ohne regelmäßige forstliche Nutzung
im Nationalpark, in den Kernzonen der Biosphären-
reservate und in den 5 Prozent Naturwaldflächen
bestehen in Thüringen Freilandlabore und damit
einzigartige Möglichkeiten für vergleichende For-
schung. Hier kann beobachtet und dokumentiert
werden, welche Vegetationsformen und welche
Baumarten sich auf den jeweiligen Standorten in
den Naturräumen durchsetzen. Diese Erkenntnisse
müssen in die Handlungsoptionen zur Wiederbe-
waldung eingebracht und auch genutzt werden.

Im Handlungsbereich „Naturschutz“ wird die Wie-
dervernässung von Feuchtgebieten geprüft.

(Zwischenruf Abg. Gottweiss, CDU: Apfel-
städt!)

Das ist kein Feuchtgebiet, die Apfelstädt. 

(Zwischenruf Abg. Gottweiss, CDU: Doch!)

Nein.

Zu Frage 5, Anzahl und Umfang intakter Moore in
Thüringen, Anzahl und Umfang potenziell wieder-
bewässerbarer Moorflächen sowie die dahin gehen-
den Pläne der Landesregierung: Praktisch alle in
Thüringen vorhandenen Moore waren in der Ver-
gangenheit Ziel von Entwässerungsmaßnahmen.

Durch umfangreiche Anstrengungen in den letzten
Jahrzehnten konnte bei einigen der Wasserhaus-
halt deutlich stabilisiert werden. 

In den letzten drei Extremjahren hat sich aber ge-
zeigt, dass die meisten Moore noch nicht wieder ei-
nen sich selbst tragenden Zustand erreicht haben.
Moore mit einem intakten Wasserhaushalt sind
deshalb in Thüringen derzeit so gut wie nicht vor-
handen. Diesem Zustand am nächsten kommen
noch einige der Hochmoore im Thüringer Wald, die
Gegenstand von Wiedervernässungsmaßnahmen
waren, sowie einige Kessel- und Quellenmoore in
den Gebirgen bzw. deren Randlagen.

Aktuell werden zum Beispiel zwei Projekte in Natu-
ra-2000-Gebieten mit guten Potenzialen zur Revita-
lisierung kritisch geprüft. Ende Oktober 2020 wurde
ein moorhydrologisches Gutachten für die nationale
Naturerbefläche im Pöllwitzer Wald vorgelegt. Hier
weisen mehr als 240 Einzelflächen, die jeweils grö-
ßer als 50 Quadratmeter sind, gute Revitalisie-
rungseigenschaften auf. Das macht dann eine Ge-
samtfläche von rund 8,3 Hektar. Vergleichbares gilt
für eine gut 30 Hektar große Fläche in den Bad
Klosterlausnitzer Mooren. Insgesamt konnten nur
ca. 3 Hektar im Beerbergmoor und im nördlichen
Schneekopfmoor als FFH-Lebensraumtyp „Leben-
des Hochmoor“ kartiert werden. Rund 20 Hektar
wurden dem Lebensraumtyp „Geschädigtes Hoch-
moor“ zugeordnet. 

Im Rahmen des ersten Durchgangs der offenen
Biotopkartierung wurden etwa 2.500 bodensaure
Niedermoore mit einer Fläche von ungefähr
260 Hektar erfasst sowie 200 basenreiche Nieder-
moore mit ca. 11 Hektar. Hinzu kommen noch etwa
130 Hektar Moorwald, die im Rahmen der Waldbio-
topkartierung erfasst wurden. Die Zahlen aus der
Biotopkartierung zeigen, dass die aktuell in Thürin-
gen vorhandenen Moore meist sehr kleinflächig
sind. Theoretisch ließe sich ein großer Teil der ent-
wässerten Moore wieder vernässen, allerdings wä-
ren durch die meist kleinflächige Ausprägung oft
nur überschaubare Erfolge zu erzielen, die trotz-
dem mit erheblichem Aufwand verbunden wären.
Außerdem sind oft Konflikte mit den Nutzern an-
grenzender Flächen zu erwarten, da sich die Wie-
dervernässung in der Regel nicht auf die derzeitige
Moorfläche begrenzen lässt. 

Ich komme zum Schluss. Der Antrag der Fraktionen
Die Linke, der SPD und Bündnis 90/Die Grünen
spricht grundlegende Fragen der Daseinsvorsorge
an, die nicht mehr nur in der Fachwelt diskutiert
werden, sondern in allen gesellschaftlichen Berei-
chen angekommen sind. Die Landesregierung hat
sich der in dem Antrag formulierten Themen bereits
angenommen. Im Jahr 2020 haben wir die Landes-
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programme Hochwasserschutz und Gewässer-
schutz für den Zeitraum 2022 bis 2027 fortgeschrie-
ben und zugleich die gesetzlich gegründeten Ge-
wässer- und Erhaltungsverbände in ihrem ersten
Jahr intensiv begleitet.

2021 liegt unser wasserwirtschaftlicher Fokus nun
auf der Erarbeitung einer Niedrigwasserstrategie für
Thüringen. Als ersten Schritt haben wir am
19.03.2021 ein Niedrigwasserportal des Landes
Thüringen vorgestellt. Zum Thema „Niedrigwasser“
werden wir im August 2021 eine Konferenz unter
Beteiligung von Wissenschaft, Behörden und Wirt-
schaft durchführen. Dabei wird es unter anderem
um zuverlässige Wasserbilanzen, künftige Wasser-
bedarfe, die Sicherung der Trinkwasserversorgung,
die Optimierung des Talsperrenmanagements, den
Schutz der Gewässer und Biotope, die Erhöhung
des Wasserrückhalts, eine effiziente Wassernut-
zung und um Niedrigwasserwarnsysteme gehen.
Unser Ziel, mit betroffenen Nutzergruppen in einen
Dialog zu treten, ist für uns ein wichtiger Meilen-
stein hin zu einer Niedrigwasserstrategie für Thürin-
gen.

(Zwischenruf Abg. Gottweiss, CDU: Machen
Sie das mal bei der Apfelstädt!)

Das machen wir auch bei der Apfelstädt, haben wir
auch schon gemacht. Das wissen Sie auch, Herr
Gottweiss.

Dabei wird es um wichtige wasserwirtschaftliche
Fragen der Zukunft gehen. Wir müssen aber auch
Nutzungskonflikte, die wir erwarten, klar benennen.
Wo stehen wir? Was ist zu befürchten? Wie können
wir uns schützen und vorbereiten? Dies erfordert
auch länderübergreifendes Handeln. Auf Initiative
Thüringens befasst sich die Länderarbeitsgemein-
schaft Wasser derzeit aktiv mit der Thematik und
will bis Herbst einen Fahrplan für die weiteren län-
derübergreifenden Abstimmungen vorlegen. Auch
der Bund ist bei dieser Aufgabe gefordert. Die mitt-
lerweile vorgelegte nationale Wasserstrategie ist
wichtig und überfällig für den Gewässerschutz und
die sichere Wasserversorgung in Deutschland. Sie
kann die schon bestehenden Thüringer Landespro-
gramme unterstützen. Wir werden den Bund daran
messen, inwieweit er seinen Zielen konkrete Fi-
nanzmittel für die Länder und weitere Regelungen
folgen lässt.

Die nächsten Jahre werden uns in diesem Bereich
vor große Herausforderungen stellen, denn eine
solche Querschnittsaufgabe wird sich nicht nur auf
den Handlungsbereich der Wasserwirtschaft be-
schränken. Die Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit, die Wirtschaft, die Forstwirtschaft und
Landwirtschaft, aber auch die Infrastruktur werden

gleichermaßen zu betrachten sein. Dieser Prozess
ist gestartet. Es gilt, gemeinsam Vorsorge zu betrei-
ben zum Schutz vor den zunehmenden negativen
Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasser-
ressourcen Thüringens. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär Möller. 

Falls die Aussprache oder die Beratung zum Sofort-
bericht zu Nummer III gewünscht wird, gilt gemäß
§ 29 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung, dass die
Beratung zu Berichten der Landesregierung grund-
sätzlich in langer, also doppelter Redezeit, verhan-
delt wird. Unter Berücksichtigung des Ältestenrats-
beschlusses steht die einfache Redezeit zur Verfü-
gung. 

Wird die Beratung zum Sofortbericht zu Nummer III
des Antrags gewünscht? Das ist der Fall. Auf Ver-
langen der Fraktionen Die Linke und Bündnis
90/Die Grünen eröffne ich die Aussprache zum So-
fortbericht zu Nummer III des Antrags. Gleichzeitig
eröffne ich die Aussprache zu den Nummern I und
II des Antrags.

Die erste Rednerin ist Frau Abgeordnete Hoffmann,
Fraktion der AfD.

Abgeordnete Hoffmann, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen
und Kollegen Abgeordnete, liebe Zuschauer am Li-
vestream! Der vorliegende Antrag klingt gutmei-
nend und ja, den Klimawandel gibt es, solange es
das Klima gibt. Auch die Wassersituation ist in Tei-
len besorgniserregend.

Nun aber zur Überprüfung: Eine konsequente Kli-
maschutzpolitik wird gewünscht, also eine in der
Form, dass dem Land im Namen des Klimaschut-
zes eine volatile Energieerzeugung ohne Speicher-
möglichkeit aufgedrückt wird, die großflächig die
Umwelt zerstört, zur Gefährdung von Arten führt
und das soziale Ungleichgewicht durch die weltweit
höchsten Strompreise verschärft. Fragezeichen.

(Beifall AfD)

Von regional übrigens keine Spur. Auch SuedLink
lässt grüßen. Solche Projekte gehen durch
Deutschland, vernichten die Natur. Das ist wohl mit
„konsequent“ gemeint. Und als Erpressungsmittel
im Bund wird eine CO2-Steuer ausgedacht, die hier
getragen wird, die den Mittelstand, Steuerzahler
und Geringverdiener knebelt.
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(Beifall AfD)

Unser Ansatz ist: Wir wollen unter anderem die Er-
forschung umweltfreundlicher Zukunftstechnologi-
en, mit denen eine stabile Energieversorgung mög-
lich ist, und wir wollen die Versorgung mit Erdgas
durch internationale Partnerschaften.

(Beifall AfD)

Womit die Überleitung zum nächsten Begriff im An-
trag da wäre. Eine abgestimmte nationale und inter-
nationale Klimaschutzpolitik klingt wunderbar. Na-
tional scheint auch zu funktionieren, denn die Um-
weltminister der Länder haben den Artenschutz für
den Windkraftausbau als hinderlich deklariert und
herabgestuft. Und sie sind sich einig, dass Indus-
trialisierung des Waldes durch Bau von Windkraft-
anlagen in dieser natürlichen CO2-Senke eine tolle
Sache ist. International ist das aber an der Realität
vorbei, denn das Ausland ist ja nicht doof. Dort
lacht man sich kaputt, dass der Musterschüler
Deutschland seine bisherige Energieerzeugung
aufgibt, um anderen Ländern den vorher dorthin ex-
portierten Strom im Anschluss wieder abzukaufen,
weil es sonst hier zum Blackout kommt.

(Beifall AfD)

Man forscht im Ausland an abfallfreien Kraftwerken,
während man hier mit Lastenfahrrädern wirbt. Er-
klären Sie mal einem Angestellten eines Thüringer
Automobilzulieferers, dass sein Arbeitsplatz weg-
fällt, weil der Markt mit E-Batterien aus China ge-
schwemmt wird. Apropos: China stößt weltweit die
meisten Treibhausgase aus und baut mal eben
Tausende neue Kohlekraftwerke. Wie wollen Sie
diese Wirtschaftskraft dazu bringen, so furchtbar
streber- und oberlehrerhaft die eigene Industrie zu
zerstören, wie Deutschland es tut?

(Beifall AfD)

Im Anschluss geht es zur Diskussionsrunde in
Schwellenländer wie Indien, die auf Naturschutz
pfeifen, für die wir aber Entwicklungshilfe zahlen,
damit sie Kraftwerke bauen können. Es ist ein Irr-
glaube, dass das Pariser Klimaabkommen irgendet-
was bewirkt, solange Länder Industrien entwickeln,
die dem Abkommen entgegenwirken.

(Beifall AfD)

Der deutsche Beitrag zu dem Debakel ist, ge-
schredderte Rotmilane und Flächenversiegelung für
Monstertrassen zu produzieren.

Stichwort „Flächenversiegelung“: Warum beste und
fruchtbare Böden bei Erfurt versiegelt werden sol-
len, ist wohl nur der Landesregierung und der Lan-
desentwicklungsgesellschaft ersichtlich. 

(Beifall AfD)

Nun zum Thema „Waldumbau“: Thüringen besteht
zu etwa 500.000 Hektar aus Waldfläche und zu et-
wa 800.000 Hektar aus Landwirtschaftsflächen. Wir
sind ländlich geprägt und das Grüne Herz Deutsch-
lands möge auch so bleiben. 

(Beifall AfD)

Waldumbau mit resilienten Arten hin zu wider-
standsfähigen Laubmischwäldern sollte seit gerau-
mer Zeit ein Hauptthema der Verantwortungsträger
sein. Während man ideologisch vor sich hin sin-
niert, schlägt der Borkenkäfer zu. Forschungen zu
natürlichen Fressfeinden fanden seit 2012 nicht
statt und sind leider in den nächsten Jahren auch
nicht geplant. Die Fichte stellt mit über 30 Prozent
eine der Hauptbaumarten in Thüringen dar. Sie ist
für die Holzgewinnung enorm wichtig. Eine voraus-
schauende Politik hätte hier längst im Sinne des
Waldes und der Waldbesitzer gegensteuern kön-
nen, statt sich in Klimahysterie zu verlieren. 

(Beifall AfD)

Politik sollte eine Verstetigung der Honorare für fol-
gende Leistungen des Waldes sichern: CO2-Bin-
dung, ökologische Vielfalt, touristische Attraktionen,
Erholung, Waldruhestätten und natürlich Rohstoff-
lieferant. Aber nicht nur Fichten sind bedroht, ande-
re Baumarten wie die Ulme, die Esche, der Ahorn
ebenso. Wir haben eine ganze Palette an Thüringer
Baumarten, die schwer geschädigt sind und das
seit vielen Jahren, wie Anfragen unserer Fraktion
belegen. Was macht die regierende Politik im Frei-
staat? Man gönnte den Waldbesitzern etwas Hilfe,
sie mussten aber erst einmal in Vorkasse gehen,
um das Schadholz entfernen zu lassen. Man spe-
kulierte wohl auf Kalamitätsflächen, die dann zum
Bau von Windkraftanlagen in etwa zwei Jahren
nach der Evaluierung des Waldgesetzes ins Spiel
gebracht werden könnten.

(Beifall AfD)

Wir sagen: Waldumbau ja, Windkraft im Wald nein!
Auch wenn Rot-Rot-Grün, CDU und FDP unser
Windkraftmoratorium im Ausschuss abgelehnt ha-
ben, wir bleiben dabei.

(Beifall AfD)

Die Waldbesitzer selbst fordern übrigens unter an-
derem weniger Flächenstilllegungen und grüßen
das Umweltministerium. Wie man Waldbesitzer ge-
rade jetzt in der Zeit enormen Rohstoffmangels
stärkt und damit den Waldumbau voranbringt, se-
hen Sie im AfD-Antrag „Waldbesitzer unterstützen,
Holzbranche und Bauwirtschaft im Freistaat si-
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chern: Die aktuellen Chancen für die Thüringer
Holzwirtschaft nutzen“. 

(Beifall AfD)

Wir fordern unter anderem eine geeignete perso-
nelle und materielle Ausstattung von Thüringen-
Forst zur Beräumung von Schadholz, Verstromung
von Schadholz, Hilfen zur Ansiedlung kleiner holz-
verarbeitender Unternehmen und Attraktivierung
forstfachlicher Berufe, damit der Waldumbau ge-
lingt und finanziert werden kann, Biodiversität in
Thüringen bleibt und unsere Wälder stabiler werden
können.

(Beifall AfD)

Auch mit der Landwirtschaft befasst sich der Antrag
der regierungstragenden Fraktionen, freilich nicht
ohne einen Seitenhieb auf sie. Ich zitiere: „Die
Landwirtschaft ist mit den durch Trockenheit und
Wassermangel verursachten Ernteausfällen nicht
nur Leidtragende des Klimawandels, sondern auch
eine der Mitverursacher“, heißt es im Antrag. Den
Landwirten permanent böse Absicht gegen Natur-
schutz zu unterstellen ist destruktiv, zumal der von
Rot-Rot-Grün bejubelte Green Deal der EU zu we-
niger Produktion, dafür zu mehr Import führen wird
aus Ländern ohne strenge Schutzrichtlinien.

(Beifall AfD)

Dieses Etwas namens Realität macht es der Land-
wirtschaft schwer, wirtschaftlich zu arbeiten, denn
auch oder gerade die Politik der EU, der damit ver-
bundene Wettbewerb und die Zerschlagung regio-
naler Verarbeitungsstätten bedrohen einen ganzen
Berufsstand. Die Landwirte brauchen daher keine
Maßregelungen, sondern Spielräume. Erweitern
Sie lieber KULAP und effiziente Förderinstrumente
und hören Sie auf mit der ständigen Gängelei der
Landwirte. 

(Beifall AfD)

Interessant ist der Punkt zum Thema „Wasserhaus-
halt und Wassergesetz“ und die Forderung nach ei-
ner Neubewertung, insofern als erst 2019 mit der
Novelle des Wassergesetzes laut Pressemitteilung
der Ministerin durch Gewässerrandstreifen der kli-
mapolitische Ruck durch das Land gehen sollte.
Herrenlose Speicher, an denen Landesinteresse
besteht, sollten erhalten bleiben. Von fairen Über-
nahmeangeboten an Kommunen oder Landwirte
war die Rede. Wozu dann eine Neubewertung ins-
gesamt? 

Der Antrag bringt schöne Worte ins Spiel, auch in
der richtigen Reihenfolge und das erfüllte Berichts-
ersuchen ist aufschlussreich und werbefähig, gera-
de im Bereich „Wasserwirtschaft“. Aber insgesamt

ist es unglaubwürdig. Es ist zum Beispiel glaubwür-
diger und produktiver, wie in meinem Wahlkreis
mehrfach geschehen, man packt selbst mit an und
hilft bei der Anpflanzung und dem Bau von Schutz-
zäunen für den Waldumbau. Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Die Re-
de war auch nur heiße Luft. Kein Beitrag zum
Klimaschutz!)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hoffmann. Der
nächste Redner ist Abgeordneter Tiesler von der
Fraktion der CDU. Ich bitte um Ruhe. Der Abgeord-
nete Tiesler hat das Wort.

Abgeordneter Tiesler, CDU:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Ja, Wassermangel und Dürre
vorzubeugen, ist ein wichtiges und richtiges Anlie-
gen, nicht hier vorn am Rednerpult, sondern insge-
samt. Deswegen stehen wir als CDU-Fraktion
selbstverständlich und ausdrücklich hinter diesem
Anliegen. Zum Beispiel stellte bereits 2018 die
CDU-Bundestagsfraktion ein Hilfspaket über
800 Millionen Euro für die deutschen Wälder bereit,
um genau Maßnahmen gegen Trockenheit und den
Borkenkäfer zu ergreifen. 

Doch das Thema ist nicht neu. Nicht erst seit drei
Jahren, wie im Antrag geschrieben, machen sich
die Auswirkungen des Klimawandels hier in Thürin-
gen bemerkbar. Nein, allein der Grundwasserspie-
gel sinkt seit 2003. Und ja, es braucht eine gemein-
same Kraftanstrengung, um den negativen Auswir-
kungen von mehr Hitzetagen, sich zeitlich verschie-
benden Niederschlägen, länger anhaltenden Tro-
ckenperioden, sinkenden Flusspegeln usw. entge-
genzuwirken. Wir haben die ganzen Dinge vorhin
im Sofortbericht gehört, das war sehr aufschluss-
reich. 

Doch schauen wir uns den vorliegenden Antrag mal
genauer an. Unter Punkt I soll der Landtag zu-
nächst feststellen, dass der Klimawandel in Thürin-
gen an allen negativen Klimaentwicklungen der
letzten drei Jahre die Hauptursache darstellt. Liebe
Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie viele
Klimaexperten sich genau hier unter uns in diesem
Raum befinden. 

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: 90!)

Es stellt sich mir grundsätzlich die Frage: Kann dies
überhaupt unsere Aufgabe sein und liegt diese in
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unserem Kompetenzbereich? Wir sagen: Nein. Der
Thüringer Landtag ist kein wissenschaftliches Gre-
mium, um solche hochkomplexen Fragestellungen
hier abschließend zu beurteilen. Aber gehen wir
weiter.

Unter Punkt II sollen dann in einem bunten Sam-
melsurium ohne einen erkennbaren roten – oder
soll man sagen rot-rot-grünen – Faden alle mögli-
chen, einzeln betrachtet sicherlich sehr relevanten
Sachverhalte, als Bitte an die Landesregierung her-
angetragen werden. Aber ganz genau genommen,
handelt es sich lediglich um verschiedene inhaltlich
sehr allgemeine Fragen, die wiederum auch nur all-
gemeine Antworten bedeuten. Sieht so ein konse-
quenter Lösungsansatz aus oder ist es doch nur
Symbolpolitik?

Von einem Trink- und Brauchwassermanagement
im Hinblick auf Trockenperioden und Starkregener-
eignisse über einen Maßnahmenplan zur Verbesse-
rung der Klimaresilienz von Gewässern oder auch
von einer Neubewertung hinsichtlich der dauerhaf-
ten Erhaltung herrenloser Speicher ist hier die Re-
de oder auch vom Vorantreiben von Forschung und
Wissenschaft bezüglich optimaler Nutzpflanzenstra-
tegien für Forst- und Landwirtschaft. Nur sind das
alles klassische und in meinen Augen selbstver-
ständliche Aufgaben einer Landesregierung, im
Speziellen des Umweltministeriums. Und wenn es
dazu jetzt erst durch so einen Antrag der Aufforde-
rung des Ministeriums bedarf, fragt man sich, ob
denn die Arbeitsweise des Ministeriums der Sache
gerecht wird. 

(Beifall CDU)

Wir meinen, die geforderten Strategien und Pläne
müssten längst schon vorliegen, dann bräuchte
man diesen Antrag nicht. 

Aber um zumindest einen Punkt kurz thematisch
aufzugreifen: Gerade im Hinblick auf den Wasser-
mangel obliegt dem Walderhalt, wie vorhin erwähnt,
und dem Waldschutz hier bei uns im Grünen Her-
zen Deutschlands ein enorm wichtiges Augenmerk.
Deshalb müssen wir den Waldumbau und Waldma-
nagementpläne auch weiterhin in Richtung Misch-
wald konsequent umsetzen. Unser Wald ist ein rie-
siger Wasserspeicher, zudem die beste CO2-Senke
und Sauerstoffproduzent, Rückzugsraum für ge-
fährdete Arten, Wirtschaftsfaktor und dient unserer
Bevölkerung nicht erst jetzt zu Corona-Zeiten als
Erholungsort.

Gut, dass es uns hier, wenn auch nach langer und
harter Diskussion gemeinsam gelungen ist, zumin-
dest den Flächenverlust durch die Windenergie aus
dem Wald zu verbannen.

(Beifall CDU)

Wir dürfen Waldflächen nicht zur Industrieland-
schaft werden lassen. Und das bedeutet auch die
Aufforstung von Kalamitätsflächen. Der Klimawan-
del ist Fakt und es bedarf konsequenter Maßnah-
men. Doch ohne Akzeptanz der Bürger werden wir
dabei nicht erfolgreich sein. Aber die Akzeptanz der
Bürger werden wir nicht durch schöne Reden oder
solche Anträge erlangen, sondern wir als CDU-
Fraktion stehen hier für eine Natur- und Umwelt-
schutzpolitik mit Vernunft und nicht durch solche
Symbolpolitik.

(Zwischenruf Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE:
Man kann auch einfach gar nichts machen!)

Aus diesem Grund können wir diesem Antrag nicht
zustimmen, würden uns aber gern selbstverständ-
lich im Ausschuss für Umwelt noch mal mit Ihnen
darüber unterhalten. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Der nächste Redner ist Abgeordneter Möl-
ler von der Fraktion der SPD.

Abgeordneter Möller, SPD:
Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, liebe Zuhörer am Bildschirm, jetzt noch mal
zum Aufgreifen der letzten Worte: Der Klimawandel
ist real und in Thüringen längst angekommen. War-
um unser Antrag dann nach dem Sofortbericht der
Landesregierung als Symbolpolitik verunglimpft
wird, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Zumal Sie
ja jetzt selbst noch mal deutlich gesagt haben, dass
es diese Einzelmaßnahmen braucht und die auch
sinnvoll sind, um in Thüringen tatsächlich was zu
tun.

Dementsprechend sind auch die Folgen dieses Kli-
mawandels ganz unmittelbar spürbar: Sommerliche
Hitzewellen, schneeärmere Winter oder andere Ex-
tremwetterereignisse wie Starkregen oder die Dürre
gibt es. Die Dramatik dieser Entwicklung zeigt ein
Blick in den Thüringer Wald, der, geschwächt von
der jahrelangen Trockenheit, gerade durch die Bor-
kenkäferplage massiv geschädigt wird. Nur noch
15 Prozent der Bäume in Thüringens Wäldern sind
gesund, und Besserung ist kaum in Sicht. Denn laut
den Daten des Helmholtz‑Zentrums für Umweltfor-
schung – der Staatssekretär hat sie vorhin schon
mal deutlich gemacht – reichen schon seit mehre-
ren Jahren die Niederschläge in Herbst und Winter
nicht mehr aus, um den Pflanzen im Boden ausrei-
chend verfügbares Wasser zum Wachstum bereit-
zustellen. Zusammen mit den milden Wintern ha-
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ben der Borkenkäfer und andere Schädlinge ein
leichtes Spiel. Die Bäume, die über Generationen
mit viel Mühe herangewachsen sind, sterben in
manchen Regionen in wenigen Jahren reihenweise
ab. Mit dem Voranschreiten der klimatischen Verän-
derungen werden sich diese ohnehin dramatischen
Zustände in der Zukunft weiter verschärfen. Umso
wichtiger ist es also, sich des Themas „Wasser-
mangel und Dürre“ in Thüringen anzunehmen.

Das tun wir mit diesem Antrag, und wir verfolgen ei-
ne Doppelstrategie aus Klimaschutz und Klimaan-
passung. Dass Klimaschutz wichtig ist, das haben
nicht nur die Staaten im Pariser Klimaabkommen
deutlich gemacht, sondern das ist an der einen
oder anderen Stelle hier auch deutlich geworden.
Die Landesregierung hat mit dem IMPAKT-II-Pro-
gramm – der Staatssekretär hat es vorhin schon
deutlich aufgezeigt – einen umfassenden Katalog
an Anpassungsmaßnahmen im Klimawandel vorge-
legt. Den wollen wir mit Blick auf Wassermangel
und Dürre ausweiten. 

Darüber hinaus sehen wir eine ganze Reihe von
Maßnahmen, um künftig Wassermangel in Thürin-
gen vorzubeugen: 

1. den klimarobusten Waldumbau, denn die Thürin-
ger Wälder sind unmittelbar betroffen, ich habe es
schon ausgeführt. Sie können auch ein wichtiger
Beitrag zur Vorbeugung des Wassermangels sein.
Als flächenmäßig größter Wasserspeicher in Thü-
ringen müssen sie langfristig erhalten bleiben und
starke Resilienzen gegenüber den künftigen Folgen
des Klimawandels entwickeln. 

2. die Renaturierung von Gewässern, Mooren und
versiegelten Flächen, verbunden mit einem umfas-
senden Brauchwassermanagement. Das aktuelle
Landesprogramm Gewässerschutz muss mit Fokus
auf Gewässerstrukturverbesserung fortgeschrieben
werden und den Erhalt von Teichen mit zu geringen
Zuflüssen, ungenutzten Fischteichen als zukünfti-
gen Wasserspeichern sichern. Zudem wollen wir
die sogenannten herrenlosen Speicher langfristig
erhalten. Darüber hinaus braucht es gerade in den
Städten Konzepte zur Flächenentsiegelung und na-
turnahen Bewirtschaftung von Grünflächen, um so-
wohl große Mengen Niederschlagwässer aufneh-
men zu können als auch nachhaltig Wasser für Tro-
ckenperioden vorzuhalten und städtischen Hitzein-
seln vorzubeugen. Diese Bemühungen müssen ein-
gebettet werden in ein umfassendes Trink- und
Brauchwassermanagement, das trotz längerer Nie-
derschlags- und Trockenperioden dafür sorgt, dass
der Zugang zu Wasser überall in Thüringen ge-
währleistet ist. 

Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, komme ich
zu meinem dritten Punkt, der nachhaltigen Umge-
staltung der Landwirtschaft. Immerhin ist die Land-
wirtschaft mit gut 10 Prozent der deutschen Treib-
hausgasemissionen klimarelevant und gehört aber
auch zu den Hauptbetroffenen des Klimawandels
und der Trockenheit. Und wenn die AfD das auch
immer wieder hineininterpretiert, dass wir irgendje-
manden zum Schuldigen machen, darum geht es
überhaupt gar nicht, sondern es geht schlicht und
ergreifend um den Fakt, dass auch in der Landwirt-
schaft Treibhausgase emittiert werden, die zu die-
sen menschengemachten Erderwärmungen führen,
die wir zurückdrängen wollen. Deshalb setzen wir in
unserem Antrag auf die Ausweitung bodenscho-
nender und naturverträglicher Anbaumethoden, die
die Fähigkeiten der Böden zum Speichern von
Wasser, zur Humusmehrung und zum Erosions-
schutz erhalten und steigern. Böden sind eine wich-
tige Senke für atmosphärischen Kohlenstoff. Die
Land- und Forstwirtschaft sind für uns wichtige
Partner, um praktikable Lösungen auf den Weg zu
bringen. Ob Trink-, Brauch- oder Nutzwasser, wir
wollen, wir müssen auch in Zukunft die Versorgung
der Menschen und der Umwelt mit kühlem Nass als
lebensnotwendige Daseinsvorsorge sicherstellen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns ge-
meinsam an einer konstruktiven Lösung arbeiten
und das Problem von Wassermangel und Dürre in
Thüringen anpacken. Ich beantrage deshalb die
Überweisung an den Ausschuss für Umwelt, Ener-
gie und Naturschutz. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank. Nun erhält Frau Abgeordnete Maurer,
Fraktion Die Linke, das Wort. 

Abgeordnete Maurer, DIE LINKE:
Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Zuschauer/-innen am Livestream!
Nach dem Redebeitrag der Ausschussvorsitzenden
des Umweltausschusses – leider eine Vertreterin
der AfD – hatte ich noch kurz Sorge, dass ich hier
einige Leute aufwecken muss, wahrscheinlich auch
am Livestream, aber zum Glück ist es doch noch
ein bisschen lebhafter geworden, denn es geht um
ein sehr wichtiges Thema. Wir haben gestern in der
Aktuellen Stunde am Rande schon einmal unbe-
wusst die Inhalte des vorliegenden Antrags angeris-
sen. Da ging es nämlich, wenn Sie sich erinnern,
um das Ehrenamt in Thüringen. Fast alle Fraktio-
nen haben in diesem Zusammenhang von den Ex-
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tremwetterereignissen, insbesondere dem Starkre-
gen der letzten Monate, erzählt und dass diese
nicht zu stemmen gewesen wären, hätten wir nicht
so viele tolle Menschen gehabt, die sich eingesetzt
hätten. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Diese Extremwetterereignisse – der Starkregen –
haben uns zugesetzt. Aber – und das ist auch ein
wichtiger Fakt – nicht nur das Wasser von oben hat
zu den Überschwemmungen geführt, sondern un-
ser streckenweise viel zu trockener Boden, der die-
se Mengen an Wasser einfach nicht mehr aufneh-
men konnte, hat seinen Anteil dazu beigetragen.
Unser erkrankter Boden, also teilweise erkrankter
Boden, funktioniert nämlich stellenweise nicht mehr
so, wie er das soll, und das hat weitreichende Fol-
gen. Deswegen dieser wichtige Antrag. 

Das Problem Dürre und Wassermangel – etwas,
das wir aus anderen Ländern kennen, zum Beispiel
fallen mir da Portugal, Frankreich, Italien ein – wird
auch bei uns zu einem immer größeren Problem.
Das lesen wir fast täglich in der Presse. Dieses
Problem kam schleichend. Die Abnahme von Bo-
denfeuchte ist nämlich ein ganz langfristiger Pro-
zess, der klar vom Klimawandel beeinflusst wird,
und leider, wie das bei anderen Klimafolgen auch
der Fall ist, haben gewisse Umstände dazu geführt,
dass diese Folgen noch verstärkt sind. Bei Dürre ist
es zum Beispiel unter anderem die Beschaffenheit
des Bodens. Für Ostdeutschland heißt das, dass
der relativ sandige Boden die Dürre und den Was-
sermangel begünstigt. Wenn dann noch der Nieder-
schlag nachlässt und es immer heißer wird, wird es
in diesen Regionen brenzlig – das spüren wir alle.
Neben Sachsen-Anhalt und Brandenburg hat es da
Thüringen besonders getroffen. Obwohl wir 2019
und 2020 einen relativ guten Winter hatten – das
haben wir schon gehört – konnte der Niederschlag
in Thüringen leider nicht unbedingt für Besserung
sorgen. Man könnte meinen, das ist anders der
Fall, wenn man rausschaut, aber die Zahlen geben
anderes her. Die besonders niederschlagsarmen
Zeiten in Summe und die Hitze haben nämlich
deutlich ihre Spuren hinterlassen. Risse in unseren
landwirtschaftlichen Böden, Früchte, die nicht mehr
gedeihen, braune Wälder, Schädlinge, die sich auf
geschwächten Pflanzen ausbreiten und, und, und
sind Beispiele, die wir alle kennen und sind Folgen
des zunehmenden Wassermangels. 

Und wir kennen noch viel deutlichere Beispiele, das
haben Sie alle im letzten Jahr der Presse entnom-
men oder kennen es, weil Sie selbst betroffen wa-
ren. Im August letzten Jahres haben nämlich zehn
Thüringer Kreise und Städte die Wasserentnahme

aus Flüssen verboten, weil es einfach zu trocken
gewesen ist und weil der Regen, über den sich alle
gefreut haben, einfach nicht ausgereicht hat. Ande-
re Kommunen – auch das kennen Sie – haben ihre
Bewohner/-innen dazu aufgerufen, Stadtbäume zu
wässern, weil man mit dem Gießen einfach nicht
mehr nachkam und die Schäden immer größer wur-
den. Und wenn Sie alle in Ihr näheres Umfeld
schauen, dann fallen Ihnen noch viel mehr Beispie-
le ein, wo Dürre, Wassermangel sichtbar sind.

Die Thüringer Klimaagentur und der Dürremonitor
Deutschland bestätigen diesen Dürretrend oder die-
sen Wassermangeltrend übrigens und untersetzen
ihn mit wissenschaftlichen Daten. Das ist ganz inte-
ressant, das sollte man sich anschauen. Beide
schauen sich da nämlich an, wie sich die Vegetati-
onsperioden entwickelt haben, aber auch wie viele
Frostzeiten es gab, wie dick die Schneedecken ge-
wesen sind und wie viel Niederschlag es gab und
bis zu welcher Metertiefe eine Dürre teilweise statt-
findet. Beide sagen, es gab zu wenig Frosttage, es
gab viel zu dünne Schneedecken, was Folgen für
den Wasserstand hatte.

Trotz des extremen Wetters, das wir in diesem Win-
ter erlebt haben, trotz der extremen Niederschlags-
wellen, die mittlerweile fast normal zu sein schei-
nen, haben wir bis 1,8 Meter Tiefe in weiten Teilen
Thüringens extreme bis außergewöhnliche Dürre. 

Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD und
meine Fraktion, Die Linke, haben deshalb schon
vor einer ganzen Weile diesen ambitionierten An-
trag geschrieben, weil wir diesem Problem begeg-
nen müssen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

In unseren 18 Punkten wollen wir erstens die Aner-
kennung des Klimawandels als Hauptursache für
die Extremwetterereignisse, die uns alle plagen.
Warum das? Weil die Grundlage für Fragen oder
für Handlungen die Frage sein muss: Woher kom-
men die Probleme und können wir diese Probleme
korrigieren? Wir meinen ganz klar: Ja, wir können
positiv eingreifen.

Wir wollten zweitens in unserem Antrag umfassen-
de Klimaanpassungsmaßnahmen, die den Men-
schen, die von dieser Krise betroffen sind, sofort
helfen. Denn das eine ist es, den Klimawandel an-
zuerkennen und zu versuchen, diesen aufzuhalten,
aber das andere ist, schon bestehende aktuelle
Folgen zu reparieren. 

Wir wollten drittens eine umfassende Berichterstat-
tung, die wir eben gehört haben, damit wir hier wei-
terhin gute Politik machen können, damit wir Folge-
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anträge schreiben können, damit wir besser reagie-
ren können und den Menschen vor Ort helfen kön-
nen.

Ja, sehr geehrte Zuschauer/-innen, jetzt könnten
auch Sie hier an meiner Stelle stehen und mögli-
cherweise müssten Sie sich überhaupt nicht auf
diese Rede vorbereiten, Sie hätten überhaupt keine
Zeitung lesen müssen und Sie hätten sich auch
nicht den Bericht anhören müssen, denn Sie wis-
sen, dass in Thüringen streckenweise enormer
Wassermangel herrscht. Und warum bin ich mir da
so sicher? Ich mache manchmal Gartentouren oder
klingele an den Haustüren bei den Menschen in
meinem Wahlkreis und frage die Leute dort immer,
was sie brauchen, was ihnen fehlt, was sie bewegt. 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Wasser!)

– Ja, Wasser, Sie haben es gesagt. – Einfach aus-
nahmslos alle sagen oder erzählen von ihren tro-
ckenen Gärten, von den beschädigten Bäumen vor
ihrer Haustür: Ich komme gar nicht mehr hinterher
mit dem Gießen, die Schädlinge werden immer
mehr, wenn es regnet, überschwemmt es strecken-
weise, das Wetter wird immer unberechenbarer, die
Hitze halte ich nicht mehr aus. – Das sind all diese
Dinge, die ich höre und die ich natürlich ernst neh-
me. Aber die Menschen erzählen natürlich auch
von dem immer teurer werdenden Gemüse, das sie
teilweise selbst anbauen. Die Menschen erzählen,
wie wichtig ihnen ihr kleines grünes Refugium vor
Ort ist, weil sie sehen, wie drum herum alles immer
brauner wird. Sie erzählen, wie die Klimakrise, an
die sie teilweise selbst nicht geglaubt haben, tat-
sächlich plötzlich an ihrer eigenen Wohnungstür an-
klopft und wie sie die Krise nicht mehr leugnen kön-
nen und dass sie sich Sorgen machen.

Dieser Alltagsfrust, sehr geehrte Damen und Her-
ren, verdeutlicht das, worum es in unserem Antrag
geht. Es ist egal, ob Sie zwei Bäume besitzen, ob
Sie einen Wald besitzen, ob Sie hauptberuflich
Landwirtin sind oder einfach nur Freizeitgärtnerin.
Wir spüren die Trockenheit. Wir spüren das auf
dem Land und wir spüren das in der Stadt, und
zwar alle, unabhängig von unserer politischen Hal-
tung. Das können Sie nicht wegreden.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Kommen wir noch einmal ganz kurz zu den konkre-
ten Konsequenzen – wir haben das vorhin schon
gehört – bei wichtigen Wirtschaftszweigen wie zum
Beispiel unserem Wald. Millionen Bäume sind ge-
storben, man kann es nicht oft genug sagen. Und
weil Wälder nicht einfach nur vertrocknen, sondern
weil sie mit der Trockenheit zu Angriffsflächen für
Schädlinge, für Krankheiten, für Stürme werden, die

sich in ihnen Lücken reißen, entsteht ein ewiger
Teufelskreis, mit dem wir in den kommenden Jah-
ren zurechtkommen müssen – Stichwort „niedrige
Holzpreise“. Darauf will ich jetzt gar nicht näher ein-
gehen, darüber haben wir in den letzten Plenarsit-
zungen oft genug geredet. Wenn wir unseren Wald
aber nicht nur als diesen Wirtschaftsfaktor begrei-
fen, wenn wir den Wald als Erholungsort sehen, als
Schutzraum für Tiere, als Kühlungsort unserer Er-
de, dann wird einem ganz zwangsläufig bange.
Dann wird einem nämlich klar, dass wir uns selbst
beschneiden, wenn wir nicht endlich eingreifen.
Denn am Ende leiden nicht nur diejenigen, die ihr
Geld mit dem Holz verdienen, schlimm genug, son-
dern auch die, die den Wald als Lebensbereiche-
rung begreifen. 

(Beifall DIE LINKE) 

Und dasselbe, sehr geehrte Damen und Herren, gilt
auch für die Landwirtschaft, das haben wir schon
gehört – Stichwort „Ernteausfälle“. Darauf will ich
jetzt auch gar nicht mehr näher eingehen, denn das
wissen Sie alle. Wir können auf diese Ausfälle
schon immer mit Geld antworten und versuchen
aufzufangen, was aufzufangen geht. Aber um Geld
geht es irgendwann nicht mehr. Damit ist einem Be-
rufsstand auf Dauer nicht geholfen. Die Wasser-
speicher sind vielerorts einfach nicht ausreichend
gefüllt oder gar nicht ausreichend instand gesetzt,
als dass das Wasser gespeichert werden könnte,
wenn denn welches kommt. Das macht natürlich
Angst. Da braucht es politisch einen energischen
und vor allem langfristigen Willen, das anzugehen,
und das können Sie in diesem Antrag lesen. 

Schauen wir uns zum Beispiel Teile des Thüringer
Beckens an. Bis 2050 ist zu erwarten, dass rund
40 Prozent der im Boden zur Verfügung stehenden
Wassermenge zurückgeht. Was bedeutet das für
die ökologische, soziale, nachhaltige Landwirt-
schaft? Es bedeutet, dass sie immer schwieriger zu
realisieren ist. Es bedeutet, dass der Konkurrenz-
kampf um guten Boden immer größer wird. Wenn
gute Standorte nämlich knapp werden, gewinnt lei-
der der mit dem größten Einfluss, mit dem dicksten
Geldbeutel. Und hier wird dann in Thüringen ganz
deutlich sichtbar, dass Trockenheit für Ungerechtig-
keit vor der eigenen Haustür sorgt. 

(Beifall DIE LINKE)

Am Ende trifft es die Landwirtinnen, aber es trifft
natürlich auch jeden Einzelnen und jede Einzelne
von uns, die Lebensmittelpreise werden potenziell
teurer, weil Ernteeinbußen ausgeglichen werden
müssen. Und das ist ein Zustand, der von vielen
Menschen mit Angst verfolgt wird. Natürlich kann
man verächtlich darauf schauen oder schmunzeln.
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Aber wer glaubt, eine Tomate kann ruhig schon mal
ein paar Cent mehr kosten oder Kartoffeln oder
Erdbeeren, der ignoriert, dass zu weiten Teilen
Menschen bei gesundem Essen sparen und dürre-
bedingte Preissteigerungen für viele Familien ein
Problem sind. 

Klimafragen sind also soziale Fragen, das möchte
ich zum Schluss meiner Rede unbedingt unterstrei-
chen. Die Frage, wie wir mit Wasser umgehen, ob
wir die Klimakrise abwenden können und ob wir
richtige ambitionierte Klimaanpassungsmaßnah-
men angehen, hat eine konkrete Auswirkung auf
unseren Wohlstand, auf unsere Gesundheit und die
Frage, wie gerecht unser Land ist. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Beim Landwirt, sehr geehrte Damen und Herren, ist
es der Lohn, denn welcher Landwirt, welche Land-
wirtin wird ordentlich wirtschaften können, wenn die
wichtigste Zutat, das Wasser, knapp ist? Bei der
Familie ist es das Essen, das sie sich entweder re-
gional leisten kann oder eben nicht. Bei älteren
Menschen ist es der Wald, den sie für die Erholung
brauchen, und für die Kinder ist es eine Zukunft, die
wir ihnen ohne Angst und Wasserknappheit hinter-
lassen wollen. Ich denke, dieser Antrag ist dafür ein
wichtiger Schritt. Ich freue mich auf die Debatte,
glaube allerdings, dass die so langsam vorbei ist,
und hoffe, dass sie der Sache dienlich sein wird,
möglicherweise auch über diesen Plenarsaal hi-
naus. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Es erhält nun Frau Abgeordnete Wahl, Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, das Wort. 

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Danke, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Herr Tiesler, ich muss zu Beginn
noch mal auf Sie zurückkommen. Wenn ich Sie
richtig verstanden habe, dann haben Sie zu Beginn
gesagt, dass in dem Antrag festgestellt sei, dass
die Hauptursache für Wassermangel und Dürre in
Thüringen der Klimawandel sei und dass man das
hier nicht feststellen könnte, weil in diesem Raum
keine Klimaexpertinnen säßen. Da kann ich Ihnen
sagen: Man muss keine Klimaexpertin sein, um zu
dieser Erkenntnis zu kommen. Man muss lediglich
lesen können, nämlich wissenschaftliche Gutach-
ten, man muss sie verstehen können und man

muss sie vielleicht noch in den Kontext einordnen
können. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn das zu viel verlangt ist für Abgeordnete, dann
tut mir das leid. Aber eigentlich ist es nicht so
schwer und natürlich ist es doch klar, dass die Poli-
tik ihre Meinungen und Positionen auf eine Grund-
lage von wissenschaftlichen Fakten setzen sollte. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Und wenn Sie dann sagen, Klimaschutz ginge nur
mit Akzeptanz in der Bevölkerung, dann möchte ich
Sie daran erinnern, dass Ihre Partei als maßgebli-
cher politischer Akteur diese Akzeptanz in der Be-
völkerung maßgeblich mitbestimmt. Ihre Partei war
es, die in den letzten 16 Jahren die Politik in die-
sem Land maßgeblich mitbestimmt hat und die
eben keine vernunftbasierte Klimapolitik gemacht
hat. Eine vernunftbasierte Klimapolitik wäre näm-
lich, die Fakten ernst zu nehmen und anzuerken-
nen, dass diese Bundesregierung das Pariser Kli-
maabkommen mit abgeschlossen hat. Dann wäre
die vernunftbasierte Klimapolitik als Konsequenz,
die entsprechenden Maßnahmen daraus zu schlie-
ßen. 

(Zwischenruf Abg. Gottweiss, CDU: Machen
wir doch!)

Ihr Bundeskanzlerkandidat hat heute in NRW
1.000-Meter-Abstandsregelungen eingeführt und
damit genau das Gegenteil von jeglichem Klima-
schutz und jeglicher Energiewende gemacht, die
wir eigentlich brauchen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich glaube, die Bevölkerung wird Ihnen das auch
nicht mehr abnehmen. Bei der Bundestagswahl
wird darüber abgestimmt werden. Aber ein Großteil
der Menschen hat bereits verstanden, dass ver-
nunftbasierte Klimapolitik das ist, was Greta Thun-
berg sagt, die sich auf wissenschaftliche Fakten be-
ruft, und nicht das, was Sie hier von sich geben.

(Heiterkeit AfD)

Ich sage Ihnen auch gern, warum Wegschauen und
Ignoranz bei der aktuellen Lage hier bei vielen Thü-
ringerinnen und Thüringern nicht mehr ankommt:
weil diese durch die drei aufeinanderfolgenden Dür-
rejahre die Auswirkungen der Klimakrise auch hier
vor Ort gemerkt haben und diese hier spürbar ge-
worden sind. In der Wettergeschichte der vergan-
genen 250 Jahre ist eine solche Trockenperiode in
unseren Breiten ein beispielloses Ereignis. Die Er-
gebnisse der Klimaforschung sind hier eindeutig.
Ein solches Ereignis lässt sich nicht mehr nur durch
statistische Zufälle oder natürliche Schwankungen
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im Klimasystem erklären. Solche langen Trocken-
zeiten haben ihre Ursache ganz klar im menschen-
gemachten Klimawandel und diesen gilt es aufzu-
halten.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Klimakrise beschleunigt sich immer weiter.
Nach den Analysen der Weltorganisation für Meteo-
rologie der UNO war 2020 das wärmste Jahr seit
Beginn der Wetteraufzeichnungen Mitte des
19. Jahrhunderts. Der Deutsche Wetterdienst ver-
zeichnet die 2010er-Jahre als das bisher wärmste
Jahrzehnt. Dies macht klar: Die Anstrengungen im
Kampf gegen die Klimakrise müssen deutlich er-
höht werden. Wir begrüßen es daher ausdrücklich,
dass derzeit auf vielen Ebenen die Ziele zur Ein-
sparung von Treibhausgasemissionen erhöht wer-
den. So hat die EU mittlerweile ihre CO2-Redukti-
onsziele bis 2030 von 40 auf 55 Prozent erhöht.
Und in Reaktion auf den Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts hat sogar die Bundesregierung er-
kannt, dass das Ziel der Klimaneutralität im deut-
schen Klimaschutzgesetz von 2050 auf 2045 vorge-
zogen werden muss. 

Doch so notwendig die Diskussionen um Redukti-
onziele auch sind: Das eigentliche Problem besteht
darin, dass wir in der Klimapolitik unter massiven
Umsetzungsdefiziten leiden. Deutschland hat seine
internationalen Verpflichtungen vor allem wegen
der schleppenden Umsetzung der Energiewende
bisher nicht eingehalten. Und auch in diesem Kon-
text gilt für die CDU: Verträge wie das Pariser Kli-
maabkommen sind einzuhalten.

In der baldmöglichen Umstellung auf 100 Prozent
erneuerbare Energien liegt zweifellos die Kernmaß-
nahme der Klimaschutzpolitik. Nur dadurch besteht
überhaupt noch eine realistische Chance zur Errei-
chung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkom-
mens. Wir müssen uns immer wieder bewusst ma-
chen, dass die Auswirkungen der Klimakrise nur
dann wirksam bekämpft werden können, wenn als
Voraussetzung dafür die Treibhausgasemissionen
über eine konsequente Klimaschutzpolitik auf null
sinken – Stichwort „Klimaneutralität“. Ansonsten
werden wir die Kippung dieses Klimasystems über-
schreiten. Der Klimazustand der Erde würde dann
auf eine Heißzeit zusteuern. Was das bedeutet,
können wir zurzeit in Kanada beobachten. Tempe-
raturen von bis zu 50 Grad belasten die Umwelt
und vor allem die Gesundheit der Menschen
enorm. Die kanadische Küstenprovinz British Co-
lumbia verzeichnete von Freitag bis Montag min-
destens 233 Todesfälle und damit fast doppelt so
viele wie sonst im Durchschnitt in diesen vier Ta-
gen, wie die Behörden mitteilten. Das zeigt sehr
deutlich, warum Klimaschutz kein „Nice-to-have“ ist,

sondern dringende politische Aufgabe, wenn wir die
Gesundheit und die Sicherheit unserer Bürger/-in-
nen nicht massiv gefährden wollen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Man muss deutlich sagen: Wenn wir die Treibhaus-
gasemissionen nicht schnellstens gesenkt bekom-
men, dann werden auch die Möglichkeiten der wirk-
samen Klimaanpassung immer geringer und mögli-
cherweise lassen sich für die Probleme Dürre und
Wassermangel irgendwann überhaupt keine ad-
äquaten Antworten mehr finden. Für uns als Bünd-
nisgrüne ergibt sich daraus ein klarer Handlungs-
auftrag. Wir müssen unser Energiesystem in Thü-
ringen bis 2035 auf 100 Prozent Erneuerbare um-
stellen, das Ziel Treibhausgasneutralität in den
Sektoren Landwirtschaft und Verkehr tatkräftig vo-
rantreiben und das Ziel der Klimaneutralität bis
2040 erreichen. 

Die Klimakrise ist aber mittlerweile so weit fortge-
schritten, dass Klimaschutzmaßnahmen allein nicht
mehr ausreichen. Ohne ein ganzes Bündel an Kli-
maanpassungsmaßnahmen wird es nicht mehr ge-
hen. In unserem rot-rot-grünen Antrag „Wasser-
mangel und Dürre […] vorbeugen [...]“ finden sich
deshalb sowohl Maßnahmen zum Klimaschutz als
auch zur Klimaanpassung. Hinsichtlich der Klima-
anpassungsmaßnahmen müssen wir uns bei der
Erarbeitung von Lösungskonzepten auf einen sehr
langen Weg einstellen. Dies zeigt allein schon der
Blick in zwei Berichte, die im Juni vom Bundesum-
weltministerium vorgelegt wurden. Es handelt sich
einerseits um die Klimawirkungs- und Risikoanaly-
se 2021 für Deutschland und andererseits um den
Entwurf für eine Nationale Wasserstrategie. Die
beiden Berichte vermitteln einen Eindruck davon,
welche großen Herausforderungen uns in den ein-
zelnen Bereichen bevorstehen. 

So wird für Thüringen beispielsweise in der Klima-
wirkungsanalyse das Klimarisiko beim Handlungs-
feld „Grundwasserstand und Grundwasserqualität“
als hoch eingestuft und wurde deshalb mit einem
sehr dringenden Handlungserfordernis bewertet.
Für die umfassenden Anpassungsmaßnahmen
müsse mit einer Dauer von bis zu 50 Jahren ge-
rechnet werden. Die Ziele der Nationalen Wasser-
strategie sind auf das Jahr 2050 ausgerichtet. Einer
der Schwerpunkte liegt in der Anpassung der Was-
serinfrastruktur an den Klimawandel.

Für Thüringen liegt mit dem von der Landesregie-
rung vorgelegten Integrierten Maßnahmenpro-
gramm zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels – Impakt II – ein Handlungsleitfaden vor.
Es wird nun darauf ankommen, viele dieser Emp-
fehlungen auch konkret umzusetzen. Die Dringlich-
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keit dafür wird durch einen Blick in den Dürremoni-
tor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung
deutlich. Für weite Teile Thüringens wurde im Som-
mer 2020 in einer Bodentiefe bis 1,8 Meter eine ex-
treme bis außergewöhnliche Dürre ausgewiesen.
Der Zustand unserer Wälder ist leider ein anschau-
liches Beispiel dieser Dürre. Trotz des nasskühlen
Wetters in diesem Frühjahr hat sich der Gesamtbo-
den davon kaum erholt. Gegenwärtig werden weite
Teile Thüringens zwischen „ungewöhnlich trocken“
und „von extremer Dürre betroffen“ eingestuft. Die-
se Daten zur abnehmenden Bodenfeuchte zeigen,
wie dringend notwendig eine verbesserte Wasser-
speicherfähigkeit der Böden ist. In dem Handlungs-
feld „Wasserhaushalt“ wird es also entscheidend
darauf ankommen, das Wasser besser als bisher in
der Landschaft zu halten. Zur besseren Speiche-
rung des Wassers sowohl in den Kultur- und Natur-
landschaften als auch in den Siedlungsflächen wer-
den wir neue Strategien für ein nachhaltiges Was-
sermanagement entwickeln müssen. So können
beispielsweise mit dem Ausbau von naturnahen
Gewässerstrukturen, mit der Umstellung auf hu-
musfördernde Ackerbaupraktiken oder mit der Anla-
ge von Heckenzäunen und Grünstreifen nicht nur
die Wasserspeicherfähigkeit in der Fläche erhöht,
sondern auch neue Lebensräume für Tiere und
Pflanzen geschaffen werden. Klar ist jedenfalls,
dass mit gesunden Böden und intaktem Ökosystem
auch die Wasserspeicherfähigkeiten höher sind und
die Auswirkungen von Dürreperioden abgemildert
werden können.

Eine zweite Problemlage im Handlungsfeld „Was-
serhaushalt und Wasserwirtschaft“ ergibt sich aus
der klimabedingen Wasserknappheit. So werden
die Nutzungskonflikte bei der Wasserversorgung
zweifellos weiter zunehmen. Wir werden deshalb
nicht umhinkommen, Nutzungsansprüche zu priori-
sieren und dafür Konzepte zu erarbeiten. Für uns
als Grüne hat dabei die Trinkwasserversorgung als
Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge die oberste
Priorität und damit den Vorrang gegenüber gewerb-
lichen Nutzungen. 

Ein besonderer Fokus richtet sich bei all diesen
Fragen auf die Landwirtschaft. Denn durch die Ern-
teausfälle ist sie einerseits eine Leidtragende der
Klimakrise, wegen ihrer Wirtschaftsweise aber auch
eine Mitverursacherin. Durch intensive Düngung
und Tiermast werden Treibhausgase wie Methan
und Lachgas freigesetzt. Eine Agrarwende hin zu
einer ökologischen und klimarobusten Landwirt-
schaft ist längst überfällig. Die Kohlenstoffbindung
und die Wasserspeicherfähigkeit der Böden müs-
sen gesteigert werden. Dazu bedarf es allerdings
einer Umstellung der Bewirtschaftungsmethoden,
denn diese tragen bisher auch einen erheblichen

Anteil zur Problematik der Bodenverdichtung bei.
Nur gesunde Böden mit genug Humus können vor
allem auch in Starkregenphasen Wasser bis in tie-
fere Bodenschichten speichern und das Wasser in
Trockenheitsphasen auch wieder abgeben. Als
Bündnisgrüne wollen wir deshalb den Anteil der
ökologischen Landwirtschaft deutlich steigern.
Denn bisher nimmt Thüringen hier im deutschen
Bundesländervergleich mit 7 Prozent an der Land-
wirtschaftsfläche nur den drittletzten Platz ein. Da-
rüber hinaus sehen wir große Chancen, die in der
Umstellung auf Agroforstsysteme liegen. In dieser
Kombination aus Ackerbau, Weidehaltung und An-
pflanzung von Bäumen und Hecken wird die Was-
ser- und Kohlenstoffspeicherfähigkeit erhöht und
zudem die Bodenerosion wirkungsvoll eingedämmt.
Es ist deshalb gut, dass unsere Landesregierung
dazu im Bundesrat im Mai eine Initiative einge-
bracht hat, durch die die Agroforstwirtschaft gezielt
unterstützt werden soll. 

In unserem Antrag haben wir zu den Bereichen Bo-
den- und Gewässerschutz, zu Forst- und Landwirt-
schaft und zur Stadtplanung viele Maßnahmen auf-
geführt, die wir bei der Eindämmung von Trocken-
heit und Dürre für geeignet halten. Die Umsetzung
dieser Maßnahmen wird eine Daueraufgabe sein.
Angesichts der sich beschleunigenden Klimakrise
müssen alle Maßnahmen zur Klimaanpassung und
zum Klimaschutz permanent auf ihre Wirksamkeit
überprüft und an die veränderten Rahmenbedin-
gungen angepasst werden. Klar ist jedenfalls, dass
es kein „Weiter so“ geben kann. Mit dem Antrag
wollen wir einen Punkt setzen, dass wir uns in Thü-
ringen diesen Herausforderungen im Interesse des
Schutzes von Mensch und Natur stellen. Wir bitten
daher um die Zustimmung zu dem vorliegenden
Antrag bzw. freuen uns auf die weitere Debatte da-
zu im Ausschuss.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Das Wort erhält nun Abgeordnete Dr. Bergner von
der Fraktion der FDP.

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abge-
ordnete, liebe Zuhörer am Livestream! „Wasser-
mangel“ und „Dürre“ sind Themen, die wir in den
letzten drei Jahren hautnah zu spüren bekommen
haben. Es gilt für uns, die Situation zu akzeptieren,
wie sie ist, und daraus etwas zu machen und zu ge-
stalten, und zwar mit allem Wissen, was wir haben.
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(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Dann können wir jetzt
nach Hause gehen!)

Das setzt voraus, dass wir Naturgesetze kennen
und Naturgesetze ausnutzen und daran arbeiten.
Herr Staatssekretär Möller, ich bin bei Ihnen: Wenn
wir unregelmäßige Niederschläge haben, brauchen
wir ein Wasserhaushaltsmanagement. Wir kennen
es aus der Energiewirtschaft: Wenn ich Spitzen ha-
be und Flauten, brauche ich Speicher. Das heißt,
wir müssen uns um unsere Speichermöglichkeiten
für Wasser kümmern. Einmal haben wir überall auf
der Welt natürliche Wasserspeicher, die gilt es zu
bewahren.

(Beifall FDP)

Und wir müssen möglicherweise Wasserspeicher
ergänzen. In diesem Zusammenhang liegen mir
drei Dinge besonders am Herzen, das sind aktuelle
Probleme, die wir hier in Thüringen haben. Das
sind das Waldsterben und die Waldhygiene, die
Nutzung von Wasserkraft und der Stopp von Flä-
chenversiegelung. 

Kommen wir zum Waldsterben und der Waldhygie-
ne. Aus einer Kleinen Anfrage von mir aus dem
März letzten Jahres ist hervorgegangen, dass die
Aufwendungen für Aufforstung und Waldumbau im
Thüringer Staatswald innerhalb von fünf Jahren um
mehr als die Hälfte gesenkt wurden, in Zahlen: von
5 Millionen Euro 2014 auf knapp 2,3 Millionen im
Jahr 2019. Und das in einer Zeit, in der wir mit Tro-
ckenheit, Borkenkäfern und anderen Schädlingen
zu kämpfen hatten. Uns ist es zum Glück im letzten
Jahr gelungen, mit dem neuen Haushalt dort deut-
lich mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Unsach-
gemäße Waldbewirtschaftung und die von Förstern
beklagte Waldhygiene haben ihr Übriges dazu bei-
getragen. Wenn wir hier Plenarsitzung haben, über-
nachte ich hier in Erfurt und gehe in den Wäldern
an der Arnstädter Straße joggen. Ich muss Ihnen
sagen: Mir krampft sich jedes Mal der Magen zu-
sammen, wenn ich sehe, wie unachtsam dieser
Wald mit Maschinen zerstört und bewirtschaftet
wird. Hier, denke ich, könnten die Bewirtschafter
von Wäldern erst mal anfangen, unseren Waldbo-
den als Speicher zu würdigen und achtsam damit
umzugehen.

(Beifall AfD)

Potenziert wurde das Ganze auch noch durch Be-
tonfundamente und Waldzerschneidung mit Wind-
rädern. Das beeinträchtigt die Wasserspeicherfä-
higkeit des Waldbodens zusätzlich. Aber auch hier
ist es uns gelungen, im letzten Jahr mit dem Thürin-
ger Waldgesetz einen Riegel vorzuschieben. 

(Beifall FDP)

Gut, dass es jetzt ein Förderprogramm als CO2-
Prämie für die Wälder gibt, dass die Wälder CO2
absorbieren. Damit tragen wir dazu bei, dass die
Wasserspeicherungsfähigkeit der Wälder wieder er-
höht wird. Hier ist es nur wichtig, dass wir schnell
handeln und nicht auf eine lange Zeitschiene set-
zen. Aber wir brauchen nicht nur die Wälder und
den Waldboden als Wasserspeicher, auch die Auen
der Thüringer Flüsse tragen dazu bei, dass der Bo-
den nicht vertrocknet. 

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Bitte stellen Sie die Unterhaltungen ein. Frau
Dr. Bergner hat das Wort. 

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Biber haben lange vor uns Menschen eigene Däm-
me gebaut, die später teilweise durch Wehre er-
setzt wurden. Der Mensch hat sich also die Natur
zum Vorbild genommen – ein Denkansatz, zu dem
wir wieder zurückkommen sollten, damit wir die Kli-
mapolitik in Thüringen erfolgreich und natürlich aus-
gestalten. 

Kommen wir zur Wasserkraftnutzung. Ein anderer
Aspekt der Klimapolitik ist das Thema der Wasser-
kraftnutzung. Hier sind durch die EU-Vorgaben zur
Gewässerdurchlässigkeit Hindernisse entstanden,
die dem kleinen Wasserkraftbetreiber eine wirt-
schaftliche Erzeugung unmöglich machen, zum ei-
nen weil die Gewässerdurchleitungsvorschriften
sehr restriktiv sind, und zum anderen weil die Kos-
ten für überdimensionierte Fischtreppen in keinem
Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit von Wasserkraftan-
lagen stehen. Letztlich führt das zum Abriss von
Stauanlagen. Mit dem Abriss von Wehren und
Stauanlagen entstehen neue Umweltprobleme. An-
grenzende Gebiete trocknen aus und die Abfluss-
geschwindigkeit von Flüssen und Bächen erhöht
sich. Das alles hat gravierende Auswirkungen auf
teilweise seit Jahrhunderten bestehende Biotope.
Nehmen wir das aktuell diskutierte Beispiel der Ap-
felstädt. Wenn ich einen Bypass baue, mit dem ich
zwei Drittel der verfügbaren Wassermenge in die
Westringkaskade abziehe, 

(Zwischenruf Abg. Wahl, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Wir haben doch diskutiert, dass
das falsch ist! Meine Güte!)

und das Wasser erst wieder hinter Erfurt einleite,
brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Apfel-
städt austrocknet und selbst die Gera in Erfurt per-
manent unter Wassermangel leidet. Hier wird von
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Menschen gemachte Naturzerstörung billigend in
Kauf genommen. 

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Wahl, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Falschaussage!)

Konsequente Klimapolitik sieht anders aus. 

Ich bin bei Ihnen: Flächenversiegelung müssen wir
stoppen. Ich stimme Ihnen zu, dass wir das tun
müssen. Aber dazu braucht es auch authentisches
Handeln. Auch hier ein aktuelles Beispiel: Nehmen
wir das Gewerbegebiet Urbich. Auf einer Fläche
von 46 Hektar soll in Urbich ein Gewerbegebiet ent-
stehen. Dafür soll eine landwirtschaftlich genutzte
Fläche von allerbester Bodengüte geopfert werden
– und das in dem Wissen, dass es im Stadtgebiet
von Erfurt ausreichend Brachflächen gibt, um ein
solches Gewerbegebiet zu realisieren. Deshalb ist
es berechtigt, dass die Urbicher sich dagegen weh-
ren, dass sie eine Petition in den Thüringer Landtag
eingebracht haben und dass wir die Anwohner im
Ausschuss angehört haben. Wir vom Umweltaus-
schuss haben dazu ein klares Votum abgegeben.
Ich richte von dieser Stelle aus hier einen dringen-
den Appell an die Entscheider in der Stadt Erfurt,
dem Schutz der Natur und dem Einwohnerwillen
mehr Raum und mehr Gehör zu geben. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Sagen Sie das mal Ihrer
Fraktion!)

Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. 

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Ja, klar!)

Ja, wir müssen gegen die Trockenheit handeln,
aber bitte richtig, keinen Aktionismus. Vor allen Din-
gen müssen wir die Fehler der letzten Jahre drin-
gend korrigieren, um noch Schlimmeres zu verhin-
dern. 

Unsere Fraktion stimmt der Überweisung an den
Umweltausschuss zu. Darüber hinaus beantragen
wir die Überweisung an den Ausschuss für Land-
wirtschaft und Forsten. Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall AfD)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bit-
te, Herr Gottweiss.

Abgeordneter Gottweiss, CDU:
Sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich wollte
ich mich zu dieser fortgeschrittenen Stunde nicht
noch mal zu Wort melden, aber die Rede von Kolle-
gin Wahl hat mich dann noch mal nach vorn getrie-
ben. 

Kollegin Wahl hat so ein bisschen die Politik der
CDU verantwortlich dafür gemacht, dass es nicht
so richtig vorangeht, und sich über die letzten
16 Jahre beschwert. Das zeigt natürlich, dass sie
überhaupt gar kein Verständnis dafür hat, welche
Rolle Deutschland in der Klimapolitik eingenommen
hat und welche wichtigen Dinge auch CDU-gepräg-
te Politik sind. Die hat schon angefangen, nicht vor
16 Jahren, sondern lange, bevor die Kollegin Wahl
geboren wurde. 1979 in Genf gab es die erste Welt-
klimakonferenz, die damals noch wissenschaftlich
geprägt war, und seitdem wird das Klima diskutiert.
Und wer hat das Thema auf die internationale Poli-
tikebene gebracht? 

(Zwischenruf Abg. Müller, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Es wurde diskutiert! Und wo ste-
hen wir heute?)

Helmut Kohl war es. Der hat seinen besten Mann –
Klaus Töpfer – damals nach Rio geschickt, wo wir
die Grundlage dafür gelegt haben, dass dieses
Thema auf internationaler Ebene angegangen wird.
1997 ist es Angela Merkel als damalige Bundesum-
weltministerin gewesen, die das Kyoto-Protokoll mit
verhandelt hat – was ein wesentlicher, wichtiger
Meilenstein war –, in dem sich die Industrienationen
das erste Mal verpflichtet haben, Treibhausgas-
emissionen zu reduzieren. Angela Merkel hat natür-
lich dieses Thema als Bundeskanzlerin auch immer
wieder vorangebracht. 2009 ist Norbert Röttgen
Umweltminister gewesen, der in Kopenhagen das
Abkommen mit verhandelt hat. Aber es war tat-
sächlich die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die
dafür gesorgt hat, dass es überhaupt zu einem Ab-
kommen kommen konnte, bei dem die USA und
China mit dabei waren. Letztendlich sind diese Be-
mühungen auch die Schritte gewesen, die notwen-
dig dafür waren, das Abkommen von Paris abzu-
schließen, was ein riesiger Meilenstein ist, der ei-
gentlich unvorstellbar war. Natürlich hat es lange
gedauert, von 1992 an, bis wir am Ende zu diesem
Abkommen gekommen sind. Aber es ist CDU-ge-
prägte Politik, die weltweit den Durchbruch dort ge-
schaffen hat, und das sollten Sie an der Stelle auch
anerkennen. 

Es ist mit Ursula von der Leyen natürlich auch eine
CDU-Politikerin, die als Kommissionspräsidentin
den European Green Deal 2019 eingebracht hat.
Das heißt, dass wir weiter an dem Thema dran
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sind, dass wir es auch weiter bearbeiten. Deutsch-
land wird seinen Anteil dazu liefern, auch Thürin-
gen. Aber das Grundproblem, was Sie nicht ver-
standen haben, ist, dass wir als Deutschland, auch
als Thüringen, die Klimakrise nicht im Alleingang
bewältigen können. 

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das will doch auch kei-
ner!)

Wir haben folgendes Problem: Seit 1990 haben wir
die Treibhausgasemissionen in Deutschland um
40 Prozent reduziert – über 40 Prozent. 

(Zwischenruf Abg. Müller, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Das liegt daran, dass die CDU
keine Klima- und Energiepolitik betreiben
will!)

Wir haben die Klimaziele übererfüllt. Wir haben
aber gleichzeitig das große Problem, dass in dem
gleichen Zeitraum weltweit die Treibhausgasemis-
sionen von jährlich 21 Milliarden Tonnen CO2 auf
34 Milliarden CO2 gestiegen sind. Um ein Drittel
sind die Treibhausgasemissionen gestiegen. Es ist
nun mal beim Klima so, wie es ist: Die Konzentra-
tion des CO2 wird weltweit bestimmt. Das heißt,
selbst wenn wir morgen überhaupt keine Tonne
CO2 mehr emittieren würden, hätten wir das gleiche
Problem. Das heißt, die Lösung funktioniert nur auf
internationaler Ebene, die Lösung funktioniert nur
mit technologischer Innovation, die wir hier in
Deutschland entwickeln und dann auf den weltwei-
ten Märkten durchsetzen müssen. Dann kommen
wir zum Erfolg, aber nicht, indem wir hier ideologie-
getriebene Politik betreiben, die die Menschen gän-
gelt, die den Industriestandort gefährdet und die
uns am Ende nicht weiterbringt. Wir stehen als
CDU für eine moderne Klimapolitik, die den Indus-
triestandort erhält und die mit deutschen Innovatio-
nen weltweit dabei hilft, das Problem anzugehen.
So werden wir auch eine Lösung dieses Problems
schaffen. Herzlichen Dank.

(Beifall CDU, FDP)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der
Fall. Dann kommen wir zu den Abstimmungen, zu-
nächst zum Berichtsersuchen zu Nummer III des
Antrags. Kann ich davon ausgehen, dass das Be-
richtsersuchen zu Nummer III des Antrags erfüllt ist
oder erhebt sich Widerspruch? Es gibt keinen Wi-
derspruch, dann stelle ich die Erfüllung des Be-
richtsersuchens fest.

Wird die Fortsetzung der Beratung zum Sofortbe-
richt im entsprechenden Fachausschuss beantragt?

Das ist in diesem Fall der Ausschuss für Umwelt,
Energie und Naturschutz. Nein. Dann ist dieses
Thema erledigt.

Kommen wir zur Abstimmung zu den Nummern I
und II des Antrags. Ich habe vernommen, dass die
Überweisung an den Ausschuss für Umwelt, Ener-
gie und Naturschutz und an den Ausschuss für In-
frastruktur, Landwirtschaft und Forsten beantragt
wurde. Ist das korrekt? Gibt es dagegen Einwände?
Dann stimmen wir über diese beiden Ausschuss-
überweisungen ab. Wer dafür ist, dass die
Nummern I und II des Antrags an den Ausschuss
für Umwelt, Energie und Naturschutz überwiesen
werden, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind die Fraktionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grü-
nen, der SPD, der FDP und der CDU. Gibt es Ge-
genstimmen? Das sehe ich nicht. Gibt es Enthal-
tungen? Die Fraktion der AfD enthält sich. Damit ist
die Überweisung an den Ausschuss für Umwelt,
Energie und Naturschutz angenommen.

Wer dafür ist, dass die Nummern I und II des An-
trags an den Ausschuss für Infrastruktur, Landwirt-
schaft und Forsten überwiesen werden, den bitte
ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der
FDP. Gibt es Gegenstimmen? Das sind die Fraktio-
nen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und der
SPD.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Da sieht
man, wie ernst ihr das Thema meint!)

Gibt es Enthaltungen? Das sind die Fraktionen der
CDU und der AfD. Damit ist die Überweisung an
den Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und
Forsten abgelehnt. Damit erübrigt sich auch die Ab-
stimmung über den federführenden Ausschuss.

Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und
gleichzeitig schließe ich die heutige Sitzung. Ich
wünsche allen einen angenehmen Abend und mor-
gen früh um 9.00 Uhr wird die Beratung hier im Ple-
narsaal fortgesetzt.

Ende: 19.55 Uhr
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